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Landesbezirksfachbereichskonferenz D Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Erledigt durch Antrag H 080
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H 091 Erhalt BIZ Saalfeld
Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
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H 096 Pflegevollversicherung
Landesbezirkskonferenz Bayern
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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H 097 Kenne deine Rechte zum Schutz vor Diskriminierung: Die Inhalte des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz müssen in ver.di-Grundschulungen 
für Betriebsräte / Personalräte / Mitarbeitervertretungen verankert 
werden
Bundesmigrationskonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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H 098 „BIZ nachhaltiger gestalten“ Glasflaschen und Wasserspender in 
Bildungszentren einführen
Landesbezirkskonferenz Nord
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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H 100 Die Zukunft von ver.di entscheidet sich in den Betrieben –  Für eine 
bessere Finanzausstattung der Fachbereiche!
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Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat
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H 101 Die Zukunft von ver.di entscheidet sich in den Betrieben – Für eine 
bessere Finanzausstattung der Fachbereiche!
Bundesfachbereichskonferenz A
Erledigt durch Antrag H 100
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H 102 Ausreichende Finanzmittel in der Fläche zur Verfügung stellen
Bezirkskonferenz Weser-Ems
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

176

H 103 Ein Prozent auch von Dir! Kampagne zur Beitragsehrlichkeit
Landesbezirksfachbereichskonferenz A Hamburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

177

H 104 Anerkennung Ehrenamt in ver.di
Bundesmigrationskonferenz
Nichtbefassung

178

H 105 Jedes Mitglied ist gleich viel wert
Bundessenior*innenkonferenz
Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

179

H 106 Jedes Mitglied ist gleich viel wert!
Bundesfachbereichskonferenz D
Erledigt durch Antrag H 105

180

H 107 Gerechtere Mitgliedsbeiträge für alle Menschen unter der Armutsgrenze 
Bezirkskonferenz Leipzig-Nordsachsen
Abgelehnt

181

H 108 Finanzielle Notlage von Mitgliedern
Landesbezirkskonferenz Nord
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

183

H 109 Angemessene Ausstellungshonorare
Bundesfachgruppenkonferenz Bildende Kunst
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

184

H 110 Angemessene Ausstellungshonorare
Landesbezirkskonferenz Niedersachsen/Bremen
Erledigt durch Antrag H 109

185

H 111 Erhöhung des km-Geldes bei Reisekostenabrechnungen
Landesbezirkskonferenz Bayern
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

186

H 112 Anpassung der Richtlinie des Gewerkschaftsrates zur Reisekostenregelung 
an die geltende steuerliche Höchstpauschale 
Bezirksfachbereichskonferenz A Ulm-Oberschwaben
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

187

H 113 Erhöhung der ver.di Fahrtkostenpauschale um mindestens 20 Cent
Bezirkskonferenz Westfalen
Erledigt durch Antrag H 112

188
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H 114 Änderung Reisekostenregelung
Bezirkskonferenz Weser-Ems
Erledigt durch Antrag H 112

189

H 115 Honorarausfall für ehrenamtliche Selbstständige in ver.di verbessern
Landesbezirkskonferenz Bayern
Abgelehnt

190

H 116 Ausfallhonorar für Selbstständige in der Reisekostenabrechnung am 
Mindestlohn orientieren
Bundesfachgruppenkonferenz Bildende Kunst
Erledigt durch Antrag H 115

191

H 117 Aufwandsentschädigung für die Teilnahme ehrenamtlicher Kolleg*innen 
an Online-Veranstaltungen
Landesbezirksfachbereichskonferenz C Nordrhein-Westfalen
Nichtbefassung

192

H 118 Aufwandsentschädigung für die Teilnahme ehrenamtlicher Kolleg*innen 
an Online-Veranstaltungen
Bezirksfachbereichskonferenz C Südwestfalen
Nichtbefassung

193

H 119  IT-Kosten Übernahme von Land und Bundesebene
Bezirksfachbereichskonferenz A Allgäu mit den Landkreisen Weilheim-Schongau 
und Garmisch-Partenkirchen
Abgelehnt

194

H 120 IT-Kosten Übernahme von Land und Bundesebene
Bezirkskonferenz Allgäu mit den Landkreisen Weilheim-Schongau und Garmisch-
Partenkirchen
Erledigt durch Antrag H 119

195

H 121 Lohnsteuerbeauftragte
Bezirksfachbereichskonferenz A Rostock
Abgelehnt

196

H 122 Sonntagsöffnungen
Landesbezirksfachbereichskonferenz D Niedersachsen/Bremen
Nichtbefassung

197

H 123 Sonntagsöffnungen
Bezirksfachbereichskonferenz D Region Süd-Ost-Niedersachsen
Nichtbefassung

198

H 124 Eindeutige Regelung der Finanzierung der Senior*innenarbeit im Rahmen 
der Fachbereich-Fusionen
Bezirkskonferenz Weser-Ems
Nichtbefassung

199

H 125 Erhalt gewerkschaftlicher Tagungsräume – das filler muss bleiben!
Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

200

H 126 Verhinderung der vorherrschenden Baupläne zum „Quartier Neue Arbeit“ 
in Leipzig
Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Nichtbefassung

201

H 127 Verhinderung der vorherrschenden Baupläne zum „Quartier Neue Arbeit“ 
in Leipzig
Bezirkskonferenz Leipzig-Nordsachsen
Nichtbefassung

203
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H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
H - Rechtspolitik und Rechtsschutz
Antragsnummer Titel · Antragsteller*in · Empfehlung Seite

H 128 Öffentlichkeitsarbeit mit Leistungen
Bezirkskonferenz Oberpfalz
Ablehnung

205

H 129 Rechtschutz im Rahmen von diskriminierenden Erfahrungen als Teil der 
ver.di Rechtschutzversicherung inklusive Befähigung von Mitarbeitenden 
in der Rechtsabteilung 
Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Ablehnung

206

H 129 -
Ä001

Änderungsantrag zu H 129
Elen Niedermeyer
Nichtbefassung

207

H 130 Strafgefangene müssen das Recht haben, sich gewerkschaftlich zu 
organisieren
Bundesmigrationskonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

208

H 131 Aufenthalts- und Arbeitsrechte sind eng verknüpft: Den ver.di-
Rechtsschutz für alle Mitglieder sichern
Bundesmigrationsausschuss
Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

209
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H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
H - Personal
Antragsnummer Titel · Antragsteller*in · Empfehlung Seite

H 132 Keine Einstellung von Gewerkschaftssekretär*innen ohne 
Berufserfahrung
Bezirksfachbereichskonferenz C Südwestfalen
Ablehnung

211

H 132 - Ä 
001

Änderungsantrag zu H 132
Harald Pürzel
Ablehnung

212

H 133 Bessere personelle Ausstattung unter Berücksichtigung der Fläche
Bezirkskonferenz Weser-Ems
Nichtbefassung

213

H 134 Stellenausschreibungen
Bezirkskonferenz Weser-Ems
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

214

H 135 Beteiligung von ver.di am Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) - Politik
Landesbezirksfachbereichskonferenz A Rheinland-Pfalz-Saarland
Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

215

H 136 Vergütung von Praktika in ver.di
Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

216

H 137 Zusätzliche Gewerkschaftssekretär*innen für mehr Unterstützung der 
Mitglieder im Geltungsbereich der Personengruppe Migrant*innen
Bundesmigrationskonferenz
Nichtbefassung

217
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H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation
Antragsnummer Titel · Antragsteller*in · Empfehlung Seite

H 138 Beschlussdatenbank
Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Ablehnung

218

H 138 -Ä001 Änderungsantrag zu H 138
Marco Börger
Ablehnung

220

H 138 -Ä003 Änderungsantrag zu H 138
Dustin Pilz
Ablehnung

222

H 138 -
Ä004

Änderungsantrag zu H 138
Dustin Pilz
Ablehnung

223

H 138 -
Ä005

Änderungsantrag zu H 138
Dustin Pilz
Ablehnung

224

H 138 - Ä 
006

Änderungsantrag zu H 138
Dustin Pilz
Ablehnung

225

H 138 - Ä 
007

Änderungsantrag zu H 138
Dustin Pilz
Ablehnung

226

H 138 - Ä 
008

Änderungsantrag zu H 138
Paul Bennert, Marie Schulpig
Ablehnung

227

H 139 [Neue Empfehlung] Beschlussdatenbank 
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Ablehnung

228

H 140 [Neue Empfehlung] Organisationswahlen: Alle 
Antragsberatungsergebnisse veröffentlichen
Landesbezirkskonferenz Bayern
Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

229

H 141 Organisationswahlen: Alle Antragsberatungsergebnisse veröffentlichen
Bundessenior*innenkonferenz
Ablehnung

230

H 141 -Ä001 Änderungsantrag zu H 141
Monika Ludwig
Ablehnung

231

H 142 ver.di auf Microsoft Office 365 / Teams umstellen
Bezirksfachbereichskonferenz A Allgäu mit den Landkreisen Weilheim-Schongau 
und Garmisch-Partenkirchen
Nichtbefassung

232

H 143 meine.verdi.de verbessern – Digitalisierung ernst nehmen
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

233

H 144 Digitalisierung der Fahrtkosten
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

234

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

16 / 295



Antragsnummer Titel · Antragsteller*in · Empfehlung Seite

H 145 Digitalisierung Jetzt!
Landesbezirkskonferenz Bayern
Ablehnung

235

H 146 ver.di wird jünger und digitaler
Bezirkskonferenz Schleswig-Holstein Süd-West
Erledigt durch Antrag H 145

236

H 147 ver.di wird jünger und digitaler
Bundesfachbereichskonferenz C
Erledigt durch Antrag H 145

237

H 148 Verbesserung und Aktualisierung der Mitgliederdaten (MIBS), gut 
handhabbares System für Hauptamtliche zur Informationsweitergabe an 
Ehrenamtliche und zur Vernetzung
Bundeskonferenz Selbstständige
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

238

H 149 Erfassung des Status Arbeiter*innen in der MIBS
Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Ablehnung

239

H 150 Antrag für Zugriff auf MIBS
Landesbezirkskonferenz Nord
Ablehnung

240

H 151 Die TVöD App
Bundesfachbereichskonferenz B
Abgelehnt

241

H 152 Die TVöD App
Bundesfachgruppenkonferenz Kommunalverwaltung
Erledigt durch Antrag H 151

242

H 153 Mitgliedsausweis mit Digitalfunktion
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Abgelehnt

243

H 154 Digitale Öffentlichkeitsarbeit
Bundesfachbereichskonferenz C
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

244

H 155 ver.di Wiki
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

245

H 156 Antrag für Social Media Ressourcen für die Landesbezirke und 
Landesbezirksfachbereiche 
Landesbezirkskonferenz Nord
Nichtbefassung

246

H 157 Mehr gewerkschaftliche Teilhabe für migrantische Kolleg*innen!
Bezirkskonferenz Leipzig-Nordsachsen
Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

247

H 158 Aufnahme der Abfrage Migrationsgeschichte auf den ver.di-
Beitrittsformularen
Landesbezirkskonferenz Hessen
Ablehnung

248

H 158 - Ä 
001

Änderungsantrag zu H 158
Vimala Sahner-Thiagarajan
Ablehnung

250
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Antragsnummer Titel · Antragsteller*in · Empfehlung Seite

H 159 Sprachvielfalt in ver.di
Landesbezirksfachbereichskonferenz D Niedersachsen/Bremen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

251

H 160 Mehr Kapazitäten für Sprachmittler bei ver.di schaffen
Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

252

H 161 Beratung und professioneller Service für alle – ver.di muss für unsere 
Mitglieder auch mehrsprachig erreichbar sein
Bundesmigrationskonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

253

H 162 Sprachbarrieren in der Ausbildung
Bundesfachbereichskonferenz C
Angenommen

254

H 163 Inklusion von Menschen mit Schwerbehinderung
Landesbezirkskonferenz Bayern
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

256

H 164 Inklusion von Menschen mit Schwerbehinderung
Bezirkskonferenz Mittelfranken
Erledigt durch Antrag H 163

258

H 165 Inklusion von Menschen mit Schwerbehinderung
Bundesjugendkonferenz
Erledigt durch Antrag H 163

259

H 166 Lebensmittel spenden statt verschwenden
Bundesjugendkonferenz
Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

261

H 167 Lebensmittel spenden statt verschwenden
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

262

H 168 Keine Verwendung von Einweggeschirr
Bundesfachbereichskonferenz B
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

263

H 169 Ökostrom
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

264

H 170 Rad-Service-Stationen an Gewerkschaftshäusern
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

265

H 171 Ein Schritt zur Digitalisierung, zwei Schritte zum Baumschutz!
Bundesfachbereichskonferenz B
Nichtbefassung

266

H 172 Mehr Nachhaltigkeit bei Mitgliederversammlungen und Konferenzen / 
Kongressen
Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

267

H 173 Vegetarische, vegane und regionale Verpflegung in Bildungsstätten 
Bezirkskonferenz Oberpfalz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

268
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Antragsnummer Titel · Antragsteller*in · Empfehlung Seite

H 174 Vegan als Standard
Landesbezirkskonferenz Bayern
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

269

H 175 Vegan als Standard
Bundesfachbereichskonferenz C
Erledigt durch Antrag H 174

270

H 176 Nachhaltige Büro- und Werbematerialien
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

271

H 177 Nachhaltig und gut verpackt
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

272

H 178 Kunststoffverbrauch einschränken
Landesbezirkskonferenz Hamburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

273

H 179 Kostenlose Menstruationsartikel in allen öffentlichen Toiletten sowie in 
den Einrichtungen der ver.di
Landesbezirkskonferenz Nord
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

274

H 180 Kostenlose Hygieneartikel in allen ver.di-Geschäftsstellen und 
öffentlichen Gebäuden
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Erledigt durch Antrag H 179

275

H 181 Kostenlose Hygieneartikel in allen ver.di-Geschäftsstellen und 
öffentlichen Gebäuden
Bundesjugendkonferenz
Erledigt durch Antrag H 179

276

H 182 Kinderbetreuung
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

277

H 183 Kinderbetreuung
Bundesfrauenkonferenz
Erledigt durch Antrag H 182

278

H 184 ver.di-Seminarangebote auch in Ferienzeiten mit Kinderbetreuung
Bezirkskonferenz Mittelfranken
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

279

H 185 Frei nutzbares WLAN in Gewerkschaftshäusern und Bildungsstätten
Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

280

H 186 Gewerkschaftshäuser
Landesbezirkskonferenz Bayern
Nichtbefassung

281

H 186 - Ä 
001

Änderungsantrag zu H 186
Lilo Huber (Sie/Ihr)
Annahme

282

H 187 Ressourcen schonen - publik digital jetzt!
Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

283
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Antragsnummer Titel · Antragsteller*in · Empfehlung Seite

H 188 Gedruckte „publik“ nur auf Verlangen zusenden
Bezirkskonferenz Sachsen-Anhalt-Nord
Erledigt durch Antrag H 187

284

H 189 Gedruckte „publik“ nur auf Verlangen zusenden
Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Erledigt durch Antrag H 187

285

H 190 Ressourcen schonen - publik digital jetzt!
Landesbezirkskonferenz Bayern
Erledigt durch Antrag H 187

286

H 191 M - Medien machen Menschen (mmm) Online und Print
Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Nichtbefassung

287

H 192 Konsequente Namensnennung für Urheber*innen
Landesbezirkskonferenz Bayern
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

288

H 193 Kommerzielle Werbung in gewerkschaftlichen Zeitungen
Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Nichtbefassung

289

H 194 Geschlechterneutrale Ansprache in ver.di 
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

290

H 195 Erstellen von Arbeitsmaterialien zu Spartengewerkschaften
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

291

H 196 Deadnames sind Dead
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Ablehnung

293

H 196 -Ä001 Änderungsantrag zu H 196
Hannah Elizabeth Trulsen (sie/ihr)
Annahme

294

H 197 Zulassung des ver.di Fuhrparks über die Geschäftsstelle in Verden
Bezirkskonferenz Bremen-Nordniedersachsen
Nichtbefassung

295
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Antrag H 001: Vertrauensleute stärken - Mehr Demokratie wagen 
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichskonferenz C Südhessen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 002, W 001, W 005

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di muss in den Betrieben wieder nachhaltiger verankert werden. Dies kann vor
 2 allem durch eine Stärkung der Vertrauensleutearbeit geschehen. Vertrauensleutearbeit
 3 ist eine Kernaufgabe von ver.di und muss daher in der Organisation und den Betrieben
 4 nachhaltig verstärkt und verankert werden.

 5 Deshalb wird ver.di auf allen Ebenen:

 6
 7
 8

 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

eindeutige Entscheidungsprozesse für gewerkschaftliche Grundsatzentscheidungen
in ver.di definieren, die die Einbindung der Vertrauensleute und ihrer
Strukturen in den Betrieben sicherstellen;

Transparenz herstellen, bei welchen Entscheidungen die Vertrauensleute in den
Betrieben beteiligt werden und wie die gesammelten, betrieblichen
Meinungsäußerungen zu einer Entscheidung in der Organisation führen;

in der gesamten Organisation Betriebsatlanten erstellen, die die Situation und
Entwicklung der Vertrauensleute-Arbeit (VL) sichtbar machen;

als Ziel der Kollektiven Betriebs- und Tarifarbeit (KBTA) die Schaffung von VL-
Strukturen definieren;

Konzepte entwickeln, wie aus betrieblich Aktiven und Tarifbotschafter*innen
Vertrauensleute werden;

für die nächsten VL-Wahlen mindestens so viele gewerkschaftliche Ressourcen
bereitstellen, wie wir das für die Betriebsrat- (BR) bzw. Personalratswahlen
(PR) für notwendig halten.

 21 Entsprechend der Vertrauensleute-Richtlinie:

 22

 23

 24

 25

sind Vertrauensleute auch ver.di-Mitglieder in gesetzlichen
Interessenvertretungen, die in Betrieben auf einem ver.di-Wahlvorschlag oder mit
Unterstützung von ver.di gewählt worden sind;

sind mit Betrieben auch Dienststellen in der öffentlichen Verwaltung gemeint.

Begründung

"Die Vertrauensleute bilden im Betrieb ein Fundament der Gewerkschaftsarbeit und sind Träger 
betrieblicher und überbetrieblicher gewerkschaftlicher Meinungs- und Willensbildung." steht in der ver.di-
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Richtlinie zur Betriebs- und Vertrauensleutearbeit.

Die gelebte Praxis in unserer Organisation sieht vielfach anders aus:

Wenn Vertrauensleute überhaupt gewählt werden und daraus Strukturen entstehen, werden diese selten 
in Meinungs- und Willensbildungsprozesse eingebunden. Meist werden sie ausschließlich zur 
Informationsverteilung für den Vertrieb gewerkschaftspolitischer Entscheidungen und zur 
Mitgliederwerbung eingesetzt.

Entscheidungen in ver.di von grundsätzlicher Bedeutung werden meist ohne vorherige Beteiligung der 
Vertrauensleutestrukturen in den Betrieben getroffen. Oft sind Entscheidungsprozesse sogar so gestaltet, 
dass eine Einbindung überhaupt nicht möglich ist.

Die Folge dieser mangelnden Beteiligungsrechte ist, dass es immer schwerer wird, Kolleg*innen zu finden, 
die bereit sind, diese Art von gewerkschaftlicher Arbeit zu leisten. Um die Funktion der Vertrauensleute 
wieder attraktiver zu machen, müssen den Kolleg*innen unter anderem deutlich mehr 
Gestaltungsmöglichkeiten zugestanden werden.

Mitglieder, die sich aktiv einbringen wollen, dazu aber keine Chance erhalten, verabschieden sich 
innerlich und anschließend auch tatsächlich aus ver.di.

Die Stärkung der VL-Arbeit in den Betrieben bedeutet auch die Stärkung von ver.di und ihrer 
Mitgliederzahlen.

Für die Steuerung von Ressourcen im Rahmen der KBTA ist die Situation der Vertrauensleutestrukturen in 
den Betrieben der wichtigste Indikator. Betriebsatlanten, die die Situation der Vertrauensleutearbeit in 
den Betrieben transparent machen, sind eine wichtige Informationsquelle für die Auswahl von 
Schwerpunktbetrieben der KBTA. 

Sowohl in den ver.di-Dokumenten zur KBTA, als auch im aktuellen Handbuch für die VL-Arbeit werden die 
Vertrauensleute nur noch als eine Alternative zu betrieblich aktiven Kolleg*innen genannt. Es ist zwar 
verständlich, dass beim Organizing von Erschließungsbetrieben die Wahl von Vertrauensleuten nicht die 
erste Priorität ist. Ziel jeder Aktivität im Rahmen der KBTA muss aber die Schaffung von Strukturen gemäß 
der ver.di-Richtlinie zur Betriebs- und Vertrauensleutearbeit sein.

Ein Spiegelbild der Situation der VL-Arbeit in den Betrieben ist, dass wir teilweise vor Tarifrunden 
Tarifbotschafter*innen mit den originären Aufgaben der Vertrauensleute zu beauftragen. Es fehlt aber 
völlig an Konzepten, nach der Tarifrunde die Tarifbotschafter*innen langfristig in die 
Vertrauensleutestrukturen zu integrieren.

Die ver.di-Internen Strukturen im Betrieb müssen für uns als Gewerkschaft mindestens den gleichen 
Stellenwert haben wie die Gremien der gesetzlichen Mitbestimmung. Das muss vor allem an den 
Ressourcen widerspiegeln, die wie in die Wahlvorbereitung der jeweiligen Strukturen einsetzen.
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Antrag H 001 -Ä001: Änderungsantrag zu H 001
Änderungsantrag zu H 001

Antragsteller*in: Thomas Frischkorn
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 18 - 20

 18

 19

 20

für die nächsten VL-Wahlen mindestens so viele gewerkschaftliche Ressourcen
bereitstellen, wie wir das für die Betriebsrat- (BR) bzw. Personalratswahlen
(PR) für notwendig halten.

Zeile 21

 21 Entsprechend der Vertrauensleute-Richtlinie:

Zeile 22 - 24

 22

 23

 24

sind Vertrauensleute auch ver.di-Mitglieder in gesetzlichen
Interessenvertretungen, die in Betrieben auf einem ver.di-Wahlvorschlag oder mit
Unterstützung von ver.di gewählt worden sind;

Zeile 25

 25 sind mit Betrieben auch Dienststellen in der öffentlichen Verwaltung gemeint.

Begründung

Zeile 18 - 20:

Im Gegensatz zu den übrigen Spiegelpunkten enthält dieser Spiegelpunkt eine konkrete Festlegung. Alle 
anderen Spiegelpunkte geben dem Bundesvorstand bei der Antragserledigung so viele 
Gestaltungsmöglichkeiten, dass der Antrag als "Annahme Weiterleitung Bundesvorstand" statt nur als 
"Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand" beschlossen werden kann.

Zeile 21 - 25:

Diese Zeilen beinhalten nur Erläuterungen zur VL-Richtlinie und sind kein Antragsbegehren 
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Antrag H 002: Vertrauensleute stärken – Mehr Demokratie wagen
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Erledigt durch Antrag H 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 001

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Allgemein

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di muss in den Betrieben wieder nachhaltiger verankert werden. Dies kann vor
 2 allem durch eine Stärkung der Vertrauensleutearbeit geschehen. Vertrauensleutearbeit
 3 ist eine Kernaufgabe von ver.di und muss daher in der Organisation und den Betrieben
 4 nachhaltig verstärkt und verankert werden.

 5 Deshalb wird ver.di auf allen Ebenen:

 6
 7
 8

 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

eindeutige Entscheidungsprozesse für gewerkschaftliche Grundsatzentscheidungen
in ver.di definieren, die die Einbindung der Vertrauensleute und ihrer
Strukturen in den Betrieben sicherstellen.

Transparenz herstellen, bei welchen Entscheidungen die Vertrauensleute in den
Betrieben beteiligt werden und wie die gesammelten, betrieblichen
Meinungsäußerungen zu einer Entscheidung in der Organisation führen.

in der gesamten Organisation Betriebsatlanten erstellen, die die Situation und
Entwicklung der Vertrauensleutearbeit sichtbar machen

als Ziel der Kollektiven Betriebs- und Tarifarbeit die Schaffung von
Vertrauensleutestrukturen definieren.

Konzepte entwickeln, wie aus betrieblich Aktiven und Tarifbotschafter*innen
Vertrauensleute werden.

für die nächsten Vertrauensleutewahlen mindestens so viele gewerkschaftliche
Ressourcen bereitstellen, wie wir das für die Betriebsrats- bzw.
Personalratswahlen für notwendig halten.

Begründung

"Die Vertrauensleute bilden im Betrieb ein Fundament der Gewerkschaftsarbeit und sind Träger 
betrieblicher und überbetrieblicher gewerkschaftlicher Meinungs- und Willensbildung." steht in der ver.di-
Richtlinie zur Betriebs- und Vertrauensleutearbeit.

Die gelebte Praxis in unserer Organisation sieht vielfach anders aus:

Wenn Vertrauensleute überhaupt gewählt werden und daraus Strukturen entstehen, werden diese selten 
in Meinungs- und Willensbildungsprozesse eingebunden. Meist werden sie ausschließlich zur 
Informationsverteilung für den Vertrieb gewerkschaftspolitischer Entscheidungen und zur 
Mitgliederwerbung eingesetzt.

Entscheidungen in ver.di von grundsätzlicher Bedeutung werden meist ohne vorherige Beteiligung der 
Vertrauensleutestrukturen in den Betrieben getroffen. Oft sind Entscheidungsprozesse sogar so gestaltet, 
dass eine Einbindung überhaupt nicht möglich ist.

Die Folge dieser mangelnden Beteiligungsrechte ist, dass es immer schwerer wird, Kolleg*innen zu finden, 
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die bereit sind, diese Art von gewerkschaftlicher Arbeit zu leisten. Um die Funktion der Vertrauensleute 
wieder attraktiver zu machen, müssen den Kolleg*innen unter anderem deutlich mehr 
Gestaltungsmöglichkeiten zugestanden werden.

Mitglieder, die sich aktiv einbringen wollen, dazu aber keine Chance erhalten, verabschieden sich 
innerlich und anschließend auch tatsächlich aus ver.di.
Die Stärkung der Vertrauensleutearbeit in den Betrieben bedeutet auch die Stärkung von ver.di und ihrer 
Mitgliederzahlen.

Für die Steuerung von Ressourcen im Rahmen der kollektiven Betriebs- und Tarifarbeit ist die Situation 
der Vertrauensleutestrukturen in den Betrieben der wichtigste Indikator. Betriebsatlanten, die die 
Situation der Vertrauensleutearbeit in den Betrieben transparent machen, sind eine wichtige 
Informationsquelle für die Auswahl von Schwerpunktbetrieben der Kollektiven Betriebs- und Tarifarbeit. 

Sowohl in den ver.di-Dokumenten zur kollektiven Betriebs- und Tarifarbeit, als auch im aktuellen 
Handbuch für die Vertrauensleutearbeit werden die Vertrauensleute nur noch als eine Alternative zu 
betrieblich aktiven Kolleg*innen genannt. Es ist zwar verständlich, dass beim Organizing von 
Erschließungsbetrieben die Wahl von Vertrauensleuten nicht die erste Priorität ist. Ziel jeder Aktivität in 
Rahmen der Kollektiven Betriebs- und Tarifarbeit muss aber die Schaffung von Strukturen gemäß der 
ver.di-Richtlinie zur Betriebs- und Vertrauensleutearbeit sein.

Ein Spiegelbild der Situation der Vertrauensleutearbeit in den Betrieben ist, dass wir teilweise vor 
Tarifrunden Tarifbotschafter*innen mit den originären Aufgaben der Vertrauensleute beauftragen. Es fehlt 
aber völlig an Konzepten, nach der Tarifrunde die Tarifbotschafter*innen langfristig in die 
Vertrauensleutestrukturen zu integrieren.

Die ver.di-internen Strukturen im Betrieb müssen für uns als Gewerkschaft mindestens den gleichen 
Stellenwert haben wie die Gremien der gesetzlichen Mitbestimmung. Das muss sich vor allem an den 
Ressourcen widerspiegeln, die wie in die Wahlvorbereitung der jeweiligen Strukturen einsetzen.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

25 / 295



Antrag H 003: Freistellung für die Vertrauensleutearbeit
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz E
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Allgemein

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die zuständigen Gremien von ver.di mögen eine Möglichkeit schaffen, damit ein
 2 bezahlter Freistellungsanspruch für Vertrauensleute für die Teilnahme an wichtigen
 3 Gewerkschaftsveranstaltungen seitens der Arbeitgeber gewährt werden muss.

Begründung

Die Vertrauensleutearbeit ist die Grundlage des gewerkschaftlichen Handelns in den Betrieben. Sie trägt 
durch Mitwirkung in Tarifrunden, der Politik und der Gesellschaft, zum Wohlstand der Betriebe und deren 
Mitarbeiter*innen in der Sozialpartnerschaft bei. Dazu sind Sitzungen, ein Erfahrungsaustausch mit 
anderen Vertrauensleuten, zentrale Treffen von Arbeitskreisen, Teilnahme an der 
Bezirksdelegiertenkonferenz, weiteren Konferenzen, Neujahrsempfänge, Weiterbildungen und so weiter 
notwendig. Nur so kann ver.di in den Betrieben präsentiert werden und sowohl die Kolleg*innen als auch 
der Bezirk optimal unterstützt werden.

In Bundesländern, in denen kein Bildungsurlaubsanspruch seitens des Gesetzgebers gewährt wird, würde 
dadurch eine Möglichkeit geschaffen, engagierte Mitglieder durch die / den Arbeitgeber*in freistellen zu 
können, sie weiterzubilden und die Vertrauensleutearbeit attraktiver zu gestalten.
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Antrag H 004: Finanzierung des Fördervereins „Gewerkschaftliche 
Arbeitslosenarbeit e.V.“
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Südbaden Schwarzwald
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 005

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Allgemein

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass der Förderverein und somit auch der Fortbestand der
 2 „Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen“ (KOS) dauerhaft
 3 sichergestellt wird und die finanziellen Mittel auf Dauer sichergestellt werden.

Begründung

Die Arbeit der KOS ist angesichts von rund 2,5 Millionen offiziell gemeldeten Arbeitslosen bzw. etwa drei 
Millionen so genannter „Unterbeschäftigten“ sowie vieler weiterer Menschen, die aufstockend zum 
Niedriglohn auf aufstockende Sozialleistungen und hier besonders Arbeitslosengeld II angewiesen sind, 
weiter unbedingt erforderlich.

Erwerbslose Gewerkschaftsmitglieder haben 1986 den Förderverein gewerkschaftliche Arbeitslosenarbeit 
e. V. gegründet. Der Verein ist Träger der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen. 
Der Verein versteht sich als Sprachrohr für die Interessen Erwerbsloser und prekär beschäftigter 
Menschen. Er will helfen, diesen Interessen gesellschaftlich und auch in den Gewerkschaften eine laute 
Stimme zu geben. Die KOS setzt auf die Beteiligung und die Selbstorganisation der Erwerbslosen und 
prekär Beschäftigten und bietet den Raum, in dem alle Betroffenen für ihre Interessen eintreten und aktiv 
werden können.

Für ihre Arbeit erhält die KOS eine Grundfinanzierung vom DGB und den Einzelgewerkschaften, die bisher 
nur bis einschließlich Dezember 2022 beschlossen wurde. Den fünf Beschäftigten der KOS (davon drei 
Teilzeitbeschäftigten) wird nun schon seit Jahren ein prekäre Erwerbsperspektive zugemutet, mit ständiger 
Unsicherheit über die zukünftige eigene Situation. Die aktuelle Lage ist für uns nicht mehr hinnehmbar.

Die eigenständige Vereinsstruktur hat Vorteile für die politische Einflussnahme und Wirkung der KOS. Die 
KOS ist als authentischer Interessenvertretung von Arbeitslosen bekannt und anerkannt. Dies ist die 
Voraussetzung dafür, dass die KOS als wichtiger Akteur in Bündnissen auftreten, die inhaltliche 
Ausgestaltung dieser Bündnisse mitbestimmen und gewerkschaftliche Positionen in die Debatte 
einbringen kann.

Die KOS vertritt primär die Interessen von Erwerbslosen. Sie versteht sich aber auch als Bindeglied 
zwischen Gewerkschaften und Erwerbsloseninitiativen, denn Beschäftige und Erwerbslose haben 
gemeinsame Interessen. Die KOS will hier einen lebendigen Austausch untereinander fördern, zu 
gemeinsamem Handeln anregen und das vielfältige Engagement der Aktiven vor Ort unterstützen.

Die Ratgeber, Flyer und Info-Blätter der KOS bieten verständliche und lebensnahe Informationen für 
Erwerbslosen und prekär Beschäftigte. Sie werden regelmäßig aktualisiert und enthalten Tipps, die bares 
Geld wert sein können. Die KOS schult ferner Menschen, die Erwerbslose vor Ort entsprechend beraten 
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zum Beispiel mit kompetenten Arbeitshilfen, Mustertexten, elektronischen Rundbriefen zu gewählten 
Beratungsthemen und Tipps zu kniffligen Verfahrensfragen.

Der Internet-Auftritt www.erwerbslos.de bietet zudem vielfältige Informationen und Materialien zum 
Herunterladen und Bestellungen. Die dort ebenso zu findende Adressen-Datenbank weist den Weg zu 
rund 600 örtlichen Beratungsstellen, Arbeitslosentreffs und Initiativen. Dazu kommen unter anderem eine 
turnusmässig herausgegebene Zeitschrift („A-Info“) sowie drei Tagungen im Jahr zu Themen rund um 
Erwerbslosigkeit und Armut.

All diese Aktivitäten können ohne eine weitere finanzielle Förderung der KOS durch die Gewerkschaften 
über das Jahr 2022 hinaus nicht aufrechterhalten werden.
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Antrag H 005: Finanzierung des Fördervereins „Gewerkschaftliche 
Arbeitslosenarbeit e. V.“
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Status: Erledigt durch Antrag H 004
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 004

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Allgemein

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass der Förderverein und somit auch der Fortbestand der
 2 „Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen“ (KOS) dauerhaft
 3 sichergestellt wird.

Begründung

Die Arbeit der KOS ist angesichts von rund zweieinhalb Millionen offiziell gemeldeten Arbeitslosen bzw. 
etwa drei Millionen so genannten „Unterbeschäftigten“ sowie vieler weiterer Menschen, die aufstockend 
zum Niedriglohn auf aufstockende Sozialleistungen und hier besonders Arbeitslosengeld II angewiesen 
sind, weiter unbedingt erforderlich.

Erwerbslose Gewerkschaftsmitglieder haben 1986 den Förderverein gewerkschaftliche Arbeitslosenarbeit 
e. V. gegründet. Der Verein ist Träger der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen. 
Der Verein versteht sich als Sprachrohr für die Interessen erwerbsloser und prekär beschäftigter 
Menschen. Er will helfen, diesen Interessen gesellschaftlich und auch in den Gewerkschaften eine laute 
Stimme zu geben. Die KOS setzt auf die Beteiligung und die Selbstorganisation der Erwerbslosen und 
prekär Beschäftigten und bietet den Raum, in dem alle Betroffenen für ihre Interessen eintreten und aktiv 
werden können.

Für ihre Arbeit erhält die KOS eine Grundfinanzierung vom DGB und den Einzelgewerkschaften, die bisher 
nur bis einschließlich Dezember 2022 beschlossen wurde. Den fünf Beschäftigten der KOS (davon drei 
Teilzeitbeschäftigte) wird nun schon seit Jahren eine prekäre Erwerbsperspektive zugemutet, mit ständiger 
Unsicherheit über die zukünftige eigene Situation.

Die eigenständige Vereinsstruktur hat Vorteile für die politische Einflussnahme und Wirkung der KOS. Die 
KOS ist als authentische Interessenvertretung von Arbeitslosen bekannt und anerkannt. Dies ist die 
Voraussetzung dafür, dass die KOS als wichtiger Akteur in Bündnissen auftreten, die inhaltliche 
Ausgestaltung dieser Bündnisse mitbestimmen und gewerkschaftliche Positionen in die Debatte 
einbringen kann.

Die KOS vertritt primär die Interessen von Erwerbslosen. Sie versteht sich aber auch als Scharnier 
zwischen Gewerkschaften und Erwerbsloseninitiativen, denn Beschäftigte und Erwerbslose haben 
gemeinsame Interessen. Die KOS will hier einen lebendigen Austausch untereinander befördern, zu 
gemeinsamem Handeln anregen und das vielfältige Engagement der Aktiven vor Ort unterstützen.

Die Ratgeber, Flyer und Info-Blätter der KOS bieten verständliche und lebensnahe Informationen für 
Erwerbslose und prekär Beschäftigte. Sie werden regelmäßig aktualisiert und enthalten Tipps, die bares 
Geld wert sein können. Die KOS schult ferner Menschen, die Erwerbslose vor Ort entsprechend beraten. 
Zum Beispiel mit kompetenten Arbeitshilfen, Mustertexten, elektronischen Rundbriefen zu ausgewählten 
Beratungsthemen und Tipps zu kniffligen Verfahrensfragen.
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Der Internet-Auftritt www.erwerbslos.de bietet zudem vielfältige Informationen und Materialien zum 
Herunterladen und Bestellen. Die dort ebenso zu findende Adressen-Datenbank weist den Weg zu rund 
600 örtlichen Beratungsstellen, Arbeitslosentreffs und Initiativen. Dazu kommen unter anderem eine 
regelmäßig herausgegebene Zeitschrift („A-Info“) sowie drei Tagungen im Jahr im Frühling, Sommer und 
Herbst zu Themen rund um Erwerbslosigkeit und Armut.

All diese Aktivitäten können ohne eine weitere finanzielle Förderung der KOS durch die Gewerkschaften 
über das Jahr 2022 hinaus nicht aufrechterhalten werden.
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Antrag H 006: ver.di auf dem Weg zur klimaneutralen Organisation
Antragsteller*in: Gewerkschaftsrat
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 007

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Allgemein

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10

 11

Der Bundeskongress erklärt seinen Willen, ver.di nach Möglichkeit bis 2030 als1. 
nachweislich klimaneutral arbeitende Organisation aufzustellen.

Die zuständigen Vorstände auf allen Ebenen prüfen entsprechende Maßnahmen. Die2. 
Bundesverwaltung wirkt auf weitgehend klimaneutrale Bildungszentren hin. 

Die zuständigen Vorstände prüfen bis zum 1. Dezember 2025, welcher Weg zur3. 
klimaneutralen Organisation der beste sein kann. Dabei ist auch das Gütesiegel
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) zu prüfen. 

Es sollte baldmöglichst erreicht werden, dass ver.di eine offensive4. 
Öffentlichkeitsarbeit mit diesem Schritt machen kann.

Über die Fortschritte auf dem Weg zur Klimaneutralität und zur Implementierung5. 
eines Nachhaltigkeitsmanagements werden die zuständigen Gremien informiert.

Begründung

Der Bundeskongress hat im Jahr 2011 mit dem Antrag P 14 „Ökofaire Beschaffung“ sehr früh die Weichen 
unter anderem zu einer Reduzierung von CO2 bei der Arbeit der Organisation gestellt. Der Bundesvorstand 
hat den Gewerkschaftsrat mit Fortschrittsberichten über veranlasste und umgesetzte Maßnahmen 
informiert. Nunmehr ist die Organisation gefordert, die Transformation zur klimaneutralen Gesellschaft 
durch ein systematisches und transparentes Vorgehen zur eigenen Klimaneutralität zu begleiten und 
damit hinsichtlich der gewerkschaftlichen Forderungen zur Nachhaltigkeit weiterhin ein Vorbild zu 
bleiben.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) ist ein freiwilliges Instrument der Europäischen Union.

Unternehmen und Organisationen werden unterstützt, Ressourcen intelligent einzusparen und unter 
Berücksichtigung aller Umweltaspekte von Energieverbrauch bis zu Abfall und Emissionen einen Beitrag 
zum Umweltschutz zu leisten (umfangreiche Informationen unter www.emas.de).

Nach dem Umweltauditgesetz wirken Umweltgutachter*innen bei EMAS-Prozessen zur Klimaneutralität 
mit. § 22 des Umweltauditgesetzes sieht eine Beteiligung von Vertreter*innen der Gewerkschaften in 
einem Umweltgutachterausschuss vor, der aktuell im Januar 2023 neu gewählt worden ist.

EMAS ist damit das einzige Umweltmanagementsystem, in dem Gewerkschaften mittelbar und unmittelbar 
Einfluss nehmen können. Umweltgutachter*innen nehmen auch beratende Aufgaben auf dem Weg zur 
Klimaneutralität wahr und können ver.di auf dem Weg zur klimaneutralen Organisation unterstützen. Die 
umfassende Beteiligung der Mitarbeiter*innen, wie sie mit EMAS praktiziert wird, ist ebenfalls ein 
wichtiger Erfolgsfaktor.
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Auch für die Bundesbehörden sind die Klimaneutralität bis 2030 (Beschluss der Bundesregierung) und die 
Verwendung des EMAS-Instrumentariums verbindlich vorgesehen. Die Bundesbehörden haben dieses 
Werkzeug nicht nur aus grundsätzlichen Erwägungen gewählt, sondern insbesondere auch, um sich gegen 
Vorwürfe des Greenwashings zu wappnen. EMAS hat durch die externe Überprüfung und Auditierung 
hinsichtlich der Glaubwürdigkeit und Transparenz Alleinstellungsmerkmale.

ver.di ist gut beraten, sich auf dem Weg zur Klimaneutralität auf dem gleichen Qualitätsniveau zu 
bewegen.
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Antrag H 007: ver.di soll zukünftig klimaneutral arbeiten
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag H 006
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 006

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Allgemein

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die ver.di-Jugend fordert, dass ver.di als gesamte Organisation in Zukunft
 2 klimaneutral arbeitet. Dieses Ziel soll für alle Bereiche der Organisation gesetzt
 3 werden.

 4 Der Bundesvorstand soll hierzu ein Konzept erarbeiten, wie das Ziel schnellstmöglich
 5 erreicht werden kann.

Begründung

Im heutigen Zeitalter ist es unumgänglich, sich nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit zu befassen. Als 
Organisation sollte ver.di als Vorbild fungieren und anstreben ihre Arbeitsweise emissionsfrei zu gestalten 
und so klimaneutral zu arbeiten. Im Hinblick auf die erwarteten Folgen der Klimakrise auch in sozialer 
Hinsicht, ist klimaneutrales Arbeiten ein wichtiger Baustein als Organisation der Klimakrise 
entgegenzuwirken und unseren sozialen Zielen zu vereinbaren. Des Weiteren ist für die Arbeit zum 
Klimawandel, das eigene Handeln nicht zuletzt aus Gründen der Glaubwürdigkeit entscheidend. 
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Antrag H 008: Ausbau der Interessenvertretung für Selbstständige
Antragsteller*in: Bundeskonferenz Selbstständige
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di verstärkt die Bemühungen um eine wirksame gewerkschaftliche Vertretung der
 2 Solo- Selbstständigen und baut die finanziellen und personellen Ressourcen für die
 3 Arbeit auf Bundesebene und in den Landesbezirken entsprechend aus.

Begründung

Die selbstständige und freiberufliche Arbeit ist als Existenzform bereits seit langer Zeit etabliert und 
nimmt durch die fortschreitende Digitalisierung weiter zu. Wir stehen vor Entwicklungen in der 
Arbeitswelt, die von uns dringend Antworten erfordern. Wenn auch die spezifischen Ausrichtungen der 
soloselbstständigen Freiberufler*innen sehr unterschiedlich sind, so sind doch die allgemeinen 
Anforderungen und Voraussetzungen, was zum Beispiel Krankenversicherung, Steuern, Altersvorsorge, 
Existenzgründung und ähnliches angeht, für alle Betroffenen gleich. Hier gilt es als Gewerkschaft tätig zu 
werden, um zum einen die einheitlichen Problem Felder zu definieren und gemeinsam Lösungsansätze zu 
erarbeiten und zu vertreten.

Es agieren auch ehemals Festangestellte nunmehr als Selbstständige und Freiberufler*innen — ohne Tarif, 
Betriebsrat oder Teams. Es gilt für diese Arbeit neue Formen der Solidarität und Sicherung von 
Mindeststandards zu entwickeln und durchzusetzen. Bei staatlichen Aufträgen sollte eine fest definierte 
Untergrenze nicht unterschritten werden dürfen, verbindliche Honorarempfehlungen aus ihren 
Fachgruppen müssen für diese Gruppe erlaubt sein.

Die Arbeit der und mit Selbstständigen muss zu einem weit größeren Anteil als bisher zu den 
Kernaufgaben von ver.di werden. Es besteht sonst die große Gefahr, dass Soloselbstständige sich von 
ver.di nicht angemessen vertreten fühlen und sich außerhalb unserer Gewerkschaft organisieren; es droht 
ein Mitgliederschwund. Der VGSD, andere Zusammenschlüsse und die vielen teilweise bereits seit 
Jahrzehnten bestehenden Berufsverbände, deren Mitglieder oft in der großen Mehrheit (Solo)Selbständige 
sind, sollen hier als Beispiel genannt werden. Es wäre für den gewerkschaftlichen Zusammenhalt ein 
Gewinn, wenn es gelingt hier zeitnah und nachhaltig umzusteuern und dieses Thema sichtbar und 
effizient anzugehen.

Das „Haus der Selbstständigen“ in Leipzig ist ein gutes Beispiel für eine gelungene Zusammenarbeit  von 
Selbstständigen aus verschiedenen Branchen. ver.di ist hier als Partner mit dabei, darauf kann man gut 
aufbauen.

Das bedeutet, dass in der Gemeinschaft der Selbstständigen bei ver.di auch fachbezogene Gruppen unter 
demselben Dach gebildet werden können und sollen – wenn Bedarf besteht und sich im jeweiligen 
Bereich geeignete Vertreter*innen finden. Sie erhalten organisatorische Unterstützung, ihre Anliegen 
werden von ver.di unterstützt und in die Politik gespiegelt.
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Antrag H 009: Überprüfung und Anpassung des § 11 – 
Streikunterstützung der Arbeitskampfrichtlinie für 
Teilzeitbeschäftigte und untere Entgeltgruppen
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz C
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Gewerkschaftsrat
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Gewerkschaftsrat

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 010, H 011

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Arbeitskampforganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die zuständigen ver.di-Gremien werten bis spätestens 30. Juni 2024 die in den letzten
 2 Jahren durchgeführten Erzwingungsstreiks bzw. lang andauernden Warnstreiks aus und
 3 passen gegebenenfalls die Streikunterstützung nach dieser Auswertung an, so dass die
 4 individuelle Streikteilnahme von Kolleg*innen mit vergleichbar niedrigem Entgelt und
 5 von Teilzeitkräften, dual Studierenden, Auszubildenden und Praktikant*innen nicht
 6 durch finanzielle Probleme durch zu geringe Streikunterstützung erschwert wird.

 7 Dabei ist insbesondere die Regelung zur Aufstockung der Streikunterstützung in ihrer
 8 Auswirkung auf die Teilzeitkräfte zu überprüfen, welche aufgrund vollschichtiger
 9 Arbeit in Teilzeit bei Anwendung der jetzigen Regelung erst wesentlich später den
 10 Schwellenwert zur Auszahlung des höheren Satzes erreichen.

 11 Für die Beschäftigten im Niedriglohnbereich ist bei der Ermittlung des Streikgeldes
 12 zu berücksichtigen, dass diese aufgrund niedrigerer Steuersätze einen höheren Anteil
 13 ihres Bruttoentgelts als Netto erhalten.

Begründung

In vielen Bereichen, sehr häufig im Gesundheits- und Sozialwesen, arbeitet eine große Anzahl unserer 
Kolleg*innen (mehrheitlich Kolleginnen) im Rahmen von Teilzeitbeschäftigungen, oft mit individuellen 
Tagewochen <5. Im Fall von längeren Streiks, wie zum Beispiel im Jahr 2022 im Rahmen der 
Tarifauseinandersetzung an den Unikliniken in NRW, erleiden sie gegenüber anderen streikenden ver.di-
Mitgliedern eine Ungleichbehandlung.

ver.di geht ohne Betrachtung der konkreten Euro-Beträge (verschieden hohe Einkommen der 
Kolleg*innen) von wirtschaftlichen Nachteilen in besonderer Weise ab dem 20 individuellen Streiktag aus. 
Die besonderen wirtschaftlichen Nachteile stellen sich bei Kolleg*innen mit Tagewochen <5 aber zum 
gleichen Zeitpunkt ein, wie bei Kolleg*innen mit 5-Tagewoche. Nach vier Wochen Streikteilnahme 
erhielten beide zum Beispiel für den Monat Februar 0 Prozent Entgelt von ihrem Arbeitgeber.

Die Nutzung des absoluten Wertes „20 Arbeitstage“ erfolgt ohne Beachtung der individuellen Tagewoche 
der Kolleg*innen. Er führt dazu, das eine Kolleg*in mit zum Beispiel einer 2,5-Tagewoche zum Erreichen 
von 20 Streiktagen doppelt so viele Wochen (acht) streiken muss, wie Kolleg*innen mit Fünf-Tage-Woche 
(vier).

20 Arbeitstage bedeutet bei Fünf-Tage-Woche vier Wochen. Streiken ein Fünf-Tage-Woche-Kollege und 
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eine 2,5-Tage-Woche-Kollegin acht Wochen lang, reduziert der Arbeitgeber bei beiden für acht Wochen 
das Entgelt um 100 Prozent.

Der Kollege erhält vier Wochen lang Streikgeld in einfacher Höhe, für weitere vier Wochen in erhöhtem 
Umfang. Die Kollegin erhält für alle acht Wochen lediglich Streikgeld in einfacher Höhe. Dies gilt es zu 
ändern!

Derzeitige Regelung: Für Kolleg*innen, die sich insgesamt mehr als 20 Arbeitstage in einem Arbeitskampf 
befinden und somit in besonderer Weise wirtschaftliche Nachteile erleiden, wird die Streikunterstützung 
nach Beschluss des ver.di-Bundesvorstandes ab diesem Zeitpunkt wöchentlich auf das 1,2-fache des 
Stundenfaktors, nach §11 Ziffer 5.2 der Arbeitskampfrichtlinie aufgestockt.

Mögliche Änderung: Für Kolleg*innen, die sich insgesamt mehr als 20 Arbeitstage (bei Fünf-Tage-Woche. 
Bei individuell anderen regelmäßigen Tagewochen entsprechend) in einem Arbeitskampf befinden […].
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Antrag H 010: Überprüfung und Anpassung des § 11 – 
Streikunterstützung der Arbeitskampfrichtlinie für 
Teilzeitbeschäftigte und untere Entgeltgruppen
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz C Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Antrag H 009 
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 009 

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 006

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Arbeitskampforganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die zuständigen ver.di-Gremien werten bis spätestens 30. Juni 2024 die in den letzten
 2 Jahren durchgeführten Erzwingungsstreiks bzw. lang andauernden Warnstreiks aus und
 3 passen gegebenenfalls die Streikunterstützung nach dieser Auswertung an, so dass die
 4 individuelle Streikteilnahme von Kolleg*innen der unteren Entgeltgruppen und von
 5 Teilzeitkräften nicht durch finanzielle Probleme durch zu geringe Streikunterstützung
 6 erschwert wird.

 7 Dabei ist insbesondere die Regelung zur Aufstockung der Streikunterstützung in ihrer
 8 Auswirkung auf die Teilzeitkräfte zu überprüfen, welche aufgrund vollschichtiger
 9 Arbeit in Teilzeit bei Anwendung der jetzigen Regelung erst wesentlich später den
 10 Schwellenwert zur Auszahlung des höheren Satzes erreichen.

Begründung

In vielen Bereichen, sehr häufig im Gesundheits- und Sozialwesen, arbeitet eine große Anzahl unserer 
Kolleg*innen (mehrheitlich Kolleginnen) im Rahmen von Teilzeitbeschäftigungen, oft mit individuellen 
Tagewochen < 5. Im Fall von längeren Streiks, wie zum Beispiel im Jahr 2022 im Rahmen der 
Tarifauseinandersetzung an den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen, erleiden sie gegenüber anderen 
streikenden ver.di-Mitgliedern eine Ungleichbehandlung.

ver.di geht ohne Betrachtung der konkreten Euro-Beträge (verschieden hohe Einkommen der 
Kolleg*innen) von wirtschaftlichen Nachteilen in besonderer Weise ab dem 20. individuellen Streiktag aus. 
Die besonderen wirtschaftlichen Nachteile stellen sich bei Kolleg*innen mit Tagewochen < 5 aber zum 
gleichen Zeitpunkt ein, wie bei Kolleg*innen mit 5-Tagewoche. Nach vier Wochen Streikteilnahme 
erhielten beide zum Beispiel für den Monat Februar 0 Prozent Entgelt von ihrem Arbeitgeber.

Die Nutzung des absoluten Wertes „20 Arbeitstage“ erfolgt ohne Beachtung der individuellen Tagewoche 
der Kolleg*innen. Er führt dazu, das eine Kolleg*in mit zum Beispiel einer 2,5-Tagewoche zum Erreichen 
von 20 Streiktagen doppelt so viele Wochen (acht) streiken muss, wie Kolleg*innen mit 5-Tagewoche (vier).

20 Arbeitstage bedeutet bei 5-Tagewoche vier Wochen. Streiken ein 5-Tagewoche-Kollege und eine 2,5-
Tagewoche-Kollegin acht Wochen lang, reduziert der Arbeitgeber bei beiden für acht Wochen das Entgelt 
um 100 Prozent.

Der Kollege erhält vier Wochen lang Streikgeld in einfacher Höhe, für weitere vier Wochen in erhöhtem 
Umfang. Die Kollegin erhält für alle acht Wochen lediglich Streikgeld in einfacher Höhe. Dies gilt es zu 
ändern!
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Derzeitige Regelung: Für Kolleg*innen, die sich insgesamt mehr als 20 Arbeitstage in einem Arbeitskampf 
befinden und somit in besonderer Weise wirtschaftliche Nachteile erleiden, wird die Streikunterstützung 
nach Beschluss des Bundesvorstandes ab diesem Zeitpunkt wöchentlich auf das 1,2-fache des 
Stundenfaktors, nach § 11 Ziffer 5.2 der Arbeitskampfrichtlinie aufgestockt.

Mögliche Änderung: Für Kolleg*innen, die sich insgesamt mehr als 20 Arbeitstage (bei 5-Tagewoche. Bei 
individuell anderen regelmäßigen Tagewochen entsprechend) in einem Arbeitskampf befinden […]
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Antrag H 011: Streikunterstützung – Aufstockung der 
Streikunterstützung bei Tarifauseinandersetzungen in besonders 
prekären Bereichen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 009
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag H 009

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 012, H 013, H 014

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Arbeitskampforganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der § 11 Arbeitskampfrichtlinie soll ergänzt werden.

 2 Werden Arbeitskämpfe in Bereichen geführt, die durch besonders prekäre
 3 Rahmenbedingungen gekennzeichnet sind, beispielsweise Entgelt auf dem Mindestlohn-
 4 Niveau (bzw. dem jeweiligen Branchenmindestlohn-Niveau) oder einen hohen Anteil von
 5 unfreiwilliger Teilzeitbeschäftigung, ist die Streikunterstützung – vom 1. Streiktag
 6 an – aufzustocken.

 7 Für starke Kämpfe in diesen Bereichen ist die Aufstockung der Streikunterstützung auf
 8 das 1,3-fache des Stundenfaktors ab dem ersten Streiktag notwendig.

Begründung

Die in § 11 (Streikunterstützung) von ver.di hinterlegte Formel zur Berechnung der Streikunterstützung 
bietet im Fall von "Normalarbeitsverhältnissen" ein solides Fundament, um Arbeitskämpfe auch über 
längere Zeiträume hinweg führen zu können.

Der Organisationsbereich von ver.di ist jedoch so vielfältig, dass weder Vollzeitbeschäftigung noch ein 
Entgelt-Niveau auf Basis des TVöD in allen Bereichen vorausgesetzt werden können. Die 
Streikunterstützung in eher prekären Beschäftigungsverhältnissen hat sich erfahrungsgemäß als so gering 
erwiesen, dass viele Beschäftigte den Arbeitskampf bereits nach wenigen Streiktagen aus ökonomischen 
Gründen aufgeben mussten. Gerade in diesen – oft ausgegliederten - Bereichen werden Tarifkämpfe nicht 
nach ein paar Streiktagen gewonnen.

Zwar wird in diesen Fällen zunächst versucht, Kolleg*innen in existenziellen ökonomischen Nöten mit 
Spenden zu unterstützen, jedoch wird es von vielen Streikenden als entwürdigend erlebt, in einer 
Tarifauseinandersetzung ergänzend zur Streikunterstützung auf Spenden angewiesen zu sein.

Als Lösung ist die Aufstockung der Streikunterstützung anzusehen. In einigen Tarifauseinandersetzungen 
wird das vom ver.di-Bundesvorstand bereits so beschlossen. In einem solchen Fall erhalten die 
Kolleg*innen vom 21. Streiktag an eine Aufstockung der Streikunterstützung auf das 1,3-Fache des 
Stundenfaktors (nach § 11 Ziffer 5.2 der Arbeitskampfrichtlinie), höchstens jedoch in Höhe des tatsächlich 
täglich ausfallenden Entgelts. 
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Antrag H 012: Streikunterstützung – Aufstockung der 
Streikunterstützung bei Tarifauseinandersetzungen in besonders 
prekären Bereichen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Status: Erledigt durch Antrag H 011
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 011

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Arbeitskampforganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Werden Arbeitskämpfe in Bereichen geführt, die durch besonders prekäre
 2 Rahmenbedingungen gekennzeichnet sind, beispielsweise Entgelt auf dem Mindestlohn-
 3 Niveau (bzw. dem jeweiligen Branchenmindestlohn-Niveau) oder einen hohen Anteil von
 4 unfreiwilliger Teilzeitbeschäftigung, ist die Streikunterstützung – vom 1. Streiktag
 5 an – aufzustocken.

 6 Für starke Kämpfe in diesen Bereichen ist die Aufstockung der Streikunterstützung auf
 7 das 1,3-Fache des Stundenfaktors ab dem ersten Streiktag notwendig.

 8 Der Gewerkschaftsrat wird aufgefordert, die Richtlinie zur Streikunterstützung im
 9 Sinne des Antrages zu ändern.

Begründung

Die in § 11 (Streikunterstützung) der ver.di-Arbeitskampfrichtlinie hinterlegte Formel zur Berechnung der 
Streikunterstützung bietet im Fall von "Normalarbeitsverhältnissen" ein solides Fundament, um 
Arbeitskämpfe auch über längere Zeiträume hinweg führen zu können.

Der Organisationsbereich von ver.di ist jedoch so vielfältig, dass weder Vollzeitbeschäftigung noch ein 
Entgelt-Niveau auf Basis des TVöD in allen Bereichen vorausgesetzt werden können. Die 
Streikunterstützung in eher prekären Beschäftigungsverhältnissen hat sich erfahrungsgemäß als so gering 
erwiesen, dass viele Beschäftigte den Arbeitskampf bereits nach wenigen Streiktagen aus ökonomischen 
Gründen aufgeben mussten. Gerade in diesen – oft ausgegliederten - Bereichen werden Tarifkämpfe nicht 
nach ein paar Streiktagen gewonnen.

Zwar wird in diesen Fällen zunächst versucht, Kolleg*innen in existenziellen ökonomischen Nöten mit 
Spenden zu unterstützen, jedoch wird es von vielen Streikenden als entwürdigend erlebt, in einer 
Tarifauseinandersetzung ergänzend zur Streikunterstützung auf Spenden angewiesen zu sein.

Als Lösung ist die Aufstockung der Streikunterstützung anzusehen. In einigen Tarifauseinandersetzungen 
wird das vom ver.di-Bundesvorstand bereits so beschlossen. In einem solchen Fall erhalten die 
Kolleg*innen vom 21. Streiktag an eine Aufstockung der Streikunterstützung auf das 1,3-Fache des 
Stundenfaktors (nach § 11 Ziffer 5.2 der Arbeitskampfrichtlinie), höchstens jedoch in Höhe des tatsächlich 
täglich ausfallenden Entgelts.
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Antrag H 013: Streikunterstützung – Aufstockung der 
Streikunterstützung bei Tarifauseinandersetzungen in besonders 
prekären Bereichen
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Heilbronn-Neckar-Franken
Status: Erledigt durch Antrag H 011
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 011

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Arbeitskampforganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Werden Arbeitskämpfe in Bereichen geführt, die durch besonders prekäre
 2 Rahmenbedingungen gekennzeichnet sind, beispielsweise Entgelt auf dem Mindestlohn-
 3 Niveau (bzw. dem jeweiligen Branchenmindestlohn-Niveau) oder einen hohen Anteil von
 4 unfreiwilliger Teilzeitbeschäftigung, ist die Streikunterstützung – vom 1. Streiktag
 5 an – aufzustocken.

 6 Für starke Kämpfe in diesen Bereichen ist die Aufstockung der Streikunterstützung auf
 7 das 1,3-fache des Stundenfaktors ab dem ersten Streiktag notwendig.

Begründung

Die in § 11 (Streikunterstützung) der ver.di-hinterlegte Formel zur Berechnung der Streikunterstützung 
bietet im Fall von "Normalarbeitsverhältnissen" ein solides Fundament, um Arbeitskämpfe auch über 
längere Zeiträume hinweg führen zu können.

Der Organisationsbereich von ver.di ist jedoch so vielfältig, dass weder Vollzeitbeschäftigung noch ein 
Entgelt-Niveau auf Basis des TVöD in allen Bereichen vorausgesetzt werden können. Die 
Streikunterstützung in eher prekären Beschäftigungsverhältnissen hat sich erfahrungsgemäß als so gering 
erwiesen, dass viele Beschäftigte den Arbeitskampf bereits nach wenigen Streiktagen aus ökonomischen 
Gründen aufgeben mussten. Gerade in diesen – oft ausgegliederten - Bereichen werden Tarifkämpfe nicht 
nach ein paar Streiktagen gewonnen.

Zwar wird in diesen Fällen zunächst versucht, Kolleg*innen in existenziellen ökonomischen Nöten mit 
Spenden zu unterstützen, jedoch wird es von vielen Streikenden als entwürdigend erlebt, in einer 
Tarifauseinandersetzung ergänzend zur Streikunterstützung auf Spenden angewiesen zu sein.

Als Lösung ist die Aufstockung der Streikunterstützung anzusehen. In einigen Tarifauseinandersetzungen 
wird das vom ver.di-Bundesvorstand bereits so beschlossen. In einem solchen Fall erhalten die 
Kolleg*innen vom 21. Streiktag an eine Aufstockung der Streikunterstützung auf das 1,3-fache des 
Stundenfaktors (nach § 11 Ziffer 5.2 der Arbeitskampfrichtlinie), höchstens jedoch in Höhe des tatsächlich 
täglich ausfallenden Entgelts.
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Antrag H 014: Streikunterstützung – Aufstockung bei 
Tarifauseinandersetzungen in prekären Bereichen
Antragsteller*in: Bundesarbeiter*innenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag H 011
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 011

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Arbeitskampforganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Werden Arbeitskämpfe in Bereichen geführt, die durch besonders prekäre
 2 Rahmenbedingungen gekennzeichnet sind, beispielsweise Entgelt auf Mindestlohnniveau
 3 bzw. dem jeweiligen Branchenmindestlohn-Niveau, ist die Streikunterstützung - vom
 4 ersten Streiktag an - aufzustocken.

 5 Für starke Kämpfe in diesen Bereichen ist die Aufstockung der Streikunterstützung auf
 6 das 1,3fache des Stundenfaktors ab dem ersten Streiktag notwendig.

Begründung

Die in § 11 (Streikunterstützung) der ver.di-Arbeitskampfrichtlinie hinterlegte Formel zur Berechnung der 
Streikunterstützung bietet im Fall von „Normalarbeitsverhältnissen“ ein solides Fundament, um 
Arbeitskämpfe auch über längere Zeiträume hinweg führen zu können.

Der Organisationsbereich von ver.di ist jedoch so vielfältig, dass weder Vollzeitbeschäftigung noch ein 
Entgeltniveau auf Basis des TVöD in allen Bereichen vorausgesetzt werden können. Die 
Streikunterstützung in eher prekären Beschäftigungsverhältnissen hat sich erfahrungsgemäß als so gering 
erwiesen, dass viele Beschäftigte den Arbeitskampf bereits nach wenigen Streiktagen aus ökonomischen 
Gründen aufgeben mussten. Gerade in  diesen – oft ausgegliederten – Bereichen werden Tarifkämpfe 
nicht nach ein paar Streiktagen gewonnen.

Zwar wird in diesen Fällen zunächst versucht, Kolleg*innen in existenziellen ökonomischen Nöten mit 
Spenden zu unterstützen, jedoch wird es von vielen Streikenden als entwürdigend erlebt, in einer 
Tarifauseinandersetzung ergänzend zur Streikunterstützung auf Spenden angewiesen zu sein.

Als Lösung ist die Aufstockung der Streikunterstützung anzusehen. In einigen Tarifauseinandersetzungen 
wird das vom ver.di-Bundesvorstand bereits so beschlossen. In einem solchen Fall erhalten die 
Kolleg*innen vom 21. Streiktag an eine Aufstockung der Streikunterstützung auf das 1,3fache des 
Stundenfaktors (nach § 11 Ziffer 5.2 der Arbeitskampfrichtlinie), höchstens jedoch in Höhe des tatsächlich 
täglich ausfallenden Entgelts.
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Antrag H 015: Priorisierte Streikgeldauszahlung für Auszubildende 
und Personen mit niedrigem Einkommen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Arbeitskampforganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di achtet bei Streiks darauf, Geringverdiener*innen priorisiert auszuzahlen.

Begründung

Als Gewerkschafter*innen sehen wir uns regelmäßig mit Streikmaßnahmen konfrontiert. Im Regelfall wird 
dabei nicht das volle Gehalt von der Gewerkschaft aufgefangen. Für Mitglieder, die durch geringes 
Einkommen sowieso wenig bis keine Möglichkeiten haben Rücklagen aufzubauen, kann der Streikfall 
schnell zum finanziellen Problem werden. Zum einen können Mitglieder dadurch oft nicht so viel streiken 
wie Kolleg*innen mit vollem Gehalt, da das fehlende Geld existenzielle Probleme hervorrufen würde. Zum 
anderen sind unter anderem Teilzeitkräfte und Auszubildende darauf angewiesen das Streikgeld 
rechtzeitig zum eigentlichen Gehaltseingang zu erhalten. Andernfalls droht es den Streikenden laufende 
Kosten wie Miete und Lebensmitteleinkäufe nicht länger decken zu können.

Diese Probleme ereilen alle Mitglieder, jedoch sehen wir besonders Geringverdiener*innen maßgeblich 
durch verspätete Streikgeldauszahlungen in misslichen Lebenslagen. Daher sollen deren Anträge auf 
Streikgeld priorisiert bearbeitet werden.
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Antrag H 016: Antrag zur digitalen Durchführung von 
Urabstimmungen und Rückurabstimmungen 
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Arbeitskampforganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Zukünftig können Urabstimmungen und Rückurabstimmungen auch unter Benutzung von
 2 geeigneten rechtssicheren Online-Tools durchgeführt werden. Hierfür sind klare
 3 Richtlinien zu erarbeiten, die insbesondere zu den Themen Datenschutz,
 4 Manipulationssicherheit, Barrierefreiheit bzw. -armut sowie zur Einhaltung der
 5 allgemeinen Wahlgrundsätze Aussagen beinhalten sollen. Dabei ist zu prüfen, inwieweit
 6 Zertifizierungsstandards zur Anwendung gebracht werden sollen.

Begründung

Bei so wichtigen gewerkschaftlichen Abstimmungen ist es unser Ziel, eine möglichst große und breite 
Beteiligung zu erreichen.

Die zunehmende Nutzung von mobilen Arbeiten und die damit verbundene Nichterreichbarkeit im Betrieb 
erschwert es, die Kolleg*innen zu mobilisieren, in das Wahlbüro zu kommen.

Durch die außerdem zunehmenden Filialschließungen und flächenmäßig größer werdenden 
Geschäftsgebiete, werden die Wege zu den einzelnen Beschäftigungsorten immer größer und sind 
schlechter im Wahlzeitraum persönlich erreichbar.

Wir leisten darüber hinaus einen weiteren Beitrag zur Nachhaltigkeit, in dem wir auf die Unmengen Papier 
verzichten, die bei händischen Abstimmungen anfallen.

Weiterhin können die frei werdenden personellen Ressourcen sinnvoller für die Mobilisierungsarbeit im 
Betrieb eingesetzt werden.

Die digitale Abstimmung soll dabei aber nicht das persönliche Wort, zum Beispiel die Ansprache durch 
Vertrauensleute in Filialen und in Betrieben, in Telefonaten oder die Durchführung von digitalen 
Versammlungen, ersetzen. Sie soll vielmehr ergänzend eine Möglichkeit schaffen, sich schnell und 
unkompliziert an den Abstimmungsprozessen zu beteiligen.

Digitale Abstimmungen sind damit beteiligungsorientiert, effektiv, nachhaltig und modern.
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Antrag H 017: Organisationswahl fünf Jahre
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/

Thüringen
Status: Erledigt durch Antrag S 005
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag S 005

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Wahlperiode der regelmäßigen Organisationswahlen wird von jetzt vier Jahren auf
 2 fünf Jahre verlängert.

Begründung

Durch die verlängerte Wahlperiode können sowohl personelle wie auch finanzielle Ressourcen in 
erheblichem Maß eingespart werden und in die Kollektive Betriebs- und Tarifarbeit (KBTA) einfließen.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

45 / 295



Antrag H 018: Verlängerung der Legislatur der ver.di-Gremien auf 
fünf Jahre
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Thüringen
Status: Erledigt durch Antrag S 005
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag S 005

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Verlängerung der Legislatur der ver.di-Gremien auf fünf Jahre.

Begründung

Eine Verlängerung der Legislatur der ver.di-Gremien auf fünf Jahre kann eine kontinuierlichere Arbeit 
dieser über einen längeren Zeitraum sichern. Mit der Wahl der Gremien braucht es eine ganze Zeit, bis sich 
diese finden und insbesondere neue Mitglieder mit der Materie vertraut werden und sich vollumfänglich 
einbringen können.

Ein weiterer Vorteil liegt, bei der ohnehin angespannten Finanzsituation, in erheblichen 
Kosteneinsparungen durch nicht so häufige Wahlen auf allen Ebenen.
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Antrag H 019: Verlängerung der Amtszeit der 
Bezirksfachbereichsvorstände von vier auf fünf Jahre
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Stuttgart
Status: Erledigt durch Antrag S 005
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag S 005

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di beschließt, dass die Amtszeit der Bezirksfachbereichsvorstände von vier auf
 2 fünf Jahre erhöht wird.

Begründung

Die Organisationswahlen finden auf bezirklicher Ebene alle vier Jahre im gleichen Zeitraum zu den 
Betriebsratswahlen statt. Dies führt immer wieder zu Terminkollisionen bei den Aktiven. Um die 
Betriebsratswahlen und Organisationswahlen gut zu begleiten und durchzuführen. Die Verlängerung 
würde dadurch auf bezirklicher Ebene für Entzerrung sorgen.
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Antrag H 020: ver.di-Organisationswahlen einmalig nach fünf statt 
vier Jahre
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz D Niedersachsen/Bremen
Status: Erledigt durch Antrag S 005
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag S 005

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die § 25 Abs. 3, § 31 Abs. 3 und § 37 Abs. 3 der ver.di-Satzung werden dahingehend
 2 geändert, dass einmalig erst nach fünf Jahren gewählt wird.

Begründung

Die einmalige Veränderung des Modus Vivendi auf fünf Jahre stellt unseres Erachtens eine arbeitsfähige 
ehrenamtliche und hauptamtliche Struktur sicher. Die hauptamtliche und ehrenamtliche Seite hat nicht 
alle vier Jahre die Doppelbelastung von Betriebsratswahlen und Organisationswahlen. Und auf der 
ehrenamtlichen Seite stehen die Betriebsräte bereits fest und es gab genügend Zeit, die 
Betriebsratsarbeit zu strukturieren, um auch in der Organisation aktiv zu werden zu können. Eine 
klassische Win-Win-Situation.
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Antrag H 021: Verlegung des Bundeskongresses in gerade Jahre 
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Linker Niederrhein
Status: Erledigt durch Antrag S 005
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag S 005

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Alle folgenden Bundeskongresse finden in geraden Jahren statt. So soll der kommende
 2 Bundeskongress nicht im Jahr 2027 stattfinden, sondern im Jahr 2028 usw.

Begründung

Die Organisationswahlen, deren Endpunkt der Bundeskongress bildet, finden alle vier Jahre statt. Sie 
beginnen auf der betrieblichen Ebene im ersten Quartal des Jahres, auf welches das Jahr des 
Bundeskongresses folgt. Das heißt, dass die Organisationswahlen an deren Ende der Bundeskongress 2023 
steht, im ersten Quartal des Jahres 2022 beginnen. Diese Termine kommen regelmäßig in Konflikt mit den 
Betriebsratswahlen die ebenfalls alle vier Jahre stattfinden. Dies hat zur Folge, dass die betriebliche 
Öffentlichkeit die ver.di-internen Organisationswahlen praktisch nicht wahrnimmt, weil die 
Betriebsratswahlen im Fokus der Aufmerksamkeit stehen. Dies ist auch der Fall bei vielen Ehrenamtlichen, 
die viel Energie in die Betriebsratswahlen stecken. Hier kannibalisieren sich zwei wichtige Elemente 
betrieblicher und gewerkschaftlicher Demokratie. Zudem führt es zu Unsicherheiten bei der Besetzung 
von Mandaten, weil gegebenenfalls ein Mandat im Betriebsrat oder eine Freistellung verloren gegangen ist 
oder nicht abzusehen war.

Um nun den Menschen die Möglichkeit zu geben sich auf eine Wahlperiode, sei es die Betriebsratswahlen 
und anschließend die Organisationswahlen konzentrieren zu können, sollten Betriebsratswahlen und 
Organisationswahlen zeitlich entflochten werden.       
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Antrag H 022: Priorisierung der Tagesordnung für den 
Bundeskongress
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Praxis / Zeitablauf
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di beschließt, dass bei zukünftigen Bundeskongressen bei der Gestaltung der
 2 Tagesordnung die Antragsberatung eine absolute Priorisierung genießt.

 3 Bei der Planung des Ablaufes des Bundeskongresses soll die Tagesordnung derart
 4 gestaltet sein, dass sichergestellt ist, dass alle zur Bearbeitung und zum Beschluss
 5 vorliegenden Anträge auch in der dafür zur Verfügung stehenden Zeit und mit der ihnen
 6 gebührenden Sorgfalt bearbeitet werden können.

Begründung

Der letzte Bundeskongress vom 22. bis 28. September 2019 in Leipzig hatte am Sonntag mit einer 
Auftaktveranstaltung begonnen, Montag und Dienstag waren dann von Wahlen, Grußworten und 
Verabschiedungen geprägt. Am Mittwoch wurden dann am späten Nachmittag die ersten Anträge 
bearbeitet. Am Donnerstag sollte es weitergehen, es gab aber wiederum Unterbrechungen durch Vorträge 
und Reden sowie eine Podiumsdiskussion, die sicherlich für sich genommen interessant waren, jedoch 
wieder Zeit gekostet haben, die für die Antragsbearbeitung am Ende fehlte.

Der Freitag startete wieder mit einem Vortrag und war dann endlich geprägt von Antragsbearbeitungen, 
die sich dann bis nach 23:00 Uhr zogen. Dennoch gelang es nicht, bis zum Ende des Bundeskongresses am 
darauffolgenden Samstagmittag alle eingegangenen Anträge zu bearbeiten. Vieles wurde dann 
zusammengefasst, in aller Eile im Block abgestimmt oder gar nicht behandelt, sondern zur Bearbeitung an 
den Gewerkschaftsrat überwiesen.

Diese Anträge sind in Sorgfalt und Mühe und wohldurchdacht von engagierten Mitgliedern für diesen 
Kongress entwickelt worden. Es ist weder demokratisch, noch wertschätzend, wenn sie dann nicht mit 
derselben Mühe und Wertschätzung von den Delegierten bearbeitet werden können.

Da wo eine Diskussion stattfand, war sie leidenschaftlich und engagiert und den bearbeiteten Anträgen 
wurde der benötigte Raum gegeben. Leider war die Zeit überhaupt nicht ausreichend und es führte auch 
immer wieder zu Unmut unter Delegierten, wenn statt der Bearbeitung der dringenden Themen erneut ein 
einstündiger Vortrag eingeschoben wurde.

Der Bundeskongress dauert sieben Tage, es muss möglich sein, genug Zeit für die Antragsberatung 
einzuräumen. Daher fordern wir, dass Grußworte, Wahlen, Ehrungen und Vorträge hinter der 
Antragsbearbeitung zurückstehen und vorwiegend in die letzten Tage des Kongresses gelegt werden, und 
dafür Sorge getragen wird, dass jeder einzelne Antrag den Raum zur Diskussion erhellt.
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Antrag H 023: Vielfalt in der Antragsberatungskommission des 
ver.di Bundeskongresses und der Ebenenkonferenzen
Antragsteller*in: Bundesmigrationskonferenz
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Die Antragskommission des Bundeskongresses und der Ebenenkonferenzen wird so
 2 strukturiert, dass neben Fachbereichen, den Frauen auch alle Personengruppen
 3 vertreten sind, so wie es in den Landesbezirksvorständen der Fall ist. Die Vielfalt
 4 der Organisation muss sich in zentralen Gremien abbilden.

Begründung

Durch eine Besetzung der Antragskommissionen mit Mitgliedern aus allen Fachbereichen, Frauen und den 
Personengruppen soll mehr Verständnis für die verschiedenen Themen der Anträge in der 
Antragskommission erreicht werden.
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Antrag H 024: Einführung einer Ergebniskontrolle für 
Bundeskongressbeschlüsse
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 025, W 083

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 In ver.di wird verpflichtend eine Ergebniskontrolle zur Beschlusslage eingeführt, die
 2 in regelmäßigen Abständen die von den Bundeskongressen beschlossenen Anträge
 3 aufgreift.

 4 Dabei ist zu klären, ob das beschlossene Anliegen inzwischen vollumfänglich umgesetzt
 5 ist. Ist das nicht der Fall, muss das Thema in die aktuelle Arbeitsplanung
 6 aufgenommen werden, unter Festlegung wer sich in welchen konkreten Schritten dafür
 7 einsetzt und wann in welchem Rahmen über die erreichten Fortschritte berichtet wird.

 8 Die jeweiligen Antragsteller*innen sind über die Fortschritte zu informieren.

Begründung

In ver.di werden auf jedem Bundeskongress viele gute Beschlüsse gefasst.  Bei jeder „Runde" der ver.di-
Wahlen werden aber auch viele Anträge eingereicht, die als „erledigt durch Beschlusslage" verworfen 
werden, bei denen sich die jeweiligen Antragsteller*innen aber zu Recht fragen, was sich denn für ihr 
Anliegen seit dem entsprechenden Beschluss bewegt hat.

Wir wollen als Gewerkschafter*innen keine Utopien formulieren, sondern konkrete Verbesserungen 
erreichen. Daher ist es notwendig,  ein Verfahren zu etablieren, mit dem unsere Beschlüsse tatsächlich in 
die Realität überführt werden.
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Antrag H 025: Antragscontrolling zwischen den Bundeskongressen
Antragsteller*in: Bundessenior*innenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag H 024
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 024

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand und der Gewerkschaftsrat werden beauftragt, ein regelmäßiges
 2 Antragscontrolling zwischen den Bundeskongressen zu veranlassen. Das Controlling soll
 3 nach den ersten zwei Jahren erstmals stattfinden und nach drei Jahren erneut
 4 durchgeführt werden. Die Ergebnisse sind allen Gliederungen zugänglich zu machen.

Begründung

Im Rahmen des Bundeskongresses werden die Anträge aus allen Gliederungen der Organisation beraten. 
Mit der Entscheidung der Delegierten werden die weiteren Schritte zur Umsetzung der Anträge 
beschlossen: Angenommene Anträge, ob direkt oder in Form von Arbeitsaufträgen, sind vom Adressaten 
der Anträge umzusetzen.

Innerhalb der vierjährigen Legislaturperiode haben die Antragsteller bisher keine Möglichkeiten, den 
Erledigungsstand der verabschiedeten Anträge zu verfolgen. Daraus folgt, dass Anträge „auf Verdacht“ 
nochmals gestellt werden, was den Beratungsaufwand der Kommissionen erhöht. Darüber hinaus können 
die dem Bundeskongress vorgeschalteten Konferenzen keine Aussagen zum Erledigungsstand ihrer „alten 
Anträge“ vortragen.
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Antrag H 026: ver.di-Organisationsentwicklungsprozesse: 
Überprüfung der Organisationswahlen
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Südwestfalen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Gewerkschaftsrat
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Gewerkschaftsrat

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Gewerkschaftsrat und der Bundesvorstand werden beauftragt, die
 2 Organisationswahlen in allen Gliederungen auf ihre Effizienz und Notwendigkeit hin zu
 3 überprüfen mit dem Ziel, künftig eine deutliche Reduzierung des Aufwandes zu
 4 erreichen.

Begründung

Seit der ver.di-Gründung in 2001 haben die vorgenommen Organisationsentwicklungsprozesse und deren 
Umsetzung unsere Strukturen verändert.

Eine deutliche Reduzierung der Bezirke und nun auch der Fachbereiche als auch die Trennung der 
individuellen Mitgliederbetreuung zur Stärkung der kollektiven Betriebs- und Tarifarbeit haben unsere 
ver.di verändert. Dies hat im Laufe der Zeit auch Auswirkungen auf die innergewerkschaftlichen 
Diskussions- und Meinungsbildungsprozesse mit sich gebracht.

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die Situation in den Dienststellen und Betrieben haben 
sich nicht nur durch die Corona-Auswirkungen verändert und für unsere Arbeit verschlechtert, die 
Schwachstellen unserer gewerkschaftlichen Basis offenbart.

Ohne Ehrenamt funktioniert unsere ver.di nicht – aber Ehrenamt ist endlich. Daher bedarf es 
gewerkschaftlicher Gremien nach Satzungsrecht und es soll Gremien, Arbeitskreise und projektbezogene 
Arbeit geben, deren Zusammensetzung jedoch nicht zwingend Gegenstand der Organisationswahlen sein 
müssen. Hierauf gilt es die Analyse zu richten und die Konsequenzen zu ziehen.

Damit wird eine innerorganisatorische Diskussions- und Meinungsbildung gewährleistet und gestärkt. 
Statt Mandate der Mandate wegen zu besetzen dürfte weniger mehr sein.
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Antrag H 027: Quotierte Redelisten für Gremien und Konferenzen 
in ver.di
Antragsteller*in: Bundesfrauenkonferenz
Status: Angenommen in geänderter Fassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme in geänderter Fassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Bei der Beratung und Verabschiedung von Geschäftsordnungen für ver.di-Gremien und 
 2 -Konferenzen soll künftig diskutiert und ein Beschluss darüber gefasst werden, ob es
 3 eine quotierte Redeliste geben soll.

Begründung

Immer noch ist bei Diskussionen in Gremiensitzungen und Konferenzen festzustellen, dass trotz quotierter 
Anzahl der Teilnehmenden überwiegend Männer das Wort ergreifen und eine ausgewogene Beteiligung 
der Geschlechter an den Debatten keineswegs gewährleistet ist. Um dies zu erreichen, haben sich 
quotierte Redelisten als probates Mittel erwiesen. Wie diese genau umzusetzen wären, kann je nach 
Gremium oder Konferenz jedoch unterschiedlich sinnvoll sein. Daher halten wir eine Klärung im Rahmen 
der jeweiligen Verabschiedung der Geschäftsordnungen für praktikabel und zielführend.

Damit wäre gewährleistet, dass über diese Frage diskutiert und befunden wird und diejenigen darüber 
entscheiden, die es auch umsetzen müssen.

So können praktische Erfahrungen in ver.di mit dem Instrument gesammelt werden. Diejenigen, die das 
schon praktizieren (Beispiel ver.di-Jugend), werden nicht an der weiteren Anwendung gehindert.
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Antrag H 028: ver.di-Organisationsentwicklungsprozess: 
Neudefinition "Ortsverein"
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Südwestfalen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Gewerkschaftsrat und der Bundesvorstand werden beauftragt, die in § 24 der
 2 ver.di-Satzung beschriebenen „örtlichen Vorstände“ einer neuen Begrifflichkeit
 3 zuzuführen, um eindeutige Zuordnungen vornehmen zu können und Verwechslungen zu
 4 vermeiden.

Begründung

In unserer komplexen ver.di-Welt mit zahlreichen Gremien ist der Begriff der „Ortsvereine“ doppelt 
vergeben.

In § 24 der ver.di-Satzung werden die Möglichkeiten beschrieben, auf örtlicher Ebene Vorstände zu wählen 
bzw. zu bilden. Hier ist die Grundlage für ein bezirkliches Gremium gelegt, was sich in der Regel über ein 
räumliches Gebiet fachbereichsübergreifend und unter Beteiligung der Frauenräte und Personengruppen 
zusammensetzt.

Der „örtliche“ Zuschnitt ist meist räumlich an die Gebietskörperschaften wie Städte und Kreise oder 
größer in Regionen gefasst. Insbesondere durch die Bezirksfusionen wird davon Gebrauch gemacht, auch 
als Gegenpol zum vermeintlichen Rückzug aus der Fläche. Eine Reduzierung auf „Ortsvereine“ trägt den 
heutigen räumlichen Zuschnitten solcher Gremien unterhalb des Bezirksvorstandes nicht (mehr) 
Rechnung. Alternativen bieten sich in den Begrifflichkeiten „Stadtvorstand“ oder „Regionsvorstand“.

Mit der beantragten Änderung und deren Umsetzung schließen sich Verwechslungen mit dem durch einige 
Fachbereiche genutzten Instrument der „Ortsvereine“ nach § 48 bzw. § 51 der ver.di-Satzung ab.
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Antrag H 029: Fortführung des 
Organisationsentwicklungsprozesses in ver.di durch Überprüfung 
der fachbereichsübergreifenden Interessenvertretung
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Gewerkschaftsrat
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Gewerkschaftsrat

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Gewerkschaftsrat und der Bundesvorstand werden beauftragt, vor dem Hintergrund
 2 der deutlichen Reduzierung der Fachbereiche einen Prozess zur Überprüfung und
 3 Weiterentwicklung der fachbereichsübergreifenden Interessenvertretung zu
 4 organisieren. Hierbei ist insbesondere zu überprüfen, wie sich die Gegebenheiten und
 5 Umstände für die fachbereichsübergreifende Interessenvertretungsstrukturen geändert
 6 haben und inwieweit dies formelle, organisatorische oder politische Anpassungen
 7 notwendig macht.

 8 Zu den veränderten Gegebenheiten und Umständen zählen insbesondere die weitere
 9 soziokulturelle Ausdifferenzierung der Mitgliedschaft, die gesunkene Mitgliederzahl
 10 von ver.di, die trotzdem notwendige Finanzierung der gewerkschaftlichen Arbeit und
 11 des hauptamtlichen Apparates sowie nicht zuletzt die deutliche Reduzierung der
 12 Fachbereiche in ver.di. Sie machen eine Neujustierung unserer gewerkschaftlichen
 13 Arbeit erforderlich.

 14 Der Gewerkschaftsrat und der Bundesvorstand werden beauftragt, diesen
 15 Organisationsentwicklungsprozess anzustoßen und so zu organisieren, dass er
 16 spätestens auf dem 7. Ordentlichen ver.di-Bundeskongress 2027 abgeschlossen werden
 17 kann.

Begründung

Vor dem Hintergrund weitreichender gesellschaftlicher, arbeitsweltlicher und innergewerkschaftlicher 
Veränderungen seit der ver.di-Gründung ist es notwendig, die Auswirkungen auf die 
fachbereichsübergreifende Interessenvertretung in ver.di zu überprüfen, um ver.di eventuell auch hier 
politisch und organisatorisch weiterzuentwickeln.

Zu den veränderten Gegebenheiten und Umständen zählen insbesondere die weitere soziokulturelle 
Ausdifferenzierung der Mitgliedschaft, die gesunkene Mitgliederzahl von ver.di, die trotzdem notwendige 
Finanzierung der gewerkschaftlichen Arbeit und des hauptamtlichen Apparates sowie nicht zuletzt die 
deutliche Reduzierung der Fachbereiche in ver.di. Sie machen eine Neujustierung unserer 
gewerkschaftlichen Arbeit erforderlich.
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Antrag H 030: Teilung von Führungspositionen im Hauptamt sowie 
im Ehrenamt ermöglichen
Antragsteller*in: Bundesfrauenkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Gewerkschaftsrat
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Gewerkschaftsrat

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 031

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Teilung von Führungspositionen im Hauptamt sowie im Ehrenamt in ver.di soll
 2 ermöglicht werden.

 3 Der Gewerkschaftsrat wird beauftragt, die für die Satzung erforderlichen Änderungen
 4 sowie ein Konzept zur satzungsgemäßen Umsetzung dieser Option zu entwickeln und dem
 5 nächsten Bundeskongress zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Frauenmindestquote darf
 6 dabei nicht unterlaufen werden.

Begründung

Führungspositionen in ver.di sind anspruchsvoll und erfordern einen hohen Aufwand an Engagement und 
Zeit. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass sich sowohl Haupt- als auch Ehrenamtliche die 
Übernahme von Führungspositionen nicht bzw. nicht mehr zumuten wollen. Gerade Frauen, die durchaus 
qualifiziert wären, aber zum Beispiel weitere Belastungen im Privaten zu bewältigen haben, stellen sich 
nicht zur Verfügung. Nicht zuletzt die Diskussion um die Ermöglichung einer Doppelspitze in ver.di im 
Vorfeld des letzten Bundeskongresses hat gezeigt, dass durchaus Handlungsbedarf besteht.

Eine Möglichkeit, die Belastung von Führungspositionen zu begrenzen und damit deren Bekleidung wieder 
attraktiv zu machen, ist die Aufteilung auf zwei Personen, ganz gleich welchen Geschlechts. Allerdings darf 
die in ver.di geltende Frauenmindestquote dabei nicht unterlaufen werden.

Da dies einiger satzungsrechtlicher Vorbereitungen bedarf, regen wir an, dies bis zum nächsten 
Bundeskongress mit einem entsprechenden Konzept vorzubereiten.
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Antrag H 031: Doppelspitze
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Erledigt durch Antrag H 030
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 030

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wird aufgefordert, ehrenamtliche Doppelspitzen in ver.di zu ermöglichen. Jeder
 2 Doppelspitze gehört mindestens eine Frau an. Ob eine Doppelspitze in einem Gremium
 3 ermöglicht wird, entscheidet das ehrenamtliche Gremium selbst.

Begründung

Aus verschiedensten Gründen wünschen sich immer wieder Ehrenamtliche, dass sie in einer Doppelspitze 
ein Gremium leiten.

Gerade die Vereinbarkeit von Ehrenamt, Beruf, Familie und Freizeit ist eine große Herausforderung. In 
einer gleichberechtigten Doppelspitze lassen sich Aufgaben sinnvoll verteilen, wovon die Gremienarbeit 
profitiert.

Die Möglichkeit einer Doppelspitze kann und soll ein wirksames In strument sein, um Frauen aufgrund der 
dann möglichen Arbeitsteilung und geringeren zeitlichen Belastung zu ermutigen, den Vorsitz zu 
übernehmen und so den Anteil von Frauen an der Spitze unserer Gremien weiter zu steigern.
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Antrag H 032: Personengruppe Menschen mit Behinderung
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz C Nordrhein-Westfalen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag S 029

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Die ver.di-Satzung möge dahingehend geändert werden, dass bei ver.di eine
 2 Personengruppe für Menschen mit Behinderung eingerichtet wird.

Begründung

Einbeziehen von Menschen mit Behinderung in die Gewerkschaftsarbeit.
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Antrag H 033: Stimmberechtigte Frauenmandate in Bezirks-, 
Landesbezirks-, und Bundeskonferenzen
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Sachsen-Anhalt-Süd
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand und der Gewerkschaftsrat werden aufgefordert, die §§ 26 Abs. 1.,
 2 32 Abs. 1 und 38 Abs. 2 der ver.di-Satzung derart zu ändern, dass die Vertreterinnen
 3 der Frauenräte auf Bezirks-, Landesbezirks- und Bundesebene stimmberechtigte
 4 Delegierte in die jeweiligen Konferenzen entsenden.

Begründung

Auf Grundlage des § 22 Abs. 4 der ver.di-Satzung werden Vertretungsstrukturen für Frauen- und 
Gleichstellungspolitik und für dort aufgezählte Gruppen eingerichtet. Diese Gruppen entsenden nach § 26 
Abs. 1 der ver.di-Satzung jeweils stimmberechtigte Delegierte auf die entsprechenden Konferenzen.

Hiervon ausgenommen sind die Vertreterinnen des Frauenrates auf Bezirksebene, diese nehmen nur mit 
beratender Stimme teil.

Mit § 32 Abs. 1 der ver.di-Satzung findet sich eine vergleichbare Regelung hinsichtlich der 
Zusammensetzung der Landesbezirkskonferenz und der Wahl der Delegierten auf dieser Ebene.

Auch nach § 38 Abs. 2 erhalten die Vertreterinnen des Frauenrates auf dem Bundeskongress nur ein 
Teilnahmerecht mit beratender Stimme.

Laut § 59 der Satzung stellt sich ver.di das Ziel einer Geschlechterdemokratie und das Ziel, die 
gleichberechtigte Teilhabe aller Geschlechter in Beruf, Wirtschaft, Gesellschaft und Gewerkschaft zu 
erreichen. Zur Umsetzung dieser Ziele werden u.a. auf allen Ebenen Frauenräte gebildet.

Wird den Frauenräten das Stimmrecht auf den Konferenzen verwehrt, können sie ihre satzungsgemäße 
Aufgabe nur unzureichend erfüllen.

Es ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar, weshalb die Vertreterinnen der Frauenräte 
satzungsrechtlich schlechter gestellt werden als die Vertreter*innen der anderen Gruppen.

Ein sachlicher Grund für diese Benachteiligung ist nicht ersichtlich. Ein Hinweis auf die in der 
Organisation praktizierte Frauenquote ist keine ausreichende Begründung für die Schlechterstellung. Die 
Frauenquote ist eine positive Maßnahme, die gerade bezweckt, die objektiv bestehende 
Unterrepräsentation von Frauen zu überwinden.

Unabhängig von der quantitativen Zusammensetzung der Konferenzen, ist es nicht automatisch Aufgabe 
jeder Frau dort frauenpolitische Zielstellungen zu verfolgen.

Dies ist ureigene Aufgabe der Frauenräte.

Im Zuge der Gleichbehandlung aller (Status-) Gruppen ist eine dringende Novellierung der Satzung 
zwingend erforderlich, um eine echte Gleichberechtigung der Frauen sicherzustellen.

Sonst stellt sich die Frage, warum auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene die Gründung von Frauenräten 
gefordert und gefördert wird, wenn diesen dann ein Stimmrecht nicht gewährt wird.
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Antrag H 034: Mindestens zwei Senior*innenmandate in 
Vorständen und Gremien
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Weser-Ems
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundeskongress möge beschließen, in den Vorständen und Gremien aller Ebenen von
 2 ver.di mit mindestens zwei Senior*innen mit Stimmrecht vertreten zu sein und eine
 3 entsprechende Regelung in die Satzung, die Richtlinien und Fachbereich-Statuten
 4 aufzunehmen.

Begründung

Die zunehmende Anzahl der Senior*innen an der Mitgliedschaft sollte auch durch eine bessere 
Einflussmöglichkeit in den Gremien gewürdigt werden. Durch mindestens zwei Vertreter*innen wäre auch 
die gegenseitige Unterstützung dieser Mitglieder besser zu gewährleisten. Durch die Fusion der 
Fachbereiche sinkt zum Beispiel die Zahl der Seniorenvertreter*innen in den Fachbereichs-Vorständen von 
bisher (mindestens 13) auf (mindestens) sechs.
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Antrag H 035: Die politische Kraft der ver.di durch aktive und 
selbstverständliche Einbindung und Mitwirkung der Senior*innen 
in die gewerkschaftliche Arbeit stärken
Antragsteller*in: Bundessenior*innenkonferenz
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Senior*innenvorstände von ver.di werden auf allen Ebenen und in den Fachbereichen
 2 regelmäßiger, stärker und aktiver in die laufende Gewerkschaftsarbeit einbezogen. Um
 3 diese Einbeziehung sicherzustellen vereinbaren wir einen zunächst freiwilligen, für
 4 alle im Tagesgeschäft gut machbaren internen Codex. Im 4. Quartal 2025 prüft der
 5 Gewerkschaftsrat gemeinsam mit dem Bundessenior*innenvorstand, ob der freiwillige
 6 Codex ausreicht, oder ob zur Sicherstellung der gewünschten Ziele verbindliche
 7 Regelungen in die zutreffenden Richtlinien und Statuten der ver.di eingearbeitet
 8 werden müssen.

 9 Unser zunächst freiwilliger interner Codex, der im weitesten Sinne einen internen
 10 gewerkschaftlichen und solidarischen Generationenvertrag darstellt, lautet: 

 11

 12

 13

 14

 15

 16

Alle Gliederungen und Gremien von ver.di prüfen für jede politische oder1. 
tarifliche Aktivität ob sie für Senior*innen bezogen auf die Rahmenbedingungen
für deren Lebensverhältnisse eine Wirkung entfalten. Wenn das der Fall ist,
werden die Senior*innenausschüsse informiert und erhalten Gelegenheit, sich dazu
zu äußern oder sich unmittelbar an der Diskussion und Entscheidungsfindung zu
beteiligen. 

 17

 18

 19

 20

 21

Die Senior*innenvorstände prüfen ebenso selbstverständlich, ob ihre2. 
gewerkschaftliche Arbeit, Positionierungen und Beschlussfassungen Auswirkungen
auf die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Kolleg*innen in den Gliederungen,
Fachbereichen und Betrieben haben. Wenn das der Fall ist, werden die betroffenen
Bereiche informiert und an der Arbeit beteiligt. 

 22

 23

 24

 25

 26

 27

Wir geben uns unsere jährlichen Arbeitsplanungen wechselseitig bekannt und3. 
suchen in den Arbeitsschwerpunkten nach Gemeinsamkeiten und Möglichkeiten der
Zusammenarbeit. Auf der Basis der Arbeitsplanungen verständigen wir uns auch auf
eine dafür ausreichende Finanzierung der Senior*innenarbeit. Dabei
berücksichtigen wir die Ressourcen der Organisation und planen angemessen und
verantwortungsvoll. 

 28

 29

 30

 31

 32

 33

 34

Wir kommen zu regelmäßigen wechselseitigen Berichterstattungen und Beratungen4. 
zusammen. Mindestens einmal im Jahr werden Vertreter*innen der Ebenen und der
Fachbereiche in Sitzungen der Senior*innenvorstände der jeweiligen Ebene
eingeladen. Diese Einladung richtet sich vorrangig an die
Landesbezirksvorsitzenden und Landesbezirksleitungen, die
Landesbezirksfachbereichsvorsitzenden und Landesbezirksfachbereichsleitungen
sowie die Bezirksvorsitzenden und Bezirksgeschäftsführungen. 
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 35

 36

 37

Die Inhaber*innen der Mindestmandate der Senior*innen in den Gremien von ver.di5. 
im Sinne des § 20, Absatz 4 der ver.di-Satzung nehmen regelmäßig an den
Sitzungen der Senior*innenvorstände teil.

Begründung

An vielen Stellen funktioniert unsere Mitgliederhaltearbeit im Bereich der Gruppe der Senior*innen gut. 
Für Mitglieder, die vorrangig oder ausschließlich ein Interesse daran haben, Kontakt zu ihrer Gewerkschaft 
und zu ihren ehemaligen Kolleg*innen zu halten und gelegentlich gemeinsam etwas zu unternehmen oder 
mal einen Rat von ihrer Gewerkschaft zu bekommen, gibt es gute Veranstaltungs- und Beratungsangebote. 
Vom Senior*innen-Treff über Ausflugsfahrten bis hin zu kulturellen Veranstaltungen ist alles dabei. Das ist 
gut so, wird anerkannt und geschätzt und soll nicht geschmälert werden. Wir brauchen diese Aktivitäten 
insbesondere in den Bezirken weiterhin als Teil von aktiver Haltearbeit.

Es gibt aber auch Mitglieder, die den Senior*innenstatus im Sinne von ver.di erreicht haben, denen das 
nicht reicht. Sie wollen sich über das aktive Arbeitsleben hinaus in die Geschicke der Gewerkschaft und 
der Gesellschaft einbringen. Dabei denken sie sowohl an die Vertretung ihrer eigenen Interessen als 
Senior*innen als auch die Unterstützung der Interessen aller anderen Kolleg*innen. Für diese Mitglieder 
ist die formale Beteiligung und Einbindung der Senior*innen in unserer ver.di zwischenzeitlich beinahe 
vorbildlich sichergestellt.

Jetzt muss es darum gehen, die reale und praktisch gelebte Einbindung in den politischen und 
gewerkschaftlichen Alltag innerhalb der Organisation und in ihrer Außendarstellung zu erreichen und zur 
Selbstverständlichkeit werden zu lassen. Senior*innen, insbesondere jüngere Senior*innen und 
Kolleg*innen in einem rentennahen Alter, wünschen sich eine Einbeziehung, Anerkennung und Aufwertung 
ihrer Beiträge und Aktivitäten in unserer Gewerkschaft. Das gilt ganz besonders für sozialpolitische 
Themen und Positionen. Aber nicht nur. Auch zu Themen wie Friedenspolitik, Umweltpolitik / Klima / 
Energiepolitik, Generationengerechtigkeit, Behindertenpolitik / Barrierefreiheit, Verkehrspolitik / ÖPNV, 
altersgerechte Teilhabe an der Digitalisierung und Anspruch auf eine analoge Lebensführung sowie 
Entwicklung der Tarifpolitik mit ihren Auswirkungen auf die Renten und Ruhestandsgehälter, können und 
wollen sie ihren Beitrag, häufig als Betroffene, erbringen.

Die gesellschaftspolitischen Entwicklungen und strukturellen Veränderungen der (Arbeits-) Gesellschaft 
erfordern geeignete organisatorische Strukturen und effizientere Arbeitsweisen der Gewerkschaften, um 
auch künftig im Interesse der Gewerkschaftsmitglieder Einfluss nehmen und mitzugestalten zu können. 
Dabei findet das Erfahrungswissen und die häufige mittelbare und unmittelbare Betroffenheit des weiter 
steigenden Mitgliederanteils der Senior*innen derzeit noch nicht ausreichend Berücksichtigung.

Die Senior*innen unterstützen durch ihre aktive Mitarbeit auf allen Ebenen die Interessen aller Mitglieder. 
Die aktive Mitarbeit der Senior*innen ermöglicht die Einbeziehung der im früheren Arbeitsleben 
gewonnenen Erfahrungen, verknüpft diese mit Lebenserfahrung und der intensiven Kenntnis der Arbeit 
und Abläufe in unserer Gewerkschaft.

Bezogen auf das Ziel, die Teilhabe älterer und alter Menschen am politischen, gesellschaftlichen und 
kulturellen Leben zu gewährleisten, steht es unserer ver.di gut zu Gesicht, wenn wir genau das innerhalb 
unserer Gewerkschaft aktiv, vielleicht sogar vorbildlich und selbstverständlich, praktizieren. Das wäre 
dann auch eine echte Wertschätzung der Leistungen und Lebensleistung unserer Senior*innen, jenseits 
von Sozialromantik im Sinne „wir schätzen und ehren unsere Alten“. Diese Art von Wertschätzung für 
Senior*innen ist auch angebracht, wird ihnen aber nicht gerecht, wenn sie sich allein darauf beschränkt.

Der Bundessenior*innenvorstand (damals noch „Ausschuss“) hat bereits in seinem Zukunftspapier aus 
dem Jahr 2017 Perspektiven der (bis dahin aktiven) Mitglieder in ver.di dargestellt. Angestrebt war mit 
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diesem Papier vor allem die Integration der Seniorenpolitik in die Arbeit der Bundesebene. Das hat noch 
nicht so gut funktioniert, wie es möglich wäre. Das darin liegende Verbesserungspotenzial müssen wir 
nutzen.

Gewerkschaftliche Seniorenpolitik ist nicht als separierte Betreuung älterer Mitglieder zu betrachten, 
sondern auch als Beteiligung bei der zukunftsweisenden Zielegestaltung und gewerkschaftlichen 
Positionierung. Rund 360.000 Senior*innen in ver.di (Tendenz steigend) können eine große Kraft entfalten 
und unsere Gewerkschaft ganz erheblich stützen und stärken. Dieses große und kraftvolle Potenzial 
sollten wir nicht verschenken.

Wir wollen als Senior*innen sichtbarer und wahrnehmbarer werden. Wir wollen gehört, angehört, 
einbezogen und beteiligt werden und sein. Die seniorenspezifische Informationsarbeit innerhalb der 
Organisation und die von Senior*innenvorständen gestaltete Öffentlichkeitsarbeit soll gestärkt werden. 
Wir wollen bei Entscheidungen, die uns Senior*innen betreffen, in allen Ebenen und in den Fachbereichen 
aktiv beteiligt sein und besser eingebunden werden (zum Beispiel Pflege: wir sind die Betroffenen von 
Pflegepolitik und ihren Auswirkungen). Und wir wollen nicht nur Beitrag zahlen und ein bisschen „sozial 
kuscheln“, sondern auf Augenhöhe weiter mitarbeiten und unseren Beitrag für unsere gemeinsame Sache 
leisten, solange wir es individuell können.
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Antrag H 036: ver.di-Richtlinie Senior*innenpolitik
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Mittelbaden-Nordschwarzwald
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 085

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Die ver.di-Richtlinie Senior*innenpolitik, zuletzt geändert durch den
 2 Gewerkschaftsrat in seiner Sitzung am 24./25. November 2021 wird dahingehend
 3 geändert, dass bei der Zusammensetzung der Senior*innenkonferenzen und den
 4 Senior*innenvorständen, auch bei nicht vorhandener, bzw. nur teilweise vorhandener 
 5 4. Ebene (Ortsvereine und Betriebsgruppen) die Senior*innen der Fachbereiche
 6 berücksichtigt werden.

Begründung

Mit einem Antrag an den Gewerkschaftsrat hat der Bundessenior*innenvorstand, ohne eine offizielle 
Einbindung der Landes- und der Bezirksebenen die Änderung der Richtlinie Senior*innenpolitik bewirkt. 
Mit den zuletzt vorgenommenen Änderungen, wurde die Streichung des ersten Satzes in der Ziffer 3.1. 
zweiter Absatz der Richtlinie, beschlossen vom Gewerkschaftsrat am 12./13. November 2012, gestrichen. 
Dieser lautete: Die Seniorenkonferenzen und -ausschüsse sollen sich aus Seniorinnen und Senioren der 
Fachbereiche und den Strukturen der Ebene zusammensetzen.

Die Folge ist, dass nur noch Senior*innen richtlinienkonform aus den Fachbereichen zu den 
Senior*innenkonferenzen und zu den Senior*innenvorständen nominiert und entsandt werden können, 
die über eine 4. Ebene verfügen. In Bezirken ohne eine 4. Ebene könnten hiernach keine 
Seniorenkonferenzen stattfinden.

In § 48 der ver.di-Satzung ist nicht vorgegeben, dass die Fachbereiche eine 4. Ebene zu bilden haben. In 
Abs. 2 ist die Möglichkeit gegeben, dass betriebliche bzw. örtliche Strukturen gebildet werden können. 
Eine zwingende Bildung einer 
4. Ebene ergibt sich nicht aus der Satzung.

In den Fachbereichsstatuten der Altfachbereiche war ebenfalls nicht durchgängig vorgegeben, dass eine 4. 
Ebene zu bilden ist. Überwiegend war hier nur eine Kann-Regelung vorhanden. Selbst in den vorliegenden 
Statuten der neuen Fachbereiche ist dies nicht durchgängig gefordert.

Wir halten es daher für notwendig, dass der mit der Änderung der Richtlinie Senior*innenpolitik 
gestrichene Satz, inhaltlich in der Richtlinie enthalten sein muss. Nur so ist sicherzustellen, dass 
Senior*innen aller Fachbereiche bei der Mandatierung für die Bezirkssenior*innenkonferenzen und 
Seniorenvorstände berücksichtigt werden können, sofern eine den gesamten Bezirk betreffende 4. Ebene 
nicht besteht.
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Antrag H 036 -Ä001: Änderungsantrag zu H 036
Änderungsantrag zu H 036

Antragsteller*in: Willi Vollmar
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 3 - 6

 1 Die ver.di-Richtlinie Senior*innenpolitik, zuletzt geändert durch den
 2 Gewerkschaftsrat in seiner Sitzung am 24./25. November 2021 wird dahingehend 

 3 geändert, dass bei der Zusammensetzung derbezirkliche Senior*innenkonferenzen und den 
 4 Senior*innenvorständenSenior*innenvorstände, auch bei nicht vorhandener, bzw. nur teilweise 

vorhandener 
 5 4. Ebene (Ortsvereine und (Senior*innen-Ortsvereine und Senior*innen-Betriebsgruppen) die 

Senior*innen der Fachbereiche 
 6 berücksichtigt werdengebildet werden können. Hierzu wird in der Richtlinie aufgenommen, dass bei 

nicht flächendeckend vorhandenen Senior*innen-Ortsvereinen bzw. Senior*innen-Betriebsgruppen, 
durch bezirkliche Mitgliederversammlungen der Senior*innen eine bezirkliche Senior*innenkonferenz 
stattfinden kann und ein bezirklicher Senior*innenvorstand gebildet werden kann.
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Antrag H 037: Strukturelle Hemmnisse für Erwerbslosenarbeit in 
ver.di zu beseitigen
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Südbaden Schwarzwald
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 038, W 087

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Gewerkschaftsrat wird beauftragt, künftig auch Mitgliedern, die in der
 2 Vergangenheit erwerbslos waren oder Engagement und Funktionen in der
 3 Erwerbslosenpolitik der ver.di hatten, auch über den Statuswechsel hinaus die
 4 Möglichkeit geben, in ehrenamtlichen Erwerbslosengremien tätig zu werden und für
 5 diese zu kandidieren, sofern sie sich aktiv mit der Erwerbslosenpolitik befassen.

 6 Die Erwerbslosen(ELO)-Richtlinie in der Fassung vom 23./24. Juni 2021 soll wie folgt
 7 ergänzt werden.

 8 Einzufügen ist nach Punkt 2.4 der 2.5 „ver.di-Mitglieder welche keine der Merkmale im
 9 personellen Geltungsbereich 2.1 bis 2.4 der ELO-Richtlinie erfüllen, aber
 10 Erwerbslosenarbeit vor Ort verrichten, ebenso auch ehrenamtliche Beratung, können
 11 altersunabhängig in sämtliche ELO-Gremien stimmberechtigt gewählt werden“. Sie stehen
 12 den Mitgliedern der ELO-Richtlinie in Punkt 2.1 bis 2.4 somit gleich.

Begründung

Unsere aktuell geltende Richtlinie Erwerbslosenpolitik schließt nach spätestens sechs Monaten des 
Ausscheidens aus der Gruppe der Erwerbslosen die weitere Ausübung von Mandaten für die 
Personengruppe Erwerbslose sowie eine erneute Wahl aus.

Da der Status als Erwerbsloser naturgemäß (anders als etwa Beamt*innen, Frauen, Senior*innen, mti  etc. 
pp) in den seltensten Fällen dauerhaft ist, erodieren die Ausschüsse während ihrer Amtszeit regelmäßig. 
Eine Weiterarbeit ehemals erwerbsloser Funktionär*innen in der Erwerbslosenpolitik ist durch die 
Richtlinie Erwerbslosenpolitik nach Statuswechsel nach spätestens sechs Monaten satzungsrechtlich nicht 
mehr möglich.

Dies führt wiederum zu geringeren ehrenamtlich-personellen Kapazitäten, geringeren Aktivitäten und 
geringerer Außenwirkung der Erwerbslosenausschüsse.

Formal stellt sich die Situation der Erwerbslosenausschüsse / Landeserwerbslosenausschüsse / des 
Bundeserwerblosenausschusses als unbefriedigend dar. In Bayern etwa existiert der 
Landeserwerbslosenausschuss seit dem Jahr 2021 faktisch nicht mehr, auf bezirkliche Ebene arbeiten nur 
noch ein bis zwei Bezirkserwerbslosenausschüsse in Bayern - und auch diese mit einer nur sehr geringen 
Zahl an aktiven Mitgliedern. Dies wollen wir durch unseren Antrag ändern.

Auch im Falle der Gewährung von dauerhafter Erwerbsminderungsrente und Altersrente oder bei 
Aufnahme wechselnder prekärer Beschäftigungen haben ver.di-Mitglieder ein persönliches großes 
Interesse an einer weiteren Mitarbeit als stimmberechtigte Mitglieder in den Erwerbslosenausschüssen.
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Es kann auch nicht im Interesse einer kontinuierlichen Erwerbslosenarbeit in ver.di sein, dass jene an die 
vergleichsweise kurze Spanne von Erwerbslosigkeit gebunden ist. Vielmehr sollte allen Mitgliedern, 
welche in ihrer Vita bereits Erfahrung mit Erwerbslosigkeit machen konnten, künftig die Weiterarbeit im 
Bereich der gewerkschaftlichen Erwerbslosenpolitik von ver.di, statusunabhängig, ermöglicht werden, 
sofern sie in der Erwerbslosenpolitik aktiv tätig sein wollen.
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Antrag H 038: Strukturelle Hemmnisse für Erwerbslosenarbeit in 
ver.di-Erwerbslosen-Gremien beseitigen
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Stuttgart
Status: Erledigt durch Antrag H 037
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 037

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Mitglieder, die in der Vergangenheit erwerbslos waren oder Engagement und Funktionen
 2 in der Erwerbslosenpolitik von ver.di hatten, auch über den Statuswechsel hinaus die
 3 Möglichkeit geben, in ehrenamtlichen Erwerbslosengremien tätig zu werden und für
 4 diese zu kandidieren, sofern sie sich aktiv mit der Erwerbslosenpolitik befassen.

 5 Änderungswunsch:

 6 Die Erwerbslosen-Richtlinie (ELO) in der Fassung vom 23./24. Juni 2021 soll wie folgt
 7 ergänzt werden.

 8 Einzufügen ist nach Punkt 2.4 der 2.5 „ver.di-Mitglieder welche keine der Merkmale im
 9 personellen Geltungsbereich 2.1 bis 2.4 der ELO-Richtlinie erfüllen, aber
 10 Erwerbslosenarbeit vor Ort verrichten, ebenso auch ehrenamtliche Beratung, können
 11 altersunabhängig in sämtliche ELO-Gremien stimmberechtigt gewählt werden“. Sie stehen
 12 den Mitgliedern der ELO-Richtlinie in Punkt 2.1 bis 2.4 somit gleich.

Begründung

Unsere aktuell geltende Richtlinie Erwerbslosenpolitik schließt nach spätestens sechs Monaten des 
Ausscheidens aus der Gruppe der Erwerbslosen die weitere Ausübung von Mandaten für die 
Personengruppe Erwerbslose, sowie eine erneute Wahl aus.

Da der Status als Erwerbsloser naturgemäß (anders als etwa Beamte, Frauen, Senior*innen, mti etc.) in 
den seltensten Fällen dauerhaft ist, erodieren die Ausschüsse während ihrer Amtszeit regelmäßig. Eine 
Weiterarbeit ehemals erwerbsloser Funktionär*innen in der Erwerbslosenpolitik ist durch die Richtlinie 
Erwerbslosenpolitik nach Statuswechsel nach spätestens sechs Monaten satzungsrechtlich nicht mehr 
möglich.

Dies führt wiederum zu geringeren ehrenamtlich-personellen Kapazitäten, geringeren Aktivitäten und 
geringerer Außenwirkung der Erwerbslosenausschüsse.

Auch im Falle der Gewährung von dauerhafter Erwerbsminderungsrente und Altersrente oder bei 
Aufnahme wechselnder prekärer Beschäftigungen haben ver.di-Mitglieder ein persönliches großes 
Interesse an einer weiteren Mitarbeit als stimmberechtigte Mitglieder in den Erwerbslosenausschüssen.

Es kann auch nicht im Interesse einer kontinuierlichen Erwerbslosenarbeit in ver.di sein, dass jene an die 
vergleichsweise kurze Spanne von Erwerbslosigkeit gebunden ist. Vielmehr sollte allen Mitgliedern, 
welche in ihrer Vita bereits Erfahrung mit Erwerbslosigkeit machen konnten, künftig die Weiterarbeit im 
Bereich der gewerkschaftlichen Erwerbslosenpolitik der ver.di, statusunabhängig, ermöglicht werden, 
sofern sie in der Erwerbslosenpolitik aktiv tätig sein wollen.
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Antrag H 039: Anpassung der Richtlinien für Gruppen, die auf 
Ebene der Bezirke optional sind
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Der Gewerkschaftsrat wird aufgefordert, die Richtlinien für die Gruppen der
 2 Arbeiter*innen, Beamt*innen, Meister*innen/Techniker*innen/Ingenieur*innen (mti),
 3 Selbstständigen, Erwerbslosen und Migrant*innen so anzupassen, dass die bezirklichen
 4 Nominierungen für die Ausschüsse der Gruppen auf Ebene der Landesbezirke von der
 5 Bezirkskonferenz vorgenommen werden können, sofern in dem Bezirk keine Versammlung
 6 oder Konferenz der Gruppe stattfindet bzw. Konferenzen nicht beschlussfähig waren.

 7 Für die Wahl der bezirklichen Delegierten zu den Gruppenkonferenzen auf
 8 Landesbezirksebene sind die Richtlinien für diese Gruppen so anzupassen, dass die
 9 bezirklichen Delegierten entweder von der Bezirkskonferenz oder den
 10 Bezirksfachbereichskonferenzen (analog der Richtlinie für Beamt*innen) gewählt werden
 11 können, wenn keine bezirkliche Versammlung oder Konferenz der Gruppe stattfindet bzw.
 12 Konferenzen nicht beschlussfähig waren.

Begründung

Gemäß §§ 62 bis 67 der ver.di-Satzungkönnen auf bezirklicher Ebene Versammlungen / Konferenzen dieser 
Gruppen stattfinden und können bezirkliche Ausschüsse gebildet werden. Selbst in großen Bezirken 
werden aber nicht alle diese Gruppen mit eigenen Strukturen abgebildet. Um dennoch die notwendige 
spezifische Interessenwahrnehmung der jeweiligen Gruppe auf Bundes- und Landesbezirksebene und 
aktive Mitarbeit für engagierte Kolleg*innen zu gewährleisten, soll durch diese Neuregelung verhindert 
werden, dass die Strukturen „austrocknen“, wenn keine bezirklichen Versammlungen / Konferenzen 
stattfinden.
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Antrag H 040: Vielfalt aktiv im Bundes- und Landesfrauenrat leben 
- bessere Beteiligungsmöglichkeiten für Migrantinnen in ver.di 
durch ordentliches Mandat schaffen
Antragsteller*in: Bundesmigrationskonferenz
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Gewerkschaftsrat

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Durch Ergänzung in der Richtlinie der Frauen und gegebenenfalls der ver.di-Satzung
 2 erhalten der Bundesmigrationsausschuss sowie die Migrationsausschüsse auf
 3 Landesbezirksebene zukünftig, jedoch spätestens zu den Organisationswahlen 2026 /
 4 2027 ein ordentliches Mandat im Bundesfrauenrat.

Begründung

ver.di hat über 100.000 Kolleg*innen mit migrantischen Hintergrund. Sie selbst oder zumindest ein 
Elternteil ist in die Bundesrepublik Deutschland eingewandert. Jahrzehnte nach ihrer Einwanderung sind 
sie in den ver.di-Gremien noch immer stark unterrepräsentiert.

Bisher hat der Bundesmigrationsausschuss ein beratendes Mandat im Bundesfrauenrat - hier ist lediglich 
ein Rederecht möglich, jedoch keine Mitbestimmung durch ein ordentliches Mandat vorhanden ist.

Dem Anstreben bei den Organisationswahlen aktiv auch aktive migrantische Kolleginnen in den 
Bundesfrauenrat über die Fachbereiche oder die jeweiligen Landesbezirksfrauenratsgremien zu 
entsenden, ist bedauerlicherweise nicht erfolgt. Eine reale Partizipation im Sinne der Mitbestimmung 
durch ein ordentliches Mandat im Bundesfrauenrat ist weiterhin nicht vorhanden.

Hier ist eine strukturelle Integration zu verstärken, da es viele branchenübergreifende gewerkschaftliche 
und politische Handlungsfelder von Migrantinnen gibt, die in ver.di mit Unterstützung der Ehrenamtlichen 
verfolgt und dauerhaft verankert werden sollten.

Vielfalt aktiv leben heißt durch einzuleitende Maßnahmen und Instrumente strukturelle 
Benachteiligungen zu überwinden. ver.di als wichtige Stimme gegen Diskriminierung und gegen Rassismus 
muss auch nach innen vielfältig aufgestellt sein, um all seine Mitglieder mit Migrationsbiografie nach 
außen entsprechend zu vertreten und zu repräsentieren, denn ver.di muss auch das Spiegelbild der 
Gesellschaft abbilden.

ver.di beschließt, dass der Gewerkschaftsrat sich für die Repräsentation von migrantischen Kolleginnen 
einsetzt und wird beauftragt, dass die Personengruppe Migrant*innen ein ordentliches Mandat im 
Bundes- sowie Landesfrauenrat erhält.

Hier ist die entsprechende Änderung in der Richtlinie der Frauen- und Gleichstellungspolitik (FuG) und 
Ergänzungsänderung der ver.di-Satzung zu veranlassen.
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Antrag H 041: Stärkung und Erhöhung der Delegiertenanzahl der 
Personengruppe der Migrant*innen
Antragsteller*in: Bundesmigrationsausschuss
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Wir fordern eine angemessene Erhöhung, mindestens um ein weiteres Mandat für die
 2 Personengruppe der Migrant*innen auf dem Bundeskongress, den Landesbezirkskonferenzen
 3 und allen Ebenen.

Begründung

Die Personengruppe der Migrant*innen ist auf dem Bundeskongress und den Landesbezirkskonferenzen 
zurzeit lediglich nur mit einem Mandat vertreten. Dies spiegelt in keinster Weise die hohe Anzahl der 
Mitglieder mit Migrationsgeschichte wider. Diese Personengruppe ist unterrepräsentiert und somit können 
ihre Interessen und Anliegen nicht ausreichend dargestellt und vertreten werden.
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Antrag H 042: Jahresmitgliedschaft als Angebot für migrantische 
Kolleg*innen - Kampagnen in der Logistik und Paketbranche zum 
Erfolg führen
Antragsteller*in: Bundesmigrationskonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 043

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich für ein Ende der Fremdvergabe der Aufträge an Subunternehmen in der
 2 Kurier- und Paketbranche ein. Diese Kampagne erfordert den Aufbau von Druck auf die
 3 Politik und die großen Logistikkonzerne. Dafür braucht es die Organisierung der fast
 4 überwiegend migrantischen Kolleg*innen. Viele dieser Kolleg*innen sind
 5 Wanderarbeiter*innen, sie pendeln zwischen mehreren Ländern und gehen dahin, wo sie
 6 Arbeit finden. Noch immer gibt es zu viele Hürden, diese Kolleg*innen für ver.di zu
 7 gewinnen. Das Angebot einer erstmal befristeten Jahresmitgliedschaft würde dabei
 8 helfen, diese Hürden abzubauen. 

 9 Über das Modell der Jahresmitgliedschaft hätten diese Kolleg*innen sofortigen
 10 Arbeits- und Sozialrechtsschutz in der Bundesrepublik Deutschland über ver.di, nicht
 11 erst nach einem halben Jahr. Schwierigkeiten bei der Beitragszahlung über Konten im
 12 Ausland würden entfallen, wenn der Beitrag einmalig entrichtet wird. 

 13 Die Leistungen im Einzelnen:

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

Beratung und Information.

Sofortiger Arbeits- und Sozialrechtsschutz in der Bundesrepublik Deutschland.

Streikunterstützung.

Haftungs- und Schadensersatzabsicherung zum Beispiel an Fahrzeugen und Gerät im
Rahmen der Leistungen aus dem Kollektivvertrag mit der GUV/Fakulta.

Informationen zu wichtigen Änderungen in der Rechtslage oder zu Arbeitskämpfen,
sofern in der Muttersprache vorhanden.

Zentrale Rufnummer für Servicefragen.

Begründung

Eine jährliche Mitgliedschaft für Wanderarbeiter*innen wird bereits erfolgreich von der IG BAU angeboten.

Diese Mitgliedschaft kommt für Kolleg*innen in Frage, wenn sie nur vorübergehend in der Bundesrepublik 
Deutschland arbeiten und ihren Lebensmittelpunkt nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben. Das 
Modell hilft somit auch anderen Beschäftigtengruppen deren Arbeitsalltag von Pendelmigration geprägt 
ist, wie 24-Stunden-Betreuerinnen im Privathaushalt und LKW-Fahrer*innen aus überwiegend Osteuropa.

Die Mitgliedschaft als Wanderarbeiter*in endet nach 12 Monaten automatisch und kann jedes Jahr 
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erneuert werden. Sie beinhaltet ab dem ersten Tag einen Zugang zu allen gewerkschaftlichen Leistungen. 
Damit steigt der Anreiz Gewerkschaftsmitglied zu werden. Der jährliche Mitgliedsbeitrag muss noch 
festgelegt werden, bei der IG BAU liegt er zwischen 177,-- Euro und 187,-- Euro. Ein Vorteil ist, dass der 
Beitrag einmalig entrichtet wird. Damit entfallen Transaktionskosten bei Kolleg*innen, die nur im Ausland 
ein Konto besitzen. Ebenso hilft es bei der Planung und Kalkulation gewerkschaftlicher Leistungen.
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Antrag H 043: Antrag zur Jahresmitgliedschaft für Wanderarbeiter
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz E Bayern
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 042
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag H 042

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di richtet eine Jahresmitgliedschaft für Wanderarbeiter in der KEP-Branche ein.
 2 Als Jahresbeitrag schlagen wir 144,-- Euro vor. Als Berechnungsgrundlage nehmen wir
 3 den jeweils aktuell gültigen Mindestlohn.

 4 Diese Mitgliedschaft richtet sich explizit nur an Wanderarbeiter, Saisonkräfte oder
 5 Entsendearbeitnehmer die nicht ihren Lebensmittelpunkt in der Bundesrepublik
 6 Deutschland haben. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Beitragszahlung und endet
 7 automatisch nach 12 Monaten. Mit Eingang der Beitragszahlung, haben die
 8 Jahresmitglieder alle ver.di-Leistungen.

Begründung

In unserer Branche wächst die Zahl an Arbeitskräften, die nur zeitweise in der Bundesrepublik 
Deutschland arbeiten. Sei es in der Paketzustellung oder bei den LKW-Fahrern. Um diese Kolleg*innen als 
Gewerkschaft unterstützen zu können, brauchen wir ein Angebot für diese Beschäftigungsgruppe. Als 
Vorlage für diese Mitgliedschaft dient die Jahresmitgliedschaft bei der IG Bau für die Branchen in der Bau- 
und Agrarwirtschaft.
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Antrag H 044:  LSBTIQ*-Personen schützen und sichtbar machen
Antragsteller*in: Landesbezirksvorstand Nordrhein Westfalen
Status: Angenommen in geänderter Fassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme in geänderter Fassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand wird beauftragt über Umfang und Konzeption einer Strategie zu
 2 beraten, wie ver.di sich gesamtgesellschaftlich gegen Gewalt gegenüber LSBTIQ*
 3 positionieren kann. 

Begründung

Am Freitag (2. September 2022) ist in Münster Malte C. seinen Verletzungen nach einem brutalen Angriff 
beim Christopher Street Day erlegen. Diese und weitere Taten zeigen auf schreckliche Weise, wie wichtig 
der Kampf gegen queerfeindliche Hasskriminalität ist. Queerfeindliche Hasskriminalität muss präzise 
erfasst und als solche klar benannt und verurteilt werden. Das Ausmaß von queerfeindlicher Gewalt muss 
sichtbar werden, die Betroffenen müssen ernst genommen werden. Bei den registrierten LSBTI-feindlichen 
Straftaten haben die Polizeibehörden Jahr 2021 eine deutliche Steigerung festgestellt: Straftaten aufgrund 
der sexuellen Orientierung sind um rund 50 Prozent auf 870 Delikte angestiegen. Im Themenfeld 
"Geschlecht oder sexuelle Identität" sogar um 66 Prozent auf 340 Delikte. Es ist zu befürchten, dass es in 
diesem Bereich eine besonders hohe Dunkelziffer gibt. (Quelle BMI)

Als Dienstleistungsgewerkschaft sind wir in vielen Branchen aktiv, in denen proportional mehr queere 
Menschen arbeiten als in anderen Branchen. Dies sagt jedoch nicht aus, dass queere Menschen 
ausschließlich im Dienstleistungssektor arbeiten. Durch den Anstieg der Hasskriminalität in der 
Bundesrepublik Deutschland sollte ver.di sich nachhaltig für eine gewaltfreie, wertschätzende und ernst 
genommene Lebensrealität von LSBTIQ*-Personen. Um innerhalb der Organisation damit zu beginnen, 
wird in einem ersten Schritt dem AK Regenbogen der Status als Personengruppen gewährt.
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Antrag H 045: Personalunion von Frauenmindestmandaten und 
Jugendmandaten vermeiden
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Zukünftig sollen Frauenmindestmandate und Jugendmandate unabhängig voneinander
 2 besetzt werden.

Begründung

In den ver.di-Gremien gibt es sowohl Quoten für Frauen als auch für Vertreter*innen der ver.di-Jugend.

Es ist wichtig, die angemessene Repräsentation beider genannter Gruppen auf allen Ebenen herzustellen 
– genau deswegen sollten sie unabhängig voneinander vertreten werden.

Momentan werden häufig beide Quoten durch eine Person abgebildet, was dazu führt, dass beispielsweise 
junge Frauen schnell eine Vielzahl von Mandaten parallel ausüben (müssen), da sie zwei 
Quotenregelungen gleichzeitig erfüllen. Paradoxerweise führt dieser Zustand sogar in eine Situation, bei 
der häufig weniger Personen der genannten Gruppen in Gremien vertreten sind, als eigentlich möglich 
wären.

Deshalb sollen in Zukunft beide Quoten voneinander getrennt werden. Wenn also beispielsweise in einem 
Gremium ein Mandat durch eine Frau und eines von der Jugend besetzt werden muss, dann muss dieses 
Ziel durch zwei verschiedene Personen erreicht werden – einer Frau (welche auch der Jugend angehören 
kann) und einer*einem Vertreter*in der Jugend (welche*r einem beliebigen Geschlecht angehören kann).
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Antrag H 046: Frauen in ver.di stärken
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Um dem demografischen Wandel in den Gremien von ver.di etwas entgegen zu setzen und
 2 jüngere Kolleg*innen zu gewinnen, die die Arbeit auch in Zukunft erfolgreich
 3 fortführen können, brauchen wir Formate, Strukturen und Angebote, die es möglichst
 4 niedrigschwellig ermöglichen, Frauen in all ihren Lebensabschnitten einzubinden, um
 5 dadurch Kontinuität zu schaffen.

Begründung

Legt man die Mitgliederzahlen von ver.di-Bayern aus den letzten vier Jahren zugrunde, zeigt sich, dass 
diese nur leicht gesunken sind, weil Frauen auch in Krisenzeiten zu den treueren 
Gewerkschaftsmitgliedern zählen.

Die Interessen erwerbstätiger Frauen sind integraler Bestandteil aller Politikfelder von ver.di. Die 
Gewerkschaftsfrauen wirken als Lobby für Frauen - nach außen wie nach innen.

Wir setzen uns dafür ein, dass die Interessen von Frauen in Betrieben und Verwaltung, in Politik und 
Gesellschaft, in der Öffentlichkeit und der eigenen Organisation wahrgenommen und berücksichtigt 
werden.
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Antrag H 047: Neuen Namen für den Arbeiterausschuss 
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Allgäu mit den Landkreisen Weilheim-Schongau 

und Garmisch-Partenkirchen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Namensgebung „Arbeiterausschuss“ soll im Bundesarbeiterausschuss dahingehend
 2 überprüft und angepasst werden, dass sich auch im Namen die Mitglieder wiederfinden
 3 die aktiv in diesen Ausschüssen mitarbeiten sollen und dürfen.

Begründung

Es wird seit Jahren festgestellt und auch in den Veranstaltungen der Arbeiterausschüsse, dass hier immer 
weniger Mitglieder teilnehmen. Es gibt viele Gründe, aber einer ist durchaus nicht wegzulassen. Es gibt 
heute den Begriff des Arbeiters eigentlich nicht mehr. Weder bei der Rentenversicherung, in Gesetzen 
oder in eigenen Tarifverträgen. Hier wird von Arbeitnehmern, Beschäftigten oder Beschäftigten mit 
handwerklich geprägten Tätigkeiten gesprochen. Deshalb fordern wir eine Anpassung der Namensgebung, 
um die Mitglieder da abzuholen wo sie stehen und wie sie sich selber bezeichnen.
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Antrag H 048: Beitrags-Sonderkonditionen für Auszubildende
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di führt eine Sonderaktion zum Ausbildungsstart ein. Nachwuchskräfte, die in den
 2 ersten drei Monaten ihrer Berufsausbildung ver.di-Mitglieder werden, erhalten im
 3 ersten Beitragsjahr eine Beitragsermäßigung auf 2,50 Euro pro Monat.

 4 Diese Maßnahme dient der verstärkten Mitgliedergewinnung direkt zum Ausbildungsstart.

 5 Unter Punkt 1.2 der Beitragsrichtlinie werden Satz 1 und 2 dieses Beschlusses
 6 entsprechend ergänzt.

Begründung

Zur erleichterten Gewinnung junger Abzubildender für eine Mitgliedschaft in ver.di hält es der 
Bezirksfachbereichsvorstand des Fachbereiches Gesundheit, Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft 
des ver.di-Bezirkes Rosenheim für zielführend, diesen Personenkreis von den üblichen Beitragszahlungen 
zu befreien.

Beispiel kann hier die Praxis des Marburger Bundes sein, der über ähnliches Verfahren einen 
bedeutenden Anteil seiner Zielgruppe bereits vor dem eigentlichen Berufseintritt für eine Mitgliedschaft 
gewinnen kann.
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Antrag H 049: "Die Richtlinien des DGB für die ehrenamtlichen 
Stadt- und Kreisvorstände des DGB sollen dahingehend geändert 
werden, dass Seniorenvertreter*innen künftig ordentliches 
Mitglied mit Stimmrecht sind"
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Mittelrhein
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 "Die Richtlinien des DGB für die ehrenamtlichen Stadt- und Kreisvorstände des DGB
 2 sollen dahingehend geändert werden, dass Seniorenvertreter*innen künftig ordentliches
 3 Mitglied mit Stimmrecht sind".

Begründung

Inhaltlich:

Die genannten Richtlinien sehen vor, dass die DGB-Kreisvorstände aus den von den 
Mitgliedsgewerkschaften benannten Vertreter*innen, einer oder einem zu wählenden Vorsitzenden, die 
oder der nicht ein von den Gewerkschaften benanntes Mitglied des Vorstandes sein muss und, wenn 
entsprechende Strukturen vorhanden sind, einer Frauenvertreterin, einer oder einem Vertreter*in der 
Jugend und einem oder einer Seniorenvertreter*in bestehen. 

Während die Vertreter*innen der Frauen und der Jugend stimmberechtige Mitglieder sind, können die der 
Senior*innen nur mit beratender Stimme dabei sein.

Das ist eine Ungleichbehandlung, die keine sachliche Begründung hat und somit dazu führt, dass 
Vertreter*innen der Senior*innen sich diskriminiert, zumindest nicht wertgeschätzt fühlen können.

Formal:

Ein diesbezüglicher Antrag kann, wenn er die jeweils nötigen Mehrheiten findet, über die Antragswege von 
einer der acht Mitgliedsgewerkschaften letztendlich zum DGB-Bundeskongress gelangen, um dort beraten 
und angenommen oder abgelehnt zu werden. 

Formales Ziel des Antragstellers ist es, dass der Antrag über den Antragsweg von ver.di bis dorthin gelangt, 
von wo aus eine Antragstellung an den DGB-Bundeskongress möglich ist. 
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Antrag H 050: Betriebsrat Listenerstellung
Antragsteller*in: Bundesfachgruppenkonferenz Informations- und 

Kommunikationstechnologie
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 051, H 052

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Die Richtlinie für Wahlen von Betriebsräten einschließlich JAV-Wahlen (Richtlinie
 2 beschlossen vom Gewerkschaftsrat am 29. November 2005) sieht derzeit bei
 3 Nichteinigung über die Aufstellung von Betriebsratslisten lediglich eine
 4 übergeordnete Klärung auf Bezirksebene vor. Dies ist in überregional / bundesweit
 5 aufgestellten Betrieben nicht ausreichend. Daher soll die Richtlinie um diesen Punkt
 6 ergänzt werden.

 7 Deshalb wird die Richtlinie um folgende Regelungen unter II. 6 ergänzt:

 8 Die federführende zuständige Betriebsgruppe bzw. der zuständige Ortsverein im
 9 Fachbereich muss für die Listenstellung die Vorschläge aller beteiligten örtlichen
 10 Gliederungen einholen. Dazu kann, um einen möglichst breiten Mitgliederwillen zu
 11 erzielen, ein Nominierungsgremium gebildet werden. Die jeweiligen örtlichen
 12 Gliederungen reihen ihre Kandidat*innen. Die Listen sollen so divers wie möglich
 13 erstellt werden. Ziel ist es immer, unter allen Beteiligten einen einvernehmlichen
 14 Listenvorschlag abzustimmen.

 15 Lässt sich trotz aller intensiven Bemühungen zwischen den Betriebsgruppen- bzw.
 16 Ortsvereinsvorständen und auch auf Bezirksfachgruppenebene kein Einvernehmen über
 17 eine gemeinsame ver.di-Kandidatenliste erzielen, erfolgt der Beschluss über die
 18 Listenerstellung im Landesbezirksfachgruppenvorstand. 

 19 Erstreckt sich die betriebsverfassungsrechtliche Zuständigkeit des zu wählenden
 20 Betriebsrates auf mehrere Landesbezirksfachgruppen und es kann zwischen diesen kein
 21 Einvernehmen über die zu erstellende ver.di-Liste erzielt werden entscheidet der
 22 Bundesfachgruppenvorstand.

Begründung

Damit sollen bisher aufgetretene Konflikte in festgelegten Strukturen geregelt werden. 
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Antrag H 051: Betriebsrat Listenerstellung
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Baden-Württemberg
Status: Erledigt durch Antrag H 050
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 050

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Um bisher aufgetretene Konflikte zu regeln, wird folgendes beschlossen:

 2 Die Richtlinie für Wahlen von Personal- und Betriebsvertretungen einschließlich JAV-
 3 Wahlen (Richtlinie beschlossen vom Gewerkschaftsrat am 29. November 2005) wird um
 4 folgende Regelungen unter II.6.  ergänzt:

 5 "Die federführende zuständige Betriebsgruppe bzw. der zuständige Ortsverein muss für
 6 die Listenerstellung die Vorschläge aller beteiligten örtlichen Gliederungen
 7 einholen. Dazu kann, um einen möglichst breiten Mitgliederwillen zu erzielen, ein
 8 Nominierungsgremium gebildet werden. Die jeweiligen örtlichen Gliederungen reihen
 9 ihre Kandidatinnen und Kandidaten. Bei der Zusammensetzung der Liste ist die
 10 Mitgliederstärke bei der Erstellung der Liste zu berücksichtigen. Die Listen sollen
 11 so divers wie möglich erstellt werden. Ziel ist es immer unter allen Beteiligten
 12 einen einvernehmlichen Listenvorschlag abzustimmen. Mandate in übergeordneten Gremien
 13 sind nicht zwingend an die Mitgliederstärke gebunden."

 14 Lässt sich trotz aller intensiven Bemühungen zwischen den Betriebsgruppen- bzw.
 15 Ortsvereinsvorständen kein Einvernehmen über eine gemeinsame ver.di
 16 Kandidat*innenliste erzielen, erfolgt der Beschluss über die Listenerstellung im
 17 Landesbezirksfachgruppenvorstand.

 18 Erstreckt sich die betriebsverfassungsrechtliche Zuständigkeit des zu wählenden
 19 Betriebsrates auf mehrere Landesbezirksfachgruppen, und es kann zwischen diesen kein
 20 Einvernehmen über die zu erstellende ver.di Liste erzielt werden, entscheidet der
 21 Bundesfachgruppenvorstand.

Begründung

Damit sollen bisher aufgetretene Konflikte in festgelegten Strukturen geregelt werden.
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Antrag H 052: BR-Listenerstellung
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Erledigt durch Antrag H 050
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 050

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Um zukünftig Konflikte bei der Aufstellung von Betriebs- und Personalratslisten zu
 2 verhindern, wird die Richtlinie für Wahlen von Personal- und Betriebsvertretungen
 3 einschließlich JAV-Wahlen (Richtlinie beschlossen vom Gewerkschaftsrat am 29.
 4 November 2005) um folgende Regelungen unter II.6. ergänzt. Die federführende
 5 zuständige Betriebsgruppe muss für die Listenerstellung die Vorschläge aller
 6 beteiligten örtlichen Gliederungen einholen. Dazu kann, um einen möglichst breiten
 7 Mitgliederwillen zu erzielen, ein Nominierungsgremium gebildet werden. Die jeweiligen
 8 örtlichen Gliederungen reihen ihre Kandidat*innen. Bei der Zusammensetzung der Liste
 9 ist die Mitgliederstärke bei der Erstellung der Liste zu berücksichtigen. Die Listen
 10 sollen so divers wie möglich erstellt werden. Ziel ist es immer unter allen
 11 Beteiligten einen einvernehmlichen Listenvorschlag abzustimmen. Mandate in
 12 übergeordneten Gremien sind nicht zwingend an die Mitgliederstärke gebunden.

 13 Lässt sich trotz aller intensiven Bemühungen zwischen den Betriebsgruppenvorständen
 14 kein Einvernehmen über eine gemeinsame ver.di-Kandidat*innenliste erzielen, erfolgt
 15 der Beschluss über die Listenerstellung im Landesbezirksfachgruppenvorstand.

 16 Erstreckt sich die betriebsverfassungsrechtliche Zuständigkeit des zu wählenden
 17 Betriebsrates (BR) auf mehrere Landesbezirksfachgruppen und es kann zwischen diesen
 18 kein Einvernehmen über die zu erstellende ver.di-Liste erzielt werden, entscheidet
 19 der Bundesfachgruppenvorstand.

Begründung

Damit sollen bisher aufgetretene Konflikte in festgelegten Strukturen geregelt werden.
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Antrag H 053: Einrichtung von Awareness-Beauftragten
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz B Niedersachsen/Bremen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 054, H 056, H 057, H 058

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di beschließt Awareness-Strukturen in ver.di zu schaffen und diese mit Leben zu
 2 füllen.

Begründung

Insbesondere bei mehrtägigen Seminaren und Abendveranstaltungen kann es dazu kommen, dass die 
persönliche Grenze einer Person von anderen oder sich selber überschritten wird und es schlimmstenfalls 
zu übergriffigem Verhalten kommt. Auch das subjektive Empfinden der sexuellen Belästigung, rassistische 
oder diskriminierende Verhaltensweisen seien hier zu erwähnen.

Denn unser gemeinsamer Umgang miteinander ist entscheidend für eine gelungene und schöne 
Veranstaltung.

In der ver.di Jugend Niedersachsen- Bremen existiert bereits ein Schutzkonzept, dieses könnte als 
Orientierung dienen.
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Antrag H 053 - Ä 001: Änderungsantrag zu H 053
Änderungsantrag zu H 053

Antragsteller*in: Lilo Huber (Sie/Ihr)
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 2

 1 ver.di beschließt Awareness-Strukturen in ver.di zu schaffen und diese mit Leben zu 

 2 füllen. Dafür wird eine bereichsübergreifende Arbeitsgruppe geschaffen, in welcher die konkrete 
Umsetzung erarbeitet und im Verlauf evaluiert wird. Das Ziel der Arbeitsgruppe ist, dass in der 
Organisation Anlaufmöglichkeiten geschaffen werden, an die sich Betroffene wenden können, sollten 
sie Opfer von Übergriffen innerhalb ver.dis geworden sein. Ebenso sollen ehrenamtliche Vorstände 
die Awareness-Strukturen und Anlaufpunkte nutzen können, um sich im Umgang mit Übergriffen oder 
Schaffen von präventiven Maßnahmen beraten zu lassen.
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Antrag H 054: Awarenessstrukturen in ver.di schaffen
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz C
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 053
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag H 053

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 055, W 089

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di installiert auf allen Ebenen (Bezirk, Land, Bund, nicht Fachbereich) ein
 2 mindestens zweiköpfiges, möglichst geschlechterdiverses Team von
 3 Awarenessbeauftragten, welches sich aus je einer Hauptamtlichen und einer
 4 ehrenamtlichen Person zusammensetzt. Das Team der Awarenessbeauftragten dient als
 5 erste Anlaufstelle, wenn es im gewerkschaftlichen Kontext zu sexuellen und / oder
 6 diskriminierenden Übergriffen kommt. Dies inkludiert explizit auch Vorkommnisse, die
 7 Menschen aus der LGBTQIA+ Community betreffen. Es hat die Aufgabe, die jeweilige
 8 Führungskraft im Umgang mit solchen Vorfällen zu beraten, präventive Schutzstrukturen
 9 zu schaffen, die diesbezügliche Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten zu
 10 gestalten und uns als Organisation Handlungssicherheit im Umgang mit sexueller Gewalt
 11 und Diskriminierung in unseren Reihen und auf unseren Veranstaltungen zu geben.

 12 Zu diesem Zwecke erhalten die Awarenessbeauftragten regelmäßige Fortbildung und
 13 Teilnahmerecht an den Sitzungen des Vorstandes der jeweiligen Ebene. Einmal im Jahr
 14 berichten sie an den Vorstand.

 15 Die Awarenessbeauftragten haben hierbei für alle Gremien und politische
 16 Verantwortlichen der jeweiligen Ebene eine beratende Funktion. Diese beinhaltet das
 17 Recht, initiativ Vorschläge zur Gestaltung des Umgangs mit sexuellen und
 18 diskriminierenden Vorgängen in und um unsere Organisation herum einzubringen.
 19 Entsprechende Konzepte und Vorschläge können von den Awarenessbeauftragten in
 20 Absprache mit der zuständigen Führungskraft in die Vorstände eingebracht werden. Die
 21 Endverantwortung für den politischen Beschluss liegt in der Hand des jeweiligen
 22 Vorstandes.

 23 Auf Bundesebene erarbeiten die dortigen Awarenessbeauftragten ein bundesweites
 24 Rahmenkonzept für den Gewerkschaftsrat, welches, sobald beschlossen, als Leitlinie
 25 für die untergeordneten Gliederungen dienen soll.

 26 Die Awarenessbeauftragten sollen Betroffenen auch als Orientierungsstelle in der
 27 Organisation dienen, wenn es um die Frage der Opferberatung geht. Sie sollen hier bei
 28 in der Lage sein, Kontakte zu Selbsthilfestellen und ähnlichen Einrichtungen zu
 29 vermitteln. Die Opferberatung als solche ist nicht Teil der Aufgabe der
 30 Awarenessbeauftragten.

 31 Die Awarenessbeauftragten werden alle vier Jahre durch den jeweils zuständigen
 32 Vorstand benannt.

 33 Die Awarenessbeauftragten erhalten die Möglichkeit, sich untereinander und
 34 ebenenübergreifend zu vernetzen. Ziele dabei sind: Evaluation von Methoden und
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 35 Interventionen; Analyse von strukturellen Faktoren, die sexualisierte und andere
 36 diskriminierende Übergriffe begünstigen; Kooperation bei der Entwicklung von
 37 Konzepten und Maßnahmen.

Begründung

ver.di ist ein Querschnitt der Gesellschaft sagen wir gerne. Mit fast zwei Millionen Mitglieder
entspricht das sicherlich auch den Tatsachen. Ein Querschnitt der Gesellschaft zu sein, bedeutet
aber nicht nur, alle möglichen gesellschaftlichen Strömungen und Gruppen abzubilden, sondern
auch, dass wir in unserer Organisation mit allen möglichen gesellschaftlichen Problemen
konfrontiert sind. Hierzu gehört auch die Realität sexueller Diskriminierung und diskriminierender
Äußerungen und Übergriffe.

Diese mögen, hoffentlich, innerhalb unserer Organisation nicht an der Tagesordnung sein. Aber
sie finden statt. Und als Organisation haben wir bisher keine Strategie zu reagieren, wenn eben
jene Dinge geschehen, gegen die wir in unserem betrieblichen wie auch politischen Handeln
tagtäglich vorgehen.

Nun wurde Rom nicht an einem Tag erbaut und eine allgemeingültige Strategie würde der
Besonderheit jedes einzelnen diesbezüglichen Vorfalles nicht ausreichend Rechnung tragen. Um
so wichtiger ist es, dass wir uns als Organisation auf den Weg machen, vor eben jenen Themen,
die uns mit Sicherheit auch schwer fallen, nicht mehr die Augen zu verschließen. Im ersten Schritt
ist es dabei unumgänglich klare Anlaufstellen mit der entsprechenden Zuständigkeit in der
Organisation zu verankern. Denn in aller erster Linie müssen wir hier ein klares Signal an die
Betroffenen senden: Solltest Du auf einer unserer Veranstaltungen oder in unserem Kontext Opfer
von sexualisierter Gewalt oder Diskriminierung werden, stehen wir an Deiner Seite und
unterstützen Dich bei der Aufarbeitung und dem Vorgehen innerhalb der Organisation. Es kann
nicht Aufgabe der Opfer sein, sich erstmal durch unsere Instanzen fragen zu müssen und letztlich
auch auf Glück angewiesen zu sein bei der Suche nach einem Ansprechpartner oder einer
Ansprechpartnerin.

Die Kolleg*innen der Awarenessteams dürfen hier aber nicht einfach nur benannt werden. Der
Umgang mit Vorfällen wie sexuellen Übergriffen dürfte an vielen Stellen neben einer gehörigen
Portion Fingerspitzengefühl auch entsprechende Ausbildung erfordern. So viele Fragen, die es zu
beantworten gibt: Wie umzugehen mit einem / einer Hauptamtlichen oder einem / einer
Topfunktionär*in als Täter*in beispielsweise. Wo beginnt die Verantwortung der Organisation, wo
endet sie? Und so weiter und so fort. Ihre Aufgabe muss es mittelfristig sein, Strategien zu
entwickeln, die Fortbildung der Kolleg*innen zum Umgang mit solchen Situationen zu forcieren
und zu gestalten und uns hier letztlich sattelfest zu machen. Daher ist es unumgänglich den
Kolleg*innen entsprechende Fortbildung anzubieten und ihnen auch in der Organisation die
Möglichkeit zu geben, sich Gehör zu verschaffen – und damit auch eine Stimme der Betroffenen zu
sein.

Was nicht sein darf, kann nicht sein – diese Maxime ist im Umgang mit sexueller Gewalt und
Diskriminierung mit Sicherheit die falsche Richtschnur. Lasst uns die Augen öffnen. Lasst uns ganz
genau hinschauen. Lasst uns herausfinden, wie die Situation in ver.di ist. Wenn wir Glück haben,
wenn wir so gut sind, wie wir oft glauben, sprechen wir über Einzelfälle. Dann schadet es nichts,
genau in diesen Einzelfällen sofort eine*n Ansprechpartner*in zu haben, welche uns hilft adäquat
und professionell zu reagieren und unsere Reihen sauber zu halten. Wenn wir uns aber in uns
irren und feststellen müssen, dass es erheblich mehr solcher Vorfälle gibt, als wir im Vorfeld
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glauben wollen ist es umso wichtiger, hier entschlossen zu handeln. Wir können nichts dafür,
wenn es zu solchen Vorfällen kommt. Aber wir können etwas dafür, wenn wir nicht versuchen es
zu verhindern und den Betroffenen im Nachgang schnelle Hilfe zukommen zu lassen.
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Antrag H 055: Awarenessstrukturen schaffen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nord
Status: Erledigt durch Antrag H 054
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 054

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di installiert auf allen Ebenen (sprich Bezirk, Land und Bund
 2 fachbereichsunabhägig) ein zweiköpfiges Awarenessteam, welches sich aus je einer
 3 hauptamtlichen und einer ehrenamtlichen Person zusammensetzt. Das Awarenessteam dient
 4 als Anlaufstelle, wenn es im gewerkschaftlichen Kontext zu sexuellen und/oder
 5 diskriminierenden Übergriffen kommt. Es hat die Aufgabe, die jeweilige Führungskraft
 6 im Umgang mit solchen Vorfällen zu beraten, präventive Schutzstrukturen zu schaffen,
 7 die diesbezügliche Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten zu gestalten und uns als
 8 Organisation Handlungssicherheit im Umgang mit sexueller Gewalt und Diskriminierung
 9 in unseren Reihen und auf unseren Veranstaltungen zu geben.

 10 Zu diesem Zwecke erhalten die Mitglieder der Awarenessteams regelmäßige Fortbildungen
 11 und Teilnahmerecht an den Sitzungen der Vorstände der jeweiligen Ebene. Einmal im
 12 Jahr berichtet das Awarenessteam an den jeweiligen Vorstand. 

 13 Die Awarenessteams haben hierbei für alle Gremien und politische Verantwortlichen der
 14 jeweiligen Ebene eine beratende Funktion. Diese beinhaltet das Recht
 15 Initiativvorschläge zur Gestaltung des Umgangs mit sexuellen und diskriminierenden
 16 Vorgängen in und um unsere Organisation herum einzubringen. Entsprechende Konzepte
 17 und Vorschläge können von den Awarenessteams in Absprache mit der zuständigen
 18 Führungskraft in die Vorstände eingebracht werden. Die Endverantwortung für den
 19 politischen Beschluss liegt in der Hand des jeweiligen Vorstandes.

 20 Auf Bundesebene erarbeitet das Awarenessteam ein Rahmenkonzept für den
 21 Gewerkschaftsrat (GR), welches als Leitlinie für die untergeordneten Gremien dienen
 22 soll, sobald vom GR beschlossen.

 23 Die Awarenessteams sollen Opfern auch als Orientierungsstelle in der Organisation
 24 dienen, wenn es um die Frage der Opferberatung geht. Sie sollen hierbei in der Lage
 25 sein, Kontakte zu Selbsthilfestellen und ähnlichen Einrichtungen zu vermitteln. Die
 26 Opferberatung als solche ist nicht Teil der Aufgabe des Awarenessteams.

 27 Die Mitglieder des Awarenessteams werden alle vier Jahre durch den jeweiligen
 28 Vorstand benannt.

Begründung

ver.di ist, mit fast zwei Millionen Mitgliedern, ein Querschnitt der Gesellschaft. Das bedeutet aber nicht 
nur alle möglichen Strömungen und Gruppen der Gesellschaft abzubilden, sondern auch, dass wir in 
unserer Organisation mit allen möglichen gesellschaftlichen Problemen konfrontiert sind. Hierzu gehört 
auch die Realität sexueller Diskriminierung und diskriminierender Übergriffe. Diese mögen, hoffentlich, 
innerhalb unserer Organisation nicht an der Tagesordnung sein und dennoch finden sie statt. Als 
Organisation haben wir bis hierhin keine Strategie zu reagieren, wenn eben jene Dinge geschehen, gegen 
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die wir in unserem betrieblichen und politischen Handeln täglich vorgehen.

Eine simple allgemeingültige Strategie würde der Besonderheit jedes einzelnen diesbezüglichen Vorfalles 
nicht ausreichend Rechnung tragen. Es ist wichtig, dass wir uns als Organisation auf den Weg machen, vor 
eben jenen Themen die uns mit Sicherheit auch schwerfallen, nicht mehr die Augen zu verschließen. Im 
ersten Schritt ist es dabei unumgänglich Anlaufstellen mit entsprechender Zuständigkeit in der 
Organisation zu verankern. In erster Linie müssen wir hier ein klares Signal an die Opfer senden: Solltest 
du auf einer unserer Veranstaltungen oder in unserem Kontext Opfer von sexueller Gewalt oder 
Diskriminierung werden, stehen wir an deiner Seite und unterstützen dich bei der Aufarbeitung und dem 
Vorgehen innerhalb der Organisation. Es kann nicht Aufgabe der Opfer sein, sich erstmal durch unsere 
Instanzen fragen zu müssen und letztlich auch auf Glück angewiesen zu sein bei der Suche nach ein*er 
Ansprechpartner*in. 

Die Kolleg*innen des Awarenessteams dürfen hier nicht einfach nur benannt werden. Der Umgang mit 
Vorfällen wie sexuellen Übergriffen erfordert Fingerspritzengefühl und eine entsprechende Ausbildung. 
Wie ist mit einer*m hauptamtlichen Person oder gar Topfunktionär*in als Täter*in umzugehen? Wo 
beginnt die Verantwortung der Organisation, wo endet sie? Die Aufgabe des Awarenessteams muss es 
mittelfristig sein die Fortbildung aller Kolleg*innen in der Organisation zum Umgang mit solchen 
Situationen zu forcieren und zu gestalten. Damit sie dazu in der Lage sind, ist es wiederum unumgänglich 
ihnen selbst die Teilnahme an entsprechenden Fortbildungen sowie Zugang in die Bereiche der 
Organisation zu ermöglichen, um sich zu professionalisieren und mit geeigneten Mitteln Gehör zu 
verschaffen. 

Was nicht sein darf, kann nicht sein – diese Maxime ist im Umgang mit sexueller Gewalt und 
Diskriminierung die falsche Richtschnur. Lasst uns die Augen öffnen. Lasst uns ganz genau hinschauen. 
Lasst uns herausfinden, wie die Situation in ver.di ist. Wenn wir Glück haben, wenn wir so gut sind wie wir 
glauben, sprechen wir über Einzelfälle. Dann schadet es nicht, genau in diesen Fällen sofort eine*n 
Ansprechpartner*in zu haben, die uns dabei hilf adäquat und professionell zu reagieren. Wenn wir uns 
aber irren und feststellen, dass es in unseren Reihen erheblich mehr solcher Vorfälle gibt, ist es umso 
wichtiger hier und jetzt entschlossen zu handeln. Wir können vielleicht nichts dafür, dass es zu solchen 
Vorfällen kommt, aber wohl wenn wir nichts dagegen unternehmen und keine Strukturen haben die Opfer 
zu unterstützen. 
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Antrag H 056: Awarenessstrukturen in ver.di schaffen 
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 053
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag H 053

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di installiert auf allen Ebenen (Bezirk, Land, Bund, nicht Fachbereich) ein
 2 dreiköpfiges Awarenessteam, welches sich aus je einer hauptamtlichen und zwei
 3 ehrenamtlichen Personen zusammensetzt. Es sollen mindestens zwei Geschlechter
 4 vertreten sein und es wird angestrebt, dass das hauptamtliche Mandat von einer
 5 "FLINTA"-Person (Frauen/Lesben/Inter/Non-Binär/Trans/A-Gender) besetzt wird. Das
 6 Awarenessteam dient als erste Anlaufstelle, wenn es im gewerkschaftlichen Kontext zu
 7 sexuellen und / oder diskriminierenden Übergriffen kommt. Es hat die Aufgabe, die
 8 jeweilige Führungskraft im Umgang mit solchen Vorfällen zu beraten, präventive
 9 Schutzstrukturen zu schaffen, die diesbezügliche Fort- und Weiterbildung der
 10 Beschäftigten zu gestalten und uns als Organisation Handlungssicherheit im Umgang mit
 11 sexueller Gewalt und Diskriminierung in unseren Reihen und auf unseren
 12 Veranstaltungen zu geben.

 13 Zu diesem Zwecke erhalten die Mitglieder der Awarenessteams regelmäßige Fortbildung
 14 und Teilnahmerecht an den Sitzungen des Vorstandes der jeweiligen Ebene. Einmal im
 15 Jahr berichtet das Awarenessteam an den Vorstand.

 16 Die Awarenessteams haben hierbei für alle Gremien und politische Verantwortlichen der
 17 jeweiligen Ebene eine beratende Funktion. Diese beinhaltet das Recht, initiativ
 18 Vorschläge zur Gestaltung des Umgangs mit sexuellen und diskriminierenden Vorgängen
 19 in und um unsere Organisation herum einzubringen. Entsprechende Konzepte und
 20 Vorschläge können von den Awarenessteams in Absprache mit der zuständigen
 21 Führungskraft in die Vorstände eingebracht werden. Die Endverantwortung für den
 22 politischen Beschluss liegt in der Hand des jeweiligen Vorstandes.

 23 Auf Bundesebene erarbeitet das dortige Awarenessteam ein bundesweites Rahmenkonzept
 24 für den Gewerkschaftsrat welches, sobald beschlossen, als Leitlinie für die
 25 untergeordneten Gliederungen dienen soll.

 26 Die Awarenessteams sollen Opfern auch als Orientierungsstelle in der Organisation
 27 dienen, wenn es um die Frage der Opferberatung geht. Sie sollen hierbei in der Lage
 28 sein, Kontakte zu Selbsthilfestellen und ähnlichen Einrichtungen zu vermitteln. Die
 29 Opferberatung als solche ist nicht Teil der Aufgabe der Awarenessteams.

 30 Die Mitglieder der Awarenessteams werden alle vier Jahre durch den jeweils
 31 zuständigen Vorstand gewählt.

Begründung

ver.di ist ein Querschnitt der Gesellschaft sagen wir gerne. Mit fast zwei Millionen Mitgliedern entspricht 
das sicherlich auch den Tatsachen. Ein Querschnitt der Gesellschaft zu sein, bedeutet aber nicht nur, alle 
möglichen gesellschaftlichen Strömungen und Gruppen abzubilden, sondern auch, dass wir in unserer 
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Organisation mit allen möglichen gesellschaftlichen Problemen konfrontiert sind. Hierzu gehört auch die 
Realität sexueller und diskriminierender Übergriffe.

Diese mögen, hoffentlich, innerhalb unserer Organisation nicht an der Tagesordnung sein. Aber sie finden 
statt. Und als Organisation haben wir bisher keine Strategie zu reagieren, wenn eben jene Dinge, gegen die 
wir in unserem betrieblichen wie auch politischen Handeln tagtäglich vorgehen, passieren.

Nun wurde Rom nicht an einem Tag erbaut und eine allgemeingültige Strategie würde der Besonderheit 
jedes einzelnen diesbezüglichen Vorfalles nicht ausreichend Rechnung tragen. Umso wichtiger ist es, dass 
wir uns als Organisation auf den Weg machen, vor eben jenen Themen, die uns mit Sicherheit auch 
schwerfallen, nicht mehr die Augen zu verschließen. Im ersten Schritt es dabei unumgänglich klare 
Anlaufstellen mit der entsprechenden Zuständigkeit in der Organisation zu verankern. Denn in aller erster 
Linie müssen wir hier ein klares Signal an die Opfer senden: Solltest du auf einer unserer Veranstaltungen 
oder in unserem Kontext Opfer von sexualisierter Gewalt oder Diskriminierung werden, stehen wir an 
deiner Seite und unterstützen dich bei der Aufarbeitung und dem Vorgehen innerhalb der Organisation. Es 
kann nicht Aufgabe der Opfer sein, sich erstmal durch unsere Instanzen fragen zu müssen und letztlich 
auch auf Glück angewiesen zu sein, bei der Suche nach einem Ansprechpartner oder einer 
Ansprechpartnerin.

Die Kolleg*innen der Awarenessteams dürfen hier aber nicht einfach nur benannt werden. Der Umgang 
mit Vorfällen wie sexuellen Übergriffen dürfte an vielen Stellen neben einer gehörigen Portion 
Fingerspitzengefühl auch entsprechende Ausbildung erfordern. So viele Fragen, die es zu beantworten 
gibt: Wie umzugehen mit einem/einer Hauptamtlichen oder einem / einer Topfunktionär*in als Täter* in 
beispielsweise. Wo beginnt die Verantwortung der Organisation, wo endet sie? Ihre Aufgabe muss es 
mittelfristig sein, Strategien zu entwickeln, die Fortbildung der Kolleg*innen zum Umgang mit solchen 
Situation zu forcieren und zu gestalten und uns hier letztlich sattelfest zu machen. Daher ist es 
unumgänglich den Kolleg*innen entsprechende Fortbildung anzubieten und ihnen auch in der 
Organisation die Möglichkeit zu geben, sich Gehör zu verschaffen - und damit auch eine Stimme der Opfer 
zu sein.

Was nicht sein darf, kann nicht sein - diese Maxime ist im Umgang mit sexueller Gewalt und 
Diskriminierung mit Sicherheit die falsche Richtschnur. Lasst uns die Augen öffnen. Lasst uns ganz genau 
hinschauen. Lasst uns herausfinden, wie die Situation in ver.di ist. Wenn wir Glück haben, wenn wir so gut 
sind, wie wir oft glauben, sprechen wir über Einzelfälle. Dann schadet es nichts, genau in diesen 
Einzelfällen sofort eine *n Ansprechpartner*in zu haben, welche uns hilft adäquat und professionell zu 
reagieren und unsere Reihen sauber zu halten. Wenn wir uns aber in uns irren und feststellen müssen, 
dass es erheblich mehr solcher Vorfälle gibt, als wir im Vorfeld glauben wollen, ist es umso wichtiger, hier 
entschlossen zu handeln. Wir können nichts dafür, wenn es zu solchen Vorfällen kommt. Aber wir können 
etwas dafür, wenn wir nicht versuchen es zu verhindern und den Opfern im Nachgang schnelle Hilfe 
zukommen zu lassen.
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Antrag H 057: Awarenessstrukturen in ver.di schaffen 
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Rhein-Neckar
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 053
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag H 053

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di installiert auf allen Ebenen (Bezirk, Land, Bund, nicht Fachbereich) ein
 2 dreiköpfiges Awarenessteam, welches sich aus je einer hauptamtlichen und zwei
 3 ehrenamtlichen Personen zusammensetzt. Es sollen beide Geschlechter vertreten sein
 4 und es wird angestrebt, dass das hauptamtliche Mandat von einer Frau besetzt wird.

 5 Das Awarenessteam dient als erste Anlaufstelle.

 6 dreiköpfiges Awarenessteam, welches sich aus je einer hauptamtlichen und zwei
 7 ehrenamtlichen Personen zusammensetzt. Es sollen mindestens zwei Geschlechter
 8 vertreten sein und es wird angestrebt, dass das hauptamtliche Mandat von einer
 9 "FLINTA"-Person (Frauen/Lesben/Inter/Non-Binär/Trans/A-Gender) besetzt wird.

 10 Das Awarenessteam dient als erste Anlaufstelle,

 11 es im gewerkschaftlichen Kontext zu sexuellen und/oder diskriminierenden Übergriffen
 12 kommt. Es hat die Aufgabe, die jeweilige Führungskraft im Umgang mit solchen
 13 Vorfällen zu beraten, präventive Schutzstrukturen zu schaffen, die diesbezügliche
 14 Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten zu gestalten und uns als Organisation
 15 Handlungssicherheit im Umgang mit sexueller Gewalt und Diskriminierung in unseren
 16 Reihen und auf unseren Veranstaltungen zu geben.

 17 Zu diesem Zwecke erhalten die Mitglieder der Awarenessteams regelmäßige Fortbildung
 18 und Teilnahmerecht an den Sitzungen des Vorstandes der jeweiligen Ebene. Einmal im
 19 Jahr berichtet das Awarenessteam an den Vorstand.

 20 Die Awarenessteams haben hierbei für alle Gremien und politische Verantwortlichen der
 21 jeweiligen Ebene eine beratende Funktion. Diese beinhaltet das Recht, initiativ
 22 Vorschläge zur Gestaltung des Umgangs mit sexuellen und diskriminierenden Vorgängen
 23 in und um unsere Organisation herum einzubringen. Entsprechende Konzepte und
 24 Vorschläge können von den Awarenessteams in Absprache mit der zuständigen
 25 Führungskraft in die Vorstände eingebracht werden. Die Endverantwortung für den
 26 politischen Beschluss liegt in der Hand des jeweiligen Vorstandes.

 27 Auf Bundesebene erarbeitet das dortige Awarenessteam ein bundesweites Rahmenkonzept
 28 für den Gewerkschaftsrat welches, sobald beschlossen, als Leitlinie für die
 29 untergeordneten Gliederungen dienen soll.

 30 Die Awarenessteams sollen Opfern auch als Orientierungsstelle in der Organisation
 31 dienen, wenn es um die Frage der Opferberatung geht. Sie sollen hierbei in der Lage
 32 sein, Kontakte zu Selbsthilfestellen und ähnlichen Einrichtungen zu vermitteln. Die
 33 Opferberatung als solche ist nicht Teil der Aufgabe der Awarenessteams.

 34 Die Mitglieder der Awarenessteams werden alle vier Jahre durch den jeweils
 35 zuständigen Vorstand gewählt.
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Begründung

ver.di ist ein Querschnitt der Gesellschaft sagen wir gerne. Mit fast 2 Millionen Mitgliedern entspricht das 
sicherlich auch den Tatsachen. Ein Querschnitt der Gesellschaft zu sein, bedeutet aber nicht nur, alle 
möglichen gesellschaftlichen Strömungen und Gruppen abzubilden, sondern auch, dass wir in unserer 
Organisation mit allen möglichen gesellschaftlichen Problemen konfrontiert sind. Hierzu gehört auch die 
Realität sexueller und diskriminierender Übergriffe.

Diese mögen, hoffentlich, innerhalb unserer Organisation nicht an der Tagesordnung sein. Aber sie finden 
statt. Und als Organisation haben wir bisher keine Strategie zu reagieren, wenn eben jene Dinge, gegen die 
wir in unserem betrieblichen wie auch politischen Handeln tagtäglich vorgehen, passieren.

Nun wurde Rom nicht an einem Tag erbaut und eine allgemeingültige Strategie würde der Besonderheit 
jedes einzelnen diesbezüglichen Vorfalles nicht ausreichend Rechnung tragen. Umso wichtiger ist es, dass 
wir uns als Organisation auf den Weg machen, vor eben jenen Themen, die uns mit Sicherheit auch 
schwerfallen, nicht mehr die Augen zu verschließen. Im ersten Schritt es dabei unumgänglich klare 
Anlaufstellen mit der entsprechenden Zuständigkeit in der Organisation zu verankern. Denn in aller erster 
Linie müssen wir hier ein klares Signal an die Opfer senden: Solltest Du auf einer unserer Veranstaltungen 
oder in unserem Kontext Opfer von sexualisierter Gewalt oder Diskriminierung werden, stehen wir an 
Deiner Seite und unterstützen Dich bei der Aufarbeitung und dem Vorgehen innerhalb der Organisation. 
Es kann nicht Aufgabe der Opfer sein, sich erstmal durch unsere Instanzen fragen zu müssen und letztlich 
auch auf Glück angewiesen zu sein, bei der Suche nach einem Ansprechpartner oder einer 
Ansprechpartnerin.

Die Kolleg*innen der Awarenessteams dürfen hier aber nicht einfach nur benannt werden. Der Umgang 
mit Vorfällen wie sexuellen Übergriffen dürfte an vielen Stellen neben einer gehörigen Portion 
Fingerspitzengefühl auch entsprechende Ausbildung erfordern. So viele Fragen, die es zu beantworten 
gibt: Wie umzugehen mit einem/einer Hauptamtlichen oder einem/einer Topfunktionär*in als Täter* in 
beispielsweise. Wo beginnt die Verantwortung der Organisation, wo endet sie? Ihre Aufgabe muss es 
mittelfristig sein, Strategien zu entwickeln, die Fortbildung der Kolleg*innen zum Umgang mit solchen 
Situation zu forcieren und zu gestalten und uns hier letztlich sattelfest zu machen. Daher ist es 
unumgänglich den Kolleg*innen entsprechende Fortbildung anzubieten und ihnen auch in der 
Organisation die Möglichkeit zu geben, sich gehör zu verschaffen - und damit auch eine Stimme der Opfer 
zu sein.

Was nicht sein darf, kann nicht sein - diese Maxime ist im Umgang mit sexueller Gewalt und 
Diskriminierung mit Sicherheit die falsche Richtschnur. Lasst uns die Augen öffnen. Lasst uns ganz genau 
hinschauen. Lasst uns herausfinden, wie die Situation in ver.di ist. Wenn wir Glück haben, wenn wir so gut 
sind, wie wir oft glauben, sprechen wir über Einzelfälle. Dann schadet es nichts, genau in diesen 
Einzelfällen sofort eine *n Ansprechpartner*in zu haben, welche uns hilft adäquat und professionell zu 
reagieren und unsere Reihen sauber zu halten. Wenn wir uns aber in uns irren und feststellen müssen, 
dass es erheblich mehr solcher Vorfälle gibt, als wir im Vorfeld glauben wollen, ist es umso wichtiger, hier 
entschlossen zu handeln. Wir können nichts dafür, wenn es zu solchen Vorfällen kommt. Aber wir können 
etwas dafür, wenn wir nicht versuchen es zu verhindern und den Opfern im Nachgang schnelle Hilfe 
zukommen zu lassen.
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Antrag H 058: Grundsätzlicher Einsatz von Awarenessteams auf 
Veranstaltungen von ver.di
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 053
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag H 053

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Es soll zukünftig auf Veranstaltungen, Klausuren und Seminaren von ver.di immer ein
 2 Awarenessteam aufgestellt sein.

 3 Die Awarenesspersonen sollen jederzeit als Ansprechpartner*innen fungieren, die bei
 4 jeglichen Problemen, Konflikten oder Unannehmlichkeiten unter den Teilnehmenden
 5 aufgesucht und zu Rate gezogen werden können. 

Begründung

Durch ein Awarenessteam wird eine offene Möglichkeit der Kommunikation geschaffen, die potenziell 
unangenehme Situationen abwenden sowie Situationen ansprechen und klären kann.

Zudem soll dadurch den Teilnehmenden von Veranstaltungen von ver.di-Bayern mehr Sicherheit 
vermittelt werden. 
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Antrag H 059: [Neue Empfehlung] Einrichtung eines 
Schutzkonzeptes für ver.di-Veranstaltungen 
Antragsteller*in: Bundesfrauenkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Für alle ver.di-Veranstaltungen soll ein verbindliches (Rahmen)Schutzkonzept zum
 2 Schutz vor sexueller Belästigung bis hin zu sexualisierter Gewalt und jeder Art von
 3 Diskriminierung als fester Bestandteil der Veranstaltung gelten.

 4 Es werden Mindeststandards festgelegt, die für alle Veranstaltungen gelten.

 5 Zu diesen Mindeststandards gehören:

 6

 7

 8

 9

 10

 11

Einrichtung und Einsatz eines geschulten Präventionsteams,

Raum für persönliche Gespräche,

Leitfaden für Verfahrenswege,

Selbstverpflichtungserklärung aller Teamenden für Seminare, Workshops etc.,

Sensibilisierung und Schulung des ver.di-Personals in den ver.di-Bildungsstätten
zum Umgang mit Vorkommnissen.

 12 Je nach Größe und Art der Veranstaltung kann der erforderliche Schutzrahmen in einem
 13 abgestuften Modell ausgestaltet werden.

Begründung

Ein Schutzkonzept dient der Prävention und dem Wissen im Umgang mit sexualisierter Gewalt und jeder 
Art von Diskriminierung. Ziel eines Schutzkonzeptes ist es, Kolleg*innen in ihrem gemeinschaftlichen 
ehrenamtlichen Engagement so weit wie möglich vor sexualisierter Gewalt und Diskriminierung zu 
schützen und das eigene Verhalten zu reflektieren. Dabei sind alle in ihrer Verschiedenheit willkommen 
und sollen sich mit den Anderen wohlfühlen. Durch Sensibilisierung sollen Grenzverletzungen und 
Übergriffe vermieden werden. Die Schulungen des Präventionsteams stellen sicher, dass im Falle eines 
Falles die jeweils Verantwortlichen handlungsfähig sind.

Leider ist es auch bei ver.di-Veranstaltungen immer wieder vorgekommen, dass es zu sexualisierter Gewalt 
und Diskriminierungen kam. Das betrifft sowohl Großveranstaltungen wie auch Seminare und Workshops. 
Und es betrifft alle Altersgruppen. Die ver.di-Jugend hat sich als Erste mit der Notwendigkeit zum Schutz 
vor sexualisierter Gewalt und Diskriminierung in ihren Jungendveranstaltungen befasst und 
entsprechende Schutzkonzepte eingeführt.

Beispielgebend sollen zukünftig für alle ver.di-Veranstaltungen Schutzkonzepte verbindlich eingerichtet 
werden.
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Antrag H 060: Antidiskriminierungsbeauftragte in ver.di
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di beschließt, dass die Ebenen aller Landesbezirke und der Bundesvorstand prüfen,
 2 inwieweit Antidiskriminierungsbeauftragte für die interne Struktur geschaffen werden
 3 sollen. Die Beauftragten arbeiten unabhängig von Gremien und unterstützen
 4 lösungsorientiert bei Diskriminierungen. Es ist ein Konzept zu erstellen, dass die
 5 Kompetenzen der*des Beauftragten festlegt, Handlungsspielraum für die Hilfestellung
 6 bei Diskriminierungserfahrungen ermöglicht und die Sensibilisierung von Gremien
 7 bezüglich Diskriminierungsformen zur Aufgabe der*des Beauftragten macht.

Begründung

Als Gewerkschafter*innen stehen wir gegen jegliche Form von Diskriminierung. Allerdings sind wir auch 
nicht frei von Vorurteilen und internalisierten diskriminierendem Verhalten. In unseren Gremien und 
unserer Arbeit kann das Ansprechen von Diskriminierungserfahrungen erschwert werden durch 
bestehende Kommunikations- oder Hierarchiestrukturen. Indem wir eine Ansprechstelle schaffen, die 
unabhängig von den bestehenden Strukturen Beratung und Lösung bietet, zeigen wir als Gewerkschaft, 
dass wir es mit Antidiskriminierungsbeauftragten ernst meinen. Auch für die Weiterbildung unserer 
Gremien im Hinblick auf Diskriminierungsformen oder diskriminierendes Verhalten kann die*der 
Beauftragte als Expert*in auftreten und solche Weiterbildungen anbieten oder planen.
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Antrag H 061: Ordnungsgemäße Abführungen an die Hans-Böckler-
Stiftung und Gewerkschafts-Politische Bildung gGmbH 
durchsetzen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Praxis / Zeitablauf
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand wird dazu aufgefordert, dass Ziffer VIII der Abführungsregelungen
 2 für Arbeitnehmervertreter*innen in Unternehmen europäischer und ausländischer
 3 Rechtform des DGB in Fassung vom 7. Juni 2016 bedingungslos angewendet wird.

 4 Dem Ausschuss zur Überprüfung der Abführungsverpflichtung ist eine Liste von
 5 Abführungsversäumnissen von Kolleg*innen vorzulegen, die nicht in der public oder
 6 online aufgeführt worden sind.

 7 Bei Versäumnissen ist mit den Kolleg*innen ein entsprechendes Gespräch mit dem
 8 Ausschuss zur Überprüfung der Abführungsverpflichtungen zu führen. Falls dieses
 9 Gespräch keine Besserung der Situation herbeiführt, ist Ziffer 7 der ver.di-
 10 Richtlinie Abführungsverpflichtung von Aufsichtsratsmitgliedern in der Fassung vom
 11 16. Mai 2019 anzuwenden.

Begründung

Es kommt immer wieder zu der Situation das Arbeitnehmer*innenvertreter*innen nicht die vom DGB-
Bundesvorstand und ver.di-Bundesvorstand beschlossene Richtlinien einhalten und weniger Summen an 
die Hans-Böckler-Stiftung und der Gewerkschafts-Politischen Bildung gGmbH abführen. Die beiden 
gewerkschaftlichen Institutionen leisten einen wichtigen Baustein zur Erfüllung unserer 
gewerkschaftlichen Ziele. Insbesondere die Hans-Böckler-Stiftung leistet neben wichtigen 
Forschungsarbeiten für uns und die anderen DGB-Gewerkschaften auch die wichtige Aufgabe als 
Begabtenförderungswerk. Daher vergibt sie Stipendien an Kolleg*innen die besonders (gewerkschaftlich) 
engagiert sind und bietet so insbesondere Nicht-Akademiker*innenkindern die Möglichkeit zu studieren 
sowie ein Netzwerk zu schaffen, dass ihnen sonst womöglich verschlossen geblieben wäre. Es kann nicht 
sein, dass sich Kolleg*innen von uns unsolidarisch zeigen und diese beiden gewerkschaftlichen 
Institutionen nicht entsprechend unterstützen. Wird die Abführungsverpflichtung nicht durch eine 
adäquate Art der Unterstützung (betriebliche Unterstützungskassen) erfüllt, dürfen die 
Arbeitnehmer*innenvertreter* innen bei wiederholten Versäumnissen nicht wieder für die Mandate 
aufgestellt und unterstützt werden.

Solidarität ist an dieser Stelle keine Einbahnstraße.
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Antrag H 062: Zeit für Zukunft
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Jugend

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Einleitung

 2 Die ver.di-Jugend stellt als politischer Jugendverband durch ihre tarif-, betriebs-
 3 und gesellschaftspolitische Arbeit kollektives Handeln junger Beschäftigter in den
 4 Vordergrund und befähigt sie durch Zusammenschluss, konkrete Verbesserungen für
 5 Auszubildende, Studierende, dual Studierende und junge Beschäftigte selbstständig
 6 durchzusetzen.

 7 Die vergangenen Jahre haben die junge Generation und damit auch die ver.di-Jugend
 8 aufgrund multipler Krisen vor Herausforderungen gestellt: Die Corona-Pandemie hat
 9 betriebliche Zugänge versperrt und große kollektive Erlebnisse erschwert.
 10 Gleichzeitig braucht es gerade in Zeiten von Klimakrise, Corona-Pandemie und
 11 Inflation eine lautstarke Gewerkschaftsjugend, die die Interessen junger
 12 Beschäftigter in den Fokus nimmt und gegenüber Politik und Arbeitgeber*innen
 13 vertritt. Die ver.di-Jugend hat es trotz dieser herausfordernden Rahmenbedingungen
 14 geschafft, die digitale und analoge Gewerkschaftsarbeit weiterzuentwickeln und ist
 15 eine treibende Kraft im (tarif-)politischen Feld. Die Durchführung von digitalen
 16 Forderungs- und Aktivitätsbefragungen, bundesweiten Jugendstreiktagen und der
 17 gezielte Einsatz von Livestreams und digitalen Kommunikationsinstrumenten mit unseren
 18 Mitgliedern haben die Sichtbarkeit der ver.di-Jugend auch in der Corona-Pandemie
 19 sichergestellt. In den kommenden Jahren wird es darum gehen, die Handlungsmacht der
 20 ver.di-Jugend durch den Einsatz von Jugendtarifkampagnen, eine strukturierte
 21 Ansprache von Nachwuchskräften, zu erhöhen, betriebliche Gremien und die kollektive
 22 Betriebsarbeit mit allen Veränderungen der letzten Jahre neu auszurichten und die
 23 Mitglieder der ver.di-Jugend nach außen und innen zu stärken.

 24 Mitgliedergewinnung von Nachwuchskräften

 25 Eine Gewerkschaft lebt vom Engagement ihrer Mitglieder. Nur wenn wir viele sind,
 26 können wir unsere Interessen durchsetzen und Ausbildungs- und Studienbedingungen
 27 verbessern. Unsere Durchsetzungskraft und Handlungsfähigkeit hängt maßgeblich von
 28 unserem Organisationsgrad ab. Die Gewinnung von Mitgliedern unter Nachwuchskräften
 29 ist in den kommenden Jahren eine der wichtigsten Aufgaben der Gesamtorganisation. Um
 30 das Ungleichgewicht in der Altersverteilung zu durchbrechen und coronabedingt
 31 weggefallene Anspracheorte wiederzugewinnen, braucht es dringend Gegenmaßnahmen unter
 32 Beteiligung aller Fachbereiche in Zusammenarbeit mit der Ebene.

 33 Als ver.di-Jugend haben wir daher in den vergangenen Jahren den Fokus in der
 34 Ansprache erweitert und konzentrieren uns verstärkt auf die Ansprache von
 35 Auszubildenden, dual Studierenden und Studierenden. Hierfür hat die ver.di-Jugend
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 36 bereits zahlreiche Bestandsanalysen durchgeführt und Ansprachekonzepte entwickelt.
 37 Diese gilt es nun konsequent umzusetzen und in den Fachbereichen auf die Ansprache
 38 von Nachwuchskräften hinzuwirken. Als Leitkonzept gilt hier nach wie vor das Konzept
 39 der dreistufigen Ansprache.

 40 Doch es gilt auch, bestehende Konzepte zur Ansprache zu überprüfen und um Instrumente
 41 zur Ansprache von Kolleg*innen in der mobilen Ausbildung und im mobilen Studium zu
 42 ergänzen. Denn durch die Digitalisierung und durch veränderte Rahmenbedingungen in
 43 der Ansprache und innerhalb der Arbeitswelt, müssen alle Formen der betrieblichen,
 44 schulischen und hochschulischen Ausbildung mitbedacht werden in der Konzeption der
 45 Ansprache vor Ort.

 46 Darüber hinaus ist zu beobachten, dass Konkurrenzorganisationen zunehmend aggressiver
 47 in der Ansprache werden und sich von einer inhaltlichen Auseinandersetzung abwenden.
 48 Stattdessen setzen sie einen Fokus auf Geschenke und "Light-Mitgliedschaften". Auch
 49 die Sichtbarkeit von berufsbezogenen Konkurrenzorganisationen wird zunehmend zur
 50 betrieblichen Herausforderung. Daraus ergeben sich erschwerte Anspracheräume und
 51 Konkurrenzsituationen, mit denen vor Ort umgegangen werden muss. Nicht nur muss vor
 52 Ort auf die Konkurrenzsituation reagiert werden, auch werden von konkurrierenden
 53 Organisationen Grundsätze der Solidarität und unsere gewerkschaftlichen Werte in
 54 Frage gestellt. Unsere Ansprache muss Nachwuchskräfte inhaltlich überzeugen und auf
 55 die aktuelle Situation zugeschnitten sein.

 56 Arbeitsaufträge

 57

 58

 59

 60

 61

 62

 63

 64

 65

 66

 67

 68

 69

 70

 71

 72

 73

 74

 75

 76

 77

 78

 79

Die Fachbereiche müssen das Konzept der dreistufigen Ansprache stärker in die
KBTA-Arbeit integrieren. Bundesfachbereiche werden aufgefordert, digitale
Veranstaltungen mit haupt- und ehrenamtlichen Kolleg*innen durchzuführen und die
Ansprache zum Berufsstart verbindlich in die Arbeitsplanung zu integrieren.

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, die Beitrittsmöglichkeit per Telefon für
Telefonkampagnen auszubauen und transparenter zu machen. Hierzu sind die nötigen
technischen und organisatorischen Maßnahmen einzuleiten.

Die ver.di-Jugend baut die Öffentlichkeitsarbeit mit neuen Formaten in Richtung
der Zielgruppe aus. Hierzu muss auf aktuelle Trends reagiert werden und eine
Ressource für einen Auftritt auf neuen Plattformen freigesetzt werden.
Ehrenamtliche Gesichter sollen auf unseren Plattformen stärker eingebunden
werden.

Die ver.di-Jugend setzt sich in der DGB-Jugend dafür ein, dass eine Kampagne mit
Instrumenten für den Zugang in Berufs- und Hochschulen geschaffen wird. Diese
soll unsere Strukturen dabei unterstützen, den Zugang auf politischen und
direktem Weg zu ermöglichen.

Die ver.di-Jugend entwickelt Formate, um als berufspolitische Akteurin im
öffentlichen Dienst stärker wahrnehmbar zu sein und einen leichteren Zugang zu
gewerkschaftlichen und berufsfeldbezogenen Infos zu schaffen. Die Fachbereiche
werden hierbei entsprechend eingebunden.

Die ver.di-Jugend erarbeitet im Rahmen der betrieblichen Ansprache Instrumente
zur Ansprache von Kolleg*innen in der mobilen Ausbildung und dem mobilen
Studium.
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 80 Jugendtarifarbeit

 81 Als ver.di-Jugend setzen wir in Tarifauseinandersetzungen einen Fokus auf die
 82 Interessen von dual Studierenden, Auszubildenden und jungen Beschäftigten. In der
 83 Zukunft möchte die ver.di-Jugend diese Interessengruppen in Tarifkonflikten
 84 nachhaltig stärken und die Durchsetzungskraft erhöhen. Die Nachwuchskräfte sind
 85 aufgrund ihres niedrigen Einkommens in besonderem Maße von Preissteigerungen
 86 betroffen.

 87 Herausforderungen in der Jugendtarifarbeit

 88 Die Corona-Pandemie hat uns in unseren Aktivenstrukturen geschwächt und durch
 89 weggefallene Anspracheorte haben sich weniger Nachwuchskräfte organisiert. Der daraus
 90 resultierende schwächere Organisationsgrad bei den Auszubildenden und dual
 91 Studierenden kann zu Grenzen in der Handlungsfähigkeit der ver.di-Jugend führen:
 92 Durch gezielte Jugendstreiktage und kollektive Erlebnisse können wir aber nach innen
 93 und außen wirken und die Durchsetzungskraft wieder erhöhen. Bewährte Instrumente, wie
 94 Jugendstreiktage und Jugendtarifkampagnen, können den Fachbereichen dabei helfen,
 95 müssen aber stärker in die Arbeit aller Gewerkschaftssekretär*innen integriert
 96 werden.

 97 Es sind längst nicht alle Potenziale in den Fachbereichen ausgeschöpft, denn noch
 98 nicht alle Fachbereiche gehen Jugendtarifarbeit strukturiert an oder stellen die
 99 Bedürfnisse von Nachwuchskräften in den Fokus.

 100 In der Zielgruppenarbeit innerhalb der Jugendtarifarbeit müssen dual Studierende
 101 künftig stärker beteiligt und aktiviert werden, da die Gruppe in den Betrieben und
 102 Dienststellen wächst.

 103 Arbeitsaufträge

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

Die Interessen von Auszubildenden sollen in Tarifrunden unter Berücksichtigung
der Durchsetzungskraft und Mobilisierungsfähigkeit mit angemessenen Forderungen
berücksichtigt werden. Zur Erhöhung und Aktivierung von Auszubildenden wird den
Jugendtarifkommissionen empfohlen, für qualitative Forderungen
bedingungsgebundene Elemente in Tarifrunden einzubauen. Dies kann schon in den
Phasen der Forderungsfindung und Aktivierung / Mobilisierung berücksichtigt
werden. Wichtig ist, dass Zielzahlen zur Mobilisierung und Mitgliederwirksamkeit
festgelegt werden.

Die dual Studierenden sollen in der Jugendtarifarbeit stärker integriert werden.
Da der Organisationsgrad in vielen Bereichen zu gering ist, wird den
Tarifkommissionen empfohlen, hier ebenfalls verstärkt bedingungsgebundene
Elemente einzubinden. Insbesondere Tarifobjekte, von denen viele dual
Studierende betroffen sind, eignen sich hierfür.

Der Bundesjugendvorstand und die Fachbereiche werden aufgefordert,
projektbezogene Aktivenkreise und Vernetzungstreffen für dual Studierende
anzubieten.

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, Entlastungskampagnen oder
bedingungsgebundene Tarifprojekte zu fördern und auszubauen. Ein Budget darf nur
dann freigegeben werden, wenn Nachwuchskräfte in der Finanzierung und Planung
angemessen berücksichtigt werden.
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 124 Streikrecht in Berufs- und Hochschule

 125 Bei Arbeitskampfmaßnahmen - mit Beteiligung von Auszubildenden und dual Studierenden
 126 während der Zeit der Berufsschule oder von theoretischen Phasen in der (Fach-)
 127 Hochschule - kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen den streikenden
 128 Nachwuchskräften und den Berufs- und (Fach-) Hochschulleitungen sowie mit den
 129 Arbeitgeber*innen über die Anrechnung von Fehlzeiten für die Teilnahme an
 130 Streikmaßnahmen. Dieses Verhalten setzt die Nachwuchskräfte unter einen besonderen
 131 Druck, da diese Fehlzeiten dazu führen können, dass sie nicht zur Abschlussprüfung
 132 zugelassen werden.

 133 Politische Forderung

 134

 135

 136

 137

 138

Die Ministerien für Bildung und Gesundheit werden aufgefordert, ein Bekenntnis
und eine Klarstellung zur Teilnahme von Nachwuchskräften an Arbeitskämpfen
während Berufs- oder (Fach-) Hochschulzeiten abzugeben. Die Zeit der Teilnahme
an Arbeitskampfmaßnahmen darf nicht als Fehlzeit angerechnet werden oder
Auswirkungen auf die Prüfungszulassung haben.

 139 Arbeitsaufträge

 140

 141

 142

 143

 144

 145

Nachwuchskräfte müssen immer bei Streikaufrufen berücksichtigt werden, sofern
sie in den Geltungsbereich des gekündigten Tarifbereiches fallen. Die
Risikoabwägung zur letztendlichen Streikteilnahme muss immer unter Beteiligung
der Nachwuchskraft vor Ort erfolgen. Der Bundesvorstand prüft, wie eine
strukturelle Einbindung von Jugend in Gremien der Arbeitskampfleitungen noch
besser gelingen kann.

 146 Die Jugendtarifkampagne “Tarifrebell*innen” hat sich bewährt und durch gezielte
 147 inhaltliche Instrumente zur Mitgliedergewinnung beigetragen. Darüber hinaus sind im
 148 Rahmen der Kampagne neue Strategien zur Durchsetzung der Interessen unserer
 149 Zielgruppe und Jugendstreikaktivitäten entwickelt worden.

 150 Arbeitsaufträge

 151

 152

 153

 154

 155

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

Es hat sich bewährt, die ver.di-Jugendtarifkampagnen als Dachkampagnen zu
entwickeln. Die ver.di-Jugend entwickelt eine neue Jugendtarifkampagne.

Alle Fachbereiche werden aufgefordert, Auszubildende und dual Studierende
grundsätzlich als eigene Personengruppe in der Tarifarbeit zu betrachten. Das
bedeutet konkret, dass sie - unter Vorbehalt der Zustimmung der
Tarifkommissionen - bei Tarifergebnissen nicht in prozentuale Erhöhungen fallen,
sondern grundsätzlich Festbeträge festzuschreiben sind.

Starke Beteiligungsformate für Ehrenamtliche aus den Entlastungskampagnen haben
sich bewährt. Solche Ansätze gilt es für künftige Arbeitskampfsituation zu
integrieren. Insgesamt muss die Beteiligung von Ehrenamtlichen an
Tarifverhandlungen gestärkt werden.

In den Tarifrunden werden Telefonkampagnen durchgeführt. Der Jugendbereich
qualifiziert einen Pool aus ehrenamtlichen Kolleg*innen, die Bezirke bei
Telefonkampagnen unterstützen können. Außerdem soll die Telefonkampagne durch
Nachrichten in den Messenger-Diensten erweitert werden.

Als Erweiterung der Tarifbotschafter*innen im Erwachsenenbereich wird es Social
Media-Liveformate in der Jugend geben, um mit den Mitgliedern während der
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 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

Tarifrunde zu interagieren. Hierzu können auch politische Influencer*innen
einbezogen werden.

Der Bundesjugendvorstand richtet einen Workshop zur Zukunft der
Jugendtarifarbeit aus. Dazu sollen Auszubildende, dual Studierende und junge
Beschäftigte gleichermaßen eingeladen werden, so dass alle Sichtweisen
zusammenfließen können. Schwerpunktmäßig sollen sich im Workshop folgende
Inhalte widerspiegeln:

Erarbeitung von qualitativen Forderungen für Nachwuchskräfte und junge
Beschäftigte. Machbarkeit und Mobilisierung spielen dabei eine zentrale
Rolle.

Aufstellung von Streikstrategien, die die Entwicklung von
Schwerpunktstreiks, Umsetzung von Jugendstreiktagen und Beteiligung
gesellschaftlicher Akteur*innen beinhaltet.

Praktischer Austausch und Ansprache-Training zur Erhöhung der
Durchsetzungskraft.

Arbeitskampf und Streikrecht: Befähigung von Multiplikator*innen und
Erarbeitung von Materialien.

Jugendstreiktage werden als strategisches Instrument in die Jugendtarifarbeit
integriert. Sie können in kleinen Haustarifrunden oder Flächentarifrunden zum
Einsatz kommen. Alle Fachbereiche sind aufgefordert, die Einbindung von
Jugendstreiktagen zu prüfen und umzusetzen.

 189 Stärkung benachteiligter Gruppen nach innen und außen

 190 In der ver.di-Jugend organisieren sich auch viele Menschen, die in der Gesellschaft
 191 nach wie vor strukturell diskriminiert werden. Die Repräsentation dieser Gruppe nach
 192 außen soll durch Verbindung von Tarifarbeit und gesellschaftspolitischem Engagement
 193 verbessert werden. Gleichzeitig wollen wir die Gruppen innerhalb der ver.di-Jugend
 194 stärken.

 195 Die ver.di-Jugend vertritt mit seinen unterschiedlichen Branchen und Betrieben eine
 196 große Bandbreite von Menschen. Insbesondere vertreten wir einen hohen Anteil
 197 weiblicher, queerer und migrantischer Menschen. Diese sind in vielen Bereichen ihres
 198 Lebens von Diskriminierungen und Vorurteilen betroffen, die sich auch in ihrer
 199 beruflichen Realität widerspiegeln.

 200 Durch Tarifverträge haben wir ein konkretes, praktisches Werkzeug, um struktureller
 201 Diskriminierung benachteiligter Menschen entgegenzuwirken. Tarifverträge kommen somit
 202 ihrer Schutzfunktion nach. Dennoch zeigt unsere praktische Erfahrung, dass queere
 203 Menschen, Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte häufig in prekärer
 204 Beschäftigung und damit schwerer zu organisieren sind.

 205 Auch über die tarifliche Arbeit hinaus gibt es hier Handlungsbedarf. Bei unserer
 206 bereits bestehenden Arbeit im Kampf gegen die Diskriminierung stehen wir immer wieder
 207 Herausforderungen gegenüber, die wir nur als Gesamtorganisation bewältigen können.
 208 Wir fordern daher die Bundesfachbereiche auf, sich verstärkt mit der politischen
 209 Situation und der Vertretung von Migrant*innen, Frauen und Menschen mit Behinderung
 210 auseinander zu setzen.

 211 Arbeitsaufträge
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 212

 213

 214

 215

 216

 217

 218

 219

 220

 221

 222

 223

 224

 225

 226

 227

Es gilt immer wieder zu prüfen, ob unsere Tarifverträge und Betriebs- /
Dienstvereinbarungen inklusiv und diskriminierungsfrei sind. Daher soll das
Thema auch stärker in den Fokus haupt- und ehrenamtlicher Qualifizierung
genommen werden. Der Bundesjugendvorstand erstellt Textbausteine für die
Umsetzung von diskriminierungsfreien Tarifverträge.

Die ver.di-Jugend setzt sich gemeinsam mit den Bundesfachbereichen dafür ein,
dass bei Projekten und (tarif- / betriebspolitischen) Kampagnen auf die Belange
von Migrant*innen, queeren Menschen, Frauen und Menschen mit Behinderungen
geachtet wird. Das Ziel ist es, all diese Kolleg*innen in ihrem
gewerkschaftlichen Handeln zu empowern und ihre Sichtbarkeit zu fördern.

Die ver.di-Jugend erstellt Materialen über die Diskriminierung verschiedener
Gruppen in der Arbeitswelt für die Öffentlichkeitsarbeit.

ver.di spricht durch konkretes tarifpolitisches Handeln schon viele Kolleg*innen
an, die Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Zusätzlich sollten
Arbeitskämpfe von strukturell benachteiligten Gruppen, wie beispielsweise bei
Lieferdiensten, durch Projektstellen stärker in den Fokus genommen werden.
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Antrag H 063: Solidarische Gesellschaft und starke Demokratie
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Jugend

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Leave No One Behind!

 2 Es waren noch nie so viele Menschen auf der Flucht wie in den letzten Jahren. Durch
 3 Kriege und die drohende Klimakatastrophe werden die nächsten Jahrzehnte
 4 voraussichtlich noch mehr Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren und sich auf die
 5 Flucht begeben. Wir als ver.di-Jugend stehen allen Menschen, die sich auf der Flucht
 6 befinden, solidarisch zur Seite und helfen, wo wir können. Dies fordern wir auch von
 7 allen politischen Akteur*innen.

 8 Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Einwanderungsland. Deswegen fordern wir einen
 9 konsequenten Abschiebestopp. Menschenverachtende Praktiken, wie zum Beispiel Push-
 10 Backs an europäischen Grenzen durch Mitgliedsstaaten der EU, müssen strafrechtlich
 11 auf internationaler Ebene konsequent verfolgt und geahndet werden.

 12 Des Weiteren fordern wir von der Bundesregierung, dass sie ihre Ortskräfte, die sie
 13 bei Missionen in anderen Ländern unterstützen, schützt und sie in
 14 Gefahrensituationen, wenn sie es selbst wünschen, in die Europäische Union überführt.

 15 Geflüchtete Menschen sind eine sehr heterogene Gruppe, da sie aus verschiedenen Orten
 16 der Welt und aus unterschiedlichen Gründen zu uns kommen. Gemein ist ihnen, dass sie
 17 zum aktuellen Zeitpunkt nicht in ihre Heimatregionen zurück können und wollen. In der
 18 EU soll dabei vermehrt der Schutzstatus des vorübergehenden Schutzes aus der
 19 Richtlinie 2001/55/EG (die so genannte Massenzustrom-Richtlinie) genutzt werden.
 20 Hierzu gehört die Aufhebung der Residenzpflicht, die Eingliederung in das Schulsystem
 21 und in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Diese Regelungen müssen für alle
 22 Geflüchteten gelten, egal woher sie kommen, welche Religion oder Hautfarbe sie haben.
 23 Hier darf es keine Unterscheidungen geben, die zu Ungleichbehandlungen führen.
 24 Zusätzlich müssen die Möglichkeiten der Inklusion verbessert werden, wozu eine
 25 Abschaffung von Sammelunterkünften und Anker-Zentren sowie eine bessere staatliche
 26 Finanzierung der Geflüchteten - zum Beispiel durch die Einführung des Bürgergeldes
 27 auch für diese Personengruppen gehört. Zusätzlich zur besseren Einbindung in das
 28 Sozialsystem muss die Abhängigkeit von Geflüchteten von Arbeitgeber*innen reduziert
 29 werden. Es ist nicht hinnehmbar, dass der Aufenthaltsstatus vom guten Willen der
 30 Arbeitgeber*innen abhängig ist. Zum Beispiel darf kurzzeitige Arbeitslosigkeit bei
 31 Jobwechseln nicht direkt zu negativen Konsequenzen für den Aufenthaltsstatus der
 32 Geflüchteten führen. Insbesondere für junge Menschen fordern wir eine
 33 Ausbildungsplatzgarantie und die Möglichkeit für eine einfache Einbürgerung während
 34 der Ausbildung. Um geflüchteten Kolleg*innen eine Perspektive zu geben, muss die
 35 Ausbildungsgarantie mit Umlagefinanzierung geflüchtete Kolleg*innen einschließen! Die
 36 Instrumente der Inklusion in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt müssen ausgebaut
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 37 werden.

 38 Solidarität ohne Grenzen

 39 ver.di muss in der Tarifarbeit die besondere Situation von geflüchteten Kolleg*innen
 40 im Blick haben. Tarifverträge dürfen keine negativen Konsequenzen für
 41 aufenthaltsrechtliche Perspektiven haben. Die Gesetzeslage muss so angepasst werden,
 42 dass tarifvertragliche Regelungen zum Beispiel von Mindestarbeitszeiten für den
 43 Spurwechsel in einen sicheren Aufenthaltstitel ausgenommen werden. Bis diese
 44 Öffnungsklausel im Gesetz angepasst ist, müssen sich Tarifkommissionen - insbesondere
 45 im Niedriglohnsektor - mit Expert*innen für Aufenthaltsrecht Geflüchteter
 46 austauschen, ob die tariflichen Einigungen zu negativen Konsequenzen führen können.

 47 Auch Beschäftigte an Flughäfen oder Sicherheitsdienste, die mit der Situation von
 48 Geflüchteten konfrontiert sind, benötigen Handlungskompetenzen im Umgang mit
 49 vulnerablen Personengruppen. Dies bedarf Schulung und Aufklärung.

 50 Wir fordern einen kontinuierlichen Einsatz von staatlichen wie gewerkschaftlichen
 51 Mitteln, um die Situation von geflüchteten Kolleg*innen in der Bundesrepublik
 52 Deutschland zu verbessern!

 53 Arbeitsaufträge

 54

 55

 56

 57

 58

 59

 60

 61

 62

 63

 64

 65

 66

 67

 68

 69

 70

 71

 72

 73

 74

 75

 76

 77

 78

 79

Die ver.di-Jugend setzt sich innerhalb der DGB-Jugend dafür ein, dass die Arbeit
mit und für Geflüchtete weiterhin ein Schwerpunkt innerhalb der Arbeit sind.
Dies soll sich vor allem in der gewerkschaftlichen Jugendbildung und der
Berufsschularbeit widerspiegeln. Aufklärung zu Arbeitsrecht ist wichtig, hierfür
werden Materialien für Auszubildende und junge Arbeitnehmer*innen in
verschiedenen Sprachen zur Verfügung gestellt und aktuell gehalten.

Gewerkschaftliche Projekte, die Geflüchtete unterstützen, müssen weiterhin
bestehen und ausgebaut werden. Die Finanzierung muss sichergestellt sein, um
eine kontinuierliche Arbeit zu ermöglichen.

Die ver.di-Jugend bringt sich aktiv für die Anerkennung von Studien- und
Berufsabschlüssen aus dem Ausland ein.

Die ver.di-Jugend wirkt auf die Hans-Böckler-Stiftung dahingehend ein, dass
Geflüchtete im Studium und auf dem zweiten Bildungsweg gefördert werden sollen.

Der DGB soll arbeitsrechtliche Schulungen für geflüchtete Kolleg*innen direkt
vor Ort, beispielsweise in Sammelunterkünften, anbieten.

ver.di bietet ihren Rechtsschutz unbürokratisch für Kolleg*innen mit
Fluchtgeschichte an.

Über die ver.di-Jugend Social-Media-Kanäle wird es mindestens einmal im Monat
einen englischen Infopost für die Zielgruppen Auszubildende oder Studierende
geben.

ver.di wird aufgefordert, einen Pool mit Sprachmittler*innen aufzubauen, auf den
die ver.di-Zentren sowie Beratung und Recht Teams bei Sprachbarrieren zugreifen
können. Es gibt schon praktische Erfahrungen, wie diese Sprachmittler*innen über
verschiedene digitale Kommunikationswege gut eingebunden werden. Beratung und
Unterstützung kann dabei über das DGB-Projekt “Support Faire Integration”
geleistet werden.
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 80 Krieg und Frieden

 81 Mit Solidarität gegen autoritäre Regime!

 82 Wir sind mit einer politischen Weltlage konfrontiert, in der Ressourcen, Macht und
 83 Kapital ungleich verteilt sind. Mit menschenfeindlichen und antidemokratischen
 84 Ideologien werden Unterdrückung, Ausbeutung und Gewalt gerechtfertigt. Besonders in
 85 autoritären Staaten werden unsere Kolleg*innen gehindert, frei und selbst bestimmt zu
 86 leben. Das verurteilen wir aufs Schärfste. Der Globale Rechtsindex des ITUC
 87 (Internationaler Gewerkschaftsbund) zeigt für das Jahr 2022 einen Höchststand an
 88 Verletzungen von Arbeitnehmer*innenrechten auf. Dieser Entwicklung muss endlich
 89 Einhalt geboten werden, supranationale Institutionen wie die UN und die ILO
 90 (International Labour Organisation) müssen Verstöße gegen ratifizierte Richtlinien
 91 auch ahnden können. Gleichzeitig muss nationales Recht, wie das deutsche
 92 Lieferkettengesetz, auch inländische Unternehmen in die Pflicht nehmen, ihre globale
 93 Produktion nach menschenwürdigen Arbeitsrechtsstandards zu gestalten. Hier ist eine
 94 Nachschärfung unumgänglich!

 95 Ausweitung globaler Konflikte stoppen!

 96 Die ver.di-Jugend bekennt sich weiterhin zur globalen Abrüstung und für friedliche
 97 Konfliktlösungen in der Welt. Gleichzeitig sehen wir, dass es aktuell an immer mehr
 98 Orten der Erde zur bewaffneten Austragung von nationalen oder bi- und multilateralen
 99 Konflikten kommt. Als ver.di-Jugend stehen wir ein für Frieden, auf der ganzen Welt
 100 und nicht nur bei uns in Europa. Doch aus unserem historischen Verständnis, gerade
 101 der deutschen Geschichte heraus, sind wir uns auch bewusst, dass Frieden nicht allein
 102 durch Diplomatie zu erzielen ist, sondern die größten Verbrechen an der Menschheit
 103 erst durch ihre militärische Niederschlagung ihr Ende fanden. In solchen Fällen, in
 104 denen Autokraten internationales Recht und die territorialen Grenzen eines Landes
 105 nicht mehr achten, ist es wichtig, dass die in der NATO versammelten Staaten, sich
 106 gegenseitig schützen und auch Beitrittskandidaten und Partnerschaften sich der
 107 Unterstützung der NATO-Staaten sicher sein können. Diese Unterstützung kann aus
 108 humanitärer Hilfe und falls notwendig auch aus der Lieferung von Rüstungsgütern
 109 bestehen. Eine unreflektierte Befürwortung des militärischen Bündnisses in der NATO
 110 oder des Handeln einzelner Mitgliedsstaaten wird dabei sicher nicht in der ver.di-
 111 Jugend vertreten.

 112 Gleichzeitig sehen wir, dass in der öffentlichen Beurteilung einige wenige bewaffnete
 113 Konflikte besonders beobachtet bzw. bewertet werden und andere gänzlich unbemerkt
 114 geschehen. Zudem weist die Beurteilung von autoritären Regime häufig kein
 115 einheitliches Schema auf, werden teilweise Autokratien und Demokratien gleichgesetzt.
 116 Politisch werden nur wenige autoritären Regime sanktioniert. Hierbei geht es wenige
 117 um Willkür, sondern es herrschen geopolitische und wirtschaftliche Interessen vor,
 118 teilweise gepaart mit einem falschen Verständnis von Diplomatie und Außenpolitik. Als
 119 ver.di-Jugend verurteilen wir jegliche Doppelmoral und werden weiterhin versuchen,
 120 alle emanzipatorischen Kämpfe gegen autoritäre Regime solidarisch zu unterstützen und
 121 sind dazu solidarisch mit allen, die nach einem besseren Leben streben – oftmals
 122 unter Einsatz ihres Leben.

 123 Rüstungsexporte strengstens regulieren.

 124 Rüstungsexporte müssen strengstens reguliert werden. Ziel ist es Rüstungsexporte zu
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 125 reduzieren und langfristig zu stoppen. Bestehende Exportbeschränkungen werden oft
 126 umgangen. Diese rechtlichen Schlupflöcher müssen geschlossen werden. Dafür müssen
 127 alle Exporte von Rüstungsunternehmen durch demokratische Gremien legitimiert werden,
 128 nicht nur explizite Lieferungen von Kampfmitteln - wie zum Beispiel dual-use Güter.
 129 Dies gilt selbstverständlich nicht nur für deutsche Exporte, sondern genauso für die
 130 Exporte aus der EU. 

 131 Gleichzeitig muss es eine grundlegende gesellschaftliche Diskussion über den Export
 132 von Rüstungsgütern geben. Die Einschränkung, dass nicht in Krisengebiete exportiert
 133 wird, hat in der Vergangenheit seine Schwachstellen aufgezeigt. Bestehende
 134 Regulierungen müssen verschärft werden. Denn auch Waffenlieferungen in nicht als
 135 Krisengebiet deklarierte Gebiete fördern Waffengewalt vor Ort. Der aktuelle Export
 136 von deutschen Rüstungsgütern in ein Kriegsgebiet zeigt auf, dass es hier zu einer
 137 stärkeren Differenzierung und außenpolitischen Ausrichtung kommen muss.

 138 Eine strengere Regulierung von Waffenexporten kann dazu beitragen, dass alternative
 139 Konfliktlösungen gefördert werden. Statt nur Waffen zu exportieren, sollte die
 140 Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel die Diplomatie, Entwicklungszusammenarbeit
 141 oder Förderung von Demokratie und Menschenrechten unterstützen, um Konflikte zu
 142 vermeiden und zu lösen.

 143 Arbeitgeberin Bundeswehr

 144 Unsere ver.di-Jugend-Kolleg*innen sind in ihrem Kampf für Demokratisierung und gegen
 145 antidemokratische Haltungen in der Bundeswehr anzuerkennen und sollten bei Fragen zur
 146 Bundeswehr auch als erstes angesprochen werden.

 147 Wir treten für eine Bundeswehr ein, die ihrer Aufgabe als Verteidigungsarmee gerecht
 148 werden kann. Dafür muss das Beschaffungswesen (BAAINBw - Bundesamt für Ausrüstung,
 149 Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) in der Bundeswehr reformiert werden.
 150 Investitionen müssen besonders in das Arbeitsmaterial wie zum Beispiel persönliche
 151 Schutzausrüstung der Beschäftigten fließen - es kann nicht sein, dass sich die
 152 Kolleg*innen ihre Arbeitskleidung selbst beschaffen müssen. Die Bundeswehr muss eine
 153 Arbeitgeberin werden, die seine Arbeitnehmer*innen nicht gefährdet oder das Arbeiten
 154 durch Misswirtschaft und veraltete Beschaffungsstrukturen verunmöglicht.

 155 Innerhalb der Bundeswehr kommt es immer wieder zu Situationen, in denen sich
 156 Kolleg*innen mit rechtsextremen und antidemokratischen Haltungen konfrontiert sehen.
 157 Gesellschaftlich sehen wir auch das Problem, dass sich Nazis in der Bundeswehr an der
 158 Waffe ausbilden lassen. Rechte Strukturen dürfen keinen Nährboden innerhalb der
 159 Bundeswehr finden. Eine Bagatellisierung und Verharmlosung von antidemokratischen
 160 Bestrebungen muss ein entschiedener Riegel vorgeschoben werden. Strukturelle Probleme
 161 sind keine Einzelfälle und dürfen auch nicht als solche behandelt werden. Daher
 162 bedarf es einer kontinuierlichen Aufarbeitung und lückenlosen Aufklärung jeglichen
 163 Anzeichens von rechten Tendenzen in der Bundeswehr. Hier ist es die Aufgabe der
 164 Bundeswehr, die eigenen Strukturen zu hinterfragen und durch unabhängige Stellen
 165 menschenfeindliche Bestrebungen zu bekämpfen.

 166 Politische Forderungen

 167

 168

 169

Die ver.di-Jugend setzt sich innerhalb wie außerhalb der Gewerkschaft für die
notwendige Unterstützung im Kampf gegen autoritäre Regime ein.
Arbeitnehmer*innenrechte müssen international durchgesetzt werden, globale
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 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182
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 184
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 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

Produktion hat sich an Menschen- und Gewerkschaftsrechte zu halten.

Die ver.di-Jugend setzt sich dafür ein, dass Relikte oder Bauwerke aus dem
Nationalsozialismus aus den Liegenschaften der Bundeswehr gründlich entfernt
werden. Sie setzt sich dafür ein, dass rechten Strukturen und Tendenzen
innerhalb der Bundeswehr solidarische Ideen und Strukturen entgegengesetzt
werden.

Weil Bildung ein wichtiger Faktor ist um antidemokratischen Tendenzen
vorzubeugen, fordern wir eine Überarbeitung der politischen Bildung die bereits
in der militärischen Laufbahnausbildung angewendet wird sowie die Ausweitung
derer auf die Zivilbeschäftigten. Darunter fallen auch Auszubildende,
Beamtenanwärter*innen und dual Studierende.

Der MAD (Militärische Abschirmdienst) muss demokratisch kontrollierbar gemacht
werden und schneller bei Verdacht auf rechte Strukturen innerhalb der Bundeswehr
agieren.

Die ver.di-Jugend setzt sich für ein vereinfachtes Zugangsrecht der
Gewerkschaften zu den Arbeitsplätzen der Beschäftigten der Bundeswehr ein. Also
auch in sicherheitsrelevante Bereiche, in Liegenschaften und Kasernen. Die
Bundeswehr muss weiterhin als gute Arbeitgeberin mit Tarifverträgen und
Mitbestimmung handeln.

Die Demokratie ist unser höchstes Gut. Dies muss sich auch in allen Prozessen
des Exports von Rüstungsgütern widerspiegeln. Rüstungsexporte müssen stärker
reguliert werden und demokratische Entscheidungswege sind hierbei unabdingbar
und dürfen nicht umgangen werden.

 193 Arbeitsaufträge

 194

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

 205

 206

 207

Die ver.di-Jugend bemüht sich, junge Beschäftigte der Bundeswehr in ihre
Strukturen weiterhin einzubinden. Die ver.di-Jugend tauscht sich weiterhin mit
der BFG Bundeswehr aus.

Die ver.di-Jugend bietet ein Seminar an, um die Geschichte der Bundeswehr und
ihr Verhältnis von Gewerkschaften zu beleuchten. Dafür soll mit dem Fachbereich
zusammengearbeitet werden.

Es soll einen Bildungsbaustein für Jugendsekretär*innen, die für die Betreuung
der Bundeswehr verantwortlich sind, geben. In diesem etwa ein- bis dreistündigen
Baustein soll es um die Besonderheiten der Ansprache und der gewerkschaftlichen
Kultur der Bundeswehr gehen.

Die ver.di-Jugend möchte das Thema Außenpolitik gekoppelt mit der Mitgliedschaft
der Bundesrepublik Deutschland in der NATO und dem deutschen Vorgehen in
globalen Kriegen neu bewerten. Dazu erarbeitet der Bundesjugendvorstand ein
offenes und partizipatives Vorgehen.

 208 Aktualität Antifaschistischer Arbeit

 209 Die ver.di-Jugend stellt mit großer Sorge fest, dass antidemokratische, populistische
 210 und nationalistische Tendenzen weltweit auf dem Vormarsch sind. Dies schlägt sich zum
 211 Beispiel in Wahlergebnissen von Populist*innen nieder. Fake News und das Framing von
 212 Tatsachen als "Alternative Fakten" werden von Akteur*innen gezielt genutzt, um sich
 213 in Wahlen abzuheben und bedrohen die Demokratie und das friedliche Zusammenleben.
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 214 Eine unabhängige Berichterstattung durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist im
 215 Kampf gegen Desinformation in der Bundesrepublik Deutschland ein wichtiges Mittel.
 216 Problematisch ist auch verkürzte Informationsdarstellung durch Clickbait. Der
 217 öffentliche Rundfunk in der Bundesrepublik Deutschland muss zur Erfüllung des
 218 Informationsauftrages ausreichend finanziert sein.

 219 Wir stehen für die Meinungsfreiheit eines jeden Menschen ein. Doch unter dem
 220 Deckmantel der Meinungsfreiheit dürfen keine menschenverachtenden Aussagen getroffen
 221 werden! Wir stehen dafür ein, dass strafbare Aussagen schnell und wirksam im analogen
 222 und digitalem Raum verfolgt und verurteilt werden. Menschenverachtende Aussagen
 223 führen zu einer Vergiftung des Diskursraums sowie zu Rückzug der betroffenen
 224 Personengruppen aus dem öffentlichen Raum.

 225 Verschwörungserzählungen werden nicht nur auf neuen Wegen und in Wahlen verbreitet,
 226 sondern finden auch quer durch alle Milieus in der Bevölkerung Anklang. Doch kann es
 227 keine einfachen Antworten auf komplexe Sachverhalte geben. Die ver.di-Jugend wird
 228 nicht müde werden, sich gegen antidemokratische und rechte Entwicklungen in unserer
 229 Gesellschaft zu stellen – egal von wem sie ausgehen.

 230 Verkürzte Kapitalismuskritik

 231 Eine Kapitalismuskritik, die von einer Verschwörung einer kleinen Elite ausgeht – bei
 232 der also konkreten Personen die Schuld an der abstrakten und undurchschaubaren
 233 Herrschaft des Kapitals gegeben wird – ist nicht nur schlichtweg falsch, sondern
 234 gefährlich und führt direkt in Verschwörungserzählungen. Einfache Antworten auf
 235 komplexe Sachverhalte enthalten immer gefährliche Verkürzungen, die in diesem Fall
 236 auch oft strukturell antisemitisch funktionieren.

 237 Als antifaschistische Arbeiternehmer-Organisation müssen wir uns den Verbindungen
 238 zwischen Kapitalinteressen und rechter Ideologie bewusst sein und diese aufklären.
 239 Eine konsequente klassenorientierte Analyse sollte eine Grundlage für unsere
 240 antifaschistische Arbeit sein. Dies ist das effektivste Mittel gegen
 241 Verschwörungstheorien über Personengruppen von Rechten / Querdenker*innen.

 242 #gegenjedenantisemitismus

 243 Antisemitismus ist nicht nur ein Phänomen der rechten Szene. Antisemitismus ist ein
 244 komplexes Phänomen mit vielen verschiedenen Facetten. Er hat seine Ursachen in
 245 gesellschaftlichen Verhältnissen und findet sich demnach auch überall. Daher müssen
 246 wir auch in unserem Gewerkschaftsumfeld immer wieder genau hinhören, denn auch im
 247 linken Spektrum kommt es zu antisemitischen Aussagen und Taten. Sei es in Form des
 248 israelbezogenen Antisemitismus (Delegitimierung des Existenzrechts Israels) oder
 249 verkürzter Kapitalismuskritik.

 250 Wir als ver.di-Jugend stehen für einen emanzipatorischen Antifaschismus, der gegen
 251 jede Form des Antisemitismus kämpft.

 252 Aufklärung statt Vertuschung

 253 In der Bundesrepublik Deutschland liegen die Straftaten von Rechts die letzten Jahre
 254 auf einem konstant hohen Niveau. Die ver.di-Jugend setzt sich für eine lückenlose
 255 Aufklärung rechter Gewalt(straf-)taten ein. Viel zu oft haben Sicherheitsbehörden an
 256 der Vertuschung und Bagatellisierung dieser mitgewirkt, statt ihrem Auftrag
 257 nachzukommen. Durch den Zugriff auf Ermittlungs- und persönliche Daten,
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 258 nachrichtendienstliche (wie dem V-Mann System) und strafverfolgende Befugnisse, liegt
 259 hier eine besondere Gefahr. Antidemokratische Strukturen innerhalb der staatlichen
 260 Organe müssen daher aufgedeckt und bekämpft, staatliche Verwicklungen in
 261 rechtsextreme Anschläge konsequent aufgeklärt werden.

 262 Die DGB-Jugend hat in ihrer Konferenz 2021 beschlossen, ein Konzept für unabhängige
 263 Beschwerdestellen der Polizei zu erstellen. Das unterstützt die ver.di-Jugend und
 264 bringt sich in den Prozess zum Erstellen des Konzeptes ein.

 265 Auch der Verfassungsschutz muss in der bisherigen Form abgeschafft werden, das
 266 bisherige System ist von Demokratiefeind*innen durchsetzt und ist auf dem rechten
 267 Auge blind. Es braucht eine lückenlose Aufklärung rechter Strukturen im
 268 Verfassungsschutz!

 269 Raciall Profiling

 270 Racial Profiling ist immer noch gängige Praxis. Die Willkür der Exekutive gegenüber
 271 marginalisierter Gruppen muss enden. Racial Profiling widerspricht demokratischen
 272 Grundrechten und sollte somit von keiner politischen Institution und erst recht nicht
 273 von einer staatlichen Gewalt angewendet werden. Die ver.di-Jugend setzt sich auf
 274 allen Ebenen dafür ein, die Politik in die Pflicht zu nehmen, sich dem Problem
 275 umfassend anzunehmen und präventiv, flächendeckend und umfassend Racial Profiling zu
 276 unterbinden.

 277 Gegen Rechts - natürlich auch im Betrieb

 278 Wir sehen den Anstieg rechter Listen bei Betriebs- / und Personalratswahlen. Auch in
 279 unserem Organisationsbereich gibt es erste Versuche, die Belegschaft von rechts zu
 280 spalten. Diesen Versuchen der rechten Instrumentalisierung stellen wir uns als ver.di
 281 Jugend entgegen. Für uns ist klar, dass die Arbeit als Interessenvertreter*innen nur
 282 solidarisch mit allen Beschäftigen funktionieren kann und mehr als populistischer
 283 Parolen braucht.

 284 Arbeitsaufträge

 285

 286

 287

 288

 289

 290

 291

 292

 293

 294

 295

 296

 297

Grundlage der Zusammenarbeit in politischen Bündnissen ist die Beschlusslage der
ver.di-Jugend. Dafür werden bestehende Bündnisse geprüft und Bündnisse bei neuen
Anfragen analysiert.

Die ver.di-Jugend baut ihr Bildungsangebot zum Themengebiet
Verschwörungserzählungen / Verschwörungsideologien aus.

Die ver.di-Jugend erarbeitet mit dem Bildungsgremium ein Seminarangebot zu
autoritären Tendenzen in der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Mitte
Studien.

Die ver.di-Jugend befasst sich mit dem Problemfeld verkürzter Kapitalismuskritik
und erarbeitet einen Reader zum Themenfeld.

ver.di richtet eine Stelle ein, die rechte Tendenzen in Betrieben und
Dienststellen monitort und sich mit den entsprechenden Stellen im DGB sowie den
Schwestergewerkschaften vernetzt.
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Antrag H 064: Erweiterung des Rechts der Teilnahme an 
Strukturen der ver.di-Jugend
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz C Nordrhein-Westfalen
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Jugend

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wirkt darauf hin, dass für alle Auszubildenden, dual-Studierenden und
 2 Studierenden die Altersgrenze der ver.di-Jugend entfällt.

Begründung

Viele Menschen in Ausbildung sind so genannte „Quereinsteiger“. Diese sind teilweise Ende 20 oder Älter 
am Beginn ihrer Ausbildung. Sie beschäftigen sich mit ausbildungsrelevanten Themen und erleben 
Positives wie Negatives in der Ausbildung genauso wie ihre Kolleg*innen unter 27. Daher sollten 
Auszubildende generell die Möglichkeit haben in ver.di-Jugend-Strukturen aktiv zu sein.

Zudem fehlen der Gewerkschaft ver.di immer mehr ehrenamtliche Aktive.

Und damit fehlen die Menschen die die Werte von ver.di nach außen tragen, die Gewerkschaft 
repräsentieren und sie organisieren.
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Antrag H 065: Ein Bildungsfonds für die Jugendarbeit
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Gewerkschaftsrat
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Gewerkschaftsrat

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Jugend

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 In ver.di wird eine Diskussion angestrebt, ob und wie ein Bildungsfonds für die
 2 Bildungsarbeit insbesondere in der Jugend eingeführt wird. Bestandteil dieser
 3 Diskussion soll die Finanzierung des Bildungsfonds sein, zum Beispiel über die
 4 Tantiemen von ver.di-Aufsichtsratsmitgliedern. Hierbei soll gegebenenfalls ein
 5 Konzept zur Ausgestaltung entwickelt werden.

Begründung

Die Bildungsarbeit der ver.di-Jugend stellt einen elementaren Teil unserer Arbeit dar. Insbesondere in 
politisch herausfordernden Zeiten und Zeiten von Fake News, gewinnt die gewerkschaftliche Bildung 
zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig werden politische Förderungen und Unterstützung zurückgefahren 
und Mittel gekürzt. Um unsere Angebote weiterhin attraktiv und aktuell zu halten, sind zusätzliche Mittel 
und ein gemeinsames Bekenntnis zur Bildungsarbeit notwendig.
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Antrag H 066: Neue Arbeitsformen und Arbeitsstrukturen von 
ver.di zum Erfolg führen - Outsourcing beenden und ver.di für 
neue Aufgaben befähigen - Ressourcensteuerung von ver.di 
überprüfen und anpassen
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichskonferenz C Südwestfalen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Gewerkschaftsrat
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Gewerkschaftsrat

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 067

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationsentwicklung - 
Mitgliederentwicklung / -werbung

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Gewerkschaftsrat wird beauftragt, eine systematische und umfassende Analyse der
 2 durchgeführten Veränderungsprozesse "ver.di wächst" und "Fachbereichsfusionen"
 3 vorzunehmen bzw. durchführen zu lassen. Bis zum 31. Dezember 2024 soll ein
 4 Abschlussbericht vorliegen.

 5 Folgende Fragen soll der Abschlussbericht beantworten:

 6
 7

 8
 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

Haben wir die mit den Veränderungsprozessen verbundenen Ziele und
Erfolge erreicht?

Wenn nein, welche Anpassungen sind erforderlich, um diese Ziele erreichen zu
können?

Sind weitere innerorganisatorische Anpassungen erforderlich, um die neuen
 Arbeitsprozesse und Vorgehensweisen (zum Beispiel Kernaufgaben der KBTA
[Kollektive Betriebs- und Tarifarbeit]) zu erfüllen?

Passen unsere Finanzierungsgrundlagen und Geldströme innerhalb von ver.di noch
zu den neuen Strukturen bzw. werden diese neuen Strukturen damit  ausreichend
finanziert und damit gestärkt?

 16 Wenn im Rahmen der Analyse Anpassungsbedarfe festgestellt werden, so erfolgt  deren
 17 Umsetzung unter Federführung durch den Gewerkschaftsrat und Bundesvorstand so schnell
 18 wie möglich, jedoch spätestens bis zum 31. Dezember 2025. Innerhalb von ver.di
 19 erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung an die Bundesfachbereiche, Landesbezirke
 20 und Bezirke.

 21 Unabhängig von der Evaluierung der Veränderungsprozesse wird die massive
 22 Ausgliederung von gewerkschaftlichen Kernaufgaben auf externe privatwirtschaftliche
 23 Unternehmen beendet, zumindest deutlich eingedämmt. Mit dafür erforderlichen
 24 Maßnahmen wird unmittelbar nach dem Bundeskongress 2023 begonnen. Dem
 25 Gewerkschaftsrat ist dazu regelmäßig und zeitnah Bericht zu erstatten.

Begründung

Ab dem Jahr 2018 sammeln wir Erfahrungen mit der neuen innerorganisatorischen Aufstellung und 
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Ausrichtung von ver.di sowie den im Veränderungsprozess "ver.di wächst" als erfolgversprechend 
eingeschätzte gewerkschaftliche Vorgehensweisen in den Betrieben. Wir haben Leitlinien formuliert, 
Kernaufgaben definiert, Standards festgelegt, interne Abläufe dezentralisiert und optimiert. Oberste 
Zielsetzung war die Stärkung der Kollektiven Betriebs- und Tarifarbeit. Weitere Ziele waren unter anderem 
die Verbesserung der Mitgliederhaltearbeit und die Stärkung des gewerkschaftlichen Rechtsschutzes. 
Zugleich gab es auch ökonomische Zwänge, die uns zu Strukturveränderungen bewegt haben. 
Kennzeichnend dafür sind Fusionen unterschiedlicher Art: Fachbereichsfusionen, Fusion von 
Landesbezirken, Fusion von Bezirken. Alles sollte und soll effektiver, besser, schneller, 
mitgliederfreundlicher, modern werden.

Wenn allein Zahlen für sich sprechen würden, müssten wir schon jetzt feststellen, dass sich unsere 
Hoffnungen und Ziele bisher kaum erfüllt haben. Die Mitgliederzahlen sinken, die Tarifbindung der 
Betriebe sinkt weiter, die Organisationswahlen 2022/2023 wurden mit teils sehr schwacher Beteiligung 
unserer Mitglieder durchgeführt. Sicherlich haben die großen Krisen "Corona-Pandemie" und 
"Angriffskrieg gegen die Ukraine" ihre Anteile an unserer Misere. Aber sie allein sind nicht die Ursache. 
Auch ohne diese Krisen müssen wir feststellen: so richtig "zündet" unsere Modernisierung der ver.di nicht. 

Wir haben gemeinsam festgestellt:

Gewerkschaftsarbeit besteht im Wesentlichen darin, Arbeit von Menschen für Menschen anzubieten. Hilfe 
zur Selbsthilfe, "empowering" der Mitglieder, der Beschäftigten, der Belegschaften sind der Schlüssel zum 
Erfolg. Die größten Erfolge erzielen wir in (Tarif-) Konflikten. Die Lehren der Vergangenheit haben uns 
gezeigt, dass kein Flyer, keine Postkarte und kein E-Mailverteiler das persönliche Gespräch ersetzen. Somit 
haben wir ja die richtigen Schlüsse aus den Erfahrungen der letzten Jahre und die richtigen Erkenntnisse 
für die Weiterentwicklung der gewerkschaftlichen Arbeit gezogen. Mit diesen richtigen Erkenntnissen wird 
aber offenbar nicht oder nicht ausreichend gearbeitet oder es werden die falschen Schlüsse daraus 
gezogen. Beispielhaft sei die Ausgliederung von gewerkschaftlichen Kernaufgaben auf externe 
privatwirtschaftliche Unternehmen genannt. Statt unsere ehren- und hauptamtlichen Kolleg*innen durch 
Schulungen, Personalentwicklung und ausreichende Personalausstattung zu befähigen, ihre Betriebe 
gewerkschaftlich zu organisieren und unsere Mitgliedschaft zur Durchsetzungsfähigkeit zu ermächtigen, 
werden externe Organizer*innen damit beauftragt. Unter der Zuordnung als "Sachkosten" werden so 
Beträge in Millionenhöhe für kurzfristige Mitgliedergewinnungseffekte ausgegeben. Auf die Nachhaltigkeit 
wird dabei kaum oder nicht geachtet. Zumindest sind nachhaltige Effekte kaum erkennbar. Das muss 
aufhören. Hier müssen unsere Ressourcen umgesteuert werden. Es muss wieder mehr Wert auf unsere 
eigene Befähigung zur Erledigung unserer Kernaufgaben gelegt werden.

ver.di ist in einen sehr teuren Veränderungsprozess "ver.di wächst" gegangen, der von Beginn an sehr viele 
ehrenamtliche Kolleg*innen in einem Höchstmaß gefordert, teils überfordert hat und für hauptamtliche 
Kolleg*innen mit einer strukturellen personellen Unterbesetzung in fast allen Bereichen (Fachbereiche, 
Beratung und Recht, bezirkliche Ebene, ver.di-Zentren) einherging und weiter einhergeht. In der täglichen 
Zusammenarbeit in den Bezirken wächst zunehmend der Eindruck, dass die wachsenden Aufgaben bei der 
Organisierung der Betriebe, die steigenden Beratungsbedarfe im Rechtsschutz und die Anforderungen an 
die ver.di-Zentren weder in ihrer Quantität noch in ihrer Qualität gut aufgefangen und erledigt werden 
können. 

Vor diesem Hintergrund muss die Analyse und erfolgskritische Betrachtung unserer Veränderungsprozesse 
schnellstmöglich erfolgen. Denn obwohl die letzten Landesbezirke erst in 2022 auf die neuen 
Arbeitsstrukturen umgestellt worden sind, haben wir dennoch schon genug Hinweise auf notwendige 
Nachsteuerungsbedarfe. 

Es kann nicht darum gehen, die durchgeführten Veränderungsprozesse rückgängig zu machen. Aber es 
muss darum gehen, alles dafür zu tun, die neuen Arbeitsformen zu den damit beabsichtigten Erfolgen zu 
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führen. Darum müssen wir jetzt handeln.
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Antrag H 067: Evaluation der Veränderungsprozesse in ver.di
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 066

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationsentwicklung - 
Mitgliederentwicklung / -werbung

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1
 2
 3
 4
 5

Der Gewerkschaftsrat wird beauftragt, eine systematische und umfassende Analyse1. 
der durchgeführten Veränderungsprozesse „ver.di wächst“ und
„Fachbereichsfusionen“ vorzunehmen bzw. durchführen zu lassen. Bis zum 31.
Dezember 2024 soll ein Abschlussbericht vorliegen. 

Folgende Fragen soll der Abschlussbericht beantworten:

 6
 7

 8
 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

Haben wir die mit den Veränderungsprozessen verbundenen Ziele und Erfolge
erreicht?

Wenn nein, welche Anpassungen sind erforderlich, um diese Ziele erreichen zu
können?

Sind weitere innerorganisatorische Anpassungen erforderlich, um die neuen
Arbeitsprozesse und Vorgehensweisen (zum Beispiel Kernaufgaben der Kollektiven
Betriebs- und Tarifarbeit [KBTA]) zu erfüllen?

Passen unsere Finanzierungsgrundlagen und Geldströme innerhalb von ver.di noch
zu den neuen Strukturen bzw. werden diese neuen Strukturen damit ausreichend
finanziert und damit gestärkt?

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

Wenn im Rahmen der Analyse Anpassungsbedarfe festgestellt werden, so erfolgt2. 
deren Umsetzung unter Federführung durch den Gewerkschaftsrat und Bundesvorstand
so schnell wie möglich jedoch spätestens bis zum 31. Dezember 2025.

Innerhalb von ver.di erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung an die
Bundesfachbereiche, Landesbezirke und Bezirke.

Weiter soll bei der Erarbeitung der Analyse die ehrenamtliche Beteiligung
(bottem up) sichergestellt sein.

Unabhängig von der Evaluierung der Veränderungsprozesse wird die massive3. 
Ausgliederung von gewerkschaftlichen Kernaufgaben auf externe
privatwirtschaftliche Unternehmen beendet, zumindest deutlich eingedämmt. Mit
dafür erforderlichen Maßnahmen wird unmittelbar nach dem Bundeskongress 2023
begonnen. Dem Gewerkschaftsrat ist dazu regelmäßig und zeitnah Bericht zu
erstatten.
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Begründung

Ab dem Jahr 2018 sammeln wir Erfahrungen mit der neuen innerorganisatorischen Aufstellung und 
Ausrichtung von ver.di sowie den im Veränderungsprozess „ver.di wächst“ als erfolgversprechend 
eingeschätzten gewerkschaftlichen Vorgehensweisen in den Betrieben. Wir haben Leitlinien formuliert, 
Kernaufgaben definiert, Standards festgelegt, interne Abläufe dezentralisiert und optimiert. Oberste 
Zielsetzung war die Stärkung der Kollektiven Betriebs- und Tarifarbeit.

Weitere Ziele waren unter anderem die Verbesserung der Mitgliederhaltearbeit und die Stärkung des 
gewerkschaftlichen Rechtsschutzes. Zugleich gab es auch ökonomische Zwänge, die uns zu 
Strukturveränderungen bewegt haben.

Kennzeichnend dafür sind Fusionen unterschiedlicher Art: Fachbereichsfusionen, Fusion von 
Landesbezirken, Fusion von Bezirken. Alles sollte und soll effektiver, besser, schneller, 
mitgliederfreundlicher, modern werden.

Wenn allein Zahlen für sich sprechen würden müssten wir schon jetzt feststellen, dass sich unsere 
Hoffnungen und Ziele bisher kaum erfüllt haben. Die Mitgliederzahlen sinken, die Tarifbindung der 
Betriebe sinkt weiter, die Organisationswahlen 2022 / 2023 wurden mit teils sehr schwacher Beteiligung 
unserer Mitglieder durchgeführt. Sicherlich haben die großen Krisen „Corona-Pandemie“ und 
„Angriffskrieg gegen die Ukraine“ ihre Anteile an unserer Misere. Aber sie allein sind nicht die Ursache. 
Auch ohne diese Krisen müssen wir feststellen: So richtig „zündet“ unsere Modernisierung der ver.di nicht.

Wir haben gemeinsam festgestellt:

Gewerkschaftsarbeit besteht im Wesentlichen darin, Arbeit von Menschen für Menschen anzubieten. Hilfe 
zur Selbsthilfe, „empowering“ der Mitglieder, der Beschäftigten der Belegschaften sind der Schlüssel zum 
Erfolg. Die größten Erfolge erzielen wir in (Tarif-)Konflikten. Die Lehren der Vergangenheit haben uns 
gezeigt, dass kein Flyer, keine Postkarte und kein E-Mailverteiler das persönliche Gespräch ersetzen. Somit 
haben wir ja die richtigen Schlüsse aus den Erfahrungen der letzten Jahre und die richtigen Erkenntnisse 
für die Weiterentwicklung der gewerkschaftlichen Arbeit gezogen. Mit diesen richtigen Erkenntnissen wird 
aber offenbar nicht oder nicht ausreichend gearbeitet oder es werden die falschen Schlüsse daraus 
gezogen. Beispielhaft sei die Ausgliederung von gewerkschaftlichen Kernaufgaben auf externe 
privatwirtschaftliche Unternehmen benannt. Statt unsere ehren- und hauptamtlichen Kolleg*innen durch 
Schulungen, Personalentwicklung und ausreichende Personalausstattung zu befähigen, ihre Betriebe 
gewerkschaftlich zu organisieren und unser Mitgliedschaft zur Durchsetzungsfähigkeit zu ermächtigen, 
werden externe Organizer*innen damit beauftragt. Unter der Zuordnung als „Sachkosten“ werden so 
Beträge in Millionenhöhe für kurzfristige Mitgliedergewinnungseffekte ausgegeben. Auf die Nachhaltigkeit 
wird dabei kaum oder nicht geachtet. Zumindest sind nachhaltige Effekte kaum erkennbar. Das muss 
aufhören. Hier müssen unsere Ressourcen umgesteuert werden. Es muss wieder mehr Wert auf unsere 
eigene Befähigung zur Erledigung unserer Kernaufgaben gelegt werden.

ver.di ist in einen sehr teuren Veränderungsprozess „ver.di wächst“ gegangen, der von Beginn an sehr viele 
ehrenamtliche Kolleg*innen in einem Höchstmaß gefordert, teils überfordert hat und für hauptamtliche 
Kolleg*innen mit einer strukturellen personellen Unterbesetzung in fast allen Bereichen (Fachbereiche, 
Beratung und Recht, bezirkliche Ebene, ver.di-Zentren) einherging und weiter einhergeht. In der täglichen 
Zusammenarbeit in den Bezirken wächst zunehmend der Eindruck, dass die wachsenden Aufgaben bei der 
Organisierung der Betriebe, die steigenden Beratungsbedarfe im Rechtschutz und die Anforderungen an 
die ver.di-Zentren weder in ihrer Quantität noch in ihrer Qualität gut aufgefangen und erledigt werden 
können.

Vor diesem Hintergrund muss die Analyse und erfolgskritische Betrachtung unserer Veränderungsprozesse 
schnellstmöglich erfolgen. Denn obwohl die letzten Landesbezirke erst in 2022 auf die neuen 
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Arbeitsstrukturen umgestellt worden sind haben wir dennoch schon genug Hinweise auf notwendige 
Nachsteuerungsbedarfe.

Es kann nicht darum gehen, die durchgeführten Veränderungsprozesse rückgängig zu machen. Aber es 
muss darum gehen alles dafür zu tun, die neuen Arbeitsformen zu den damit beabsichtigten Erfolgen zu 
führen. Darum müssen wir jetzt handeln.
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Antrag H 067 -Ä001: Änderungsantrag zu H 067
Änderungsantrag zu H 067

Antragsteller*in: Anja Hutschenreiter
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationsentwicklung - 
Mitgliederentwicklung / -werbung

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 25

 23

 24

Unabhängig von der Evaluierung der Veränderungsprozesse wird die massive3. 
Ausgliederung von gewerkschaftlichen Kernaufgaben auf externe 

 25 privatwirtschaftliche Unternehmen beendet, zumindest deutlich eingedämmt. Die dafür frei 
werdenden finanziellen Mittel nutzt die Organisation zur Schaffung von Stellen für 
Gewerkschaftssekretär*innen auf den bezirklichen Ebenen mit dem Aufgabenprofil eines*r 
zuständigen Kraft für Erschließungsarbeit. Mit 

 26

 27

 28

dafür erforderlichen Maßnahmen wird unmittelbar nach dem Bundeskongress 2023
begonnen. Dem Gewerkschaftsrat ist dazu regelmäßig und zeitnah Bericht zu
erstatten.
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Antrag H 068: Uffbasse sons´ schäbberts gewaldisch (Aufpassen, 
sonst kracht es gewaltig)
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hessen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Gewerkschaftsrat

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 069, H 070, W 010

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationsentwicklung - 
Mitgliederentwicklung / -werbung

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di als Gesamtorganisation mit ihren knapp zwei Millionen Mitgliedern wird dazu
 2 aufgefordert, eine breite und intensive Diskussion über die gesamte Matrix hinweg zu
 3 folgenden wichtigen Fragen zu führen:

 4

 5

 6
 7

 8
 9

 10

 11

Wie gestalten wir die Arbeit der ehrenamtlichen Mitglieder angenehmer?

Wie steigern wir die Relevanz von Gewerkschaften in der Gegenwart und Zukunft?

Wie schaffen wir eine kämpferische und revolutionäre Gewerkschaftsarbeit wie
unsere Vorgänger*innen vor hundert Jahren?

Wie fördern und stärken wir als Gewerkschaft eine solidarische Gesellschaft in
der Bundesrepublik Deutschland?

Wie bringen wir unsere Gewerkschaftsarbeit ins 21. Jahrhundert und wie schaffen
wir digitale Teilhabe für Mitglieder und Ehrenamtliche?

Begründung

Bedingt durch die Fachbereichsfusion wurden zusätzliche Ebenen in der ver.di-Matrix eingeführt, damit 
einhergehend auch zusätzliche Mandate für die bereits ausgelasteten ehrenamtlichen Mitglieder. Die 
erhoffte bessere Zusammenarbeit über Branchen hinweg sehen wir als nicht realistisch an. Die Praxis 
zeigt, dass die ehemaligen Fachbereiche parallel weiterlaufen. Zusätzlich mit dem Thema „Perspektive 
ver.di wächst“ war dies nicht der Erfolg, um ver.di zu stärken.

Wir beschäftigen uns einen Großteil der Zeit mit innerorganisatorischen Themen, zu selten mit den realen 
Problemen an der Basis, Tarifrunden sind hier unter Umständen die Ausnahme. Als Mitglieder verlieren 
wir uns immer wieder in klein-klein Diskussionen, anstatt die Themen einfach zu greifen und umzusetzen.

Unsere Themen sind nicht neu. Sie wurden bereits in verschiedenen vorangegangenen 
Organisationswahlen behandelt, wurden aber entweder nicht verfolgt, nicht zielführend umgesetzt oder 
sind weiterhin in einer sich ziehenden Bearbeitungsphase.

Wir haben den Anschluss zu unseren Mitgliedern verloren - immer wieder spürbar durch sinkende 
Mitgliedszahlen und weniger Engagement in den ver.di-Gremien. Uns fehlt ein relevantes 
Identifikationsthema, das wir in ver.di und über den DGB hinaus als „unser Thema der Arbeiterklasse“ 
über alle Branchen und Gesellschaftsbereiche hinweg treiben.
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Über Jahre hinweg wurde der hauptamtliche Apparat in ver.di reduziert und Kosten wurden eingespart. 
Diese Einsparung fand auf dem Rücken der ehrenamtlichen Mitglieder statt, deren Arbeit dadurch enorm 
erschwert wurde. Die Arbeitslast bei den Hauptamtlichen ist gestiegen, viele Überstunden sind die Regel.

ver.di hat immer noch damit zu kämpfen, dass der ehemalige Zusammenschluss mit beispielsweise der 
DPG eine Innovationsbremse zu sein scheint. Attraktive Angebote, wie beispielsweise eine Mitglieder-App 
für das Smartphone, einfacher Zugriff auf digitale Inhalte (beispielsweise digitale ehrenamtliche 
Sitzungen, Mitgliederangebote, unterstützende Inhalte während Tarifrunden oder anderen Aktionen, …) 
sind viel zu wenig vorhanden oder werden durch bürokratische Prozesse direkt beim Aufkeimen einer Idee 
verworfen.

Wenn ver.di auch in den nächsten zehn Jahren in der Gesellschaft und in der Politik relevanten Einfluss 
beibehalten möchte, muss jetzt eine Veränderung passieren, die alle Mitglieder mitgestalten. Ansonsten 
bricht diese Gewerkschaft in den nächsten vier Jahren in sich zusammen und wird in der Versenkung 
verschwinden. Es ist höchste Eile geboten, jetzt zu handeln. Veränderung bei uns lässt sich sicherlich 
einfacher und schneller gestalten als gegen den Klimawandel. Also Schluss mit faulen Ausreden!
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Antrag H 068 - Ä 001: Änderungsantrag zu H 068
Änderungsantrag zu H 068

Antragsteller*in: Melanie Trinks
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationsentwicklung - 
Mitgliederentwicklung / -werbung

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 1 - 3

 1 ver.di als Gesamtorganisation mit ihren knapp zwei Millionen MitgliedernDer Bundesvorstand wird 
dazu
aufgefordert, eine breite und intensive Diskussion überunter Zuhilfenahme der Hans-Böckler-Stiftung 
und gegebenenfalls weiterer gewerkschaftsaffiner wissenschaftlicher Institutionen zu evaluieren und 
zu berichten sowie die gesamte Matrix hinweg zu 

 3 folgenden wichtigenoffenen Fragen zu führen:beantworten:

Zeile 11

 10 Wie bringen wir unsere Gewerkschaftsarbeit ins 21. Jahrhundert und wie schaffen 

 11 wir digitale Teilhabe für Mitglieder und Ehrenamtliche?

Welche dem Gemeinwohl verpflichtenden Leistungen / Angebote sind geeignet, um die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen von gewerkschaftlich organisiertem Arbeitnehmer*innen zu verbessern 
und zugleich die langfristige Organisationsbindung zu stärken?

 Insbesondere sollen dabei die Grundbedürfnisse klimagerechtes Wohnen und
 Mobilität sowie Existenzsicherung für ein Altern in Würde im Fokus stehen.

Welche Erfahrungen lassen sich im Kontext der vorgenannten Fragestellungen aus
erfolgreichen Initiativen / Angeboten internationaler, insbesondere

 europäischer, Gewerkschaften gegebenenfalls übertragen?
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Antrag H 069: Gemeinwohlorientierte Angebote zur 
Organisationsstärkung und Mitgliederbindung entwickeln
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Thüringen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 068

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationsentwicklung - 
Mitgliederentwicklung / -werbung

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Der Bundesvorstand wird aufgefordert, unter Zuhilfenahme der Hans-Böckler-Stiftung
 2 und gegebenenfalls weiterer gewerkschaftsaffiner wissenschaftlicher Institutionen zu
 3 evaluieren und zu berichten:

 4
 5
 6
 7
 8
 9

 10

 11

 12

welche über die jetzigen Leistungen von ver.di hinausgehenden, dem Gemeinwohl
verpflichteten Leistungen / Angebote geeignet sind, die Lebens- und
Arbeitsbedingungen von gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer*innen zu
verbessern und zugleich die langfristige Organisationsbindung zu stärken.
Insbesondere sollen dabei die Grundbedürfnisse klimagerechtes Wohnen und
Mobilität sowie Existenzsicherung für ein Altern in Würde im Fokus stehen;

welche Erfahrungen sich im Kontext der vorgenannten Fragestellung aus
erfolgreichen Initiativen / Angeboten internationaler, insbesondere
europäischer, Gewerkschaften ergeben und gegebenenfalls übertragen lassen.

 13 Der Bundesvorstand wird weiterhin aufgefordert, auf der Grundlage der Ergebnisse der
 14 Evaluation Empfehlungen zur Umsetzung einschließlich der finanziellen und
 15 organisatorischen Voraussetzungen und notwendiger gewerkschaftspolitischer
 16 Initiativen zu erarbeiten, dem Gewerkschaftsrat zu berichten und gegebenenfalls
 17 Pilotprojekte zu veranlassen.

Begründung

Die derzeitigen gesellschaftlichen Krisen verdeutlichen mehr und klarer denn je, dass das auf 
immerwährendes Wachstum setzende Gesellschaftsmodell an seine Grenzen gekommen ist. Mit der 
zunehmenden gesellschaftlichen Spaltung zwischen Arm und Reich und mit der immer noch zögerlichen 
Akzeptanz der Klimakrise durch die verantwortlichen Akteure werden unsere Lebensgrundlagen und 
unsere Demokratie gefährdet. Die explodierenden Kosten und Gewinnexzesse im Bereich von Wohnen und 
Energie sind beispielhaft - aber nicht einzigartig! - für Fehlentwicklungen - stets insbesondere zulasten 
der abhängig Beschäftigten, Rentner*innen und Sozialtransferempfänger*innen.  Zugleich entwickelt sich 
zunehmend eine Diskussion um eine gemeinwohlorientierte Ökonomie, die von den und mit den 
Gewerkschaften (mit)gestaltet werden muss. Eine gemeinwohlorientierte Ökonomie setzt voraus, dass 
gewerkschaftliche Organisation, Mitbestimmung und Tarifbindung, anders als jetzt, selbstverständliche 
Grundlagen / Voraussetzungen sind.

Entstanden aus der Tradition der Selbsthilfeorganisationen haben Gewerkschaften in der Bundesrepublik 
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Deutschland und Europa Erfahrungen zum Vorteil der Mitglieder und zur Bindung an die 
gewerkschaftlichen Organisationen mit gemeinwirtschaftlichen, nicht profitorientierten Unternehmen. 
Diese sowohl negativen als auch bis heute positiven Erfahrungen - zum Beispiel der Gemeindebau in 
Österreich - gilt es zu nutzen, daraus zeitgemäße Lehren zu ziehen, konstruktiven Einfluss auf diese 
zunehmende gesellschaftliche Diskussion zu nehmen sowie für entsprechende wirtschafts- und 
gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen zu sorgen. Ein besonderes Anliegen ist es dabei 
Gewerkschaftsmitgliedern über die jetzigen Leistungen der Gewerkschaft hinaus dauerhaft Vorteile bei 
der Inanspruchnahme - zum Beispiel bei Mietwohnungen oder der Alterssicherung - zu gewährleisten. 
Dies gelingt am besten mit der differenzierten Aufarbeitung und Nutzung vorliegender nationaler und 
internationaler Erfahrungen, dem Aufzeigen guter Praxisbeispiele und daraus resultierend eigener ver.di-
Initiativen. 

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

127 / 295



Antrag H 070: Aus der Vergangenheit lernen, um die Zukunft zu 
gestalten - rettet unsere ver.di! 
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hessen
Status: Erledigt durch Antrag H 068
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 068

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationsentwicklung - 
Mitgliederentwicklung / -werbung

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Wir müssen reden!

 2 ver.di führt eine breit angelegte interne Debatte über die Zukunft und Identität
 3 unserer Mitgliedsstruktur sowie die inhaltliche und strukturelle Aufstellung der
 4 Gesamtorganisation innerhalb der nächsten vier Jahre.

 5 Utopie for the win!

 6 Aus einem Utopiedenken heraus müssen wir in allen Fachbereichen, Fachgruppen, Ebenen
 7 und Personengruppen über eine ver.di der Zukunft diskutieren. Wir müssen integraler
 8 und kämpferischer Bestandteil der Gesellschaft werden und unsere Identität als
 9 Arbeiter*innenklasse stärken und den Klassenkampf mit den Kapitalist*innen
 10 intensivieren - zur Stärkung und zum Schutz aller Mitglieder! Uns geht es um die
 11 ganze Sache, nicht um die kleinen vielen Themenfelder, die sich hier heraus ergeben.
 12 Wir wollen "back to the roots", die Arbeiter*innenbewegung wieder stärken!

 13 Neue Wege wagen!

 14 Im Diskussionsprozess muss am Ende eine neue Struktur und Organisation des Ehren- und
 15 Hauptamtes entstehen, die die Mitgliedergewinnung, Tarifarbeit,
 16 gesellschaftspolitische und bildungspolitische Arbeit, Mitgliederentwicklung und
 17 Mitgliederarbeit in ver.di stärkt sowie für die nächsten Jahrzehnte sichert.

Begründung

Gemeinsam gestalten!

Veränderungen, vor allem grundlegende radikale wie wir sie hier in diesem Antrag beschreiben, bedeuten 
immer eine Gefahr. Brechen gute Strukturen weg? Verlieren wir an Stärke? Was ist wenn das neue nicht 
den erhofften Erfolg bringt? Aus diesem Gefahrendenken heraus wollen wir aber gestalten und uns nicht 
weg ducken.

Jede*r hat zu ihrer*seiner Zeit das richtige getan, das erkennen wir an, aber Dinge haben sich im Laufe der 
Zeit verändert. Dieses gesamte Thema ist bei den Mitgliedern seit vielen Jahren Thema und wird 
diskutiert. Es ist daher nicht unser eigener Impuls den wir hier ausformulieren, sondern die Anregung von 
vielen anderen Mitgliedern, die die Umstände seit Jahren kritisieren. Wir wollen Missverständnisse 
aufarbeiten, vergangenes kritisch reflektieren und den Blick auf die Zukunft werfen.

Wir wollen wieder eine klare Gewerkschaftshaltung entwickeln und mit unserem Antrag eine Diskussion 
ins Rollen bringen. Wir kritisieren, wir wollen diskutieren und wir wollen gemeinsam demokratisch die 
ver.di der Zukunft gestalten.
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Aus unserem Leitantrag können zukünftig weitere Anträge, bzw. Ideen für Anträge, entstehen. Wir 
ermutigen die Delegierten unseren Leitantrag als Impuls zu verstehen, weitere Anträge auf folgenden 
Konferenzen zu stellen.

Das System hinterfragen!

Die Pandemie hat gezeigt, dass wir nicht mehr mit den Mitgliedern auf einer Augenhöhe im Kontakt 
bleiben konnten. Es fehlte in der breiten Masse die Möglichkeit für eine digitale Ansprache und einen 
digitalen Zugang zu unseren Mitgliedern und Beschäftigten in den Betrieben. Unsere langjährigen 
Konzepte, die im realen Leben wunderbar funktioniert haben, konnten nur schwer in die virtuelle Form 
adaptiert werden. Es gibt keine richtige Gewerkschaft im falschen System!

Mit unserem Antrag wollen wir die Gesamtorganisation, aber auch das System hinterfragen in dem wir als 
Gewerkschaftsjugend agieren. In welcher Gesellschaft wollen wir zukünftig Leben und wie können wir 
diese aus einer gewerkschaftlichen Haltung, beispielsweise mit Hilfe der Bildungsarbeit, stärken? In 
welcher Arbeitswelt wollen wir arbeiten und was fordern unsere Mitglieder? Wie muss die Gewerkschaft 
aufgestellt sein und handeln, um bestmöglichst unsere Ziele erfüllen zu können?

Als Gewerkschaft haben wir, konträr zu unserer Kapitalismuskritik, eine neoliberale Veränderung 
vollzogen. Mit der Fachbereichsfusion versuchen wir noch effizienter und noch schlanker, mit weniger 
Personalressourcen die großen Themen anzugehen. So sind es doch genau diese "Sparmaßnahmen" und 
"Optimierungsdränge" in Unternehmen, die wir in unserer Aktivenarbeit kritisieren und anprangern.

Dieser stetige Selbstoptimierungsdrang, die stetige Effizienzsteigerung und eine indirekte Steuerung ist 
genau das, was unsere Mitglieder tagtäglich in ihrer Erwerbsarbeit erfahren. Wir müssen in unserem 
gewerkschaftlichen Wirkbereichen für Aufklärungsarbeit sorgen und nicht selbst diesem Mechanismus 
verfallen.

Vielleicht müssen wir in dem Diskussionsprozess auch zu dem Schluss kommen, dass die bisherige ver.di-
Matrix in ihrer Komplexität der Vergangenheit angehört und wir unsere Struktur auf neue Beine stellen.

Wir müssen jetzt aktiv werden, die nächsten vier Jahre werden entscheidend für den Fortbestand der 
Gewerkschaft ver.di haben. Den Mitgliederschwund werden wir nicht mit ad-hoc Maßnahmen erreichen, 
die überhaupt nicht nachhaltig sind.
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Antrag H 071: Mitgliederbeteiligung stärken; fremdsprachliches 
Infomaterial ausbauen und in der gewerkschaftlichen / 
betrieblichen Regelarbeit verankern! 
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Stuttgart
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 072, W 030

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationsentwicklung - 
Mitgliederentwicklung / -werbung

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di wird aufgefordert, dass zum Ausbau der bedarfsgerechten Mitgliedergewinnung
 2 und Haltearbeit das Angebot von fremdsprachlichem Material in der gewerkschaftlichen
 3 Regelarbeit verankert wird.

 4 Migration und betriebliche Integration gehören zu den zentralen Aufgaben
 5 gewerkschaftlicher Arbeit. Dazu gehört eine offene, verständliche und
 6 beteiligungsorientierte Ansprache von Beschäftigten und Mitgliedern. Wenige oder
 7 unzureichende Sprachkenntnisse von Beschäftigten und Mitgliedern führen dazu, dass
 8 sie gar nichts oder zu wenig über ihre Rechte und Möglichkeiten der
 9 gewerkschaftlichen Beteiligung wissen. Es ist daher notwendig das bisherige Angebot
 10 an fremdsprachlichem Material angesichts der gestiegenen Anforderungen zu prüfen und
 11 als festen Teil der betrieblichen / gewerkschaftlichen Mitgliedergewinnung und
 12 Haltearbeit zu verankern.

 13 Dabei sind folgende Ziele zu verfolgen:

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

Hilfestellung und Unterstützung für Betriebsräte und Vertrauensleute;

Ausbau von fremdsprachlichen Angeboten im Bereich der arbeitsrechtlichen
Beratung und weiterer Mitgliederleistungen, wie beispielsweise
Lohnsteuerberatung;

ausreichende Informationen für Beschäftigte mit Migrations- und Fluchtgeschichte
mit unzureichenden Sprachkenntnissen;

Stärkung der gewerkschaftlichen Arbeit im Betrieb.

Begründung

Am Beispiel von DHL wurde festgestellt, dass es immer mehr Beschäftigte gibt, die sehr schlecht oder 
sogar gar nicht Deutsch sprechen. Es gibt erhöhten Bedarf an Material in folgenden beispielhaften 
Sprachen: Afrikanisch (zum Beispiel Ghana) Ägyptisch, Bulgarisch, Eritreisch, Indisch, Ukrainisch, Serbisch. 
Unzureichende Sprachkenntnisse erschweren die Kommunikation und den Zusammenhalt zwischen den 
Beschäftigten unterschiedlicher Herkunft. Nicht zuletzt hemmen sie den Zugang zu Informationen und 
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Unterstützung durch die Gewerkschaft und / oder den Betriebsrat. Dies betrifft besonders Frauen, die 
häufiger als Männer keinen direkten Zugang zu Information, Aufklärung und Beratung haben. Fehlende 
Kenntnisse über die eigenen Rechte führen häufig zu weiteren Diskriminierungen. Die gleichberechtigte 
Teilhabe an Gesellschaft und am Arbeitsleben ist ein Grundsatz unserer gewerkschaftlichen Arbeit in 
ver.di. Das Recht auf Information und Beteiligung für gute Arbeitsbedingungen und für eine lebenswertere 
Gesellschaft darf nicht an fehlenden Sprachkenntnissen scheitern. 
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Antrag H 072: Aufbau einer Betreuungsstruktur für ausländischer 
Arbeitnehmer*innen
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz E
Status: Erledigt durch Antrag H 071
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 071

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationsentwicklung - 
Mitgliederentwicklung / -werbung

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand entwickelt eine dauerhafte und nachhaltige Struktur zur Betreuung
 2 von ausländischen Arbeitnehmer*innen.

 3 Diese umfasst sowohl die Erstansprache, als auch Unterstützung beim
 4 gewerkschaftlichen Rechtsschutz.

Begründung

Die ausländischen Beschäftigten sind ein ständig anwachsendes Potenzial an zu gewinnenden 
Mitgliedern.

In den Unternehmen des Fachbereiches E, insbesondere bei der Deutschen Post AG, sind 
Arbeitnehmer*innen verschiedenster Nationalitäten beschäftigt.

Es ist keine Seltenheit, dass in einer Niederlassung Arbeitnehmer*innen von mehr als 50 Nationalitäten 
beschäftigt werden.

Es gibt bereits verschiedene Institutionen, Vereine und Bündnisse, die sich um die Belange ausländischer 
Arbeitnehmer*innen. kümmern. Dies geschieht aber entweder regional oder gezielt für bestimmte 
Nationalitäten und wird aus unserer Sicht nicht strukturiert organisiert und nachgehalten.

Es ist unbedingt notwendig, ein Konzept zu erarbeiten, was unter anderem folgende Inhalte hat:

Erklärung der Bedeutung und Rolle der Gewerkschaft in den jeweiligen Sprachen;

Hilfsangebote / Rechtsberatung bei Problemen / Fragen;

Übersetzungen von verschiedenen Regelwerken (Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen, Formulare etc.) 
in verschiedene Sprachen;

die Form der Zusammenarbeit mit Partnern (BABS, Faire Mobilität,……);

Finanzierungsstruktur.
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Antrag H 073: Zusatzleistungen für Auszubildende
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichsvorstand C Rosenheim
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationsentwicklung - 
Mitgliederentwicklung / -werbung

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Zur Mitgliedschaft in ver.di werden ausbildungsspezifische Zusatzleistungen
 2 angeboten.

 3 Die Bezirkskonferenz bzw. die Landesbezirksfachbereichskonferenz werden aufgefordert,
 4 einen entsprechenden Antrag an die zuständigen Gremien zu beraten.

Begründung

Zur erleichterten Gewinnung junger Abzubildender für eine Mitgliedschaft in ver.di hält es der der 
Bezirksfachbereichsvorstand des Fachbereichs Gesundheit, Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft des 
ver.di Bezirks Rosenheim für notwendig, eine ver.di Mitgliedschaft für Auszubildende attraktiver zu 
gestalten. Damit soll auch der Vorteil einer Mitgliedschaft in einer großen, solidarischen Gemeinschaft 
greifbarer gemachen werden. Dazu soll den Auszubildenden über ver.di eine Austauschplattform 
verfügbar gemacht werden, um zum Beispiel Prüfungsunterlagen, Facharbeiten und ähnliches 
untereinander austauschen zu können.
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Antrag H 074: ver.di für Studierende lukrativer machen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nord
Status: Erledigt durch Praxis / Zeitablauf
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationsentwicklung - 
Mitgliederentwicklung / -werbung

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di analysiert, welche Angebote unsere Gewerkschaft attraktiver für Studierende
 2 machen, um Studierende effektiv werben zu können. Die Analyse kann zum Beispiel durch
 3 eine bundesweite repräsentative Umfrage bei Studierenden erfolgen.

 4 Aus der Analyse soll ein Handlungsrahmen angefertigt werden, bis wann einzelne
 5 Ergebnisse der Analyse verwirklicht werden sollen. Der letzte Termin soll jedoch der
 6 31. Mai 2025 sein.

 7 Ebenfalls sollen Materialien zur Bewerbung der neu geschaffenen Angebote angefertigt
 8 werden, sodass ver.di an Hochschulen einen besseren Fuß fassen kann.

Begründung

Die Studierenden sind die Dienstleistenden von morgen, jedoch hat ver.di keine Angebote, um diese 
schon während des Studiums für die Gewerkschaft zu gewinnen.

Das ist ein Fehler, denn nach dem Studium sind viele nicht mehr erreichbar, da sie in den "falschen" 
Betrieben arbeiten. Beim Studium jedoch sind die Berufsgruppen stark konzentriert, was eine Ansprache 
vieler vereinfacht.

Jedoch unterscheiden sich die Bedürfnisse von Studierenden und Angestellten bei weitem. So haben wir 
gute Angebote für Arbeitnehmer*innen, aber nicht für Studierende.

Der Beitrag ist bei Studierenden zunächst zwar gering, jedoch werden die meisten nach dem Studium in 
besser bezahlten Berufen arbeiten und dann einen höheren Beitrag zahlen. Dieses Argument sollte nicht 
tragend sein, jedoch ist es für manche entscheidend.
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Antrag H 075: Studierendenarbeit
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Erledigt durch Praxis / Zeitablauf
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationsentwicklung - 
Mitgliederentwicklung / -werbung

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Ebene und die Fachbereiche werden aufgefordert, Strategien zur Erschließung von
 2 Studierenden, deren künftige Zugehörigkeit zum Organisationsbereich von ver.di aus
 3 der Fachrichtung bereits ersichtlich ist, zu entwickeln und die dafür notwendigen
 4 Ressourcen bereitzustellen.

Begründung

Gerade an Fachhochschulen gibt es viele Studierende, bei denen zu erwarten ist, dass sie nach Abschluss 
des Studiums im Organisationsbereich von ver.di arbeiten werden. Zudem ist es besser, diese bereits vor 
ihrem Berufseintritt zu gewinnen.

Diese Studierenden werden gewerkschaftlich bisher leider kaum erreicht. Was insbesondere 
problematisch ist, da die Anzahl an Studierenden immer mehr zunimmt, allein innerhalb der letzten zehn 
Jahre sind 700.000 Studierende dazugekommen und ihre Zahl ist inzwischen insgesamt bei circa drei 
Millionen. Über 100. tausend dieser Studierenden studieren dual. Hierbei ist primär anzumerken, dass 
dual Studierende nicht die gleichen Rechte wie Auszubildende haben. Sie werden nur teilweise in 
Tarifverträgen erwähnt und haben auch deshalb nicht das gleiche Gehalt, Urlaub oder zusätzliche durch 
den Tarifvertrag erkämpften Rechte. Das ist auch problematisch da die Anzahl an dual Studierenden 
kontinuierlich steigt und daher auch immer mehr Menschen aus den Tarifverträgen fallen. Dies geschieht 
durch die Akademisierung der Ausbildungsberufe und der Umwandlung dieser in Studiengänge. Aktuell 
erreicht circa die Hälfte eines Jahrganges eine Hochschulzugangsberechtigung, welche ein Studium 
ermöglicht, was eine beindruckende Zahl ist. Viele diese Menschen wagen auch den Schritt ins Studium. 
Diese Menschen allerdings haben, sollten sie nicht das Duale Studium wählen, wenige Berührungspunkte 
mit den Gewerkschaften. Zwei Drittel der Studierenden arbeiten neben dem Studium, ein Großteil in 
Bereichen mit ver.di Zuständigkeit wie beispielsweise Wissenschaftliche Hilfskräfte, Werkstudierende oder 
sonstige Minijobs. Oft kennen Studierende nicht alle ihrer Rechte und sind zudem nicht gewerkschaftlich 
organisiert. Dort werden aber leider auch häufig illegale Praktiken vollzogen, wie die nicht Bezahlung von 
Toilettenpausen oder das Ignorieren von Pausen und Urlaubszeiten. Studentischen Hilfskräften leiden 
zudem häufig unter Kurzzeitverträgen. Auch deshalb ist es besonders wichtig Studierende im Studium zu 
erreichen, sodass sie sich über Gewerkschaften informieren und beitreten können. Dies würde 
ermöglichen, die Arbeitskämpfe auch in den Nebenjobs führen können. Das würde wiederum zu einer 
Frühzeitigen Bindung der Studierenden an ver.di führen. Dieser Prozess, welcher bei Auszubildenden 
gängiger ist, fehlt häufig bei den Studierenden. Dadurch wird eine Chance verpasst, gewerkschaftliche 
Organisation zu erreichen und die Gewerkschaft breiter aufzustellen. Für viele Studierende ist es auch 
nicht offensichtlich, sich vor ihrer aktiven beruflichen Karriere zu organisieren. Das allerdings schwächt 
die Gewerkschaften. Diese sind allerdings sehr wichtig, da nur durch sie wurden beispielsweise der acht 
Stunden Tag oder auch der Mindestlohn erkämpft.  

ver.di ist auch für die weiter akademische Karriere der Studierenden wichtig. Aber gerade hier herrschen, 
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wie durch den Hashtag #ichbinhanna auch für die breite Öffentlichkeit bekannt wurde, besonders 
schlechte Arbeitsbedingungen und befristete Arbeitsverhältnisse, welche eine langfristige Lebensplanung 
unmöglich machen. Eine Änderung in diesem Bereich kann nur durch die Gewerkschaften erreicht werden. 
Dazu benötigt es aber eine frühe Rekrutierung, welche bereits im Studium geschieht. Auch können 
Studierende durch ihre teilweise einzigartigen Arbeitszeiten wichtige Partner für die gewerkschaftliche 
Arbeit werden.
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Antrag H 076: Fremdvergabe von Straßenwerbung
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Weser-Ems
Status: Erledigt durch Praxis / Zeitablauf
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationsentwicklung - 
Mitgliederentwicklung / -werbung

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Mitgliederwerbung über Fremdfirmen soll nach Beendigung der Image- und
 2 Mitgliederwerbekampagne des DGB, die vom 1. April 2022 bis 31. März 2023 andauert,
 3 eingestellt werden. Die bisher dafür aufgebrachten Mittel sind in die betriebliche
 4 Mitgliederwerbung umzuleiten. 

Begründung

Die Mitgliederwerbung über Fremdfirmen ist wenig effizient. Sie ist mit hohen Kosten verbunden. 
Die Mittel können in der betrieblichen Mitgliederwerbung wesentlich besser eingesetzt werden. In fast 
allen Betrieben im Zuständigkeitsbereich von ver.di gibt es Nichtmitglieder, die für eine Mitgliedschaft 
gewonnen werden können. Direkt im Betrieb ist die Ansprache wesentlich zielgerichteter als auf der 
Straße. Bei einem Werbeerfolg ist die Bindung an ver.di zudem größer.
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Antrag H 077: Verantwortung Mitgliedergewinnung
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Erledigt durch Praxis / Zeitablauf
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationsentwicklung - 
Mitgliederentwicklung / -werbung

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Jedes ver.di-Gremium hat es als Ziel, neue Mitglieder zu gewinnen. Dazu stellt sich
 2 jedes Gremium „SMARTe-Ziele“. Die Gremien sollen ihre „SMARTen-Ziele“ selbstständig
 3 ausformulieren und hinsichtlich ihrer Umsetzung überprüfen.

Begründung

Wir sind in vielen Gremien zu sehr mit Selbstverwaltung und zu wenig mit Mitgliedergewinnung 
beschäftigt. Effektiv sind Ziele nur dann, wenn das Erreichen des Zieles kontrolliert und das Ergebnis 
verantwortet wird.
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Antrag H 078: ver.di wills wissen: Studie zu Migration und 
Mitgliedschaft in die Tat umsetzen
Antragsteller*in: Bundesmigrationsausschuss
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationsentwicklung - 
Mitgliederentwicklung / -werbung

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di lässt 2024 / 2025 eine wissenschaftliche Studie zum Anteil der Mitglieder mit
 2 Migrationshintergrund in der Organisation durchführen. 

 3 Die Erhebung entsprechender Zahlen und Daten ist eine zentrale Voraussetzung, um
 4 ver.di vielfältiger aufzustellen, zum Abbau von Barrieren beizutragen und unsere
 5 Integrationserfolge nach außen nachvollziehbar zu kommunizieren.  Solche Studien
 6 wurden bereits bei der IG Metall, in verschiedenen Bundesministerien und
 7 Landesverwaltungen durchgeführt und sind datenschutzkonform.

Begründung

ver.di und die Vorgängerorganisationen nehmen bei den Themen Migration, Flucht und Integration seit 
Jahrzehnten solidarische Positionen ein. Wir unterstreichen, welche wichtige Wirkung die Integration in 
gute Arbeit hat und verstehen unsere Organisation und Demokratie am Arbeitsplatz als Gegenmodell zu 
Spaltung und Rassismus. Viele tausend Migrant*innen engagierten und engagieren sich in ver.di und in 
den Betrieben. Die Größenordnung, Bedeutung und Qualität dieses Engagements ist jedoch weitgehend 
unsichtbar, weil es nicht ausgewertet und evaluiert wird.

In Politik, Forschung und statistischen Erhebungen hat sich mit den Änderungen des 
Staatsangehörigkeitsrechts der Begriff bzw. das Merkmal „Migrationshintergrund“ durchgesetzt und den 
Begriff des Ausländers abgelöst. Die Gruppe umfasst Menschen ohne deutschen Pass, genauso wie 
einbürgerte Kolleg*innen und ihre Nachkommen.  

Diesen Paradigmenwechsel hat ver.di in den eigenen Statuten nachvollzogen und zählt zur 
Personengruppe der Migrant*innen entsprechend der Definition des statistischen Bundesamtes einen 
vielfältigen Kreis von bereits lange hier lebenden Menschen mit und ohne deutschen Pass, 
Spätaussiedler*innen und erst vor kurzem eingewanderten Mitgliedern.

Wir haben den Anspruch, dass wir die Stimme unserer Mitglieder mit Migrationshintergrund in der Politik 
und in der Gesellschaft sind. Was aber fehlt, sind entsprechende Daten, welche und wie viele dieser 
Mitglieder wir vertreten.  

Mit früheren und den Beschlüssen zu den Bundeskongressen 2015 / 2019 hat sich ver.di zur Förderung von 
Vielfalt und den Kolleg*innen mit Migrationshintergrund in der Gewerkschaft und in den Betrieben 
verpflichtet. Dafür sind aktuelle, regelmäßig abgefragte und differenzierte Daten notwendig, die bisher 
nicht erhoben wurden. Durch Einbürgerung und Verrentung der Gastarbeitergeneration haben die 
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wenigen und nicht durchgängig erhobenen Zahlen über den Anteil der Kolleg*innen ohne deutsche 
Staatsbürgerschaft kaum noch Aussagekraft. Sie dürfen für die Berechnung der Mandate für die 
Organisationswahlen nicht mehr die einzige Grundlage sein. 

Die IG Metall hat 2016 als erste Gewerkschaft eine Befragung zum Anteil ihrer Mitglieder mit 
Migrationsgeschichte an der gesamten Mitgliedschaft durchgeführt. Sie liefert sehr interessante Hinweise 
unter anderem zur Vertretung der Kolleg*innen in den Gremien. Aktuell läuft die zweite Befragung, 
zusätzlich gibt es qualitative Befragungen welche Faktoren das Engagement begünstigen.

In der zweitgrößten Gewerkschaft der Bundesrepublik Deutschlands wurde eine solche Untersuchung 
noch nicht durchgeführt, was in der Mitgliedschaft und in der Öffentlichkeit für Irritationen sorgt. ver.di 
sollte zur Frage der Beteiligung von Kolleg*innen mit Migrationsgeschichte in den Gewerkschaften nach 
innen und außen ebenso sprachfähig werden und dieses Feld nicht länger der IG Metall überlassen.

Das Vorhaben dient nicht der Selbstbespiegelung einer Gruppe, sondern dem Ziel, die Vielfalt in ver.di als 
eine Stärke der Organisation zu fördern, nach innen und außen sichtbar zu machen und sich für die 
Anforderungen der Einwanderungsgesellschaft aufzustellen sowie faktische Grundlagen für unsere 
Zielgruppenarbeit und Mitgliederentwicklung zu haben.

Durch eine Kooperation mit dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung 
(BIM) der HU-Berlin wäre gewährleistet, dass der aktuelle Stand der Migrationsforschung und der 
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Gewerkschaften (IG Metall) in die Befragung einfließen und 
Datenschutzanforderungen berücksichtigt sind.
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Antrag H 079: Nachhaltige und bedarfsgerechte Beschaffung von 
Werbemitteln
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Bremen-Nordniedersachsen
Status: Erledigt durch Praxis / Zeitablauf
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Organisationsentwicklung - 
Mitgliederentwicklung / -werbung

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Für die zentral beschafften Werbe- und Aktionsmittel, Kampagnenmaterialien und
 2 Textilien in ver.di wird ein Kriterienkatalog entwickelt, an Hand dessen geprüft
 3 wird, ob die eingesetzten Produkte nachhaltig und fair produziert, wieder verwendbar
 4 und umweltfreundlich, sowie zielgruppengerecht sind. Nicht diesen Kriterien
 5 entsprechende Produkte werden (insofern sie nicht zum einmaligen Gebrauch bestimmt
 6 sind, wie beispielsweise Süßigkeiten, Pflaster oder ähnliches) sukzessive aus dem
 7 Werbemittelkatalog entfernt und durch Artikel ersetzt, die den Kriterien entsprechen.

 8 Zudem wird im Intranet eine Positivliste mit geprüften Herstellern und gegebenenfalls
 9 Angaben zu Großkundenkonditionen bereitgestellt, bei denen individuelle Werbemittel
 10 und Textilien in Auftrag gegeben werden können.

 11 Im Bereich der zentralen Beschaffung von Werbe- und Aktionsmitteln, Textilien und
 12 Kampagnenmaterial in ver.di wird ein regelmäßig durchzuführendes Qualitätsmonitoring
 13 implementiert, um die Produkt- und Dienstleistungsqualität in diesem Bereich
 14 fortlaufend zu verbessern. Das Qualitätsmonitoring beinhaltet die Befragung von
 15 Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen mit Funktion aus den Fachbereichen und Ebenen
 16 hinsichtlich ihrer Bedarfe, der Zeiträume, zu denen bestimmte Materialien benötigt
 17 werden sowie der Auswahlkriterien für die Produkte und ihre Beschaffungswege. Zudem
 18 sollte geprüft werden, ob Bewertungsmöglichkeiten in den Werbemittelshops analog
 19 anderer online-Shops eingerichtet werden können, um direkte Bewertungen einzelner
 20 Artikel zu ermöglichen.

 21 Der ver.di-Fanshop wird gemäß den Bedarfen der Mitglieder gänzlich neu ausgerichtet.
 22 Hier können Mitglieder Broschüren und Flyer bestellen sowie hochwertige Werbemittel
 23 erwerben. Mitgliedern mit Funktion steht darüber hinaus noch ein besonderer Bereich
 24 mit einer Textilkollektion zur Verfügung.

Begründung

Werbe-, Aktionsmittel und Give-Aways sind insbesondere an der Basis, in den Betrieben und Dienststellen 
und bei Aktionen vor Ort wichtige Ausdrucksmittel für unsere Botschaften und Werte. Jedoch vermissen 
die Antragsteller*innen Transparenz hinsichtlich der Auswahl- und Bereitstellungsprozesse.

Kriterienkatalog und Positivliste

Der menschengemachte Klimawandel ist die größte globale Herausforderung unserer Zeit. Umweltschutz 
und nachhaltiges Wirtschaften sind eine Herausforderung, der auch ver.di sich stellen muss. Gleichzeitig 
sind faire Arbeits- und Produktionsbedingungen für uns als Gewerkschaft ein ebenso wichtiges Kriterium 
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und so setzen wir uns beispielsweie im CorA-Netzwerk (Corporate Accountability, Netzwerk für 
Unternehmensverantwortung) und in der Clean Clothes Campaign (Kampagne für saubere Kleidung) 
gemeinsam mit anderen Akteuren für eine am Gemeinwohl orientierte verbindliche 
Unternehmensverantwortung ein. Auch bei der eigenen Beschaffung legt ver.di Wert auf Kriterien wie 
Tarifbindung, umweltschonende Produktion und den Ausschluss von Kinderarbeit.

In den ver.di-Werbemittelshops finden sich jedoch zahlreiche Produkte, die weder langlebig noch 
nachhaltig oder zeitgemäß sind. Einmal verwendbare Aktionsumhänge aus Plastik für Streiks, Coffee-to-
go-Becher aus Kunststoff, deren Innenleben aus Papier nach einem Mal Spülen aufweicht, Streuartikel, die 
alle einzeln in Plastik verpackt werden und zahlreiche Kugelschreiber-Varianten aus Kunststoff sind nur 
die auffälligsten Artikel. Recycelter Kunststoff wäre besser als nichts und ein erster Schritt in die richtige 
Richtung, dennoch sollte das erklärte Ziel in ver.di sein, biologisch abbaubare Materialien zu verwenden.

Ein nachhaltigeres Angebot gab es bei der Kampagne „Deine Chance auf zwei Millionen“. Leider gab es die 
Prämien nicht zu kaufen.

Bei den Süßwaren sind die Gummibärchen erst kürzlich von Schweinegelatine auf eine vegane Variante 
umgestellt worden. Viele Mitglieder konsumieren keine tierischen Lebensmittel oder welche, die Schwein 
enthalten. Auch hier gilt es zu überlegen, wie ein Süßwarenangebot gestaltet werden kann, um das 
derartigen Ernährungsgewohnheiten Rechnung trägt.

Im Bereich der Textilien lässt sich Polyester insbesondere bei Funktionskleidung sicherlich nicht immer 
vermeiden. Dennoch sollte ver.di dafür Sorge tragen, dass es sich um Textilien mit weniger Polyester 
handelt, die so fair wie möglich produziert wurden und dass der faire Herstellungsprozess auch zertifiziert 
ist. Orientierung hierfür bietet beispielsweise die Fair Wear Foundation, deren Mitglieder nur nach dem 
Erfüllen bestimmter Standards in so genannte Performance Checks den Status „Leader“ bekommen und 
dann das Siegel der Fair Wear Foundation auf ihren Produkten und Materialien verwenden dürfen. Nicht 
zuletzt sollte die Funktionskleidung, die insbesondere für Hauptamtliche Arbeitskleidung ist, in der sie zu 
jeder Jahreszeit und sowohl tagsüber als auch nachts Arbeitskämpfe und andere gewerkschaftliche 
Aktivitäten begleiten, langlebig, wetterfest, atmungsaktiv und von guter Qualität sein.

Es ist nicht wichtig für jede Kampagne Aktionsmittel mit neuen Motiven und Farbschemata zu erfinden, 
sondern es spart unserer Organisation Geld, wenn die Produkte wiederverwendbar sind. So werden zum 
Beispiel bei den Organisationswahlen jedes Mal neue Designs verwendet und dafür viel Geld ausgegeben, 
während Bannerdisplays, Tischverkleidungen, Blöcke und anderes Material noch zuhauf in den Bezirken 
und Landesbezirken vorhanden ist, aber nicht mehr verwendet werden kann. Unsere Mitglieder und 
zukünftigen Mitglieder überzeugen wir durch Inhalte und nicht mit dem Slogan, der auf den Bannern für 
große Tarif- (und Besoldungs-)runden steht. Das Material, das vorhanden ist, wird wirkungsvoll eingesetzt 
und wir benötigen nicht jedes Mal ein neues Motto und Kampagnendesign. Ob nun in einer Tarifrunde 
„Wir sind es wert“, „Du verdienst mehr“, „Wir halten den Laden am Laufen“ oder „Unverzichtbar“, „Mehr 
braucht mehr“ oder „Mehr von uns ist besser für alle“ auf den Bannern und Transparenten steht, ob die 
Organisationswahlen unter dem Motto „Gemeinsam. Besser. Stärker.“, „Zukunftsgerecht“ oder „Mit 
vereinter Kraft“ stehen, wir engagieren uns für die Inhalte und diese müssen überzeugend sein. 

Ein Kriterienkatalog, an Hand dessen geprüft wird, ob die zentral angebotenen Materialien unseren oben 
aufgeführten Ansprüchen und Werten entsprechen, hilft uns dabei uns zukunftsgerecht aufzustellen und 
in der Öffentlichkeit als eine moderne und umweltbewusste Gewerkschaft wahrgenommen zu werden. 
Durch wiederverwendbare und langlebige Werbe- und Aktionsmittel von höherer Qualität können wir 
langfristig Kosten einsparen, wenngleich die Anschaffungskosten höher sind, als bei konventionellen 
Produkten.

Eine Positivliste unterstützt insofern, als dass für das operative Geschäft eine verlässliche Orientierung 
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gegeben wird, welche Produzenten unseren Ansprüchen Genüge leisten. 

Qualitätsmonitoring

Für Haupt- und Ehrenamtliche mit Funktion bedarf es der Möglichkeit, in einem strukturierten Verfahren 
der zentralen Beschaffung Feedback darüber zu geben, was zu welchen Zeitpunkten benötigt wird, welche 
Artikel gut ankommen und was eher nicht so gefragt ist. Außerdem muss Transparenz darüber herrschen, 
wann mit Sonderaktionen zu rechnen ist.

Sonderbestellaktionen neben dem regulären Werbemittelangebot gibt es immer wieder, aber nicht 
ausgerichtet nach gewerkschaftlichen Daten wie dem 1. Mai, dafür aber zu Ostern. Hier ist es nicht 
transparent, wann es wieder eine Sonderaktion geben soll. Dabei wäre es für diejenigen, die das 
Werbemittelangebot planen doch gut zu wissen: Welche Materialien werden benötigt und wann? In 
welchen Preiskategorien sollte etwas dabei sein? Was kommt gut an, was eher nicht? Welche Slogans sind 
gut und wirkungsvoll, welche eher unattraktiv? Muss es überhaupt immer Sprüche geben, wie „Auf uns 
können Sie setzen“ bei Fahrradsitz-Bezügen, „Meine neue Flamme“ auf einem Feuerzeug oder „Schützt vor 
oben“ bei einem Rucksackregenüberzug?

Hingegen ist es an der Basis wichtig zu wissen, wann wieder eine Bestellaktion kommt (zum Beispiel 
einmal im Quartal oder ähnliches mit Angabe der angedachten Lieferzeitpunkte) sowie eine Orientierung, 
in welche Richtung es inhaltlich geht, damit für die anstehenden Aufgaben geplant werden kann.

Ein Qualitätsmonitoring mit Feedbackmöglichkeiten für Haupt- und Ehrenamtliche mit Funktion würde 
einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, die ver.di-Produktpalette weiter zu optimieren und unseren 
Botschaften und Werten einen zeitgemäßen und mitgliederorientierten Ausdruck zu verleihen.

ver.di-Fanshop

Im ver.di-Fanshop gibt es die gleichen Werbemittel wie im Werbemittelshop, über den die Hauptamtlichen 
einkaufen. Dort werden unseren Mitgliedern Streuartikel und ähnliches zum Kauf angeboten. Dies halten 
wir nicht für zielführend und attraktiv. Ein Blick auf die Struktur des Shops unserer großen 
Schwestergewerkschaft ist hilfreich für ein mitgliederorientiertes Konzept. Dort gibt es einen Shop für 
Printerzeugnisse / Broschüren und hochwertige, spezielle Werbemittel, zum Beispiel Uhren, Decken, 
Thermosflaschen, Bambusbecher, Marken-Rucksäcke (ähnlich den Prämien bei „Deine Chance auf zwei 
Millionen“). Für Ehrenamtliche mit Funktion gibt es zudem noch die Möglichkeit auch Textilien zu 
erwerben.

Eine zentralisierte Bestellmöglichkeit (wie gegebenenfalls auch Downloadmöglichkeiten) für 
Printerzeugnisse böte den Vorteil, dass sich Mitglieder nicht auf eine zähe Suche durch zahlreiche ver.di-
Webseiten und Geschäftsstellen begeben müssen, sondern an einem zentralen Ort das gewünschte 
Material finden.

Der ver.di-Fanshop sollte den Bedarfen der Mitglieder Rechnung tragen, die Materialien benötigen, zum 
Beispiel Broschüren und Flyer zu bestimmten Themen oder die exklusive Werbemittel für sich selbst 
anschaffen wollen. Dort die allgemeinen Streuartikel zu vertreiben ist weder zielführend noch 
ansprechend. Aus diesem Grund sollte der Fan-Shop gänzlich neu ausgerichtet werden.
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Antrag H 080: Erhalt des ver.di-Bildungszentrums Saalfeld
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 081, H 082, H 083, H 084, H 085, H 086, H 087, H 088, H 089, H 
090, H 091, H 092

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di sichert die weitere Nutzung und den Fortbestand des ver.di-Bildungszentrums
 2 Saalfeld.

 3 Die verantwortlichen Hauptamtlichen im ver.di-Bundesvorstand sind aufgefordert,
 4 Gespräche mit dem Vermieter zur Vereinbarung eines adäquaten und langfristigen
 5 Mietvertrages zu führen. Sollten diese scheitern, wird eine langfristige
 6 Anschlusslösung für eine Bildungsstätte im ver.di-Landesbezirk Sachsen/Sachsen-
 7 Anhalt/Thüringen geschaffen.

Begründung

Das Bildungszentrum in Saalfeld ist die einzige ver.di-Bildungsstätte in den ostdeutschen Flächenländern. 
Es ist Dreh- und Angelpunkt für die politische, betriebliche und gewerkschaftliche Bildungsarbeit in 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dementsprechend wurde ein spezifisches Profil der 
Bildungsstätte entwickelt, dass den Bedürfnissen im ver.di-Landesbezirk Rechnung trägt.  

Bereits seit einigen Jahren droht – unter anderem wegen zu hoher Mietkosten und Investitionsbedarfe – 
die Schließung des ver.di-Bildungszentrums Saalfeld. Mittlerweile ist der Mietvertrag zu 2024 gekündigt. 
Wie es danach weitergehen soll, ist bis dato völlig offen.

Das ver.di-Bildungszentrum Saalfeld wurde in den letzten Jahren modernisiert: Renovierte Zimmer, 
Ausstattung in den Seminarräumen, neues Büffet im Speiseraum, … Highspeed Internet wird durch eine 
geschickte Inhouse-Technik im ganzen Gebäude verteilt. Hier wird stetig verbessert und optimiert. Online-
Seminare waren während der Lockdowns das einzige Mittel, um weiter Bildungsarbeit anzubieten zu 
können. Auch hier hat das ver.di-Bildungszentrum reagiert und entsprechende Technik für digitale oder 
hybride Seminare angeschafft. Die Bildungsarbeit im Haus ist nach den Corona-Einschränkungen wieder 
gut angelaufen, die Auslastung ist gut. Der Leiter des ver.di-Bildungszentrums, Achim Czeschka, und seine 
Mannschaft sind hoch motiviert und arbeiten trotz der unsicheren Perspektive weiter an der Verbesserung 
der Angebote.

Fest steht, dass die Bebauung des Volkshaus-Areals in Leipzig noch in weiter Ferne steht und auch nach 
deren Realisierung kein adäquater Ersatz für das ver.di-Bildungszentrum Saalfeld sein wird. 
Diesbezügliche Nachfragen, die der Landesbezirksvorstand Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen nach 
Bekanntgabe der Baupläne in Leipzig durch den Vorsitzenden Frank Werneke beim letzten 
Bundeskongress 2019 immer wieder an den Bundesvorstand gestellt hat, wurden teilweise mit 
schwammigen Aussagen abgewiegelt, von März 2021 bis Juli 2022 blieben sie gänzlich unbeantwortet. Erst 
nach einer Intervention des Präsidiums des Landesbezirksvorstandes fanden zwei Gespräche mit dem 
verantwortlichen Bundesvorstandsmitglied Christoph Meister (Juli und August 2022) statt. Doch konkrete 
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Aussagen – sowohl zu den Planungen für das ver.di-Bildungszentrum Saalfeld als auch das Bauvorhaben 
in Leipzig – wurden nicht gemacht. Stattdessen soll es nicht näher definierte „Interimslösungen“ geben, 
die inakzeptabel sind, weil sie in keiner Weise die Anforderungen einer gewerkschaftlichen Bildungsstätte 
erfüllen.

Das Anforderungsprofil für das Bauvorhaben in Leipzig, das seitens des Landesbezirksvorstandes für die 
Planung entwickelt worden war, blieb unberücksichtigt: Entstehen wird ein Tagungszentrum ohne 
Übernachtungsmöglichkeiten, keine ver.di-Bildungsstätte. Schon jetzt ist es zeitweise problematisch, in 
Leipzig Hotelkapazitäten für Gruppen zu finden. Und dann steckt man unsere Mitgliedsbeiträge in 
Hotelbetriebe, anstatt in die ver.di-eigenen Bildungsstätten? Die Identität gewerkschaftspolitischer 
Bildungsarbeit darf nicht durch Hotellobbys, Spa-Bereiche oder "temporäre Wohnmöglichkeiten" geprägt 
werden.

Den Architekturwettbewerb zur Entwicklung des Leipziger Volkshaus-Areals gewann die Berliner 
Architektin Johanna Meyer-Grohbrügge. Auf der Internetseite  von MIB Coloured Fields GmbH https://
www.colouredfields.com/volkshausgarten/ werden die Pläne  für das "Quartier Neuer Arbeit" beschrieben: 
"Zu den vorgesehenen Nutzungsbausteinen sollen neben Büro- und Konferenzräumen, Co-Working-Plätzen, 
Läden und Gastronomie in Anknüpfung an historische Nutzungen im Volkshaus auch ein 
Veranstaltungssaal, temporäre Wohnmöglichkeiten, ein Sportstudio und eine Kindertagesstätte gehören."

Damit wird klar, dass der geplante Neubau in keiner Weise unsere gewerkschaftliche Bildungsstätte 
ersetzen wird. Zumal weder ein Baubeginn noch ein geplanter Fertigstellungstermin bekannt sind.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

145 / 295

https://www.colouredfields.com/volkshausgarten/
https://www.colouredfields.com/volkshausgarten/
https://www.colouredfields.com/volkshausgarten/


Antrag H 081: Verlängerung des Mietvertrages des ver.di-
Bildungszentrum Saalfeld
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hessen
Status: Erledigt durch Antrag H 080
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 080

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Gewerkschaftspolitische und gesellschaftspolitische Bildungsarbeit ist eine
 2 Kernaufgabe von ver.di. Das Angebot an Bildungsveranstaltungen für Bildungsurlaube
 3 und interessierte Mitglieder sowie Personal- und Betriebsräte als auch
 4 Vertrauensleute und Aktive ist zu erhalten und auszubauen.

 5 ver.di hat eine Fortsetzung des Mietverhältnisses des Bildungszentrums Saalfeld bis
 6 zum 31. Juli 2027 erreicht. Diese Bemühungen begrüßen wir.

 7 Da 2027 noch innerhalb der nächsten Organisationswahlperiode liegt, bekennt sich
 8 ver.di auch über den 31. Juli 2027 hinaus zum Bildungszentrum Saalfeld und wird
 9 weitere Verhandlungen zur Mietvertragsverlängerung und  oder Übernahme der
 10 Bildungsstätte in die ver.di-eigene Immobilienverwaltung (IVG) forcieren.

Begründung

ver.di hat den Mietvertrag seines Bildungszentrums Saalfeld zum Februar 2024 aus Kostengründen 
gekündigt. Damit hätte unsere Gewerkschaft kein Bildungszentrum mehr in den neuen Bundesländern. 
Das bedeutet, dass zukünftig noch weniger Kolleg*innen an den gewerkschaftspolitischen und  
gesellschaftspolitischen Angeboten teilnehmen können. Gerade diese Angebote sind  ein wichtiges 
Argument für die Mitgliederwerbung.

Derzeit scheint es so, dass der Vermieter bereit wäre, einer Mietvertragsverlängerung  mit einer 
kostengünstigeren Miete abzuschließen, da eine andere Vermarktung schwierig wäre.
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Antrag H 082: Erhalt der ver.di-Bildungsstätte Saalfeld
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichskonferenz D Thüringen
Status: Erledigt durch Antrag H 080
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 080

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der gewerkschaftlich Verantwortlichen in ver.di setzen sich dafür ein, dass das
 2 Bildungszentrum Saalfeld weiterhin erhalten bleibt. Der Vermieter soll erneut zu
 3 Gesprächen aufgefordert werden, um einen adäquaten und langfristigen Mietvertrag über
 4 2025 hinaus zu vereinbaren.

Begründung

Das Bildungszentrum in Saalfeld (BiZ) war und ist Dreh- und Angelpunkt für politische, betriebliche und 
gewerkschaftliche Bildungsarbeit in der Region. Seit einigen Jahren droht nun die Schließung, der 
Mietvertrag ist gekündigt. Was mit dem BiZ nach Ende des Mietvertrages (2024) passieren wird, ist unklar. 
Jedoch sorgt das Thema immer wieder für Gerüchte und Unruhe bei Teilnehmenden, Teamenden und wohl 
auch beim Personal.

Seit bekannt wurde, dass das BiZ nicht mehr gehalten wird, wurde schnell von einer neuen Bildungsstätte 
in Leipzig gesprochen. Die Idee startete als Tiger und endete jedoch als Bettvorleger, zumindest mit Blick 
auf die gewerkschaftliche Bildungsarbeit.

Ein Architekturwettbewerb wurde ausgerufen. Begleitet wird das Vorhaben durch den Projektentwickler 
MIB Coloured Fields GmbH. Platz 1 konnte sich die Berliner Achitektin Johanna Meyer-Grohbrügge sicher. 
Auf der Internetseite von MIB Coloured Fields GmbH (https://www.colouredfields.com/volkshausgarten/) 
werden die Pläne für das "Quartier Neuer Arbeit" wie folgt beschrieben:

"Zu den vorgesehenen Nutzungsbausteinen sollen neben Büro- und Konferenzräumen, Co-Working-Plätzen, 
Läden und Gastronomie in Anknüpfung an historische Nutzungen im Volkshaus auch ein Veranstaltungs- 
(Garten-)saal, temporäre Wohnmöglichkeiten, ein Sportstudio und eine Kindertagesstätte gehören."

Die Pläne klingen toll und die Entwürfe lassen Großes hoffen. Doch können sie in keiner Weise eine 
gewerkschaftliche Bildungsstätte ersetzen. Zumal weder ein Baubeginn noch ein geplanter 
Fertigstellungstermin bekannt sind.

Das BiZ in Saalfeld wurde in den letzten Jahren modernisiert: renovierte Zimmer, Ausstattung in den 
Seminarräumen, ein Büffet im Speiseraum, neue (rund um die Uhr verfügbare) Kaffeemaschinen, neues 
Geschirr, breiteres Angebot an der Bar... Auch die oft kritisierte Internetanbindung ist nun um Längen 
besser. Highspeed Internet steht zur Verfügung und wird durch eine geschickte Inhouse-Technik im 
ganzen Gebäude verteilt. Hier wird stetig verbessert und optimiert. Seit der Pandemie rückt auch die 
digitale Bildungsarbeit weiter in den Fokus. Online-Seminare waren während der Lockdowns das einzige 
Mittel um weiter Bildungsarbeit anzubieten zu können. Auch hier hat das BiZ reagiert und entsprechende 
Technik angeschafft. Somit sind auch digitale oder hybride Seminare kein Problem.

Selbst der Vermieter nimmt nun Geld in die Hand und investiert: Neue Böden für die Terrassen, neuer 
Anstrich für die Fassade. Die defekte Heizungsanlage kann repariert werden, sofern es denn gewollt wäre. 
Von "Der Vermieter will ver.di nicht." ist nichts zu spüren. Der neue Leiter des Hauses (Achim Czeschka) ist 
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hoch motiviert dem BiZ zu neuem Glanz und Erfolg zu verhelfen.

Auch aus Sicht der Teamenden geht es vorwärts. Die Seminare im Haus sind gut besucht und ein 
Teamendenarbeitskreis wurde ins Leben gerufen. Der Austausch zwischen Teamenden, egal ob Haupt- 
oder Nebenberuflich bringt die gewerkschaftspolitische Bildungsarbeit wieder einen Schritt nach vorn.

Im Bildungszentrum Saalfeld wird der europäischen Entwicklungsprozess sowie die jüngere und jüngste 
deutsche Geschichte in den Fokus gesetzt. Nicht zuletzt durch die zentrale geografische Lage im Herzen 
der Bundesrepublik Deutschland und die unmittelbare Nähe zu Kulturstädten (zum Beispiel Weimar oder 
Erfurt) und historisch bedeutenden Orten (wie der Gedenkstätte Buchenwald) kann es keinen besseren 
Ort geben um auch den Rechtsruck in der Gesellschaft entgegen zu wirken. Bildung hilft!

Die ruhige Lage ermöglicht es den Teilnehmenden abzuschalten, dem Alltag zu entfliehen. Umso schöner 
ist es morgens vom Vogelgezwitscher geweckt zu werden und den Ausblick, mit einer Tasse Kaffee auf der 
Dachterrasse, auf Saalfeld zu genießen. Die Teilnehmenden übernachten überwiegend vor Ort und somit 
ist auch der Austausch am Abend gewährleistet. Fragt man eine Seminargruppe was sie besonders 
wertvoll fanden, so wird doch immer und immer wieder der abendliche Erfahrungsaustausch beim 
Kaltgetränk genannt. Ganz zwanglos können sich Betriebs- und Personalräte, (J)AV'n und politisch 
Interessierte austauschen, diskutieren und von den Erfahrungen der jeweils anderen profitieren.

All das kann das "Quartier Neuer Arbeit" im Leipziger Volkshausgarten nicht leisten. Ein Konferenzraum 
oder ein Veranstaltungssaal ist nicht zwingend auch für die Bildungsarbeit geeignet, eine gastronomische 
Einrichtung kann auf keinen Fall die gemütliche Kneipe im Keller des BiZ ersetzen.

Die Lage für das "Quartier Neuer Arbeit" ist, ohne Diskussionen, sensationell. Aber aus Sicht 
gewerkschaftspolitischer Bildungsarbeit ist sie doch auch ein "Problem". Die Teilnehmenden von 
außerhalb können nicht vor Ort übernachten und werden somit nach Seminarende auf die "KarLi" 
getrieben. Wie soll das für ein Grundlagenseminar für Interessensvertretungen aussehen? Werden die 
Teilnehmenden dann in der Pension gegenüber untergebracht oder in einem der unzähligen Sterne-
Hotels der Messestadt? Frühstücken die Teilnehmenden dann im Hotel und machen sich mit dem ÖPNV 
auf dem Weg zum Seminarraum im "Quartier Neuer Arbeit"?

Schon jetzt ist es zeitweise problematisch in Leipzig Hotelkapazitäten für Gruppen zu finden. Aus der 
touristischen Perspektive ist diese Entwicklung zu begrüßen, jedoch macht es die planerische und 
verwalterische Komponente der Seminarplanung deutlich komplizierter und komplexer. Aktuell "bucht" 
man in Saalfeld Übernachtungen und Seminar/-Gruppenräume in einem Verwaltungsakt.

Fände ein Seminar im "Quartier Neuer Arbeit" statt, müssen Hotels gefunden und gebucht werden und es 
entsteht zusätzlicher buchhalterischer Aufwand durch unterschiedliche Rechnungslegungen.

Setzt man den Anspruch konsequent um, nur auf tarifgebundene Unterkünfte zurück zu greifen, wird sich 
die potenzielle Auswahl reduzieren.

Bei gesellschaftspolitischen Seminaren würden die Mitgliedsbeiträge in Hotelbetriebe gesteckt werden, 
anstatt in die hauseigenen Bildungsstätten. Die Identität gewerkschaftspolitischer Bildungsarbeit darf 
nicht durch Hotellobbys, Spa-Bereiche oder "temporäre Wohnmöglichkeiten" geprägt werden.

Auf der Kneipenmeile in der Karl-Liebknecht-Straße kann man es ordentlich krachen lassen, aber für die 
Gruppendynamik im Seminar ist das nicht zwingend hilfreich. Die Gruppe splittet sich abends auf und 
verstreut sich in alle Himmelsrichtungen. Der abendliche Austausch findet selten oder nur unter wenigen 
Teilnehmenden statt.

Das "Quartier Neuer Arbeit" kann das BiZ in Saalfeld nicht ersetzen, daher muss das Bildungszentrum in 
Saalfeld dauerhaft erhalten bleiben.
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Antrag H 083: Verlängerung des Mietvertrages des ver.di-
Bildungszentrums Saalfeld
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichskonferenz B Südhessen
Status: Erledigt durch Antrag H 080
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 080

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Gewerkschaftspolitische und gesellschaftspolitische Bildungsarbeit ist eine
 2 Kernaufgabe von ver.di. Das Angebot an Bildungsveranstaltungen für Bildungsurlaube
 3 und interessierte Mitglieder sowie Personal- und Betriebsräte als auch
 4 Vertrauensleute und Aktive ist zu erhalten und auszubauen.

 5 ver.di führt unverzüglich Verhandlungen mit dem Ziel der Verlängerung des
 6 Mietvertrages des einzigen Bildungszentrums in den neuen Bundesländern ab Februar
 7 2024.

Begründung

ver.di hat den Mietvertrag seines Bildungszentrums Saalfeld zum Februar 2024 aus Kostengründen 
gekündigt. Damit hätte unsere Gewerkschaft kein Bildungszentrum mehr in den neuen Bundesländern. 
Das bedeutet, dass zukünftig noch weniger Kolleg*innen an den gewerkschaftspolitischen und 
gesellschaftspolitischen Angeboten teilnehmen können. Gerade diese Angebote sind ein wichtiges 
Argument für die Mittgliederwerbung.

Derzeit scheint es so, dass der Vermieter bereit wäre, einer Mietvertragsverlängerung mit einer 
kostengünstigeren Miete abzuschließen, da eine andere Vermarktung schwierig wäre.
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Antrag H 084: Den einzigen ver.di-Bildungsstandort im Osten, 
Saalfeld, sichern und erhalten! 
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Sachsen-Anhalt-Süd
Status: Erledigt durch Antrag H 080
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 080

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die gewerkschaftlich Verantwortlichen werden aufgefordert, alles zu unternehmen,
 2 damit der Standort Saalfeld für gewerkschaftliche Bildungsarbeit als aktuell einzige
 3 ver.di-Bildungsstätte im Osten der Bundesrepublik Deutschland im Landesbezirk
 4 Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen (SAT) erhalten bleibt.

 5 Um sicherzustellen, dass die ver.di-Bildungsstätte in Saalfeld weiter als ver.di-
 6 Bildungszentrum und Ort, in dem gewerkschaftliche Identität, Kultur und Solidarität
 7 erfahren und gelebt werden kann und als Veranstaltungsort, der Seminare und Tagungen
 8 für Betriebs– und Personalräte, Bildungsurlaub und ver.di-Gremienarbeit ermöglicht,
 9 sind die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Begründung

Die ver.di-Bildungsstätte in Saalfeld, als einzige in den neuen Bundesländern, ist für uns im Landesbezirk 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, aber auch darüber hinaus für die ver.di-Strukturen der alten 
Bundesländer, ein Ort des Treffens und gewerkschaftlichen Austausches, unabhängig von Funktionen. 
Gleichermaßen bietet die ver.di-Bildungsstätte in Saalfeld für Betriebs- und Personalräte als auch für 
Gremienarbeit in ver.di oder Personengruppen die Möglichkeit, im geschützten Raum miteinander ins 
Gespräch zu kommen, zu diskutieren und zu streiten, aber auch in schöner Umgebung Seminare zu 
besuchen. Der Mietvertrag ist aus unserer Sicht zu verlängern, gegebenenfalls ist das Haus käuflich zu 
erwerben.

Die stetige Verbesserung der Ausstattung der Zimmer und der Seminarräume sowie das Angebot der 
Küche, sprächen für das Weiterbetreiben der Bildungsstätte, statt zukünftig teure Hotels finanziell zu 
unterstützen.

Mit der möglichen Schließung der ver.di-Bildungsstätte Saalfeld ginge nicht nur die gemeinschaftliche und 
politische ver.di-Bildung in SAT verloren. Mit der möglichen Schließung der ver.di-Bildungsstätte Saalfeld 
würden wir in Mitteldeutschland ein Stück der Oststruktur und Ostkultur in ver.di verlieren.

Der geplante Neubau in Leipzig, kann und wird die ver.di-Bildungsstätte in Saalfeld nicht ersetzen. Aus 
unserer Sicht kann dieses Gebäude als zusätzliches Angebot der Kultur, der Bildung und des Austausches 
in einer anderen Umgebung, der Großstadt Leipzig, sein.
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Antrag H 085: Dauerhafter Erhalt Bildungszentrum Saalfeld
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/

Thüringen
Status: Erledigt durch Antrag H 080
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 080

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass das Bildungszentrum (BiZ) Saalfeld weiterhin
 2 erhalten bleibt.

 3 Der Vermieter soll erneut zu Gesprächen aufgefordert werden, um einen adäquaten und
 4 langfristigen Mietvertrag zu vereinbaren.

Begründung

Das BiZ in Saalfeld war und ist Dreh- und Angelpunkt für politische, betriebliche und gewerkschaftliche 
Bildungsarbeit in der Region. Seit einigen Jahren droht nun die Schließung, der Mietvertrag ist gekündigt. 
Was mit dem BiZ nach Ende des Mietvertrages (2024) passieren wird, ist unklar. Jedoch sorgt das Thema 
immer wieder für Gerüchte und Unruhe bei Teilnehmenden, Teamenden und wohl auch beim Personal.

Seit bekannt wurde, dass das BiZ nicht mehr gehalten wird, wurde schnell von einer neuen Bildungsstätte 
in Leipzig gesprochen. Die Idee startete als Tiger und endete jedoch als Bettvorleger, zumindest mit Blick 
auf die gewerkschaftliche Bildungsarbeit.

Ein Architekturwettbewerb wurde ausgerufen. Begleitet wird das Vorhaben durch den Projektentwickler 
MIB Coloured Fields GmbH. Platz 1 konnte sich die Berliner Achitektin Johanna Meyer-Grohbrügge sicher. 
Auf der Internetseite von MIB Coloured Fields GmbH (https://www.colouredfields.com/volkshausgarten/) 
werden die Pläne für das "Quartier Neuer Arbeit" wie folgt beschrieben:

"Zu den vorgesehenen Nutzungsbausteinen sollen neben Büro- und Konferenzräumen, Co-Working-Plätzen, 
Läden und Gastronomie in Anknüpfung an historische Nutzungen im Volkshaus auch ein Veranstaltungs- 
(Garten-)saal, temporäre Wohnmöglichkeiten, ein Sportstudio und eine Kindertagesstätte gehören."

Die Pläne klingen toll und die Entwürfe lassen Großes hoffen. Doch können sie in keiner Weise eine 
gewerkschaftliche Bildungsstätte ersetzen. Zumal weder ein Baubeginn noch ein geplanter 
Fertigstellungstermin bekannt sind.

Das BiZ in Saalfeld wurde in den letzten Jahren modernisiert: renovierte Zimmer, Ausstattung in den 
Seminarräumen, ein Büffet im Speiseraum, neue (rund um die Uhr verfügbare) Kaffeemaschinen, neues 
Geschirr, breiteres Angebot an der Bar... Auch die oft kritisierte Internetanbindung ist nun um Längen 
besser. Highspeed-Internet steht zur Verfügung und wird durch eine geschickte Inhouse Technik im 
ganzen Gebäude verteilt. Hier wird stetig verbessert und optimiert. Seit der Pandemie rückt auch die 
digitale Bildungsarbeit weiter in den Fokus. Online-Seminare waren während der Lockdowns das einzige 
Mittel um weiter Bildungsarbeit anzubieten zu können. Auch hier hat das BiZ reagiert und entsprechende 
Technik angeschafft. Somit sind auch digitale oder hybride Seminare kein Problem.

Selbst der Vermieter nimmt nun Geld in die Hand und investiert: Neue Böden für die Terrassen, neuer 
Anstrich für die Fassade. Die defekte Heizungsanlage kann repariert werden, sofern es denn gewollt wäre. 
Von "Der Vermieter will ver.di nicht." ist nichts zu spüren. Der neue Leiter des Hauses (Achim Czeschka) ist 
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hoch motiviert dem BiZ zu neuem Glanz und Erfolg zu verhelfen.

Auch aus Sicht der Teamenden geht es vorwärts. Die Seminare im Haus sind gut besucht und ein 
Teamendenarbeitskreis wurde ins Leben gerufen. Der Austausch zwischen Teamenden, egal ob haupt- 
oder nebenberuflich bringt die gewerkschaftspolitische Bildungsarbeit wieder einen Schritt nach vorn.

Im BiZ Saalfeld wird der europäischen Entwicklungsprozess sowie die jüngere und jüngste deutsche 
Geschichte in den Fokus gesetzt. Nicht zuletzt durch die zentrale geografische Lage im Herzen der 
Bundesrepublik Deutschland und die unmittelbare Nähe zu Kulturstädten (zum Beispiel Weimar oder 
Erfurt) und historisch bedeutenden Orten (wie der Gedenkstätte Buchenwald) kann es keinen besseren 
Ort geben um auch den Rechtsruck in der Gesellschaft entgegen zu wirken. Bildung hilft!

Die ruhige Lage ermöglicht es den Teilnehmenden abzuschalten, dem Alltag zu entfliehen. Umso schöner 
ist es, morgens vom Vogelgezwitscher geweckt zu werden und den Ausblick, mit einer Tasse Kaffee auf der 
Dachterrasse, auf Saalfeld zu genießen. Die Teilnehmenden übernachten überwiegend vor Ort und somit 
ist auch der Austausch am Abend gewährleistet. Fragt man eine Seminargruppe, was sie besonders 
wertvoll fanden, so wird doch immer und immer wieder der abendliche Erfahrungsaustausch beim 
Kaltgetränk genannt. Ganz zwanglos können sich Betriebs- und Personalräte, (J)AV'n und politisch 
Interessierte austauschen, diskutieren und von den Erfahrungen der jeweils anderen profitieren.

All das kann das "Quartier Neuer Arbeit" im Leipziger Volkshausgarten nicht leisten. Ein Konferenzraum 
oder ein Veranstaltungssaal ist nicht zwingend auch für die Bildungsarbeit geeignet, eine gastronomische 
Einrichtung kann auf keinen Fall die gemütliche Kneipe im Keller des BiZ ersetzen.

Die Lage für das "Quartier Neuer Arbeit" ist, ohne Diskussionen, sensationell. Aber aus Sicht 
gewerkschaftspolitischer Bildungsarbeit ist sie doch auch ein "Problem". Die Teilnehmenden von 
außerhalb können nicht vor Ort übernachten und werden somit nach Seminarende auf die "KarLi" 
getrieben. Wie soll das für ein Grundlagenseminar für Interessensvertretungen aussehen? Werden die 
Teilnehmenden dann in der Pension gegenüber untergebracht oder in einem der unzähligen Sterne-
Hotels der Messestadt? Frühstücken die Teilnehmenden dann im Hotel und machen sich mit dem ÖPNV 
auf dem Weg zum Seminarraum im "Quartier Neuer Arbeit"?

Schon jetzt ist es zeitweise problematisch in Leipzig Hotelkapazitäten für Gruppen zu finden. Aus der 
touristischen Perspektive ist diese Entwicklung zu begrüßen jedoch macht es die planerische und 
verwalterische Komponente der Seminarplanung deutlich komplizierter und komplexer. Aktuell "bucht" 
man in Saalfeld Übernachtungen und Seminar/-Gruppenräume in einem Verwaltungsakt.

Fände ein Seminar im "Quartier Neuer Arbeit" statt, müssen Hotels gefunden und gebucht werden und es 
entsteht zusätzlicher buchhalterischer Aufwand durch unterschiedliche Rechnungslegungen.

Setzt man den Anspruch konsequent um, nur auf tarifgebundene Unterkünfte zurück zu greifen, wird sich 
die potenzielle Auswahl reduzieren.

Bei gesellschaftspolitischen Seminaren würden die Mitgliedsbeiträge in Hotelbetriebe gesteckt werden, 
anstatt in die hauseigenen Bildungsstätten. Die Identität gewerkschaftspolitischer Bildungsarbeit darf 
nicht durch Hotellobbys, Spa-Bereiche oder "temporäre Wohnmöglichkeiten" geprägt werden.

Auf der Kneipenmeile in der Karl-Liebknecht-Straße kann man es ordentlich krachen lassen, aber für die 
Gruppendynamik im Seminar ist das nicht zwingend hilfreich. Die Gruppe splittet sich Abends auf und 
verstreut sich in alle Himmelsrichtungen. Der abendliche Austausch findet selten oder nur unter wenigen 
Teilnehmenden statt.

Das "Quartier Neuer Arbeit" kann das BiZ in Saalfeld nicht ersetzen, daher muss das Bildungszentrum in 
Saalfeld dauerhaft erhalten bleiben.
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Antrag H 086: Erhalt Bildungsstätte Saalfeld
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Leipzig-Nordsachsen
Status: Erledigt durch Antrag H 080
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 080

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Mitgliederversammlung des Fachbereichs D (Handel) Leipzig-Nordsachsen stellt den
 2 Antrag, das ver.di-Bildungszentrum Saalfeld zu erhalten.

 3 Der Vermieter soll erneut zu Gesprächen aufgefordert werden, um einen adäquaten und
 4 langfristigen Mietvertrag über 31. Juli 2027 hinaus zu vereinbaren.

Begründung

Das Bildungszentrum in Saalfeld (BiZ) war und ist Dreh- und Angelpunkt für politische, betriebliche und 
gewerkschaftliche Bildungsarbeit in der Region. Seit einigen Jahren droht nun die Schließung, der 
Mietvertrag ist gekündigt. Was mit dem BiZ nach Ende des Mietvertrags (2024) passieren wird, ist unklar. 
Jedoch sorgt das Thema immer wieder für Gerüchte und Unruhe bei Teilnehmenden, Teamenden und wohl 
auch beim Personal.

Seit bekannt wurde, dass das BiZ nicht mehr gehalten wird, wurde schnell von einer neuen Bildungsstätte 
in Leipzig gesprochen. Die Idee startete als Tiger und endete jedoch als Bettvorleger, zumindest mit Blick 
auf die gewerkschaftliche Bildungsarbeit.

Ein Architekturwettbewerb wurde ausgerufen. Begleitet wird das Vorhaben durch den Projektentwickler 
MIB Coloured Fields GmbH. Platz 1 konnte sich die Berliner Achitektin Johanna Meyer-Grohbrügge sicher. 
Auf der Internetseite von MIB Coloured Fields GmbH (https://www.colouredfields.com/volkshausgarten/) 
werden die Pläne für das "Quartier Neuer Arbeit" wie folgt beschrieben:

"Zu den vorgesehenen Nutzungsbausteinen sollen neben Büro- und Konferenzräumen, Co-Working-Plätzen, 
Läden und Gastronomie in Anknüpfung an historische Nutzungen im Volkshaus auch ein Veranstaltungs- 
(Garten-)saal, temporäre Wohnmöglichkeiten, ein Sportstudio und eine Kindertagesstätte gehören."

Die Pläne klingen toll und die Entwürfe lassen Großes hoffen. Doch können sie in keiner Weise eine 
gewerkschaftliche Bildungsstätte ersetzen. Zumal weder ein Baubeginn noch ein geplanter 
Fertigstellungstermin bekannt sind.

Das BiZ in Saalfeld wurde in den letzten Jahren modernisiert: renovierte Zimmer, Ausstattung in den 
Seminarräumen, ein Büffet im Speiseraum, neue (rund um die Uhr verfügbare) Kaffeemaschinen, neues 
Geschirr, breiteres Angebot an der Bar... Auch die oft kritisierte Internetanbindung ist nun um Längen 
besser. Highspeed Internet steht zur Verfügung und wird durch eine geschickte Inhouse Technik im ganzen 
Gebäude verteilt. Hier wird stetig verbessert und optimiert. Seit der Pandemie rückt auch die digitale 
Bildungsarbeit weiter in den Fokus. Online-Seminare waren während der Lockdowns das einzige Mittel um 
weiter Bildungsarbeit anzubieten zu können. Auch hier hat das BiZ reagiert und entsprechende Technik 
angeschafft. Somit sind auch digitale oder hybride Seminare kein Problem.

Selbst der Vermieter nimmt nun Geld in die Hand und investiert: Neue Böden für die Terrassen, neuer 
Anstrich für die Fassade. Die defekte Heizungsanlage kann repariert werden, sofern es denn gewollt wäre. 
Von "Der Vermieter will ver.di nicht." ist nichts zu spüren. Der neue Leiter des Hauses (Achim Czeschka) ist 
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hoch motiviert dem BiZ zu neuem Glanz und Erfolg zu verhelfen.

Auch aus Sicht der Teamenden geht es vorwärts. Die Seminare im Haus sind gut besucht und ein 
Teamendenarbeitskreis wurde ins Leben gerufen. Der Austausch zwischen Teamenden, egal ob Haupt- 
oder Nebenberuflich bringt die gewerkschaftspolitische Bildungsarbeit wieder einen Schritt nach vorn.

Im Bildungszentrum Saalfeld wird der europäischen Entwicklungsprozess sowie die jüngere und jüngste 
deutsche Geschichte in den Fokus gesetzt. Nicht zuletzt durch die zentrale geografische Lage im Herzen 
der Bundesrepublik Deutschland und die unmittelbare Nähe zu Kulturstädten (zum Beispiel Weimar oder 
Erfurt) und historisch bedeutenden Orten (wie der Gedenkstätte Buchenwald) kann es keinen besseren 
Ort geben um auch den Rechtsruck in der Gesellschaft entgegen zu wirken. Bildung hilft!

Die ruhige Lage ermöglicht es den Teilnehmenden abzuschalten, dem Alltag zu entfliehen. Umso schöner 
ist es, morgens vom Vogelgezwitscher geweckt zu werden und den Ausblick, mit einer Tasse Kaffee auf der 
Dachterrasse, auf Saalfeld zu genießen. Die Teilnehmenden übernachten überwiegend vor Ort und somit 
ist auch der Austausch am Abend gewährleistet. Fragt man eine Seminargruppe, was sie besonders 
wertvoll fanden, so wird doch immer und immer wieder der abendliche Erfahrungsaustausch beim 
Kaltgetränk genannt. Ganz zwanglos können sich Betriebs- und Personalräte, (J)AV'n und politisch 
Interessierte austauschen, diskutieren und von den Erfahrungen der jeweils anderen profitieren.

All das kann das "Quartier Neuer Arbeit" im Leipziger Volkshausgarten nicht leisten. Ein Konferenzraum 
oder ein Veranstaltungssaal ist nicht zwingend auch für die Bildungsarbeit geeignet, eine gastronomische 
Einrichtung kann auf keinen Fall die gemütliche Kneipe im Keller des BiZ ersetzen.

Die Lage für das "Quartier Neuer Arbeit" ist, ohne Diskussionen, sensationell. Aber aus Sicht 
gewerkschaftspolitischer Bildungsarbeit ist sie doch auch ein "Problem". Die Teilnehmenden von 
außerhalb können nicht vor Ort übernachten und werden somit nach Seminarende auf die "KarLi" 
getrieben. Wie soll das für ein Grundlagenseminar für Interessensvertretungen aussehen? Werden die 
Teilnehmenden dann in der Pension gegenüber untergebracht oder in einem der unzähligen Sterne-
Hotels der Messestadt? Frühstücken die Teilnehmenden dann im Hotel und machen sich mit dem ÖPNV 
auf dem Weg zum Seminarraum im "Quartier Neuer Arbeit"?

Schon jetzt ist es zeitweise problematisch in Leipzig Hotelkapazitäten für Gruppen zu finden. Aus der 
touristischen Perspektive ist diese Entwicklung zu begrüßen jedoch macht es die planerische und 
verwalterische Komponente der Seminarplanung deutlich komplizierter und komplexer. Aktuell "bucht" 
man in Saalfeld Übernachtungen und Seminar/-Gruppenräume in einem Verwaltungsakt.

Fände ein Seminar im "Quartier Neuer Arbeit" statt, müssen Hotels gefunden und gebucht werden und es 
entsteht zusätzlicher buchhalterischer Aufwand durch unterschiedliche Rechnungslegungen.

Setzt man den Anspruch konsequent um, nur auf tarifgebundene Unterkünfte zurück zu greifen, wird sich 
die potentielle Auswahl reduzieren.

Bei gesellschaftspolitischen Seminaren würden die Mitgliedsbeiträge in Hotelbetriebe gesteckt werden, 
anstatt in die hauseigenen Bildungsstätten. Die Identität gewerkschaftspolitischer Bildungsarbeit darf 
nicht durch Hotellobbys, Spa-Bereiche oder "temporäre Wohnmöglichkeiten" geprägt werden.

Auf der Kneipenmeile in der Karl-Liebknecht-Straße kann man es ordentlich krachen lassen, aber für die 
Gruppendynamik im Seminar ist das nicht zwingend hilfreich. Die Gruppe splittet sich abends auf und 
verstreut sich in alle Himmelsrichtungen. Der abendliche Austausch findet selten oder nur unter wenigen 
Teilnehmenden statt.

Das "Quartier Neuer Arbeit" kann das BiZ in Saalfeld nicht ersetzen, daher muss das Bildungszentrum in 
Saalfeld dauerhaft erhalten bleiben.
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Antrag H 087: Erhalt einer Bildungs- und Begegnungsstätte im 
Osten/Thüringen
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Thüringen
Status: Erledigt durch Antrag H 080
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 080

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Erhalt einer Bildungs- und Begegnungsstätte im Osten / in Thüringen.

Begründung

Bildung ist ein wesentlicher Faktor für unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben, für gute, 
kompetente Arbeit von Betriebs- und Personalräten sowie Vertrauensleuten, aber auch ein wesentlicher 
Faktor für die gesellschaftspolitische Bildung.

Der Mietvertrag von Saalfeld wurde bis 2027 verlängert, was erst einmal positiv zu bewerten ist und von 
uns begrüßt wird. Allerdings sehen wir den Standort damit noch nicht dauerhaft gesichert.

Es braucht eine Bildungskonzeption, die dauerhaft die Arbeit der Bildungszentren definiert, Standorte 
benennt und die finanziellen und personellen Ressourcen sichert.

Insbesondere im Osten brauchen wir auch nach 2027 eine Bildungs- und Begegnungsstätte. Ein Rückzug 
von ver.di aus dem Osten als gewerkschaftspolitischer Bildungsort wäre das falsche Signal für alle, die für 
Demokratie und Solidarität eintreten und würde das Gefühl bestärken, abgewertet und abgehängt zu sein.
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Antrag H 088: Den einzigen ver.di-Bildungsstandort im Osten, 
Saalfeld sichern und erhalten! 
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz D Sachsen/Sachsen-Anhalt/

Thüringen
Status: Erledigt durch Antrag H 080
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 080

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die gewerkschaftlich Verantwortlichen werden aufgefordert, alles zu unternehmen,
 2 damit der Standort Saalfeld für gewerkschaftliche Bildungsarbeit als aktuell einzige
 3 ver.di-Bildungsstätte im Osten der Bundesrepublik Deutschland im Landesbezirk
 4 Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen erhalten bleibt.

 5 Um sicher zu stellen, dass die ver.di-Bildungsstätte in Saalfeld weiter als ver.di-
 6 Bildungszentrum und Ort, in dem gewerkschaftliche Identität, Kultur und Solidarität
 7 erfahren und gelebt werden kann und als Veranstaltungsort, der Seminare und Tagungen
 8 für Betriebs – und Personalräte, Bildungsurlaub und ver.di-Gremienarbeit ermöglicht,
 9 sind die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Begründung

Die ver.di-Bildungsstätte in Saalfeld, als einzige in den neuen Bundesländern, ist für uns im Landesbezirk 
Sachsen Sachsen-Anhalt und Thüringen, aber auch darüber hinaus für die ver.di-Strukturen der alten 
Bundesländer, ein Ort des Treffens und gewerkschaftlichen Austausches, unabhängig von Funktionen. 
Gleichermaßen bietet die ver.di-Bildungsstätte in Saalfeld für Betriebs- und Personalräte als auch für 
Gremienarbeit in ver.di oder Personengruppen die Möglichkeit, im geschützten Raum miteinander ins 
Gespräch zu kommen, zu diskutieren und zu streiten, aber auch in schöner Umgebung Seminare zu 
besuchen. Der Mietvertrag ist aus unserer Sicht zu verlängern, gegebenenfalls ist das Haus käuflich zu 
erwerben.

Die stetige Verbesserung der Ausstattung der Zimmer und der Seminarräume sowie das Angebot der 
Küche sprächen für das Weiterbetreiben der Bildungsstätte statt zukünftig teure Hotels finanziell zu 
unterstützen.

Mit der möglichen Schließung der ver.di-Bildungsstätte Saalfeld ginge nicht nur die gemeinschaftliche und 
politische ver.di-Bildung in Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen verloren. Mit der möglichen Schließung 
der ver.di-Bildungsstätte Saalfeld würden wir in Mitteldeutschland ein Stück der Oststruktur und 
Ostkultur in ver.di verlieren.

Der geplante Neubau in Leipzig, kann und wird die ver.di-Bildungsstätte in Saalfeld nicht ersetzen. Aus 
unserer Sicht kann dieses Gebäude als zusätzliches Angebot der Kultur, der Bildung und des Austausches 
in einer anderen Umgebung, der Großstadt Leipzig, sein.
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Antrag H 089: Erhalt Bildungszentrum Saalfeld
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz C Sachsen/Sachsen-Anhalt/

Thüringen
Status: Erledigt durch Antrag H 080
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 080

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass das Bildungszentrum Saalfeld weiterhin erhalten
 2 bleibt.

 3 Der Vermieter soll erneut zu Gesprächen aufgefordert werden, um einen adäquaten und
 4 langfristigen Mietvertrag zu vereinbaren.

Begründung

Das Bildungszentrum in Saalfeld (BiZ) war und ist Dreh- und Angelpunkt für politische, betriebliche und 
gewerkschaftliche Bildungsarbeit in der Region.

Seit einigen Jahren droht nun die Schließung, der Mietvertrag ist gekündigt.

Was mit dem BiZ nach Ende des Mietvertrages (2024) passieren wird ist unklar.

Jedoch sorgt das Thema immer wieder für Gerüchte und Unruhe bei Teilnehmenden, Teamenden und wohl 
auch beim Personal.

Seit bekannt wurde, dass das BiZ nicht mehr gehalten wird, wurde schnell von einer neuen Bildungsstätte 
in Leipzig gesprochen. Die Idee startete als Tiger und endete jedoch als Bettvorleger, zumindest mit Blick 
auf die gewerkschaftliche Bildungsarbeit.

Ein Architekturwettbewerb wurde ausgerufen. Begleitet wird das Vorhaben durch den Projektentwickler 
MIB Coloured Fields GmbH. Platz 1 konnte sich die Berliner Architektin Johanna Meyer-Grohbrügge sichern.

Auf der Internetseite von MIB Coloured Fields GmbH (https://www.colouredfields.com/volkshausgarten/) 
werden die Pläne für das "Quartier Neuer Arbeit" wie folgt beschrieben:

"Zu den vorgesehenen Nutzungsbausteinen sollen neben Büro- und Konferenzräumen, Co-Working-Plätzen, 
Läden und Gastronomie in Anknüpfung an historische Nutzungen im Volkshaus auch ein Veranstaltungs- 
(Garten-)saal, temporäre Wohnmöglichkeiten, ein Sportstudio und eine Kindertagesstätte gehören."

Die Pläne klingen toll und die Entwürfe lassen Großes hoffen. Doch können sie in keiner Weise eine 
gewerkschaftliche Bildungsstätte ersetzen. Zumal weder ein Baubeginn noch ein geplanter 
Fertigstellungstermin bekannt sind.

Das BiZ in Saalfeld wurde in den letzten Jahren modernisiert: renovierte Zimmer, Ausstattung in den 
Seminarräumen, ein Büffet im Speiseraum, neue (rund um die Uhr verfügbare) Kaffeemaschinen, neues 
Geschirr, breiteres Angebot an der Bar...

Auch die oft kritisierte Internetanbindung ist nun um Längen besser. Highspeed Internet steht zur 
Verfügung und wird durch eine geschickte Inhouse-Technik im ganzen Gebäude verteilt. Hier wird stetig 
verbessert und optimiert.

Seit der Pandemie rückt auch die digitale Bildungsarbeit weiter in den Fokus.

Online-Seminare waren während der Lockdowns das einzige Mittel, um weiter Bildungsarbeit anzubieten 
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zu können. Auch hier hat das BiZ reagiert und entsprechende Technik angeschafft. Somit sind auch 
digitale oder hybride Seminare kein Problem.

Selbst der Vermieter nimmt nun Geld in die Hand und investiert: Neue Böden für die Terrassen, neuer 
Anstrich für die Fassade. Die defekte Heizungsanlage kann repariert werden, sofern es denn gewollt wäre. 
Von "Der Vermieter will ver.di nicht" ist nichts zu spüren. Der neue Leiter des Hauses (Achim Czeschka) ist 
hoch motiviert dem BiZ zu neuem Glanz und Erfolg zu verhelfen.

Auch aus Sicht der Teamenden geht es vorwärts. Die Seminare im Haus sind gut besucht und ein 
Teamendenarbeitskreis wurde ins Leben gerufen. Der Austausch zwischen Teamenden, egal ob haupt- 
oder nebenberuflich, bringt die gewerkschaftspolitische Bildungsarbeit wieder einen Schritt nach vorn.

Im Bildungszentrum Saalfeld wird der europäische Entwicklungsprozess sowie die jüngere und jüngste 
deutsche Geschichte in den Fokus gesetzt.

Nicht zuletzt durch die zentrale geografische Lage im Herzen der Bundesrepublik Deutschland und die 
unmittelbare Nähe zu Kulturstädten (zum Beispiel Weimar oder Erfurt) und historisch bedeutenden Orten 
(wie der Gedenkstätte Buchenwald) kann es keinen besseren Ort geben um auch den Rechtsruck in der 
Gesellschaft entgegen zu wirken. Bildung hilft!

Die ruhige Lage ermöglicht es den Teilnehmenden abzuschalten, dem Alltag zu entfliehen. Umso schöner 
ist es, morgens vom Vogelgezwitscher geweckt zu werden und den Ausblick, mit einer Tasse Kaffee auf der 
Dachterrasse, auf Saalfeld zu genießen. Die Teilnehmenden übernachten überwiegend vor Ort und somit 
ist auch der Austausch am Abend gewährleistet. Fragt man eine Seminargruppe, was sie besonders 
wertvoll fanden, so wird doch immer und immer wieder der abendliche Erfahrungsaustausch beim 
Kaltgetränk genannt. Ganz zwanglos können sich Betriebs- und Personalräte, (J)AVen und politisch 
Interessierte austauschen, diskutieren und von den Erfahrungen der jeweils anderen profitieren.

All das kann das "Quartier Neuer Arbeit" im Leipziger Volkshausgarten nicht leisten. Ein Konferenzraum 
oder ein Veranstaltungssaal ist nicht zwingend auch für die Bildungsarbeit geeignet, eine gastronomische 
Einrichtung kann auf keinen Fall die gemütliche Kneipe im Keller des BiZ ersetzen.

Die Lage für das "Quartier Neuer Arbeit" ist, ohne Diskussionen, sensationell. Aber aus Sicht 
gewerkschaftspolitischer Bildungsarbeit ist sie doch auch ein "Problem".

Die Teilnehmenden von außerhalb können nicht vor Ort übernachten und werden somit nach 
Seminarende auf die "KarLi" getrieben. Wie soll das für ein Grundlagenseminar für 
Interessensvertretungen aussehen? Werden die Teilnehmenden dann in der Pension gegenüber 
untergebracht oder in einem der unzähligen Sterne-Hotels der Messestadt? Frühstücken die 
Teilnehmenden dann im Hotel und machen sich mit dem ÖPNV auf dem Weg zum Seminarraum im 
"Quartier Neuer Arbeit"?

Schon jetzt ist es zeitweise problematisch in Leipzig Hotelkapazitäten für Gruppen zu finden. Aus der 
touristischen Perspektive ist diese Entwicklung zu begrüßen, jedoch macht es die planerische und 
verwalterische Komponente der Seminarplanung deutlich komplizierter und komplexer. Aktuell "bucht" 
man in Saalfeld Übernachtungen und Seminar / -Gruppenräume in einem Verwaltungsakt.

Fände ein Seminar im "Quartier Neuer Arbeit" statt, müssen Hotels gefunden und gebucht werden und es 
entsteht zusätzlicher buchhalterischer Aufwand durch unterschiedliche Rechnungslegungen.

Setzt man den Anspruch konsequent um, nur auf tarifgebundene Unterkünfte zurück zu greifen, wird sich 
die potenzielle Auswahl reduzieren.

Bei gesellschaftspolitischen Seminaren würden die Mitgliedsbeiträge in Hotelbetriebe gesteckt werden, 
anstatt in die hauseigenen Bildungsstätten. Die Identität gewerkschaftspolitischer Bildungsarbeit darf 
nicht durch Hotellobbys, Spa-Bereiche oder "temporäre Wohnmöglichkeiten" geprägt werden.
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Auf der Kneipenmeile in der Karl-Liebknecht-Straße kann man es ordentlich krachen lassen, aber für die 
Gruppendynamik im Seminar ist das nicht zwingend hilfreich. Die Gruppe splittet sich abends auf und 
verstreut sich in alle Himmelsrichtungen. Der abendliche Austausch findet selten oder nur unter wenigen 
Teilnehmenden statt.

Das "Quartier Neuer Arbeit" kann das BiZ in Saalfeld nicht ersetzen, daher muss das Bildungszentrum in 
Saalfeld dauerhaft erhalten bleiben.
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Antrag H 090: Erhalt der Bildungsstätte Saalfeld
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/

Thüringen
Status: Erledigt durch Antrag H 080
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 080

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die ver.di-Jugend im Fachbereich A Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen fordert den
 2 Erhalt der ver.di-Bildungsstätte Saalfeld.

Begründung

Eine Schließung der einzigen ostdeutschen ver.di-Bildungsstätte hätte verheerende Konsequenzen. So 
würde das Ausweichen auf andere Standorte zu längeren Anfahrtswegen führen, wodurch manchen die 
Teilnahme verwehrt bleiben könnte. Es ist zudem unsicher, ob die Schließung zu Kosteneinsparungen 
führt, da die Findung von alternativen Austragungsorten neue Kosten und einen höheren 
Verwaltungsaufwand produzieren könnten. Ob die Qualität von Unterkunft und Verpflegung 
aufrechterhalten werden kann, ist ebenfalls unklar. Da die anderen Bildungsstätten, ebenso wie Saalfeld, 
oft ausgebucht sind, könnte es außerdem zu einer Reduzierung des Bildungsangebotes kommen. Die 
Einsparung von Bildung und Mitgliedervernetzung kann unseren Verband erheblich schwächen, weshalb 
der Standort erhalten werden muss. Solidarität auch mit den Beschäftigten der Bildungsstätte in Saalfeld.
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Antrag H 091: Erhalt BIZ Saalfeld
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/

Thüringen
Status: Erledigt durch Antrag H 080
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 080

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di sichert die weitere Nutzung und den Fortbestand des ver.di-Bildungszentrums
 2 Saalfeld.

 3 Die verantwortlichen Hauptamtlichen im Bundesvorstand sind aufgefordert, Gespräche
 4 mit dem Vermieter zur Vereinbarung eines adäquaten und langfristigen Mietvertrages zu
 5 führen. Sollten diese scheitern, wird eine langfristige Anschlusslösung für eine
 6 Bildungsstätte in eine der drei Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen-Länder geschaffen.

Begründung

Das Bildungszentrum in Saalfeld (BiZ) ist die einzige ver.di-Bildungsstätte in den ostdeutschen 
Flächenländern. Es ist Dreh- und Angelpunkt für die politische, betriebliche und gewerkschaftliche 
Bildungsarbeit in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dementsprechend wurde ein spezifisches Profil 
der Bildungsstätte entwickelt, dass den Bedürfnissen im Landesbezirk Rechnung trägt.  

Bereits seit einigen Jahren droht – unter anderem wegen zu hoher Mietkosten und Investitionsbedarfe – 
die Schließung des BiZ Saalfeld. Mittlerweile ist der Mietvertrag zu 2024 gekündigt. Wie es danach 
weitergehen soll, ist bis dato völlig offen.

Das BiZ in Saalfeld wurde in den letzten Jahren modernisiert: renovierte Zimmer, Ausstattung in den 
Seminarräumen, neues Büffet im Speiseraum usw. … Highspeed-Internet wird durch eine geschickte 
Inhouse Technik im ganzen Gebäude verteilt. Hier wird stetig verbessert und optimiert. Online-Seminare 
waren während der Lockdowns das einzige Mittel, um weiter Bildungsarbeit anzubieten zu können. Auch 
hier hat das BiZ reagiert und entsprechende Technik für digitale oder hybride Seminare angeschafft. Die 
Bildungsarbeit im Haus ist nach den Corona-Einschränkungen wieder gut angelaufen, die Auslastung ist 
gut. BiZ-Leiter Achim Czeschka und seine Mannschaft sind hoch motiviert und arbeiten trotz der 
unsicheren Perspektive weiter an der Verbesserung der Angebote.

Fest steht, dass die Bebauung des Volkshaus-Areals in Leipzig noch in weiter Ferne steht und auch nach 
deren Realisierung kein adäquater Ersatz für das BiZ Saalfeld sein wird. Diesbezügliche Nachfragen, die 
der Landesbezirksvorstand Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen nach Bekanntgabe der Baupläne in 
Leipzig durch den Vorsitzenden Frank Werneke beim letzten Bundeskongress 2019 immer wieder an den 
Bundesvorstand gestellt hat, wurden teilweise mit schwammigen Aussagen abgewiegelt, von März 2021 bis 
Juli 2022 blieben sie gänzlich unbeantwortet. Erst nach einer Intervention des Präsidiums des 
Landesbezirksvorstandes fanden zwei Gespräche mit dem verantwortlichen Bundesvorstandsmitglied 
Christoph Meister (Juli und August 2022) statt. Doch konkrete Aussagen – sowohl zu den Planungen für das 
BiZ Saalfeld als auch das Bauvorhaben in Leipzig – wurden nicht gemacht. Stattdessen soll es nicht näher 
definierte „Interimslösungen“ geben, die inakzeptabel sind, weil sie in keiner Weise die Anforderungen 
einer gewerkschaftlichen Bildungsstätte erfüllen.

Das Anforderungsprofil für das Bauvorhaben in Leipzig, das seitens des Landesbezirksvorstandes für die 
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Planung entwickelt worden war, blieb unberücksichtigt: Entstehen wird ein Tagungszentrum ohne 
Übernachtungsmöglichkeiten, keine ver.di-Bildungsstätte. Schon jetzt ist es zeitweise problematisch, in 
Leipzig Hotelkapazitäten für Gruppen zu finden. Und dann steckt man unsere Mitgliedsbeiträge in 
Hotelbetriebe, anstatt in die ver.di-eigenen Bildungsstätten? Die Identität gewerkschaftspolitischer 
Bildungsarbeit darf nicht durch Hotellobbys, Spa-Bereiche oder "temporäre Wohnmöglichkeiten" geprägt 
werden.

Den Architekturwettbewerb zur Entwicklung des Leipziger Volkshaus-Areals gewann die Berliner 
Architektin Johanna Meyer-Grohbrügge. Auf der Internetseite  von MIB Coloured Fields GmbH https://
www.colouredfields.com/volkshausgarten/ werden die Pläne  für das "Quartier Neuer Arbeit" beschrieben: 
"Zu den vorgesehenen Nutzungsbausteinen sollen neben Büro- und Konferenzräumen, Co-Working-Plätzen, 
Läden und Gastronomie in Anknüpfung an historische Nutzungen im Volkshaus auch ein 
Veranstaltungssaal, temporäre Wohnmöglichkeiten, ein Sportstudio und eine Kindertagesstätte gehören."

Damit wird klar, dass der geplante Neubau in keiner Weise unsere gewerkschaftliche Bildungsstätte 
ersetzen wird. Zumal weder ein Baubeginn noch ein geplanter Fertigstellungstermin bekannt sind.
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Antrag H 092: Erhalt BIZ Saalfeld
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Status: Erledigt durch Antrag H 080
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 080

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di sichert die weitere Nutzung und den Fortbestand des ver.di-Bildungszentrums 
 2 Saalfeld. 

 3 Die verantwortlichen Hauptamtlichen im Bundesvorstand sindaufgefordert, Gespräche 
 4 mit dem Vermieter zur Vereinbarung eines adäquaten und langfristigen Mietvertrages zu 
 5 führen. Sollten diese scheitern, wird eine langfristige Anschlusslösung für ein 
 6 Bildungszentrum in einem der drei SAT-Länder geschaffen.

Begründung

Das Bildungszentrum in Saalfeld (BiZ) ist die einzige ver.di-Bildungsstätte in den ostdeutschen 
Flächenländern. Es ist Dreh- und Angelpunkt für die politische, betriebliche und gewerkschaftliche 
Bildungsarbeit in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dementsprechend wurde ein spezifisches Profil 
der Bildungsstätte entwickelt, dass den Bedürfnissen im Landesbezirk Rechnung trägt.  

Bereits seit einigen Jahren droht – unter anderem wegen zu hoher Mietkosten und Investitionsbedarfe – 
die Schließung des BiZ Saalfeld. Mittlerweile ist der Mietvertrag zu 2024 gekündigt. Wie es danach 
weitergehen soll, ist bis dato völlig offen.

Das BiZ in Saalfeld wurde in den letzten Jahren modernisiert: renovierte Zimmer, Ausstattung in den 
Seminarräumen, neues Büffet im Speiseraum usw. … Highspeed Internet wird durch eine geschickte 
Inhouse Technik im ganzen Gebäude verteilt. Hier wird stetig verbessert und optimiert. Online-Seminare 
waren während der Lockdowns das einzige Mittel, um weiter Bildungsarbeit anzubieten zu können. Auch 
hier hat das BiZ reagiert und entsprechende Technik für digitale oder hybride Seminare angeschafft. Die 
Bildungsarbeit im Haus ist nach den Corona-Einschränkungen wieder gut angelaufen, die Auslastung ist 
gut. BiZ-Leiter Achim Czeschka und seine Mannschaft sind hoch motiviert und arbeiten trotz der 
unsicheren Perspektive weiter an der Verbesserung der Angebote.

Fest steht, dass die Bebauung des Volkshaus-Areals in Leipzig noch in weiter Ferne steht und auch nach 
deren Realisierung kein adäquater Ersatz für das BiZ Saalfeld sein wird. Diesbezügliche Nachfragen, die 
der Landesbezirksvorstand Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen nach Bekanntgabe der Baupläne in 
Leipzig durch den Vorsitzenden Frank Werneke beim letzten Bundeskongress 2019 immer wieder an den 
Bundesvorstand gestellt hat, wurden teilweise mit schwammigen Aussagen abgewiegelt, von März 2021 bis 
Juli 2022 blieben sie gänzlich unbeantwortet. Erst nach einer Intervention des Präsidiums des 
Landesbezirksvorstandes fanden zwei Gespräche mit dem verantwortlichen Bundesvorstandsmitglied 
Christoph Meister (Juli und August 2022) statt. Doch konkrete Aussagen – sowohl zu den Planungen für das 
BiZ Saalfeld als auch das Bauvorhaben in Leipzig – wurden nicht gemacht. Stattdessen soll es nicht näher 
definierte „Interimslösungen“ geben, die inakzeptabel sind, weil sie in keiner Weise die Anforderungen 
einer gewerkschaftlichen Bildungsstätte erfüllen.

Das Anforderungsprofil für das Bauvorhaben in Leipzig, das seitens des Landesbezirksvorstandes für die 
Planung entwickelt worden war, blieb unberücksichtigt: Entstehen wird ein Tagungszentrum ohne 
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Übernachtungsmöglichkeiten, keine ver.di-Bildungsstätte. Schon jetzt ist es zeitweise problematisch, in 
Leipzig Hotelkapazitäten für Gruppen zu finden. Und dann steckt man unsere Mitgliedsbeiträge in 
Hotelbetriebe, anstatt in die ver.di-eigenen Bildungsstätten? Die Identität gewerkschaftspolitischer 
Bildungsarbeit darf nicht durch Hotellobbys, Spa-Bereiche oder "temporäre Wohnmöglichkeiten" geprägt 
werden.

Den Architekturwettbewerb zur Entwicklung des Leipziger Volkshaus-Areals gewann die Berliner 
Architektin Johanna Meyer-Grohbrügge. Auf der Internetseite  von MIB Coloured Fields GmbH https://
www.colouredfields.com/volkshausgarten/ werden die Pläne  für das "Quartier Neuer Arbeit" beschrieben: 
"Zu den vorgesehenen Nutzungsbausteinen sollen neben Büro- und Konferenzräumen, Co-Working-Plätzen, 
Läden und Gastronomie in Anknüpfung an historische Nutzungen im Volkshaus auch ein 
Veranstaltungssaal, temporäre Wohnmöglichkeiten, ein Sportstudio und eine Kindertagesstätte gehören."

Damit wird klar, dass der geplante Neubau in keiner Weise unsere gewerkschaftliche Bildungsstätte 
ersetzen wird. Zumal weder ein Baubeginn noch ein geplanter Fertigstellungstermin bekannt sind.
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Antrag H 093: Gesamt-Konzept für die Bildungsarbeit in ver.di
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hessen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand wird beauftragt, ein Gesamtkonzept zur Weiterentwicklung der
 2 Bildungsarbeit in ver.di vorzulegen. Darin werden die Aufgaben und Ziele der
 3 Bildungsarbeit definiert, die Rolle, Aufgabe und personelle Ausstattung der ver.di-
 4 Bildungszentren festgelegt, eine Arbeitsteilung zwischen regionalen und zentralen
 5 Angeboten sowie zwischen den unterschiedlichen Bildungsträgern in ver.di aber auch
 6 die notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen dargestellt. Der Vorstand
 7 unterrichtet den Gewerkschaftsrat über den Sachstand der Realisierung mindestens
 8 einmal jährlich. 

Begründung

Das ver.di-Bildungskonzept aus dem Jahr 2007 entspricht nicht mehr den derzeitigen und zukünftigen 
Anforderungen. Die Bildungsarbeit in ver.di wird von mehreren Organisationen angeboten: ver.di 
Gesellschaft für Politische Bildung (GPB), ver.di b+b sowie den ver.di-Bildungswerken. Dabei reichen die 
Themen von Vertrauensleutearbeit über Betriebsrats- und Personalratstätigkeiten bis zu hin zu 
gewerkschaftlichen und gesellschaftspolitischen Fragestellungen. Zielgruppen sind die ver.di-Mitglieder, 
ehrenamtliche Aktive (in der ver.di-Bildungsarbeit und in der Organisation) sowie Betriebs- und 
Personalräte. 
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Antrag H 094: Ausbau der politischen Bildungsarbeit in den 
Betrieben
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich für den Ausbau der politischen Bildungsarbeit in den Betrieben ein.
 2 In Kooperation mit betrieblich Aktiven und den Teamenden in den Jugendvorständen
 3 entwickeln Fachbereichssekretär*innen und Jugendsekretär*innen entsprechende
 4 Angebote.

Begründung

ver.di hat zwar schon viele Bildungsangebote, aber für Noch-nicht-Aktive ist die Anmeldung zu diesen oft 
eine Hürde. Neben der Anmeldehürde ist auch der Faktor Zeitressource ein wichtiger Punkt. Die 
betriebliche Ebene ist niederschwelliger und ermöglicht es, auf konkrete Problemstellung im Betrieb 
einzugehen und dort gezielte Bildungsarbeit zu leisten. Auch zeitlich lässt es sich besser in den 
betrieblichen Ablauf integrieren, indem man die Bildungsangebote an Betriebsversammlungen, 
Aktiventreffen,... angliedert. Bildungsarbeit ist langfristig wichtig für die Bindung unserer Mitglieder sowie 
die Stärkung der Aktionsfähigkeit. Schlagkraft kann eine Gewerkschaft nur entwickeln, wenn ihren 
Mitgliedern die politische Dimension ihres Handelns bewusst ist. Innerhalb unserer Strukturen haben wir 
eine Vielzahl hochkompetenter Mitglieder, die entsprechende Angebote durchführen können.
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Antrag H 095: Eigenes Ausbildungsprogramm (EOR) für 
migrantische Teamende anbieten
Antragsteller*in: Bundesmigrationskonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wird aufgefordert, die Einstiegs- und Orientierungsreihe (EOR-Ausbildung zur
 2 ver.di Teamer*in) speziell für Kolleg*innen mit migrantischem Hintergrund anzubieten.
 3 Es ist zu überprüfen, inwiefern das eine angepasste Didaktik erfordert.

Begründung

Es gibt sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund, die sich aus unterschiedlichen Gründen noch 
schwer tun, selbst aktiv in die gewerkschaftliche Bildungsarbeit einzusteigen. Eine mögliche Erklärung 
ist, dass es hier nur wenige Vorbilder gibt.

Es braucht in dieser Kolleg*innengruppe unbedingt Multiplikator*innen, die sich als Teamer*innen 
ausbilden lassen, damit sie mehr Menschen mit Migrationshintergrund ansprechen können

Manchmal sind sprachliche Barrieren ein Grund, weshalb sich solche Seminare nicht richtig zugetraut 
werden.

Diese EOR-Ausbildung sollte mit gegebenenfalls barrierearmer Sprache und oder speziellen 
Migrationsthemen aufgestellt werden.

Eine EOR-Gruppe, die nur aus Menschen mit Migrationshintergrund besteht, kann schon als Netzwerk 
agieren, sich gegenseitig gut unterstützen und selbstbewusst mit schon bestehenden Netzwerken 
verknüpfen.

Es braucht diesen Fokus / diese Ansprache an speziell Menschen mit Migrationshintergrund und eine 
EOR-Ausbildung würde ein wirkungsvoller Weg sein.
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Antrag H 096: Pflegevollversicherung
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Das Thema „Pflegevollversicherung“ soll in das Bildungsprogramm aufgenommen werden.

 2 Alle Gliederungen werden aufgefordert, den Beschluss des DGB-Bundeskongresses aktiv
 3 zu unterstützen.

Begründung

Die demografische Entwicklung führt auch zu einem Anstieg der Pflegebedürftigkeit. Die stationäre und 
ambulante Pflege gerät immer mehr unter Druck. Deshalb muss nicht nur die innergewerkschaftliche, 
sondern auch die öffentliche Diskussion verstärkt werden.

Neun Gründe für die Pflegevollversicherung

Pflegebedürftige Menschen erhalten die qualitätsgesicherten Leistungen, die individuell auf Ihre 1. 
Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Die Angst, im Alter nicht gut versorgt zu sein, wird genommen.2. 

Pflegende Angehörige, Freunde und Nachbarn werden entlastet, weil professionelle Pflegekräfte ihre 3. 
Aufgaben übernehmen können.

Weil mehr Hilfe und Unterstützung zu Hause in Anspruch genommen werden kann, wird es leichter 4. 
möglich, in den eigenen vier Wänden alt zu werden.

Die individuelle private Vorsorge ist nicht mehr notwendig.5. 

Zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze können entstehen.6. 

Kommunen können das Geld, das sie heute für Hilfe zur Pflege aufwenden, in den Aufbau kommunaler 7. 
Infrastruktur investieren.

Alle pflegebedürftigen Menschen profitieren, weil die Pflegevollversicherung solidarisch getragen wird 8. 
und finanzierbar ist.

Und nicht zuletzt bleibt mehr von der Rente übrig, um auch bei Pflegebedürftigkeit sich den einen oder 9. 
anderen Wunsch erfüllen zu können.
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Antrag H 097: Kenne deine Rechte zum Schutz vor Diskriminierung: 
Die Inhalte des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz müssen in 
ver.di-Grundschulungen für Betriebsräte / Personalräte / 
Mitarbeitervertretungen verankert werden
Antragsteller*in: Bundesmigrationskonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die ver.di-Bildungsträger wie ver.di Bildung und Beratung führen die Grundschulungen
 2 von Betriebs- und Personalräten durch. In den Inhalten der Regelseminare (BR 1,2,3 /
 3 PR 1) muss die gesetzliche Verpflichtung betrieblicher Interessensvertretungen gegen
 4 Diskriminierung vorzugehen, in Zukunft verankert und über entsprechende
 5 Bildungsmodule umgesetzt werden. Diese Verpflichtung leitet sich aus dem Allgemeinen
 6 Gleichbehandlungsgesetz (AGG), dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) und den
 7 Personalvertretungsgesetzen (PersVG) ab.

 8 Zusätzliche optionale Seminare und Spezialisierungen zum Thema sollen weiterhin
 9 angeboten werden, jedoch als Vertiefung, nicht als Ersatz für fehlende Inhalte in den
 10 Regelseminaren.

Begründung

Rassismus verhindert die gleiche Teilhabe an Gesellschaft und Arbeitsleben, weder in der Gesellschaft 
noch im Betrieb darf er eine Chance haben sich auszubreiten. Dies ist nicht nur ein Gebot des 
Rechtsstaates, sondern auch ein Grundsatz unserer gewerkschaftlichen Arbeit in ver.di.

Diesem Anspruch müssen wir in unseren Bildungsseminaren für betriebliche Interessensvertreter*innen 
besser nachkommen. Denn der Betrieb ist kein diskriminierungsfreier Raum. Betriebsräte / Personalräte 
sind qua Amt Akteure, die gegen Diskriminierung vorgehen müssen, aber im Alltag häufig über zu wenig 
Wissen und Praxiserfahrungen verfügen. Sie müssen geschult und auf ihre Verantwortung hingewiesen 
und vorbereitet werden. Viele Beispiele der letzten Jahre zeigen, dass dies dringend notwendig ist und 
ver.di dieser Verantwortung stärker als bisher nachkommen muss. 
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Antrag H 098: „BIZ nachhaltiger gestalten“ Glasflaschen und 
Wasserspender in Bildungszentren einführen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nord
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 In den ver.di-Bildungszentren wird ein System aus Glasflaschen und Wasserspendern
 2 eingeführt. 

 3 Ziel des Systems ist eine nachhaltigere und kostengünstigere Alternative der
 4 Getränkeversorgung in den Bildungsstätten mit Einführung ab dem 1. Quartal 2024
 5 bundesweit.

Begründung

Die aktuelle Situation in den meisten Bildungsstätten zeigt auf, dass es größtenteils ein Konzept aus 
Mehrwegwasserflaschen in den einzelnen Seminarräumen gibt. Dieses System hat negative ökologische 
Folgen. 

Daher muss flächendeckend ein System aus Wasserspendern und Glasflaschen mit ver.di-Logo eingeführt 
werden, welche zu Seminarbeginn ausgegeben und nach Bedarf erneuert werden - beispielsweise bei 
längerem Aufenthalt in der Bildungszentren (BIZ). 

Auch eine Kühlung der Getränke kann so deutlich einfacher realisiert werden. Des Weiteren können diese 
Flaschen im ver.di-Katalog zum Beispiel über die Vorstände zum Privatgebrauch bestellt und nach Bedarf 
selbstständig mitgebracht werden. Hier würde auch nach außen zusätzlich eine Werbung für ver.di 
erfolgen, da diese Flaschen zusätzlich als Werbemittel eingesetzt werden können.
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Antrag H 099: Getränkepreisbremse in ver.di Bildungsstätten
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Es muss eine Getränkepreisbremse in ver.di-Bildungsstätten geben. Der Getränkepreis
 2 sollte sich möglichst nah am Selbstkostenpreis orientieren.

Begründung

In JAV / AV und Jugendseminaren sind zum Großteil Auszubildende und dual Studierende mit Ausbildungs- 
oder Studiengehalt. Andere Seminare werden auch von Mitgliedern mit geringem Einkommen besucht. 
Deshalb ist es notwendig, dass der Getränkepreis möglichst niedrig ist. 
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Antrag H 100: Die Zukunft von ver.di entscheidet sich in den 
Betrieben –  Für eine bessere Finanzausstattung der Fachbereiche!
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Niedersachsen/Bremen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Gewerkschaftsrat
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Gewerkschaftsrat

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 101

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Gewerkschaftsrat beschließt die Änderung der Budgetierungsrichtlinie.

 2 Für die Fachbereiche in der Budgeteinheit Land / Bezirke werden zukünftig höhere
 3 prozentuale Budgetsätze als derzeit für die Verteilung der Beitragseinnahmen
 4 festgesetzt, gegliedert nach Personalkosten (derzeit nur 24,16  Prozent) und
 5 Sachkosten (derzeit nur 5,66  Prozent).

Begründung

Die Verteilung der Finanzmittel für Personal- und Sachausgaben erfolgt in ver.di über ein System der 
Budgetierung. In der Budgetierungsrichtlinie sind in 6.1 die Verteilungs- und Entscheidungsstrukturen 
beim Einsatz von Finanzen und Personal in ver.di festgelegt.

Danach erfolgt für die Gesamtorganisation eine Verteilung der gesamten Beitragseinnahmen für das 
Personalkostenbudget in Höhe von 50,80 Prozent und für das Sachkostenbudget 49,20 Prozent.

Das landesbezirkliche Personalkostenbudget für fachbereichsspezifische Aufgaben weist den 
Landesbezirken (als Planungseinheit von Landesbezirksebene und Bezirken) ein Budget von 24,16 
Prozent ihrer Beitragseinnahmen aus

Das landesbezirkliche Sachkostenbudget für fachbereichsspezifische Aufgaben weist den Landesbezirken 
(als Planungseinheit von Landesbezirksebene und Bezirken) ein Budget von 5,66 Prozent ihrer 
Beitragseinnahmen aus. Mit dem Sachkostenbudget der Fachbereiche sind insbesondere folgende 
Aufgaben zu finanzieren:

spezifische Werbungs- und Öffentlichkeitsarbeit

Unternehmens-, Branchen-, Betriebsarbeit

Landes- und bezirkliche Gremien der Fachbereiche und Fachgruppen

Personen-, Status-, Berufsgruppen- sowie Selbstständigen-Arbeit

Frauen- und Gleichstellungspolitik

Jugendarbeit

Konferenzen

fachbereichsspezifische Publikationen für Mitglieder und Funktionär*innen

Spezifische Bildungsarbeit

Aktionen und Kampagnen
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Verwaltungsaufwand für Kommunikation/Reisekosten

Tarifarbeit

Für die Fachbereichsarbeit – die eigentliche Arbeit als „Vertriebsorganisation“ stehen damit nur 29,82 
Prozent ihrer Beitragseinnahmen zur Verfügung.

Der Ausbau des Organisationsgrades und damit die Gewinnung von neuen Mitgliedern sowie die 
Mitgliederbindung in den Betrieben ist die eigentliche Aufgabe der Fachbereiche. Aufgrund der deshalb 
zwingend notwendigen Stärkung der Fachbereichsarbeit ist eine Umverteilung der vorhandenen Mittel 
zugunsten der Fachbereiche in den Landesbezirken / Bezirke notwendig.
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Antrag H 101: Die Zukunft von ver.di entscheidet sich in den 
Betrieben – Für eine bessere Finanzausstattung der Fachbereiche!
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Erledigt durch Antrag H 100
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 100

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Gewerkschaftsrat soll die Budgetierungsrichtlinie ändern.

 2 Für die Fachbereiche in der Budgeteinheit Land / Bezirke werden zukünftig die
 3 folgenden Budgetsätze für die Verteilung der Beitragseinnahmen, gegliedert nach
 4 Personal-und Sachkosten, festgesetzt:

 5 Personalkosten Fachbereiche Land / Bezirke: 30 Prozent

 6 Sachkosten Fachbereiche Land / Bezirke: 7 Prozent

Begründung

Die Verteilung der Finanzmittel für Personal- und Sachausgaben erfolgt in ver.di über ein System der 
Budgetierung. In der Budgetierungsrichtlinie sind in 6.1 die Verteilungs- und Entscheidungsstrukturen 
beim Einsatz von Finanzen und Personal in ver.di festgelegt.

Danach erfolgt für die Gesamtorganisation eine Verteilung der gesamten Beitragseinnahmen für das 
Personalkostenbudget in Höhe von 50,80 Prozent und für das Sachkostenbudget 49,20 Prozent.

Das landesbezirkliche Personalkostenbudget für fachbereichsspezifische Aufgaben weist den 
Landesbezirken (als Planungseinheit von Landesbezirksebene und Bezirken) ein Budget von 24,16 
Prozent ihrer Beitragseinnahmen aus.

Das landesbezirkliche Sachkostenbudget für fachbereichsspezifische Aufgaben weist den Landesbezirken 
(als Planungseinheit von Landesbezirksebene und Bezirken) ein Budget von 5,66 Prozent ihrer 
Beitragseinnahmen aus. Mit dem Sachkostenbudget der Fachbereiche sind insbesondere folgende 
Aufgaben zu finanzieren:

spezifische Werbungs- und Öffentlichkeitsarbeit

Unternehmens-, Branchen-, Betriebsarbeit

landes- und bezirkliche Gremien der Fachbereiche und Fachgruppen

Personen-, Status-, Berufsgruppen- sowie Selbstständigen-Arbeit

Frauen- und Gleichstellungspolitik

Jugendarbeit

Konferenzen

fachbereichsspezifische Publikationen für Mitglieder sowie Funktionärinnen und Funktionäre

spezifische Bildungsarbeit

Aktionen und Kampagnen

Verwaltungsaufwand für Kommunikation/Reisekosten
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Tarifarbeit

Für die Fachbereichsarbeit – die eigentliche Arbeit als „Vertriebsorganisation“ – stehen damit nur 29,82 
Prozent ihrer Beitragseinnahmen zur Verfügung.

Der Ausbau des Organisationsgrades und damit die Gewinnung von neuen Mitgliedern sowie die 
Mitgliederbindung in den Betrieben ist die eigentliche Aufgabe der Fachbereiche. Aufgrund der deshalb 
zwingend notwendigen Stärkung der Fachbereichsarbeit ist eine Umverteilung der vorhandenen Mittel 
zugunsten der Fachbereiche in den Landesbezirken / Bezirken notwendig.
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Antrag H 102: Ausreichende Finanzmittel in der Fläche zur 
Verfügung stellen
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Weser-Ems
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Gewerkschaftsrat
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Gewerkschaftsrat

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Mitgliederwerbung findet vor Ort und in den Betrieben statt. Damit die Bezirke diese
 2 Aufgabe erfüllen können, bedarf es einer guten Infrastruktur und Ausstattung vor Ort.
 3 Die Budgetierung muss zukünftig sicherstellen, dass insbesondere in Flächenbezirken
 4 ausreichende Finanzmittel vorhanden sind, um gewerkschaftliche Arbeit in der Fläche
 5 sicherzustellen. Steigende Einnahmen müssen zukünftig zu steigenden Budgetmitteln in
 6 den Bezirken führen.

Begründung

In den letzten zehn Jahren sind die Beitragseinnahmen in ver.di deutlich gestiegen. Die Umverteilung in 
der Budgetierungsrichtlinie hat dazu geführt, dass die Nettobudgets in den Bezirken auf dem Niveau von 
vor zehn Jahren verharren. Gerade Flächenbezirke sind von dieser Entwicklung besonders betroffen. Wer 
eine offensive, auf Mitgliedergewinnung ausgerichtete Gewerkschaftspolitik betreiben will, der benötigt 
ausreichende Mittel für genügend Standorte in der Fläche, eine gute und technisch auf neuem Stand 
ausgelegte Ausstattung und die tatsächlichen Fahrtkosten refinanzierende Budgets.

Die unterschiedliche Entwicklung von zugewiesenen Budgets und erwirtschafteten Beitragseinnahmen 
zerstört den Budgetierungsgedanken. Diese Entwicklung muss gestoppt werden.

Gleichzeitig ist im Zuge von steigenden Energiepreisen und Mietverträgen, die am Preisindex gekoppelt 
sind, in Zukunft mit deutlich steigenden Ausgaben zu rechnen. Wir brauchen aber Räume, in denen sich 
die Gedanken frei entfalten können, um mit neuen Ideen die betriebliche Gewerkschaftsarbeit 
voranzutreiben. Gewerkschaftsarbeit vor Ort muss eben auch Spaß machen, soll sie messbare Erfolge 
zeigen. Gute Gründe, die finanzielle und damit auch attraktive Ausstattung von Gewerkschaft vor Ort in 
ver.di zu verbessern.
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Antrag H 103: Ein Prozent auch von Dir! Kampagne zur 
Beitragsehrlichkeit
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Hamburg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Mit einer Kampagne im Jahr 2024 setzt sich ver.di koordinierend über den
 2 Bundesvorstand und den Gewerkschaftsrat für mehr Beitragsehrlichkeit innerhalb der
 3 Organisation ein.

 4 Ein gemeinsames Verständnis für den gerechten Beitrag aller Mitglieder steht im Kern
 5 der Kampagne. Sie schafft auch Transparenz über die Geldströme in ver.di und wie die
 6 Mitgliedsbeiträge bestmöglich für die Organisation eingesetzt werden.

 7 Die Mitglieder führen die Änderungen in "meine.verdi.de" selbstständig durch und
 8 entlasten das Hauptamt. Die Plattform wird mit Videoanleitungen erläutert und stets
 9 um neue Funktionen erweitert. Ein Beitragsrechner erklärt die faire Zusammensetzung
 10 des Beitrages.

Begründung

Unserer Organisation entgehen derzeit große Summen an Mitgliedsbeiträgen. Ob der Übergang aus der 
Ausbildung in das Berufsleben oder der Karriereschritt im Unternehmen mit angemessener 
Gehaltssteigerung: Die Gründe für eine Anpassung der persönlichen Einkommensverhältnisse sind 
vielfältig. Oft geht mit diesen Veränderungen keine Meldung an ver.di einher. Mitglieder zahlen teils über 
Jahre zu geringe Beiträge. Der Schritt für die Aktiven vor Ort ist müßig und die Diskussion "über das liebe 
Geld" nicht immer die Grundlage für einen guten gewerkschaftliche Diskurs.

Wir sollten bei allen Mitgliedern ein gemeinsames Verständnis für einen ehrlichen und fairen Beitrag 
erreichen. Die Kampagne soll den Ehrenamtlichen eine Unterstützung und ein Anstoß für die Aktivität in 
den Strukturen vor Ort sein.
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Antrag H 104: Anerkennung Ehrenamt in ver.di
Antragsteller*in: Bundesmigrationskonferenz
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di anerkennt ehrenamtliche Tätigkeit in der Organisation auf allen Ebenen stärker
 2 zum Beispiel durch eine Ehrenamtscard mit Vergünstigungen.

Begründung

Ehrenamtliche Tätigkeit ist keine Selbstverständlichkeit und erfordert viel Zeit und oftmals auch Geld. 
ver.di besteht aus vielen ehrenamtlichen tätigen Helfer*innen, ohne deren Zuarbeit die erfolgreiche 
Kooperation zwischen Hauptamtlichen und den Mitgliedern nicht so reibungslos funktionieren würde. 
Ehrenamtliche Arbeit macht den Zusammenhalt in der Gewerkschaft aus.

Die Helfer*innen verdienen eine offizielle Anerkennung für die viele Zeit und Mühe, die sie in ihre Arbeit 
investieren. Das sollte keine Selbstverständlichkeit sein und auch gewürdigt werden zum Beispiel in Form 
von einer Ehrenamtscard mit Vergünstigungen, um auch in Zukunft sicherzustellen, dass genügend 
Ehrenamtliche die Arbeit weiterhin fortführen.
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Antrag H 105: Jedes Mitglied ist gleich viel wert
Antragsteller*in: Bundessenior*innenkonferenz
Status: Erledigt durch Praxis / Zeitablauf
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 106

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der bei Gründung der Gewerkschaft ver.di zum Ausdruck gekommene Solidaritätsgedanke
 2 muss sich im Charakter auch bei der Budgetierung der Fachbereiche angleichen.

 3 Solidarität drückt sich darin aus, dass jeder Fachbereich unter den gleichen
 4 finanziellen Rahmenbedingungen – im Besonderen nach der Neuordnung der Fachbereiche –
 5 mit den gleichen Mitteln nach Mitgliedern ausgestattet wird.

 6 Die Budgetierungsrichtlinie muss entsprechend angepasst werden.

Begründung

Jedes Mitglied der Gewerkschaft ver.di, egal in welchem Fachbereich und ob es in der jeweiligen Branche 
mehr oder weniger verdient, ist gleich viel wert.

Der derzeitigen Budgetzuweisung nach Mitgliederzahl und Durchschnittsbeiträgen führt dazu, das ver.di-
Mitglieder in den Niedriglohnbranchen und Fachbereichen mit hohem Teilzeitanteil (in der Regel Frauen), 
nicht über die gleichen gewerkschaftlichen Ressourcen verfügen, wie Mitglieder aus Fachbereichen mit 
hohem Durchschnittsbeitrag.

Der bisherige Ausgleich nach regionaler Verteilung der Mitglieder und Anteil der Erwerbslosigkeit ist 
unzureichend.

Auch nach der Neuordnung der Fachbereiche kommt es noch immer zu großen Unterschieden bei der 
Budgetzuweisung. Um dieser Ungleichbehandlung entgegen zu wirken, erfolgt die Mittelzuweisung auf 
Grundlage des ver.di Gesamtdurchschnittsbeitrags, der fachbereichsübergreifend ermittelt wird.

Die Budgetierungsrichtlinie muss entsprechend angepasst werden.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

179 / 295



Antrag H 106: Jedes Mitglied ist gleich viel wert!
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz D
Status: Erledigt durch Antrag H 105
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 105

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der bei Gründung der Gewerkschaft ver.di zum Ausdruck gekommene Solidaritätsgedanke,
 2 muss sich im Charakter auch bei der Budgetierung der Fachbereiche angleichen.

 3 Solidarität drückt sich darin aus, dass jeder Fachbereich unter den gleichen
 4 finanziellen Rahmenbedingungen - im Besonderen nach der Neuordnung der Fachbereiche -
 5 mit den gleichen Mitteln nach Mitgliedern ausgestattet wird.

Begründung

Jedes Mitglied der Gewerkschaft ver.di, egal in welchem Fachbereich und ob es in der jeweiligen Branche 
mehr oder weniger verdient, ist gleich viel wert.

Die derzeitige Budgetzuweisung nach Mitgliederzahl und Durchschnittsbeiträgen führt dazu, das ver.di-
Mitglieder in den Niedriglohnbranchen und Fachbereichen mit hohem Teilzeitanteil (in der Regel Frauen), 
nicht über die gleichen gewerkschaftlichen Ressourcen verfügen, wie Mitglieder aus Fachbereichen mit 
hohem Durchschnittsbeitrag.

Der bisherige Ausgleich nach regionaler Verteilung der Mitglieder und Anteil der Erwerbslosigkeit ist 
unzureichend.

Auch nach der Neuordnung der Fachbereiche kommt es noch immer zu großen Unterschieden bei der 
Budgetzuweisung. Um dieser Ungleichbehandlung entgegen zu wirken, erfolgt die Mittelzuweisung auf 
Grundlage des ver.di-Gesamtdurchschnittsbeitrages, der fachbereichsübergreifend ermittelt wird.

Die Budgetierungsrichtlinie muss entsprechend angepasst werden.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

180 / 295



Antrag H 107: Gerechtere Mitgliedsbeiträge für alle Menschen 
unter der Armutsgrenze 
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Leipzig-Nordsachsen
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die ver.di-Satzung sieht im § 14 Abs. 2 eine Entlastung bei den Beitragszahlungen für
 2 Bezieher*innen von Renten, Pensionen, Krankengeld, Elterngeld, Arbeitslosengeld (ALG
 3 I) und anderen Leistungen nach SGB III vor, sodass die Höhe des monatlichen
 4 Mitgliedsbeitrages für diese Personengruppen bei nur 0,5 Prozent des Bruttoeinkommens
 5 liegt.

 6 Der Bundeskongress möge beschließen, dass diejenigen sich in der Ausbildung
 7 befindlichen oder prekär Beschäftigen ebenfalls in diesen Paragrafen mit aufgenommen
 8 werden, deren Bruttogehalt unterhalb der offiziell in der Bundesrepublik Deutschland
 9 geltenden Armutsgrenze liegt.

Begründung

Die aktuell in Deutschland festgesetzte Armutsgrenze lag 2020 bei 1.126,-- Euro brutto für Alleinlebende. 
Bei den U18-Jährigen und den (angehenden) Rentner*innen liegt die Armutsgefährdungsquote am 
höchsten: 18,5 Prozent sowie 20,6 Prozent (Quelle: Mikrozensus-Erhebung 2020).

Über die Verbreitung der Armut lässt sich konstatieren, dass diese seit Anfang der 1990er Jahre regelmäßig 
ansteigt, besonders stark in der ersten Hälfte der 2000er Jahre, wie auch aus einer Veröffentlichung der 
Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht. Im Jahr 2015 stieg die Armutsquote auf 15,7 Prozent, was bis dato den 
höchsten Stand seit der Wiedervereinigung markiert.

Das Thema „Armut“ ist eng verknüpft mit dem Thema „soziale Ungleichheit“ und damit ein Genuin 
gewerkschaftliches Thema. Eine der Kernaufgaben von Gewerkschaften wie ver.di liegt darin, für eine 
Umverteilung von Reichtum, Wohlstand – und damit Zugangs- und Teilhabechancen – zu sorgen, indem 
Tarifarbeit geleistet und gefördert wird. Dies markiert die kollektiven Anstrengungen, die ver.di vornimmt, 
um soziale Ungleichheit zu minimieren und weniger Privilegierte ökonomisch zu entlasten. Im 
individuellen Bereich stehen eine Vielzahl an Leistungen zur Verfügung, mit der das Mitglied unterstützt 
wird. Voraussetzung hierfür ist aber, dass sich das Mitglied die ver.di-Mitgliedschaft leisten kann. Für 
diejenigen, die unterhalb der Armutsgrenze nach dem Motto „Arm trotz Arbeit“ leben müssen, stellt 
jegliche finanzielle Mehrbelastung eine große Herausforderung dar. Wenn Miete, Essen, Kleidung, 
Versicherungen, vielleicht sogar Kinder, ein Auto, und die Möglichkeit, sich hin und wieder ein kleines 
Freizeitvergnügen gönnen zu können von weniger als 1.126,-- Euro bestritten werden müssen, stellen ein 
Prozent vom Brutto eine hohe Belastung dar. „Jeder Cent muss zwei Mal umgedreht werden“ – lautet der 
O-Ton, den häufig zu hören bekommt, wer prekär Beschäftigte auf die ver.di-Mitgliedschaft anspricht.

Auch im Bezirk Leipzig-Nordsachsen gibt es viele Beispiele von Auszubildenden (zum Beispiel im 
Friseurhandwerk oder bei der LAB) und Beschäftigten, die in der beschriebenen Situation verfangen sind, 
was sich sicherlich für viele Regionen nicht nur im Osten Deutschlands, sondern bundesweit, behaupten 
lässt. Diese Beschäftigten haben es mehr als nötig, erfolgreiche Tarifverhandlungen zu führen. Laut den 
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KBTA-Grundsätzen (Grundsätze für Kollektive Betriebs- und Tarifarbeit) müssen hierfür aber eine 
signifikante Zahl der betroffenen Beschäftigten ver.di-Mitglied werden, bevor ver.di eine Tarifkampagne 
aufbaut. Im Umkehrschluss bedeutet dies: die Beschäftigten müssen sich mit ihrem Mitgliedsbeitrag ihre 
Tarifbewegung leisten können. Die Entlastung von Beschäftigten, die unterhalb der offiziell in der 
Bundesrepublik Deutschland festgelegten Armutsgrenze liegen, würde hier ein deutliches Zeichen für 
Solidarität mit prekär-Beschäftigten setzen, indem die Mitgliedsbeiträge auf ein halbes Prozent minimiert 
werden.

Außerdem würde dieser Schritt auch zur Entlastung von migrantischen sowie weiblichen Beschäftigten 
beitragen, da diese überproportional häufig in der Situation gefangen sind, dass sie zwar Vollzeit arbeiten, 
dabei aber nicht genügend Einkommen für den eigenen Lebensunterhalt generieren (können) – 
geschweige denn für ihre Familien.

Hier muss ver.di ein deutliches Zeichen setzen, um auch diese Beschäftigtengruppen als Mitglieder zu 
gewinnen – der Slogan „unteilbare Solidarität“ darf nicht nur innerhalb von Belegschaften eines Betriebs 
gelten, sondern muss auch innerhalb unserer Gewerkschaft einer der höchsten Ansprüche sein, damit wir 
die Kolleg*innen in ihrem Arbeitskampf unterstützen können, die es am dringendsten brauchen. 
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Antrag H 108: Finanzielle Notlage von Mitgliedern
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nord
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Mitglieder, die aus finanzieller Not ihren Beitrag in Höhe von einem Prozent
 2 monatlich nicht bezahlen können, bekommen die Möglichkeit einer Beitragsabsenkung für
 3 sechs Monate. Das Mitglied muss glaubwürdig nachweisen, dass es sich in einer
 4 finanziellen Notlage befindet und aus diesem Grunde nicht zahlen kann. Das Mitglied
 5 behält seine Mitgliedsrechte. 

Begründung

Es kommt immer mal wieder vor, dass Mitglieder aus ver.di austreten, weil sie in eine finanzielle Notlage 
geraten sind. Wir, ver.di, bieten den Kolleg*innen hier keine Hilfe / Alternative an. Andere Gewerkschaften 
sind hier schon wesentlich weiter und bieten Kolleg*nnen in einer derartigen Situation einen 
Minimalbeitrag (zum Beispiel IG Metall) an.

Wir reden als Gewerkschafter*innen immer von Solidarität, aber in so einem Fall lassen wir Kolleg*nnen in 
höchster Not alleine und verweigern unsere Solidarität.

Wir wollen diese Kolleg*innen nicht verlieren (selbst Banken, Firmen usw.) sind flexibler. Da wir davon 
ausgehen, dass solche Fälle nicht „massenhaft“ auftreten, dürfte es für uns als ver.di verschmerzbar sein. 
Wenn wir Geld sparen müssen, sollten wir das an anderer Stelle tun, zum Beispiel Give aways für 
(Parasiten) Beschäftigte die alles abgreifen was umsonst ist (selbst wenn sie es nicht brauchen), aber 
deswegen trotzdem nicht unserer Gewerkschaft beitreten und unsolidarisch bleiben. Oder Massenbriefe 
an aktive Gewerkschafter*innen, um sie aufzufordern Mitglieder aufzunehmen.

Uns ist klar, dass sich so etwas rumsprechen könnte und dabei auch nicht ganz so beitragsehrliche 
Kolleg*innen auf den Plan rufen könnte, die über diesen Weg einfach weniger zahlen wollen, aber auch 
hier gehen wir davon aus, dass das nicht die Mehrheit ist. Außerdem könnte man „Mechanismen / 
Voraussetzungen“ schaffen / festlegen, die einen tatsächlichen Betrug nicht zu einfach machen.

Wir halten es auf jeden Fall für besser Kolleg*innen in Not bei uns zu behalten und Lösungen zu finden, 
als später zu versuchen sie neu zu werben. Das Verhalten von ver.di bei Finanznot trifft nicht bei jedem 
Mitglied auf Verständnis und auf die Erkenntnis nach der Schieflage erneut in ver.di einzutreten.
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Antrag H 109: Angemessene Ausstellungshonorare
Antragsteller*in: Bundesfachgruppenkonferenz Bildende Kunst
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 110

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 In ver.di wird eine Regelung verabschiedet, die vorschreibt, dass Künstler*innen in 
 2 allen ver.di-Räumen bundesweit angemessene Ausstellungsvergütung / -honorare 
 3 erhalten, wenn sie ihre Werke in den ver.di-Räumen und Häusern für Ausstellungen zur 
 4 Verfügung stellen.

 5 Orientierungsvorlage sollen die aktuellen Empfehlungen das 
 6 Bundesfachgruppenvorstandes Bildende Kunst für Ausstellungsvergütungen sein.
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Antrag H 110: Angemessene Ausstellungshonorare
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Niedersachsen/Bremen
Status: Erledigt durch Antrag H 109
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 109

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 In ver.di soll eine Richtlinie verabschiedet werden, die vorschreibt, dass
 2 Künstler*innen in ver.di-Geschäftsstellen und Bildungsstätten im Landesbezirk
 3 Niedersachsen-Bremen und bundesweit angemessene Austellungsvergütung / -honorare
 4 erhalten, wenn sie ihre Werke in den oben genannten Räumen und Häusern für
 5 Ausstellungen zur Verfügung stellen.

 6 Orientierungsvorlage soll die Honorarsatzung des BBK-Berlin sein.

 7 Siehe dazu auch die Petition von Jörg Mitzlaff an den Deutschen Bundestag,
 8 insbesondere Zitat-Vermerk mit * Förderrichtlinien des Bundes.
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Antrag H 111: Erhöhung des km-Geldes bei 
Reisekostenabrechnungen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass die steuerliche Freigrenze bei
 2 Reisekostenabrechnungen von derzeit 30 Cent auf 40 Cent erhöht wird.

Begründung

Im Jahr 2014 wurde das derzeit gültige Reisekostenrecht geändert. Im Jahr 2022 haben sich die Spritpreise 
erheblich verteuert. Tanken ist derzeit so teuer wie nie. 30 Cent sind nicht mehr angemessen.

Neben den Spritpreisen wurden auch Pkw teurer. Auch Kundendienste und Ersatzteile haben sich 
verteuert. Für Reifen, Batterien und sonstige Verschleißteile muss mehr bezahlt werden. Reparaturen und 
Versicherungen kosten mehr Geld. 30 Cent sind nicht mehr zeitgemäß und sollten dringend der 
derzeitigen Situation angepasst werden.

Bei Gehaltserhöhungen stieg auch der Gewerkschaftsbeitrag.

Nicht überall kann ein öffentliches Verkehrsmittel benutzt werden, weil die Haltestelle von der 
Tagungsstätte zu weit entfernt ist. Anfallende Taxikosten bzw. Übernachtungskosten wären teurer als die 
Pkw-Nutzung. 
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Antrag H 112: Anpassung der Richtlinie des Gewerkschaftsrates zur 
Reisekostenregelung an die geltende steuerliche 
Höchstpauschale 
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichskonferenz A Ulm-Oberschwaben
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 113, H 114

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Anpassung der Richtlinie des Gewerkschaftsrates zur Reisekostenregelung vom 
 2 23./25. März 2017 in Abs. 2.4.A von ehrenamtlichen Funktionär*innen an die geltende
 3 steuerliche Höchstpauschale.

Begründung

In der vorgenannten Reisekostenrichtlinie ist ausgeführt, dass als Entschädigung für jeden gerechneten 
Kilometer die jeweils geltende steuerliche Höchstpauschale erstattet wird.

Ab dem Jahr 2022 hat der Gesetzgeber die steuerliche Höchstpauschale von 30 Cent auf 38 Cent ab dem 21. 
Entfernungskilometer befristet bis vorerst 2026 erhöht. Bislang wurde diese seit 2021 bestehende 
Änderung der höheren Kilometerpauschale bei den Reisekostenabrechnungen der ehrenamtlichen 
Funktionär*innen nicht berücksichtigt und weiterhin jeder Kilometer mit 30 Cent abgerechnet.

Die gewerkschaftliche Arbeit bei ver.di wird von der aktiven Mitarbeit der ehrenamtlichen 
Funktionär*innen getragen und deren Einbringung auf allen Ebenen und Gremien von ver.di. Die 
Benzinpreise sind stark gestiegen, was vom Gesetzgeber in der aktuellen Regelung mit der Anpassung auf 
38 Cent berücksichtigt worden ist.

Deshalb sollte die Richtlinie des Gewerkschaftsrates zur Reisekostenregelung an die geltende gesetzliche 
Regelung angepasst werden.
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Antrag H 113: Erhöhung der ver.di Fahrtkostenpauschale um 
mindestens 20 Cent
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Westfalen
Status: Erledigt durch Antrag H 112
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 112

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Gewerkschaftsrat wird aufgefordert, die Richtlinie zur Reisekostenregelung Nr.
 2 2.4 zu bearbeiten und die Reisekostenerstattung insbesondere die
 3 Kilometerfahrtkostenpauschale für gewerkschaftliche Funktionär*innen von derzeit 30
 4 Cent um mindestens 20 Cent zu erhöhen.

Begründung

Es ist richtig, dass vorrangig für die Wahrnehmung gewerkschaftlicher Veranstaltungen / Sitzungen 
öffentliche Verkehrsmitteln zu nutzen sind. Diese Option ist aber nicht immer gegeben. Daher sind auch 
ehrenamtliche Kolleg*innen gezwungen, ihr privates Kraftfahrzeug zur Wahrnehmung gewerkschaftlicher 
Termine einzusetzen. 

Aufgrund der Preissteigerung von Versicherungsbeiträgen und Kraftstoffen müssen hier, in Anlehnung der 
Studien des ADAC die Beträge um mindestens 20 Cent je gefahrenen Kilometer angehoben werden.
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Antrag H 114: Änderung Reisekostenregelung
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Weser-Ems
Status: Erledigt durch Antrag H 112
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 112

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Reisekostenregelung so zu ändern, dass für jede*n Mitfahrer*in 5 Cent pro
 2 Kilometer an die*den Fahrer*in eines Privatfahrzeuges zusätzlich zu den 30 Cent/Km
 3 Fahrtkosten gezahlt werden.

Begründung

In der Präambel der “Richtlinie zur Reisekostenregelung für die Gewerkschaft ver.di“ steht der Grundsatz 
des sparsamen und wirtschaftlichen Einsatzes der Mitgliedsbeiträge. Unserer Meinung entspricht die 
Förderung von Fahrgemeinsaften zu gewerkschaftlichen Veranstaltungen genau diesem Grundsatz und 
leistet darüber hinaus auch einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz.

Wir verweisen hier auch auf das Landesreisekostengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. in dem eine 
„Mitnahmeentschädigung“ von je 5 Cent pro Kilometer und Person verankert ist.
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Antrag H 115: Honorarausfall für ehrenamtliche Selbstständige in 
ver.di verbessern
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 116

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wird aufgefordert, den Honorarausfall für ehrenamtlich tätige Selbstständige
 2 in ver.di-Wahlgremien bzw. die entsprechende Regelung in der Reisekostenrichtlinie
 3 wie folgt zu ändern:

 4 Ab der nächsten Amtsperiode erhalten in ver.di-Wahlgremien gewählte Selbstständige
 5 einen Honorarausfall, der sich am Vorschlag des ver.di-Bundesfachbereiches Kunst und
 6 Kultur für die an den TVöD angelehnten Mindest- bzw. Basishonoraren orientiert.

Begründung

Der ver.di-Bundesbereich Kunst und Kultur hat einen Vorschlag für an den TVöD orientierte Mindest- bzw. 
Basishonorare für Freischaffende entwickelt. Danach liegt das niedrigste Mindeststundenhonorar nicht 
unter 40,00 Euro. Was ver.di von der öffentlichen Hand fordert, sollte sie auch in den eigenen Reihen 
umsetzen.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

190 / 295



Antrag H 116: Ausfallhonorar für Selbstständige in der 
Reisekostenabrechnung am Mindestlohn orientieren
Antragsteller*in: Bundesfachgruppenkonferenz Bildende Kunst
Status: Erledigt durch Antrag H 115
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 115

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Gewerkschaftsrat möge die ver.di-Reisekostenrichtlinie so ändern, dass die 
 2 Honorarausfall-Erstattung für solo-selbstständige Ehrenamtliche nicht wie bisher nur 
 3 anteilig an der Beitragshöhe, sondern in der Untergrenze auch am jeweils aktuellen 
 4 Mindestlohn orientiert wird. 

Begründung

Die derzeitige, vom Gewerkschaftsrat beschlossene ver.di-Reisekostenrichtlinie sieht vor, den 
Honorarausfall von solo-selbstständigen Ehrenamtlichen mit dem 5-fachen des Mitgliedsbeitrages pro 
Sitzungstag auszugleichen. Bei Mitgliedern aus dem Kultursektor sind oft nur geringe Beitragszahlungen 
möglich. Um gewerkschaftliche Mitarbeit für diese Kolleg*innen möglich zu halten, soll der monetäre 
Ausgleich für gewerkschaftliches Ehrenamt durch Anpassung an die Geringverdiener*innen „aufgewertet“ 
werden. Damit wird erleichtert, Kulturschaffende in der Gewerkschaft als bereichernde Aktive zu halten.
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Antrag H 117: Aufwandsentschädigung für die Teilnahme 
ehrenamtlicher Kolleg*innen an Online-Veranstaltungen
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz C Nordrhein-Westfalen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 061

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Gewerkschaftsrat wird beauftragt, die Reisekostenrichtlinie um eine Regelung zu
 2 erweitern, die Kolleg*innen für ihre Teilnahme an online stattfindenden
 3 Veranstaltungen, wie beispielsweise Gremiensitzungen oder ähnliches, eine
 4 Aufwandsentschädigung in der Höhe von zum Beispiel 3,-- Euro pro Sitzung in einem
 5 halbjährlichen Turnus bezahlt. Dieser Betrag dient zur Kompensation der entstandenen
 6 Kosten für Strom, Heizung etc., besonders hinsichtlich der steigenden Energie- und
 7 Lebenshaltungskosten in den letzten Monaten. Ein Konzept zur praktischen Umsetzung
 8 der Maßnahme sollen die Verwaltungsorgane von ver.di erarbeiten.

Begründung

ver.di lebt vom Ehrenamt. Das Konzept der Online-Veranstaltungen und Hybridsitzungen wird seit dem 
Ausbruch der Corona-Pandemie immer attraktiver. Für ihre ehrenamtliche Arbeit vor dem heimischen PC 
setzen die ehrenamtlichen Kolleg*innen häufig nicht nur ihre privat angeschaffte und finanzierte 
technische Ausstattung ein. Sie tragen zudem die Kosten beispielsweise für Strom und Heizung während 
dieser Sitzungen. Für entstandene Fahrtkosten bei Präsenzsitzungen werden ehrenamtliche Kolleg*innen 
in Form der Fahrtkostenerstattung entschädigt. Hier müsste aus unserer Sicht ein Äquivalent geschaffen 
werden.
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Antrag H 118: Aufwandsentschädigung für die Teilnahme 
ehrenamtlicher Kolleg*innen an Online-Veranstaltungen
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichskonferenz C Südwestfalen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Den Kolleg*innen wird für ihre Teilnahme an online stattfindenden Veranstaltungen,
 2 wie beispielsweise Gremiensitzungen oder ähnliches, eine Aufwandsentschädigung in der
 3 Höhe von 3,-- Euro pro Sitzung in einem halbjährlichen Turnus bezahlt. Dieser Betrag
 4 dient zur Kompensation der entstandenen Kosten für Strom, Heizung etc., besonders
 5 hinsichtlich der steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten in den letzten Monaten.

 6 Ein Konzept zur praktischen Umsetzung der Maßnahme sollen die Verwaltungsorgane von
 7 ver.di erarbeiten.

Begründung

ver.di lebt vom Ehrenamt. Das Konzept der Online-Veranstaltungen und Hybridsitzungen wird seit dem 
Ausbruch der Corona-Pandemie immer attraktiver. Für ihre ehrenamtliche Arbeit vor dem heimischen PC 
setzen die ehrenamtlichen Kolleg*innen häufig nicht nur ihre privat angeschaffte und finanzierte 
technische Ausstattung ein. Sie tragen zudem die Kosten beispielsweise für Strom und Heizung während 
dieser Sitzungen. Für entstandene Fahrtkosten bei Präsenzsitzungen werden ehrenamtliche Kolleg*innen 
in Form der Fahrtkostenerstattung entschädigt. Hier müsste aus unserer Sicht ein Äquivalent geschaffen 
werden.
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Antrag H 119:  IT-Kosten Übernahme von Land und Bundesebene
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichskonferenz A Allgäu mit den Landkreisen 

Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 120

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Notwendige IT-Kosten wie Laptops, Server, Softwarelizenzen müssen von den Bezirken
 2 nicht mehr getragen werden, sondern die Kosten werden von Land und Bund getragen.

Begründung

Die Bezirke und auch die Fachbereiche werden durch ständige Preissteigerungen bei Miete, 
Mietnebenkosten, IT-Ausstattung etc. gezwungen an vielen Stellen immer weitere Sparmaßnahmen zu 
treffen. Auf Dauer wird das Auswirkungen auf die Arbeit von haupt- und ehrenamtlichen Kolleg*innen 
haben.
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Antrag H 120: IT-Kosten Übernahme von Land und Bundesebene
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Allgäu mit den Landkreisen Weilheim-Schongau 

und Garmisch-Partenkirchen
Status: Erledigt durch Antrag H 119
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 119

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Notwendige IT-Kosten wie Laptops, Server, Softwarelizenzen werden nicht mehr von den
 2 Bezirken getragen, sondern die Kosten werden von Land und Bund getragen.

Begründung

Die Bezirke und auch die Fachbereiche werden durch ständige Preissteigerungen bei Miete, 
Mietnebenkosten, IT-Ausstattung etc. gezwungen an vielen Stellen immer weitere Sparmaßnahmen zu 
treffen. Auf Dauer wird das Auswirkungen auf die Arbeit von haupt- und ehrenamtlichen Kolleg*innen 
haben.
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Antrag H 121: Lohnsteuerbeauftragte
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichskonferenz A Rostock
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 068, W 069

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Lohnsteuerbeauftragten bekommen für ihre ausschließlich ehrenamtlich geleistete
 2 Arbeit für die Jahre 2020 und 2021 eine Corona bedingte Pauschale je Jahr von 100,--
 3 Euro.

 4 Außerdem regen wir an, eine zentrale Regelung zu schaffen, um eine Ungleichbehandlung
 5 auszuschließen.

Begründung

Mit dieser Pauschale werden die besonderen Leistungen und Bedingungen der Lohnsteuerbeauftragte in 
der Corona-Krise gewürdigt.

Unter der schwierigen Situation in der Corona-Pandemie haben die Lohnsteuerbeauftragten trotz 
geschlossener ver.di-Geschäftsstellen alle Lohnsteuerberatungen in gleicher Qualität und Quantität 
durchgeführt.

Die Bearbeitung der Steuerfälle fand nur im privaten Umfeld und auf privaten Rechnern statt.

Zusätzliche Kosten für Energie, Heizung, Hardware und Telefon wurden ausschließlich privat getragen.

Die Lohnsteuerbeauftragte leisten einen Top Service für unsere ver.di-Mitglieder.

Die Aktion Lohnsteuer genießt daher ein hohes Ansehen in der Mitgliedschaft.

Die Vorteile der Aktion Lohnsteuer werden aktiv für die Mitgliederwerbung genutzt.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

196 / 295



Antrag H 122: Sonntagsöffnungen
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz D Niedersachsen/Bremen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand wird aufgefordert, die Kosten für die Beauftragung von
 2 Anwaltskanzleien und die Gerichtskosten aus Anlass von Sonntagsöffnungen zu
 3 übernehmen, denn der Schutz des freien Sonntages ist Aufgabe der Gesamtorganisation.
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Antrag H 123: Sonntagsöffnungen
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichskonferenz D Region Süd-Ost-Niedersachsen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand wird aufgefordert, die Kosten für die Beauftragung von
 2 Anwaltskanzleien und die Gerichtskosten aus Anlass von Sonntagsöffnungen zu
 3 übernehmen.

Begründung

Der Fachbereichsvorstand stellt fest, dass bei der derzeitigen Handhabung, dass zuerst der 
Fachbereichshaushalt die entstehenden Kosten zahlen muss, wenn der Haushalt aufgebraucht ist der 
Landesfachbereichshaushalt bezuschussen kann und vielleicht dann Zuschüsse aus dem Bezirkshaushalt 
dem Fachbereichshaushalt zurückgegeben werden, eine jährliche Arbeitsplanung verbunden mit 
geldlichen Bedarfen zur Ausstattung der selben unmöglich machen. „Wir planen nichts, was uns durch 
dritte weggenommen wird, nur weil der Bundesvorstand dieses so sehen will.“
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Antrag H 124: Eindeutige Regelung der Finanzierung der 
Senior*innenarbeit im Rahmen der Fachbereich-Fusionen
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Weser-Ems
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 In den jeweiligen Fachbereich-Statuten ist eindeutig zu regeln, dass die Finanzierung
 2 der Arbeit der Senior*innen gemäß der Richtlinie Senior*innenpolitik III. in der 4.
 3 Ebene durch die Fachbereiche angemessen mitgetragen wird. 

Begründung

Die Arbeit der Senior*innen Ausschüsse darf unseres Erachtens bei einem steigenden Anteil dieser 
Personengruppe in der Mitgliedschaft nicht durch fehlende finanzielle Ressourcen behindert werden. 
Senior*innen bringen sich aktiv in die Gewerkschaftsarbeit ein und tragen zu unseren gemeinsamen 
Erfolgen einen wesentlichen Anteil bei.
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Antrag H 125: Erhalt gewerkschaftlicher Tagungsräume – das filler 
muss bleiben!
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Status: Erledigt durch Praxis / Zeitablauf
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Das filler ist ein geschützter Raum für Ideen und Diskussionen und muss erhalten
 2 werden!

 3 ver.di setzt sich dafür ein, dass über die IVG-Immobilien AG mehr finanzielle
 4 Ressourcen für den Erhalt, die Renovierung und Instandsetzung unserer Tagungsräume
 5 (filler) zu Verfügung stehen.

Begründung

Bundesweit stellt die Verfügbarkeit von eigenen Tagungsräumen eine Besonderheit dar. Die 
unkomplizierte Reservierung und Nutzung des fillers wird ver.di-übergreifend von vielen befreundeten 
Organisationen geschätzt und genutzt. Aufgrund der zentralen Lagen in Thüringen und Erfurt sowie der 
hervorragenden Anbindung an den ÖPNV bildet das filler einen (Schutz-)Raum für Alle.

Im Hinblick auf die immer weiter steigenden Mietkosten für Veranstaltungsräume (vgl. Mietkosten anderer 
Bezirke), ist die Instandsetzung des fillers mittel- und langfristig wesentlich kostengünstiger. Durch 
Sanierung des Gebäudes könnten Heizkosten gesenkt und die Energieeffizienz gesteigert werden. 
Barrierefreie Räume würden weitere Nutzungsmöglichkeiten bieten.

Dank des großen Saales und zwei weiteren Seminarräumen können wir größere Bildungsseminare und 
Kulturangebote veranstalten. Mit der Vermietung der angrenzenden Großküche an einen externen 
Gastronomen, kann selbst die Verpflegung bei Veranstaltungen mühelos sichergestellt und Mietkosten 
eingenommen werden.

Gegenüber der Nutzung von externen Veranstaltungsräumen ist die Nutzung des fillers mit einem deutlich 
geringeren logistischen Aufwand möglich, welcher auch die personellen Ressourcen schont.

Das filler ist ein geschützter Raum für Ideen und Diskussionen und muss erhalten werden!

Wir bitten um die Bestellung eines Sachverständigen zur Beurteilung der baulichen Substanz sowie für die 
Kostenkalkulation der Sanierung des fillers.
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Antrag H 126: Verhinderung der vorherrschenden Baupläne zum 
„Quartier Neue Arbeit“ in Leipzig
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Landesbezirksvorstand, die Landesbezirksleitung und der Bundeskongress werden 
 2 aufgefordert, beim Eigentümer des Volkshauses darauf hinzuwirken, dass das 
 3 Bauvorhaben “Quartier neue Arbeit” gestoppt wird. 

Begründung

Die ver.di-Jugend Leipzig-Nordsachsen fordert die verantwortlichen Entscheidungsträger*innen, sowie 
Aufsichtsratsmandatsträger*innen zum Umdenken in Bezug auf das „Quartier Neue Arbeit“ auf.

Immobilienverwaltungsgesellschaft IVG der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di plant, das Areal 
hinter dem Volkshaus vollständig zu bebauen, mit einem „urbanen Nutzungsmix aus zukunftsorientierten 
Wohnformen und sozialgefördertem Wohnraum, Büro- und Konferenzräumen sowie Co-Workung-Plätzen, 
Läden und Gastronomie“. Das Projekt „Quartier Neue Arbeit“ soll auf dem 1,3 Hektar großen Areal 
entstehen.

Uns sind die Auflagen der Stadt für die Bebauung bekannt. Wir verstehen, dass in Zeiten sich zuspitzender 
Verdrängung und Bebauung wichtig ist, Flächen an städtebauliches Interesse zu knüpfen.

Der aktuell vorherrschende Plan stößt ansonsten auf kein Verständnis. Die Rolle sozialen Wohnraum zu 
schaffen scheint zweitrangig. Stattdessen scheinen kommerzielle Gewerbeflächen im Vordergrund zu 
stehen.

Anstatt eines der wenigen großflächigen Gelände in Leipzig in den Händen der Gewerkschaften jetzt für 
den kommerziellen Markt zu öffnen, sollte eine mögliche Bebauung auch gesellschaftspolitischen 
Anspruch haben. So wäre die Einrichtung des möglicherweise bald einzigen gewerkschaftlichen 
Tagungszentrums in Ostdeutschland in unseren Augen eine viel sinnvollere Verwendung für diese 
Freifläche.

Sollte, wie es aktuell auch schon im Raum steht, die Bildungsstätte Saalfeld geschlossen werden, gäbe es 
keine ver.di-Bildungsstätte im gesamten Mitteldeutschen Bereich, vor allem des Landesbezirkes Sachsen/
Sachsen-Anhalt/Thüringen. Die angedachten 200 m² für Bildungszwecke werden den infrastrukturellen 
Notwendigkeiten eines Bildungszentrums nicht gerecht. Dieses Vorhaben ist keinesfalls ein nützlicher 
Ersatz für Saalfeld. Der Plan sieht keine Unterkunft für Seminarteilnehmer*innen vor, keine Kantine, keine 
weiteren, größeren oder kleineren Seminarräume.

Statt das riesige Gelände rund um das geschichtsträchtige Leipziger Volkshaus in einem 
gewerkschaftlichen Sinne zu nutzen, sollen hier Gewerberäume für junge Unternehmen und Start-Ups zur 
Verfügung gestellt werden. Dass eben solche Unternehmen regelmäßig gewerkschaftliche Grundprinzipien 
von Mitbestimmung ablehnen und sogar Union Busting betreiben, ist aus der Presse allgemein hin 
bekannt. Zudem stellen Co-Working-Spaces eine Möglichkeit für Arbeitgeber*innen dar, sich aus der 
Verantwortung zu ziehen, Arbeitsplätze für ihre Arbeitnehmer*innen bereitzustellen. Das widerspricht den 
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Werten von ver.di. Es gibt keinen Grund für Gewerkschaften, sich mit Unternehmen die Prekarität 
vorantreiben und unsere eigene Arbeit verhindern wollen, gemein zu machen. Es wäre an Peinlichkeit 
kaum zu überbieten, wenn Arbeitskämpfe mit Unternehmen im Volkshaus geführt werden müssten.

Diese Verschwendung dieses so zentralen Geländes für Zwecke, die nicht im Interesse der ansässigen 
Gewerkschaften sein können, wollen wir so nicht hinnehmen. Wir können uns noch genau an die Worte 
aus Frank Wernekes Antrittsrede erinnern: „Wir sehen uns im Bildungszentrum Leipzig wieder“

Diese Ankündigung fordern wir nun ein. Wir wollen ein Quartier der Gewerkschaften. Ein Gelände, was den 
städteplanerischen Notwendigkeiten gerecht wird und vor allen Dingen die Leipziger und Ostdeutschen 
Bezirke ausrüstet, den Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu begegnen.

Welche Beweggründe zu der Zustimmung zum vorliegenden Plan beigetragen haben, sind uns schleierhaft. 
Die Entscheidungsfindung ist intransparent und unserer Ansicht nach, nicht im Einvernehmen mit den 
ansässigen Gewerkschaften getroffen worden. Wir wollen wissen, unter welchen gewerkschaftlichen 
Interessen die Immobilienverwaltungsgesellschaft der ver.di mbH diese Entscheidung getroffen hat, 
welche Rolle in dieser Entscheidung die ver.di selbst, bzw. ver.di-Kolleg*innen im Aufsichtsrat hatten. Die 
gesellschaftsrechtliche Ausgliederung der Immobilienverwaltungsgesellschaft mag Vorteile bergen, jedoch 
spricht sie es nicht davon frei, die historischen Grundstücke der Gewerkschaften auch im Interesse dieser 
zu führen.

Das Leipziger Volkshaus hat eine lange Geschichte und es waren viele Jahre von Kampf und Streit, dass 
dieses Gelände wieder in gewerkschaftlicher Hand lag. Das Privileg dieses Geländes nun für unsere 
Zwecke ungenutzt zu lassen, halten wir für einen fatalen Fehler, der die Zukunft der Gewerkschaftsarbeit 
im mitteldeutschen Raum negativ prägen wird.

Wir verlangen Rechtfertigung und vor allem Umdenken. Durch das Bauvorhaben „Quartier Neue Arbeit“ 
sehen wir die Zukunft einer expansiven Gewerkschaftsarbeit bedroht, eine funktionierende Bildungsarbeit 
nicht mehr gewährleistet und schließlich viel Potenzial an Zwecke verschenkt, für die wir als Gewerkschaft 
und Gewerkschaftsjugend nicht einstehen wollen.
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Antrag H 127: Verhinderung der vorherrschenden Baupläne zum 
„Quartier Neue Arbeit“ in Leipzig
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Leipzig-Nordsachsen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Finanzen - Leistungen - Beitragsregelungen

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Das Bauvorhaben “Quartier neue Arbeit” wird gestoppt. 

Begründung

Die ver.di-Jugend Leipzig-Nordsachsen fordert die verantwortlichen Entscheidungsträger*innen, sowie 
Aufsichtsratsmandatsträger*innen zum Umdenken in Bezug auf das „Quartier Neue Arbeit“ auf.

Die Immobilienverwaltungsgesellschaft IVG von ver.di plant, das Areal hinter dem Volkshaus vollständig zu 
bebauen, mit einem „urbanen Nutzungsmix aus zukunftsorientierten Wohnformen und sozialgefördertem 
Wohnraum, Büro- und Konferenzräumen sowie Co-Workung-Plätzen, Läden und Gastronomie“. Das Projekt 
„Quartier Neue Arbeit“ soll auf dem 1,3 Hektar großen Areal entstehen.

Uns sind die Auflagen der Stadt für die Bebauung bekannt. Wir verstehen dass in Zeiten sich zuspitzender 
Verdrängung und Bebauung wichtig ist, Flächen an städtebauliches Interesse zu knüpfen.

Der aktuell vorherrschende Plan stößt ansonsten auf kein Verständnis. Die Rolle sozialen Wohnraum zu 
schaffen scheint zweitrangig. Stattdessen scheinen kommerzielle Gewerbeflächen im Vordergrund zu 
stehen.

Anstatt eines der wenigen großflächigen Gelände in Leipzig in den Händen der Gewerkschaften jetzt für 
den kommerziellen Markt zu öffnen, sollte eine mögliche Bebauung auch gesellschaftspolitischen 
Anspruch haben. So wäre die Einrichtung des möglicherweise bald einzigen gewerkschaftlichen 
Tagungszentrums in Ostdeutschland in unseren Augen eine viel sinnvollere Verwendung für diese 
Freifläche.

Sollte, wie es aktuell auch schon im Raum steht, die Bildungsstätte Saalfeld geschlossen werden, gäbe es 
keine ver.di-Bildungsstätte im gesamten Mitteldeutschen Bereich, vor allem des Landesbezirkes Sachsen/
Sachsen-Anhalt/Thüringen. Die angedachten 200 m² für Bildungszwecke werden den infrastrukturellen 
Notwendigkeiten eines Bildungszentrums nicht gerecht. Dieses Vorhaben ist keinesfalls ein nützlicher 
Ersatz für Saalfeld. Der Plan sieht keine Unterkunft für Seminarteilnehmer*innen vor, keine Kantine, keine 
weiteren, größeren oder kleineren Seminarräume.

Statt das riesige Gelände rund um das geschichtsträchtige Leipziger Volkshaus in einem 
gewerkschaftlichen Sinne zu nutzen, sollen hier Gewerberäume für junge Unternehmen und Start-Ups zur 
Verfügung gestellt werden. Dass eben solche Unternehmen regelmäßig gewerkschaftliche Grundprinzipien 
von Mitbestimmung ablehnen und sogar Union Busting betreiben, ist aus der Presse allgemein hin 
bekannt. Zudem stellen Co-Working-Spaces eine Möglichkeit für Arbeitgeber*innen dar, sich aus der 
Verantwortung zu ziehen, Arbeitsplätze für ihre Arbeitnehmer*innen bereitzustellen. Das widerspricht den 
Werten von ver.di. Es gibt keinen Grund für Gewerkschaften, sich mit Unternehmen die Prekarität 
vorantreiben und unsere eigene Arbeit verhindern wollen, gemein zu machen. Es wäre an Peinlichkeit 
kaum zu überbieten, wenn Arbeitskämpfe mit Unternehmen im Volkshaus geführt werden müssten.
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Diese Verschwendung dieses so zentralen Geländes für Zwecke, die nicht im Interesse der ansässigen 
Gewerkschaften sein können, wollen wir so nicht hinnehmen. Wir können uns noch genau an die Worte 
aus Frank Wernekes Antrittsrede erinnern: „Wir sehen uns im Bildungszentrum Leipzig wieder“.

Diese Ankündigung fordern wir nun ein. Wir wollen ein Quartier der Gewerkschaften. Ein Gelände, was den 
städteplanerischen Notwendigkeiten gerecht wird und vor allen Dingen die Leipziger und ostdeutschen 
Bezirke ausrüstet, den Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu begegnen.

Welche Beweggründe zu der Zustimmung zum vorliegenden Plan beigetragen haben, sind uns schleierhaft. 
Die Entscheidungsfindung ist intransparent und unserer Ansicht nach, nicht im Einvernehmen mit den 
ansässigen Gewerkschaften getroffen worden. Wir wollen wissen, unter welchen gewerkschaftlichen 
Interessen die Immobilienverwaltungsgesellschaft der ver.di mbH diese Entscheidung getroffen hat, 
welche Rolle in dieser Entscheidung die ver.di selbst, bzw. ver.di-Kolleg*innen im Aufsichtsrat hatten. Die 
gesellschaftsrechtliche Ausgliederung der Immobilienverwaltungsgesellschaft mag Vorteile bergen, jedoch 
spricht sie es nicht davon frei, die historischen Grundstücke der Gewerkschaften auch im Interesse dieser 
zu führen.

Das Leipziger Volkshaus hat eine lange Geschichte und es waren viele Jahre von Kampf und Streit, dass 
dieses Gelände wieder in gewerkschaftlicher Hand lag. Das Privileg dieses Geländes nun für unsere 
Zwecke ungenutzt zu lassen, halten wir für einen fatalen Fehler, der die Zukunft der Gewerkschaftsarbeit 
im mitteldeutschen Raum negativ prägen wird.

Wir verlangen Rechtfertigung und vor allem Umdenken. Durch das Bauvorhaben „Quartier Neue Arbeit“ 
sehen wir die Zukunft einer expansiven Gewerkschaftsarbeit bedroht, eine funktionierende Bildungsarbeit 
nicht mehr gewährleistet und schließlich viel Potenzial an Zwecke verschenkt, für die wir als Gewerkschaft 
und Gewerkschaftsjugend nicht einstehen wollen.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

204 / 295



Antrag H 128: Öffentlichkeitsarbeit mit Leistungen
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Oberpfalz
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Rechtspolitik und Rechtsschutz

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Die Senior*innenkonferenz fordert eine vierteljährliche Berichterstattung über die
 2 Ergebnisse aus den Leistungsbereichen Recht und Beratung, DGB Rechtsschutz GmbH und
 3 Lohnsteuerberatung.

Begründung

Mit dem satzungsgemäßen Beitrag sind wesentliche Leistungen verbunden. Durch organisatorische 
Änderungen in Ver.di und dem DGB wurde die Praxis zur Berichterstattung vernachlässigt. Diese 
Leistungsbereiche müssen aber immer wieder sichtbar gemacht werden, weil sie erheblich zur Bindung 
beitragen. Deshalb fordern wir eine vierteljährliche Berichterstattung.
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Antrag H 129: Rechtschutz im Rahmen von diskriminierenden 
Erfahrungen als Teil der ver.di Rechtschutzversicherung inklusive 
Befähigung von Mitarbeitenden in der Rechtsabteilung 
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Rechtspolitik und Rechtsschutz

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di fordert, dass zukünftig die Mitarbeitenden in der Rechtschutzabteilung von
 2 ver.di Fachkenntnisse für die Behandlung von Rechtsstreitigkeiten mit
 3 diskriminierendem Hintergrund erhalten vorweisen müssen. Hierzu sollen die
 4 Gewerkschaftssekretär*innen im Team Beratung und Recht in den Gebieten der
 5 Diskriminierung wegen Sexualität, Herkunft, Abstammung, Religionszugehörigkeit oder
 6 anderer durch das Grundgesetz geschützten Merkmale geschult sein.

 7 Die Schulungen müssen aktiv durch ver.di angeboten und mindestens alle 24 Monate
 8 rezertifiziert werden.

Begründung

Immer wieder werden Mitglieder von ver.di in ihren Betrieben wegen eines der oben genannten Merkmale 
diskriminiert, ausgeschlossen oder anderweitig in ihrer freien Entfaltung eingeschränkt. Bisher gibt es nur 
wenige Mitglieder, die deshalb den Weg vor das Gericht gehen, weil die Hürden hoch und die 
Erfolgsaussichten gering sind. Mit speziellem Augenmerk auf diese Thematik positioniert sich unsere 
Gewerkschaft in der Gesellschaft noch klarer an der Seite von Menschen, die durch Täter*innen aufgrund 
grundgesetzlich geschützter Merkmale psychisch oder physisch verletzt oder beeinträchtigt werden. Als 
Vorreiter setzen wir somit ein Zeichen gegen Rassismus, Antifeminismus, Transfeindlichkeit und alle 
anderen Arten der Diskriminierung.

Um Prozesse mit neuen erfolgversprechenden Methoden anzugehen, Täter*innen zur Rechenschaft zu 
ziehen und Gerechtigkeit zu schaffen, müssen unsere Jurist*innen auf dem neuesten Stand zu diesen 
Themen sein, die für die Mitarbeitenden in der Rechtsabteilung sicher nicht alltäglich sind.
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Antrag H 129 -Ä001: Änderungsantrag zu H 129
Änderungsantrag zu H 129

Antragsteller*in: Elen Niedermeyer
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Rechtspolitik und Rechtsschutz

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 1 - 6

 1 ver.di fordert, dass zukünftig die Mitarbeitenden in der Rechtschutzabteilung von
ver.di Fachkenntnissesoll prüfen, ob es möglich ist, rechtliche Unterstützung für die Behandlung 
vonMitglieder bei Rechtsstreitigkeiten mit

 3 diskriminierendem Hintergrund erhalten vorweisen müssen. Hierzu sollen die 
 4 Gewerkschaftssekretär*innen im Team Beratung und Recht in den Gebieten der 
 5 Diskriminierung wegenetwa aufgrund derer Sexualität, Herkunft, Abstammung, Religionszugehörigkeit 

oder
 6 anderer durch das GrundgesetzAllgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) geschützten Merkmale 

geschult seinzu leisten. Hierzu soll Wissen zur Durchsetzung des AGGs in der Organisation aufgebaut 
und gefestigt werden.

Zeile 7 - 8

 7 Die Schulungen müssen aktiv durch ver.di angeboten und mindestens alle 24 Monate
 8 rezertifiziert werden.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

207 / 295



Antrag H 130: Strafgefangene müssen das Recht haben, sich 
gewerkschaftlich zu organisieren
Antragsteller*in: Bundesmigrationskonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Rechtspolitik und Rechtsschutz

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich für die Möglichkeit der Gewerkschaftsgründung von Strafgefangenen
 2 bzw. für die Organisierung in der eigenen Organisation ein.

 3 ver.di fordert, dass Strafgefangene auf Mindestlohnniveau entlohnt werden. 

Begründung

Es ist eine entwürdigende Situation für einen Industriestandort und eine entwickelte Demokratie, dass 
inhaftierte Menschen ausgebeutet werden und ihnen die Gründung einer Gewerkschaft verweigert wird, 
siehe Urteil des Kammergerichtes Berlin vom 29. Juni 2015 (vgl. https://www.kanzlei-engelhard.de/service/
aktuelle-urteile/vereinigung-von-arbeitenden-strafgefangenen-stellt-keine-gewerkschaft-dar)

Dort wird bspw- Auffassung des Berliner Kammergerichts wiedergegeben: „Denn die "Gefangenen-
Gewerkschaft" sei nicht als Gewerkschaft einzustufen gewesen. Eine Gewerkschaft sei eine Vereinigung 
von Arbeitnehmern. Ein Arbeitnehmer sei wiederum nur, wer aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags 
oder eines vergleichbaren Rechtsverhältnisses im Dienste eines anderen zur Arbeit verpflichtet sei. 
Zwischen Strafgefangene und der Justizvollzugsanstalt werden aber zum einen keine Arbeitsverträge 
geschlossen und zum anderen beruhe ihr Arbeitseinsatz nicht auf eine freie Willensentscheidung. 
Vielmehr sei ihr Beschäftigungsverhältnis öffentlich-rechtlicher Natur und sei Folge der 
Arbeitspflicht“ (vgl. ebd.).

Laut der Initiative Tatort Zukunft beträgt der Stundenlohn von Gefangenen in Berlin je nach 
Vergütungsstufe zwischen 1,39 - 2,32 Euro.

(https://tatort-zukunft.org/fakten/arbeit-im-gefaengnis/)
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Antrag H 131: Aufenthalts- und Arbeitsrechte sind eng verknüpft: 
Den ver.di-Rechtsschutz für alle Mitglieder sichern
Antragsteller*in: Bundesmigrationsausschuss
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Rechtspolitik und Rechtsschutz

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Der ver.di-Rechtsschutz soll zukünftig nicht nur Arbeits- und Sozialrecht für unsere
 2 Mitglieder abdecken, sondern auch das Aufenthaltsrecht, sofern es in Verbindung mit
 3 einem Arbeitsverhältnis steht. Dafür sollen in den ver.di-Landesbezirken
 4 entsprechende Kooperationen mit Fachanwält*innen für Migrationsrecht und fachlich
 5 versierten Beratungsstellen geprüft werden.

Begründung

Im Jahr 2022 lebten in der Bundesrepublik Deutschland nach Angaben des statistischen 
Bundesamtes 13,40 Millionen registrierte Ausländer*innen, also Menschen ohne deutscher 
Staatsbürgerschaft. Davon haben aber nur rund sieben Millionen einen unbefristeten 
Aufenthaltstitel oder eine Arbeitnehmerfreizügigkeit nach den Bestimmungen des EU-Rechts.
Für alle anderen bedeutet die Teilhabe am Arbeitsmarkt, sofern sie das Privileg einer 
legalen Arbeitserlaubnis bekommen haben eine ständige Unsicherheit, was die eigene Zukunft 
angeht und eine massive Abhängigkeit von einzelnen Arbeitsverhältnissen.

Bei Entlassung droht der Verlust des Aufenthaltstitels, bei Verlust des Aufenthaltstitels oder der Duldung 
droht ein Arbeitsverbot mit möglichem Arbeitsplatzverlust.

Wenn wir genau diese Menschen für Gewerkschaft begeistern wollen – und wir werden es 
müssen, um in Zukunft bei veränderter Arbeitsmarktlage und demografischem Wandel 
gewerkschaftlich stark zu sein – müssen wir ihnen auch solidarisch und engagiert bei ihren 
Aufenthaltsproblemen zur Seite stehen.

Bei unseren Kämpfen um Amazon erleben wir gerade hautnah, wie das deutsche 
Migrationsrecht zum verlängerten Arm gewerkschaftsfeindlicher Arbeitgeber*innen werden 
kann. Wenn Kolleg*innen bei Subfirmen, aber auch direkt bei Amazon oder in anderen großen Betrieben 
mit viel Macht konkret Angst haben sich bei ver.di zu organisieren oder für den Betriebsrat zu kandidieren, 
weil ihr befristeter Aufenthaltstitel an den Lebensunterhalt und der Lebensunterhalt an das eigene 
Arbeitsverhältnis gekoppelt ist, schränkt diese Situation nicht nur das Grundrecht der einzelnen 
Kolleg*innen ein, sondern auch unsere gewerkschaftliche Handlungsfähigkeit. Unser Kampf um gute 
Arbeits- und Lebensbedingungen muss also auch einen Kampf um ein Bleiberecht für alle hier lebenden 
und arbeitenden Menschen sein!

Lasst uns damit beginnen, für mehr Sicherheiten zu sorgen. Denn aus Sicherheit entsteht Mut, aus Mut 
wächst Kampfkraft und mit gesteigerter Kampfkraft im Kollektiv gelingt es erfolgreich zu sein. Wir laden 
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euch herzlich dazu ein diese Weichenstellung hier und heute mitzugestalten.

In anderen DGB-Gewerkschaften ist das Aufenthaltsrecht Bestandteil des gewerkschaftlichen 
Rechtschutzes, soweit ein Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis besteht, siehe zum Beispiel § 27 der 
IG-Metall-Satzung. 
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Antrag H 132: Keine Einstellung von Gewerkschaftssekretär*innen 
ohne Berufserfahrung
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichskonferenz C Südwestfalen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Personal

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di wird zukünftig nur noch Gewerkschaftssekretär*innen einstellen, die eine
 2 Berufsausbildung oder mindestens drei Jahre (in Vollzeit, Teilzeit oder Minijob)
 3 Berufserfahrung nachweisen können.

Begründung

Auch bei ver.di zeigt sich zunehmend, dass zu einem großen Teil Trainees und neue 
Gewerkschaftssekretär*innen direkt aus dem Studium, häufig sogar ohne Erfahrungen aus 
Nebentätigkeiten oder ähnlichem heraus eingestellt werden. 

Um sich für Beschäftigte einzusetzen, ist es wichtig, das Gewerkschaftssekretär*innen bereits Tätigkeiten 
in der Arbeitswelt verrichtet haben. Erst durch eine Berufserfahrung werden wichtige Kenntnisse für 
bestimmte Arbeiten im Berufsleben und die damit einhergehenden Probleme und Auseinandersetzungen 
kennen gelernt.

Gewerkschaftssekretär*innen mit Arbeitserfahrung arbeiten oft eigenständiger und können mit ihrem 
Erfahrungshintergrund andere Beschäftigte, die sie unterstützen sollen, besser verstehen und können sich 
entsprechend besser für sie einsetzen.
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Antrag H 132 - Ä 001: Änderungsantrag zu H 132
Änderungsantrag zu H 132

Antragsteller*in: Harald Pürzel
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Personal

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 1

 1 ver.di wird zukünftig nur nochvorrangig Gewerkschaftssekretär*innen einstellen, die eine 
 2 Berufsausbildung oder mindestens drei Jahre (in Vollzeit, Teilzeit oder Minijob)
 3 Berufserfahrung nachweisen können.

Begründung

In der Regel sollte Erfahrung im Beruf und in der Arbeit in der betrieblichen Interessenvertretung (BR / 
PR /JAV) Voraussetzung für die Einstellung als Gewerkschaftssekretär*in sein. Gut begründete Ausnahmen 
sollten im Einzelfall dennoch möglich sein.
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Antrag H 133: Bessere personelle Ausstattung unter 
Berücksichtigung der Fläche
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Weser-Ems
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Personal

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Bezirke sind hinsichtlich der personellen Ausstattung im Bereich der
 2 betriebsbetreuenden Sekretär*innen besser auszustatten, hierbei ist ausgleichend die
 3 Fläche des Bezirkes zu berücksichtigen. Die Deckelung der Personalkosten in der
 4 Budgetierungsrichtlinie ist zu Lasten der Sachkosten deutlich zu erhöhen.

 5 Ausfinanzierte Stellen sind nahtlos neu zu besetzen gegebenenfalls auch durch
 6 Neueinstellungen. Krankheitsvertretungen sind spätestens nach Ablauf der
 7 Entgeltfortzahlung zu stellen. Hierfür ist eine ausreichende Personaleinsatzreserve
 8 zu bilden, die sowohl im Sekretär*innenbereich als auch im Mitarbeiter*innenbereich
 9 eine kontinuierliche Aufgabenerledigung ermöglicht und sicherstellt.

 10 Es müssen gerechte, moderne und zeiteffiziente Arbeitsbedingungen geboten werden, um
 11 Arbeitsprozesse effizient gestalten zu können.

Begründung

Eine hauptamtliche, zuverlässige und kontinuierliche Betreuung von Mitgliedern, Vertrauensleuten, 
Gremien und Funktionär*innen ist für eine positive Mitgliederentwicklung und Einnahmeentwicklung 
unabdingbar.
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Antrag H 134: Stellenausschreibungen
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Weser-Ems
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Personal

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Alle freien Stellen bei ver.di werden im ver.di-Mitgliedernetz ausgeschrieben.

Begründung

Bei den Stellenausschreibungen ist mehr Transparenz notwendig, damit sich auch langjährig aktive 
Mitglieder aus den Betrieben und Dienststellen bewerben können.
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Antrag H 135: Beteiligung von ver.di am Freiwilligen Sozialen Jahr 
(FSJ) - Politik
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Rheinland-Pfalz-Saarland
Status: Erledigt durch Praxis / Zeitablauf
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Personal

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand setzt sich für die Etablierung und Einsetzung von Stellen in
 2 ver.di im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) – Politik / Kultur ein.

 3 Die Kosten:

 4

 5

Gesamt: ca. 650,-- Euro / Monat

Jahreskosten 7.800,-- Euro

 6 Der Fachbereich A in Rheinland-Pfalz-Saarland ist darüber hinaus bereit, eine
 7 Vorreiterrolle zu übernehmen.

Begründung

Das FSJ bietet jungen Menschen nicht nur die Möglichkeit sich im sozialen Bereich zu engagieren. Vielmehr 
werden seit einigen Jahren auch FSJ-Stellen angeboten und Träger gesucht, die im politischen und 
kulturellen Kontext zu verorten sind.

In Rheinland-Pfalz übernimmt diese Aufgabe das Kulturbüro Rheinland-Pfalz, die ein starkes Interesse 
daran haben, parteiunabhängige Stellen zu finden, die ein solches FSJ für Jugendliche anbieten.

Als parteiunabhängige, politische Größe in Rheinland-Pfalz und im Saarland sehen wir die Notwendigkeit, 
dass wir jungen Menschen eine Möglichkeit bieten Gewerkschaften von „Innen“ kennenzulernen.

Abschnitt III § 5 Ziffer 3 (ver.di-Satzung)

g) Förderung und Unterstützung der gewerkschaftlichen Jugendarbeit und der politischen Bildung sowie 
der Jugendbildungsarbeit,

h) Einsatz für eine pluralistische Gesellschaft, in der Toleranz und gleiche Rechte gelten, unabhängig 
von ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, vom Alter oder 
der sexuellen Identität.
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Antrag H 136: Vergütung von Praktika in ver.di
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Personal

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Beschäftigte ver.di-Praktikant*innen werden bundesweit mit einer Mindestvergütung von
 2 600,-- Euro monatlich unterstützt.

Begründung

Die Praktikant*innen von ver.di sind aufgrund ihrer studierenden Tätigkeit auf eine Vergütung angewiesen, 
um ihre Lebenshaltungskosten bewerkstelligen zu können. Deshalb müssen viele Praktikant*innen neben 
ihres studiumgebundenen Praktikums, von meist 40 h/Woche noch arbeiten. Die Studierenden müssen 
dringend von dem finanziellen Druck entlastet werden.

Zudem fordert ver.di andere Arbeitgeber auf, Praktika zu vergüten. Es ist ein wichtiges und richtiges 
Zeichen diesen Unternehmen zu zeigen, dass ver.di mit gutem Beispiel vorausgeht und ihre 
Praktikant*innen vergütet.
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Antrag H 137: Zusätzliche Gewerkschaftssekretär*innen für mehr 
Unterstützung der Mitglieder im Geltungsbereich der 
Personengruppe Migrant*innen
Antragsteller*in: Bundesmigrationskonferenz
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Personal

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di stellt vor allem auf Landesbezirks- aber auch auf Bundesebene zusätzliche
 2 Gewerkschaftssekretär*innen (mindestens 0,5 Stelle) für die Belange der ver.di-
 3 Mitglieder im Geltungsbereich der Personengruppe Migrant*innen zur Verfügung.

Begründung

Die Belange der ver.di-Mitglieder im Geltungsbereich der Personengruppe Migrant*innen benötigen mehr 
Unterstützung als bisher durch zusätzliche Gewerkschaftssekretär*innen, da es immer mehr Fragen und 
Probleme seitens der ver.di-Mitglieder mit Migrationsgeschichte und es viele Noch-Nicht-Mitglieder mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Dienstleitungsbereichen und Berufen gibt, deren Gewinnung für 
die Mitgliederentwicklung von ver.di von Interesse ist. 
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Antrag H 138: Beschlussdatenbank
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1
 2
 3

Alle Beschlüsse der folgenden Gremien werden rückwirkend ab ver.di-Gründung in1. 
einer für alle Mitglieder zugänglichen Datenbank veröffentlicht (zum Beispiel im
Mitgliedernetz / meine ver.di oder anderes):

 4

 5

 6

Bundeskongress

Bundesvorstand

Gewerkschaftsrat

 7 (bis hierher rückwirkend ab ver.di-Gründung)

 8

 9

 10

 11

 12

Bundesfachbereichsvorstände (rückwirkend ab Fusion)

Bundesfachgruppenvorstände

Bundesfachbereichskonferenzen

Konferenzen der Personengruppen auf Bundesebene

Landesbezirksvorstände

 13

 14

 15

Den Bezirken, Landesbezirksfachbereichen und Bezirksfachbereichen wird die2. 
Möglichkeit eröffnet, die Beschlüsse ihrer Gremien (Vorstände / Fachgruppen /
Fachkommissionen) ebenfalls einzustellen.

 16

 17

Die Beschlüsse sollen innerhalb von zwei Monaten nach Beschlussfassung3. 
eingestellt werden.

 18

 19

Die Datenbank ist nach Schlüsselwörtern, Volltext, Datum, beschlussfassendem4. 
Gremium sowie Fachbereich und / oder Ebene durchsuchbar.

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

Ausnahmen von der mitgliederinternen Veröffentlichung in der Datenbank können5. 
aufgrund des Schutzes persönlicher Daten (zum Beispiel Personalangelegenheiten)
oder der erforderlichen Vertraulichkeit (zum Beispiel Angelegenheiten des
Streikfonds) notwendig sein. Der Gewerkschaftsrat wird aufgefordert, die
erforderlichen Ausnahmen zu beraten und zu beschließen. Dabei soll größtmögliche
Transparenz hergestellt werden. Gegebenenfalls sind nur die Titel / Thema des
vertraulichen Beschlusses zu veröffentlichen.

Begründung

Es ist für Mitglieder und teilweise auch Hauptamtliche aktuell sehr schwierig und aufwändig, Zugang zu 
Beschlüssen zu bekommen, wenn sie nicht über ihre Funktion Zugang bekommen.
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Nur ein Beispiel: Die Beschlüsse des Bundeskongresses 2019 sind bis heute nur auf einer mit einem 
eigenen Passwort versehenen Seite zugänglich, die mithin nicht für alle Mitglieder erreichbar ist.

Die Beschlüsse und teilweise sogar die Existenz anderer Gremien sind für Mitglieder, die (noch) keine 
Multifunktionäre sind, häufig intransparent.

Zu Recht wird von Mitgliedern erwartet, sich an die Beschlusslagen der Organisation zu halten. Dazu muss 
es aber eine Möglichkeit geben, diese überhaupt wahrzunehmen.

Zu Recht wünschen wir uns von den Mitgliedern eine Identifikation mit ihrer Gewerkschaft. Dazu müssen 
sie herausfinden können, wie diese tickt und Einblick haben, wie sie sich positioniert – auch, um sich 
einmischen zu können, falls sie nicht einverstanden sind.

Zu Recht sind wir stolz darauf, zu den größten demokratisch verfassten Organisationen überhaupt zu 
gehören. Zur Demokratie gehört aber wesentlich Transparenz – darüber wer, wann, welche 
Entscheidungen trifft.

Zu Recht fordern Antragskommissionen, dass Anträge die bestehenden Beschlusslagen berücksichtigen. 
Das geht aber nur, wenn Mensch sie überhaupt finden kann. Aktuell müssen Mitglieder (und auch 
Hauptamtliche), die prüfen wollen, ob und welche Beschlüsse zu einem bestimmten Thema schon gefasst 
wurden, teilweise auf eine abenteuerliche Odyssee von Emailanfragen und Telefonaten gehen, die oft 
genug ohne Ergebnis bleibt.

Die Einrichtung einer für alle zugänglichen Beschlussdatenbank wäre ein kleiner Schritt für die 
Menschheit, aber ein großer für unsere innergewerkschaftliche Transparenz und Demokratie.
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Antrag H 138 -Ä001: Änderungsantrag zu H 138
Änderungsantrag zu H 138

Antragsteller*in: Marco Börger
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 5

 5 Bundesvorstand

Zeile 6

 6 Gewerkschaftsrat

Zeile 7

 7 (bis hierher rückwirkend ab ver.di-Gründung)

Zeile 8

 8 Bundesfachbereichsvorstände (rückwirkend ab Fusion)

Zeile 9

 9 Bundesfachgruppenvorstände

Zeile 10

 10 Bundesfachbereichskonferenzen

Zeile 11

 11 Konferenzen der Personengruppen auf Bundesebene

Zeile 12

 12 Landesbezirksvorstände

Zeile 13

 13 Den Bezirken, Landesbezirksfachbereichenanderen Gremien auf Bundes-, Landesbezirks-, und 2. 
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BezirksfachbereichenBezirksebene Bezirke wird die 
 14

 15

Möglichkeit eröffnet, die Beschlüsse ihrer Gremien (Vorstände / Fachgruppen /
Fachkommissionen) ebenfalls einzustellen.
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Antrag H 138 -Ä003: Änderungsantrag zu H 138
Änderungsantrag zu H 138

Antragsteller*in: Dustin Pilz
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 24 - 26

 20

 21

 22

 23

Ausnahmen von der mitgliederinternen Veröffentlichung in der Datenbank können5. 
aufgrund des Schutzes persönlicher Daten (zum Beispiel Personalangelegenheiten)
oder der erforderlichen Vertraulichkeit (zum Beispiel Angelegenheiten des
Streikfonds) notwendig sein. Der Gewerkschaftsrat wird aufgefordert, die 

 24

 25

 26

erforderlichen Ausnahmen zu beraten und zu beschließen. Dabei soll größtmögliche 
Transparenz hergestellt werden. Gegebenenfalls sind nur die Titel / Thema des 
vertraulichen Beschlusses zu veröffentlichen.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

222 / 295



Antrag H 138 -Ä004: Änderungsantrag zu H 138
Änderungsantrag zu H 138

Antragsteller*in: Dustin Pilz
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 16 - 17

 16

 17

Die Beschlüsse sollen innerhalb von zwei Monaten nach Beschlussfassung3. 
eingestellt werden.
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Antrag H 138 -Ä005: Änderungsantrag zu H 138
Änderungsantrag zu H 138

Antragsteller*in: Dustin Pilz
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 1

ver.di wirkt auf allen Ebenen in ver.di-Gremien darauf hin, dass Beschlüsse transparent, auffindbar 
und digital bereitgestellt werden. Es soll eine digitale Datenbank geschaffen werden indem ver.di-
Funktionäre auf ihrer in unmittelbarer näheren Organisationsstruktur, unabhängig Entscheidungen 
der Gremien innerhalb der Organisation nachvollziehen zu können.

 1 Alle Beschlüsse der folgenden Gremien werden rückwirkend ab ver.di-Gründung in 1. 
 2
 3

einer für alle Mitglieder zugänglichen Datenbank veröffentlicht (zum Beispiel im
Mitgliedernetz / meine ver.di oder anderes):
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Antrag H 138 - Ä 006: Änderungsantrag zu H 138
Änderungsantrag zu H 138

Antragsteller*in: Dustin Pilz
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 7

 7 (bis hierher rückwirkend ab ver.di-Gründung)2. Die Ebenen und Fachbereiche prüfen ob Beschlüsse 
von vorherigen Vorständen und Konferenzen in die Datenbank eingepflegt werden 
können.Gleichzeitig sollen zukünftige Beschlüsse folgender Gremien digital und transparent für 
ausgewählte Mitglieder bereitgestellt werden können:
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Antrag H 138 - Ä 007: Änderungsantrag zu H 138
Änderungsantrag zu H 138

Antragsteller*in: Dustin Pilz
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 12

 12 Landesbezirksvorstände

Bundesjugendvorstände
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Antrag H 138 - Ä 008: Änderungsantrag zu H 138
Änderungsantrag zu H 138

Antragsteller*in: Paul Bennert, Marie Schulpig
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 1 - 2

ver.di soll als unabhängige und demokratische Organisation transparenter in ihren Entscheidungen 
für ihre Mitglieder werden. Hierfür sollen:

 1
 2

Alle Beschlüsse derDie folgenden Gremien werden dazu angehalten, alle Beschlüsse rückwirkend 1. 
ab ver.di-Gründung in
einer für alle Mitglieder zugänglichen Datenbank veröffentlichtveröffentlichen (zum Beispiel im 

 3 Mitgliedernetz / meine ver.di oder anderes):

Begründung

Der Bundeskongress kann nach Satzung den verschiedenen ver.di-Gremien ihre Arbeitsweise nicht 
vorschreiben. Dennoch gilt diese Gremien dazu anzuhalten, im Sinne einer Verbesserung der Transparenz, 
eine einsehbare und übersichtliche Beschlussdatenbank zu erstellen.
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Antrag H 139: [Neue Empfehlung] Beschlussdatenbank 
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 007

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di wird eine Datenbank aufsetzen, in der alle Beschlüsse der Organisationswahlen
 2 gesammelt werden. Diese Datenbank wird für alle Mitglieder über „meine.verdi.de“
 3 zugänglich gemacht.

 4 Die Datenbank soll zeitnah nach den Organisationswahlen aufgesetzt werden und in
 5 folgenden Wahlen ergänzt werden. Bis zu den nächsten Organisationswahlen sind auch
 6 die vergangenen Beschlüsse der letzten Jahre eingetragen.

Begründung

Bei den Organisationswahlen werden grundlegende Positionierung und Einstellung innerhalb von ver.di 
beschlossen. Spätestens bei den nächsten Organisationswahlen ist für viele der Prozess der letzten 
Wahlen in Vergessenheit geraten. Es wird sich nicht  mehr daran erinnert was bereits beschlossen ist. Und 
es werden neue Anträge zum gleichen Thema gestellt. Vielen neuen oder neu aktiven Mitglieder soll diese 
Datenbank zudem als Orientierungshilfe für die Werte geben, die wir innerhalb der Gewerkschaft 
vertreten und beschlossen haben.

Die Beschlusslagen müssen öffentlich für alle zugänglich sein, dies sorgt für Transparenz und beugt 
Anträgen vor, die bereits Beschlusslage sind. Auch die Arbeit der Antragskommissionen würde damit 
massiv vereinfacht.

An alle Antragskommissionen: Ihr macht einen großartigen Job! Danke dafür
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Antrag H 140: [Neue Empfehlung] Organisationswahlen: Alle 
Antragsberatungsergebnisse veröffentlichen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Gewerkschaftsrat

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Um Transparenz auf allen Ebenen und in allen Fachbereichen herzustellen, müssen die
 2 Ergebnisse der Antragsberatung aller Mitgliederversammlungen und
 3 Delegiertenkonferenzen im Rahmen der Organisationswahlen 2022 / 2023 und aller
 4 künftigen Organisationswahlen, zum Beispiel im Mitgliedernetz, veröffentlicht und
 5 damit allen interessierten Mitgliedern zugänglich gemacht werden.

Begründung

Auf https://www.verdi.de/ueber-uns/bundeskongress-2019/antraege-und-kongressunterlagen lässt sich 
nachverfolgen, mit welchem Ergebnis alle Anträge zum Bundeskongress 2019 beraten worden sind - diese 
Nachvollziehbarkeit ist bei jedem Bundeskongress gegeben.

Aus dem Handbuch Organisationswahlen 2018/2019:

In nahezu allen Mitgliederversammlungen und Delegiertenkonferenzen im Rahmen der 
Organisationswahlen werden Anträge gestellt, beraten und ggf. mit Mehrheit beschlossen. Die jeweiligen 
Antragsteller haben ein Recht darauf zu erfahren, was aus dem beschlossenen Antrag geworden ist, das 
heißt ob und wie er „erledigt“ worden ist.

Die Erledigungshinweise sind in der Regel Teil des Geschäftsberichtes für die Mitgliederversammlung / 
Konferenz der nächsten Organisationswahlen, um dadurch Rechenschaft über die jeweilige Bearbeitung 
und Umsetzung der Anträge aus der vorhergehenden Mitgliederversammlung / Konferenz zu geben.

Ein sogenannter Erledigungsvermerk gibt Auskunft über den Bearbeitungsstand eines beschlossenen 
Antrages und wird von derjenigen zuständigen ver.di-Stelle geschrieben, die für die Abarbeitung / 
Umsetzung der beschlossenen Anträge politisch zuständig ist.

Dem Recht der jeweiligen Antragstellenden zu erfahren, was aus dem beschlossenen Antrag geworden ist, 
das heißt ob und wie er „erledigt“ worden ist, wird oft nicht ausreichend Rechnung getragen - manchmal 
beschränken sich Erledigungsvermerke auf den Hinweis, die Anträge seien wie beschlossen weitergeleitet 
worden. Deshalb muss Antragstellenden die Möglichkeit gegeben werden, den Weg ihrer Anträge selbst 
nachverfolgen zu können.
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Antrag H 141: Organisationswahlen: Alle 
Antragsberatungsergebnisse veröffentlichen
Antragsteller*in: Bundessenior*innenkonferenz
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Um Transparenz auf allen Ebenen und in allen Fachbereichen herzustellen, müssen die
 2 Ergebnisprotokolle aller Mitgliederversammlungen und Delegiertenkonferenzen im Rahmen
 3 der Organisationswahlen 2022 / 2023 und aller künftigen Organisationswahlen zum
 4 Beispiel im Mitgliedernetz veröffentlicht und damit allen interessierten Mitgliedern
 5 zugänglich gemacht werden.

Begründung

Aus dem Handbuch Organisationswahlen 2018/2019:

In nahezu allen Mitgliederversammlungen und Delegiertenkonferenzen im Rahmen der
Organisationswahlen werden Anträge gestellt, beraten und ggf. mit Mehrheit beschlossen. Die jeweiligen 
Antragsteller haben ein Recht darauf zu erfahren, was aus dem beschlossenen Antrag geworden ist, d. h. ob 
und wie er „erledigt“ worden ist.

Die Erledigungshinweise sind in der Regel Teil des Geschäftsberichtes für die Mitgliederversammlung/
Konferenz der nächsten Organisationswahlen, um dadurch Rechenschaft über die jeweilige Bearbeitung 
und Umsetzung der Anträge aus der vorhergehenden Mitgliederversammlung/Konferenz zu geben.

Ein sogenannter Erledigungsvermerk gibt Auskunft über den Bearbeitungsstand eines beschlossenen
Antrages und wird von derjenigen zuständigen ver.di-Stelle geschrieben, die für die Abarbeitung/
Umsetzung der beschlossenen Anträge politisch zuständig ist.

Dem Recht der jeweiligen Antragstellenden zu erfahren, was aus dem beschlossenen Antrag geworden ist, 
das heißt ob und wie er „erledigt“ worden ist, wird oft nicht ausreichend Rechnung getragen - manchmal 
beschränken sich Erledigungsvermerke auf den Hinweis, die Anträge seien wie beschlossen weitergeleitet 
worden. Deshalb muss Antragstellenden die Möglichkeit gegeben werden, den Weg ihrer Anträge selbst 
nachverfolgen zu können.
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Antrag H 141 -Ä001: Änderungsantrag zu H 141
Änderungsantrag zu H 141

Antragsteller*in: Monika Ludwig
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 5

 1 Um Transparenz auf allen Ebenen und in allen Fachbereichen herzustellen, müssen die
 2 Ergebnisprotokolle aller Mitgliederversammlungen und Delegiertenkonferenzen im Rahmen
 3 der Organisationswahlen 2022 / 2023 und aller künftigen Organisationswahlen zum
 4 Beispiel im Mitgliedernetz veröffentlicht und damit allen interessierten Mitgliedern 

 5 zugänglich gemacht werden.

Um dem Anliegen Rechnung zu tragen, ist die Rahmenwahl- und Verfahrensordnung (RWVO) vom 
Gewerkschaftsrat in geeigneter Weise zu ergänzen.
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Antrag H 142: ver.di auf Microsoft Office 365 / Teams umstellen
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichskonferenz A Allgäu mit den Landkreisen 

Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 023

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die gesamte Organisation ver.di stellt auf Microsoft Office 365 / Teams um.

Begründung

Eine Umstellung auf MS Office 365 / Teams ermöglicht ver.di schneller und agiler zu werden und 
gleichzeitig Kosten zu reduzieren. Auch kann so die Kollaboration mit Ehrenamtlichen gestärkt werden. 
Der administrative Aufwand geht ebenfalls zurück.
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Antrag H 143: meine.verdi.de verbessern – Digitalisierung ernst 
nehmen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Praxis / Zeitablauf
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 "meine ver.di" verbessern – Fehler sollten behoben werden und die Funktionen
 2 ausgeweitet, um die Digitalisierung der Gewerkschaftsarbeit weiter voran zu treiben.

Begründung

meine ver.di ist ein gutes Instrument, damit Kolleg*innen selbstständig ihre Daten pflegen können, 
wichtige Informationen erhalten und der bürokratische Aufwand der Mitgliederpflege durch Automation 
geringer wird.

Spätestens seit der Einführung der DSGVO ist Datenschutz, Kontrolle und Sicherheit absolutes 
Alltagsthema geworden. Durch Einführung von meine.verdi.de hat ver.di einen wichtigen Schritt in 
Richtung selbstverantwortliche Datenänderungen, Transparenz und Digitalisierung gemacht.

Leider ist das Tool fehlerbehaftet, speichert Daten nicht richtig ab bzw. kommuniziert diese nicht in die 
Mitgliederdatei und der generelle Funktionsumfang könnte ausgebaut werden. Funktionsausbau könnte 
zum Beispiel die Erfassung von Streiks sein („Streikttagebuch“) zur besseren Nachverfolgen von 
Streiktagen und deren Zahlung, ein Streikgeldrechner zur ungefähren Bestimmung des selben oder 
digitale Fahrgeldabrechnungsformulare sein.
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Antrag H 144: Digitalisierung der Fahrtkosten
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di soll als Organisation Maßnahmen zur Modernisierung und Digitalisierung der
 2 Fahrtkostenabrechnung ergreifen, um die Prozesse zu beschleunigen und den
 3 Arbeitsaufwand während Sitzungen, etc. zu verringern.

Begründung

Die Abgabe von Fahrtkosten über analoge Wege ist veraltet und kostet viel Zeit. Die Bearbeitung dieser 
Anträge könnte durch digitalisierte Anträge beschleunigt werden, so dass bereits bezahlte Reisen 
möglichst schnell den Mitgliedern zurückgezahlt werden können. Des Weiteren sind die analogen Anträge 
für viele Personen unübersichtlich, so dass oft Hilfe bei dem Ausfüllen dieser benötigt wird.

Die Hauptamtlichen, welche die Fahrtkosten mitnehmen und bearbeiten, werden ebenfalls entlastet durch 
schnelle digitale Zuleitung der modernisierten Anträge.

Man könnte die Antragsformulare digital in die schon bestehenden Mitglieder-Portale einbauen.
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Antrag H 145: Digitalisierung Jetzt!
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 146, H 147

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 “meine ver.di” wird auch als Android und IOS App umgesetzt.

 2 Ebenso sollen Funktionen hinzugefügt werden, die ein Kontaktieren der zuständigen
 3 Fachbereichs- / Jugendsekretär*innen vereinfacht ermöglichen.

Begründung

Der Initiativcharakter ergibt sich aus der Reaktion von Christine Behle vom 20. Januar 2023. Auf der 
Bundesfachbereichsjugendkonferenz B hatte sie sich zur Frage zur Digitalisierung nur herausgeredet und 
sichtbar wollte sie dieses Thema überspringen.
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Antrag H 146: ver.di wird jünger und digitaler
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Schleswig-Holstein Süd-West
Status: Erledigt durch Antrag H 145
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 145

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di richtet eine App für Handy und Tablets auf Basis von iOS und Android ein,
 2 welche den Bedürfnissen der Mitglieder im digitalen Zeitalter gerecht wird.

 3 Inhalte sollen sein:

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

Mitgliederdaten

Tarifverträge und Entgelttabellen

Tarifinfos

Streikaufrufe inklusive Abrechnung Streikgeld

Einladungen zu Veranstaltungen, bezogen auf Branche, Betrieb und Mandat

Kontakt zu Rechtsschutz etc.

Kalender, der auch als Dienstplan genutzt wird und zum Arbeitszeitnachweis dient

 11 Die Aufzählung ist nicht abschließend und kann / soll dem jeweiligen Stand der Zeit
 12 und Technik entsprechen.

Begründung

Die Welt dreht sich und entwickelt sich weiter, ver.di als Dienstleistungsgewerkschaft muss sich den 
Bedürfnissen seiner Mitglieder (auch der potenziellen) anpassen und dieses Leistungsspektrum anbieten 
und zur Verfügung stellen.

Junge Arbeitnehmer*innen werden nicht auf herkömmliche Informationsangebote reagieren. Die Nutzung 
von PC's wandelt sich immer mehr zu mobilen Geräten, die schnell und zwischendurch genutzt werden 
können, zum Beispiel im Cafe, in der Bar, Theater und im öffentlichen Verkehrsmittel auf dem Arbeitsweg. 

Hier gilt es die Kolleg*innen abzuholen.

Die Entwicklung muss nicht sofort alles bieten, sondern kann auch kontinuierlich fortgesetzt werden. 

Sofern eine zentrale Lösung ver.di-weit nicht möglich ist, sollte diese App jedoch auf jeden Fall für den 
Fachbereich C besonders zeitnah umgesetzt werden.
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Antrag H 147: ver.di wird jünger und digitaler
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz C
Status: Erledigt durch Antrag H 145
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 145

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di prüft die zeitnahe Einrichtung einer App für Handy und Tablets auf Basis von
 2 iOS und Android, welche den Bedürfnissen der Mitglieder im digitalen Zeitalter
 3 gerecht wird.

 4 Inhalte sollen sein:

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

Mitgliederdaten

Tarifverträge und Entgelttabellen

Tarifinfos

Streikaufrufe inklusive Abrechnung Streikgeld

Einladungen zu Veranstaltungen, bezogen auf Branche, Betrieb und Mandat

Kontakt zu Rechtsschutz etc.

Kalender, der auch als Dienstplan genutzt wird und zum Arbeitszeitnachweis dient

 12 Die Aufzählung ist nicht abschließend und kann / soll dem jeweiligen Stand der Zeit
 13 und Technik entsprechen.

Begründung

Die Welt dreht sich und entwickelt sich weiter, ver.di als Dienstleistungsgewerkschaft muss sich den 
Bedürfnissen seiner Mitglieder (auch der potenziellen) anpassen und dieses Leistungsspektrum anbieten 
und zur Verfügung stellen.

Junge Arbeitnehmer*innen werden nicht auf herkömmliche Informationsangebote reagieren. Die Nutzung 
von PCs wandelt sich immer mehr zu mobilen Geräten, die schnell und zwischendurch genutzt werden 
können, zum Beispiel im Café, in der Bar, Theater und im öffentlichen Verkehrsmittel auf dem Arbeitsweg. 

Hier gilt es,  die Kolleg*innen abzuholen.

Die Entwicklung muss nicht sofort alles bieten sondern kann auch kontinuierlich fortgesetzt werden. 

Sofern eine zentrale Lösung ver.di-weit nicht möglich ist, sollte diese App jedoch auf jeden Fall für den 
Fachbereich C besonders zeitnah umgesetzt werden.
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Antrag H 148: Verbesserung und Aktualisierung der 
Mitgliederdaten (MIBS), gut handhabbares System für 
Hauptamtliche zur Informationsweitergabe an Ehrenamtliche und 
zur Vernetzung
Antragsteller*in: Bundeskonferenz Selbstständige
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di soll das bestehende Mitgliederverwaltungssystem weiterentwickeln und möglichst
 2 zeitnah ein gut funktionierendes und leicht zu bedienendes System zur Verfügung
 3 stellen.

 4 Zum Teil sind die Mitgliederdaten unvollständig, veraltet, fehlerhaft und eine
 5 "Hybride Erwerbstätigkeit" ist nicht darstellbar. Eine Mehrfachverschlüsselung muss
 6 ermöglicht werden, da ansonsten eine gezielte Ansprache nicht erreicht wird.

 7 Ziel ist es, dadurch die Vernetzung von Mitgliedern zu unterstützen und zu
 8 verbessern.

Begründung

Immer wieder stellen Haupt- und Ehrenamtliche fest, dass sie Probleme haben, Mitgliedern Informationen 
zukommen zu lassen oder sich mit ihnen zu vernetzen. 

Zum Teil fehlen in den Fachgruppen bis zu 40 Prozent der Kontaktmailadressen. Schlecht funktionierende 
Mailingsysteme tun ihr Übriges dazu.

Seit der Coronavirus-Pandemie ist dieses Problem der mangelnden Erreichbarkeit der Mitglieder in allen 
Gliederungen deutlich zutage getreten. Durch vermehrtes Home-Office ist die Möglichkeit, Mitglieder 
persönlich in den Betrieben anzusprechen weggefallen und muss durch gezielte digitale Ansprache wie 
Newsletter und anderes ersetzt werden!!! Für Mitglieder ist teilweise der Eindruck entstanden, ver.di sei 
inaktiv.

Mit Blick auf die Mobilisierung von Mitgliedern für Streiks, Kampagnen oder Demonstrationen ist das ein 
zentrales Problem innerhalb ver.dis.
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Antrag H 149: Erfassung des Status Arbeiter*innen in der MIBS
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 051

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Bei der Erfassung von Mitgliedsanträgen in MIBS sollen alle Berufsbezeichnungen, die
 2 eindeutig gewerblichen Tätigkeiten zuzuordnen sind, der Statusgruppe Arbeiter*innen
 3 zugeordnet und in regelmäßigen Abständen den zuständigen Sekretär*innen übermittelt
 4 werden. Für die klassischen Bereiche und Betriebe sollen zeitnah die MIBS-Daten
 5 überarbeitet und der Status geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.

Begründung

In den Mitgliedsanträgen fehlt die Rubrik Arbeiter*innen, somit wird die Statusgruppe bei der Erfassung in 
der MIBS gar nicht erfasst oder falsch zugeordnet.

Arbeiter*innen sind in vielen Betrieben und Bereichen die Basis unserer Gewerkschaftsarbeit.

Um gezielt Arbeiter*innen in den Fachbereichen ansprechen zu können, müssen diese auch in der 
Organisation zu finden sein.

In den vorlaufenden Fachbereichskonferenzen im Bereich C in Berlin ist es zu erheblichen Schwierigkeiten 
gekommen Arbeiter*innen in der MIBS zu finden, um diese gezielt für die Konferenz einzuladen oder für 
die Thematik Arbeiter*innen ansprechen zu können.
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Antrag H 150: Antrag für Zugriff auf MIBS
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nord
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Wir als ehrenamtlich aktive Mitglieder der Gewerkschaft sehen es als Notwendigkeit
 2 an, für ausgewählte Personen aus den Betriebsgruppen- und Ortsvorständen einen
 3 lesenden Zugriff zur MIBS von ver.di, um gezielt über die jeweiligen Vorstände die
 4 Aktualität der Mitgliederdaten sicherzustellen.

Begründung

Es ist sowohl für das Hauptamt, als auch das Ehrenamt eine enorme Mehrbelastung, sich über die Daten 
der MIBS auszutauschen und die Aktualität dieser ohne das Gegenseitige zuspielen sicherzustellen. Dies 
bindet massiv Kapazitäten, da es keine Möglichkeit gibt, eine Datei fortlaufend zu aktualisieren, es sei 
denn, es wird alles einzeln händisch abgeändert.

Daher ist es ein guter Ansatz, den Vorständen mehr Verantwortung zuzusprechen, um so den Datenfluss 
beiderseits zu minimieren und die Kapazitäten direkt so einzusetzen, dass das Mitglied direkt 
angesprochen werden kann.

Wenn Austritte systemseitig mit einem Datum hinterlegt werden, erfährt dies das Ehrenamt ohne 
Zeitverzug und kann sich der Ansprache und Gründen für den Austritt seitens des Noch-Mitgliedes 
wenden.
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Antrag H 151: Die TVöD App
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 152

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Mit Antrag H 200 wurde auf dem Bundeskongress 2019 die Erstellung einer ver.di-App
 2 beschlossen. Integraler Bestandteil dieser App soll eine "TVöD-App" sein die
 3 folgendes beinhaltet:

 4 ver.di stellt eine kostenlose App bzw. einen Online-Rechner zur Berechnung des
 5 Brutto- und Nettoentgelts nach TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) zur
 6 Verfügung. Auch andere Ansprüche des TVöD, wie Urlaub oder Zuschläge, sollten
 7 perspektivisch in eine solche App einfließen.

 8 Diese Funktionen soll es nach Möglichkeit für alle Tarifverträge von ver.di geben.

Begründung

Wer als Tarifbeschäftigter im öffentlichen Dienst nach Auswirkungen einer Entgelt- oder Stufenerhöhung 
auf das eigene Entgelt sucht, der wird in der Regel bei der Internetseite www.oeffentlicher-dienst.info 
fündig. Es ist kaum nachvollziehbar, dass eine private Seite zur ersten Anlaufstelle für zahlreiche 
Hauptfragen von ver.di-Mitgliedern im öffentlichen Dienst geworden ist. Auch Aktive im Betrieb nutzen zur 
Beratung von potenziellen Mitgliedern dieses werbefinanzierte Angebot. Es ist heutzutage bei der 
Mitgliederwerbung nicht nur wichtig, die „Hoheit“ über die Schreibtische und Pausenräume zu haben, 
sondern auch in der digitalen Welt für unsere Mitglieder und potenziellen Mitglieder die erste Wahl zu 
sein.

In Anlehnung an www.oeffentlicher-dienst.info sollte ver.di daher möglichst schnell ein eigenes Angebot 
entwickeln. Dies sollte als Internetseite und als App erfolgen. Bei potenziell weit über zwei Millionen vom 
TVöD betroffenen Kolleg*innen sollte sich eine solche Investition schnell lohnen. Der Nutzen ist weit 
größer als der Aufwand einzuschätzen.

In der digitalen Welt zählt: the winner takes it all. Wer es schafft als erstes auf dem Großteil der Endgeräte 
von Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu landen, der wird es auch schaffen, seine Informationen und 
Vorstellungen einzubringen und direkten Zugang zu potenziellen Mitgliedern erhalten.

In den einzelnen Bundesländern sollte auch über ähnliche Angebote für die Besoldung nachgedacht 
werden, auch wenn die Skalierung etwas geringer ausfällt. Zumindest eine abgespeckte Version wäre aber 
durchaus mit wenig Aufwand möglich.
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Antrag H 152: Die TVöD App
Antragsteller*in: Bundesfachgruppenkonferenz Kommunalverwaltung
Status: Erledigt durch Antrag H 151
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 151

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di stellt eine kostenlose App bzw. einen Online-Rechner zur Berechnung des
 2 Brutto- und Nettoentgelts nach TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) zur
 3 Verfügung. Auch andere Ansprüche des TVöD, wie Urlaub oder Zuschläge, sollten
 4 perspektivisch in eine solche App einfließen.

Begründung

Wer als Tarifbeschäftigter im öffentlichen Dienst nach Auswirkungen einer Entgelt- oder Stufenerhöhung 
auf das eigene Entgelt sucht, der wird in der Regel bei der Internetseite www.oeffentlicher-dienst.info 
fündig. Es ist kaum nachvollziehbar, dass eine private Seite zur ersten Anlaufstelle für zahlreiche 
Hauptfragen von ver.di-Mitgliedern im öffentlichen Dienst geworden ist. Auch Aktive im Betrieb nutzen zur 
Beratung von potenziellen Mitgliedern dieses werbefinanzierte Angebot. Es ist heutzutage bei der 
Mitgliederwerbung nicht nur wichtig, die „Hoheit“ über die Schreibtische und Pausenräume zu haben, 
sondern auch in der digitalen Welt für unsere Mitglieder und potenziellen Mitglieder die erste Wahl zu 
sein.

In Anlehnung an www.oeffentlicher-dienst.info sollte ver.di daher möglichst schnell ein eigenes Angebot 
entwickeln. Dies sollte als Internetseite und als App erfolgen. Bei potenziell weit über zwei Millionen vom 
TVöD betroffenen Kolleg*innen sollte sich eine solche Investition schnell lohnen. Der Nutzen ist weit 
größer als der Aufwand einzuschätzen.

In der digitalen Welt zählt: the winner takes it all. Wer es schafft als erstes auf dem Großteil der Endgeräte 
von Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu landen, der wird es auch schaffen, seine Informationen und 
Vorstellungen einzubringen und direkten Zugang zu potenziellen Mitgliedern erhalten.

In den einzelnen Bundesländern sollte auch über ähnliche Angebote für die Besoldung nachgedacht 
werden, auch wenn die Skalierung etwas geringer ausfällt. Zumindest eine abgespeckte Version wäre aber 
durchaus mit wenig Aufwand möglich.
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Antrag H 153: Mitgliedsausweis mit Digitalfunktion
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di prüft, inwiefern die ver.di-Mitgliedsausweise mit einer Digitalfunktion
 2 ausgestattet werden können.

 3 Der Bundesvorstand wird beauftragt, ein entsprechendes Konzept unter besonderer
 4 Berücksichtigung des Datenschutzes und der Datensicherheit vorzulegen.

Begründung

In der modernen Welt haben alle Karten mittlerweile eine effektive Digitalfunktion. Die 
Mitgliederausweiskarten könnten mit einer solchen Funktion versehen werden, um Datenänderungen 
umgehend auf dieser Karte zu speichern. Eine große Erleichterung wäre eine solche Funktion unter 
anderem bei der Streikgelderfassung. Diese dauert bei großen Streikveranstaltungen viel zulange und ist 
bei widrigen Wetterbedingungen im Freien kaum zu bewältigen. Die Karten mit Digitalfunktion könnten 
aber mit einem Lesegerät unmittelbar erfasst werden. Gleichzeitig wäre eine Auswertung der 
Streikbeteiligung nachhaltig zu gewährleisten. Auch können mitgliederbezogene Anliegen unmittelbar mit 
einer solchen Kartenfunktion bearbeitet und erfasst werden (Adressänderungen, Gehaltsänderungen, 
Rechtschutzeinträge). Die reine Nutzung einer Plastikkarte ohne Funktion ist nur schmückendes Beiwerk 
und entzieht sich jedem Sinn.
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Antrag H 154: Digitale Öffentlichkeitsarbeit
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz C
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Ein neues Konzept für digitale Öffentlichkeitsarbeit wird über alle Ebenen und
 2 Fachbereiche hinweg unter Beteiligung von Ehrenamtlichen erstellt.

 3 Das Konzept soll Strukturen geben, die allen Gremien eine angemessene und
 4 zielführende digitale Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere auf Social Media,
 5 ermöglichen und erleichtern.

 6 Hierfür werden die bestehenden Auftritte von Gremien analysiert. Aus der Analyse
 7 heraus sollen Strukturen etabliert werden, welche eine effiziente Nutzung von Social
 8 Media und Websites durch eine Reduktion der Accounts und Webpräsenzen ermöglichen.

 9 Beispielsweise könnten Accounts auf die Ebenen-Gremien reduziert werden, welche die
 10 Fachbereiche in ausreichender Weise mitbenutzen können.

 11 Es muss ein Schulungsangebot für das Haupt- und Ehrenamt in Social-Media-Arbeit
 12 geben, so dass die redaktionelle Verantwortung geteilt getragen werden kann.
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Antrag H 155: ver.di Wiki
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di richtet ein übersichtliches Glossar und Abkürzungsverzeichnis mit Suchfunktion
 2 ein.

Begründung

Für neue Mitglieder ist es zum Teil sehr schwierig sich in die ver.di-Strukturen zu integrieren. Bei Terminen 
und Wahlen ist es häufig für unerfahrene schwierig Abkürzungen, Fachbegriffen und generellen Strukturen 
und Abläufen zu folgen. Ämter und Veranstaltungen sind oft nicht selbsterklärend und bedürfen einem 
Grundwissen der gewerkschaftlichen Arbeit. Ohne dass jemand sich intensiv mit neuen Mitglieder hinsetzt 
und dieses Wissen erarbeitet fällt es besonders schwer sich zurecht zu finden und zu partizipieren. Gerade 
für Neumitglieder ist es frustrierend und nimmt die Motivation sich weiter mit der Gewerkschaftsarbeit zu 
beschäftigen.

Ein Glossar und Abkürzungsverzeichnis kann diesem Problem entgegenwirken.
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Antrag H 156: Antrag für Social Media Ressourcen für die 
Landesbezirke und Landesbezirksfachbereiche 
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nord
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Wir fordern separat je Landesbezirk und Landesbezirksfachbereich Ressourcen für das
 2 Thema Social Media, um den Öffentlichkeitsauftritt der Gewerkschaft zu fördern.

 3 Es sollen einheitliche und attraktive Designs erstellt und eine hohe
 4 Abonnent*innenzahl erreicht werden, um das Thema Gewerkschaft dauerhaft in den Köpfen
 5 jeder Personengruppen fest zu verankern und zu einer Selbstverständlichkeit werden zu
 6 lassen. Wir benötigen treibende Personen, die in Hutfunktion fungieren, um dem Thema
 7 die nötige Gewichtung zuzuschreiben.

 8 Die Ausgestaltung erfolgt in Absprache mit den ehrenamtlichen Gremien.

Begründung

Es gibt viele Baustellen hinsichtlich der Öffentlichkeitswirksamkeit der Gewerkschaften. Wir müssen unter 
anderem viel früher anknüpfen und junge Menschen greifen, die während der Schulzeit keine oder kaum 
Berührungspunkte mit dem Thema haben. Plattformen wie Tik Tok und Instagram haben enorm hohe 
Nutzer*innenzahlen und das Potenzial sollte ausgeschöpft werden. Auch Personengruppen, welche sich 
wenig bis gar nicht mit dem Thema Gewerkschaft auseinandersetzen, können erreicht werden.

Des Weiteren wird es für diejenigen vereinfacht, welche bereits aktiv sind, an kurzfristige Informationen zu 
kommen. Das Thema Gewerkschaft wird viel mehr in den Köpfen verankert, da man zu jeder Tageszeit 
damit konfrontiert werden kann.
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Antrag H 157: Mehr gewerkschaftliche Teilhabe für migrantische 
Kolleg*innen!
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Leipzig-Nordsachsen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 066

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Die Gesamtorganisation von ver.di wird aufgefordert, Maßnahmen umzusetzen, um den
 2 Informationstransfer, die Arbeitsbedingungen und Mitbestimmungsmöglichkeiten der
 3 migrantische Kolleg*innen zu verbessern.

 4 Hierzu sollen unter anderem aktuelle Informationsmaterialien in nicht-deutscher
 5 Sprache zur Verfügung stehen, für die Rechtsberatung Dolmetscher*innen finanziert
 6 werden und bestehende Strukturen gestärkt werden.

Begründung

Die Bundesrepublik Deutschland stellt sich immer mehr als Zuwanderungsland für Menschen aus aller 
Welt dar. Im Jahr 2020 kamen 1,19 Mio. Zuwanderer*innen in die Bundesrepublik Deutschland (Statista 
research Department, 24. Januar 2022). Die Menschen, die hier ein neues Zuhause finden, werden auch in 
den hiesigen Arbeitsmarkt eintreten . Doch diese "Arbeitsmarktintegration” beruht häufig auf Ausbeutung, 
denn viele Kolleg*innen wissen am Anfang nicht über ihre Rechte Bescheid und werden auch zum Teil von 
Arbeitgeber*innen-Seite vorenthalten.

Auch da das Erlernen einer Fremdsprache ein fluider Prozess ist, ist davon auszugehen, dass die neuen 
Kolleg*innen nicht immer Deutschkenntnisse von vornherein mitbringen und gerade deswegen sollten sie 
Informationen zu ihren Arbeitsrechten und Partizipationsmöglichkeiten auch in weit verbreiteten 
Sprachen erhalten, um Ausbeutung entgegenzuwirken.

Wir fordern deshalb eine Umsetzung, folgender Maßnahmen:

die Erneuerung und den Ausbau der nicht-deutschen ver.di-Ansprache-Flyer;

Informationsflyer in einfacher deutscher Sprache und mindestens in Englisch;

der Ausbau des Internet-Auftritts in Fremdsprachen (bisher gibt es nur die “Guten Gründe für eine 
ver.di-Mitgliedschaft” in verschiedenen Fremdsprachen).

Die Kosten für Dolmetscher*innen sollen bei Beratungsgesprächen von Seiten von ver.di gestellt werden.
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Antrag H 158: Aufnahme der Abfrage Migrationsgeschichte auf den 
ver.di-Beitrittsformularen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hessen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 070

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Auf den Beitrittsformularen von ver.di werden generell Ankreuzmöglichkeiten für jene
 2 Personengruppen ergänzt, deren Zuordnung sich nicht automatisch (wie zum Beispiel bei
 3 der Jugend) aus den Personaldaten ergeben. Insbesondere die Information
 4 Migrationsgeschichte muss als freiwillige Angabe erfasst und in der
 5 Mitgliederdatenbank hinterlegt werden. Die Erfassung der Personengruppe Migrant*innen
 6 und die zielgenaue Ansprache der Kolleg*innen als wichtige Multiplikator*innen für
 7 die Mitgliedergewinnung sind ansonsten nicht gewährleistet.

 8 Insoweit datenschutzrechtliche Bedenken bestehen, wird der Bundesvorstand
 9 aufgefordert, ein entsprechendes Rechtsgutachten beim Bundesdatenschutzbeauftragten
 10 einzuholen.

Begründung

Mit der zunehmenden Vielfalt in der Arbeitswelt wächst die reale Anzahl der Migrant*innen in ver.di, doch 
die Arbeit der Migrationsausschüsse wird aufgrund der fehlenden oder ungenauen Erfassung dieser 
Mitglieder erschwert.

ver.di braucht verlässliche Daten, die die Mitgliederentwicklung wiedergeben und dabei helfen, Potenziale 
auszuschöpfen. Im Gegensatz zu anderen Personengruppen ergeben sich aus den Personendaten der 
Neumitglieder keine Merkmale betreffend Migrationshintergrund oder Meister- oder 
Ingenieurqualifikation.

Da ver.di aber gemäß der Satzung Personengruppen eingerichtet hat, muss zur Erfüllung dieses Zweckes 
auch die Erhebung entsprechender Daten gem. Art. 5 Abs. 1 DSGVO unmittelbar im Zuge des 
Beitrittsvorgangs durchgeführt werden. Insoweit politische oder diskriminierungsrechtliche Bedenken 
gegen eine derartige Abfrage auf dem Beitrittsformular als Pflichtangabe seitens ver.di bestehen, kann vor 
die Ankreuzfelder für besagte Personengruppen ein Klammerhinweis auf Freiwilligkeit der Angabe gesetzt 
werden.

Eine seit Mitte 2018 umgesetzte zweite gesonderte freiwillige Abfrage dieser Merkmale nach erfolgtem 
Beitritt durch eigene Fragebögen hat sich als unpraktikabel erwiesen, da diese nachgeschobenen 
Fragebögen von vielen Neumitgliedern nicht wahrgenommen oder ausgefüllt werden. Ebenso gibt es keine 
einheitliche Regelung, wie diese Daten in den Bezirken verarbeitet werden. Es ist zu befürchten, dass 
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nichts passiert oder aber parallele „wilde, individuelle“ Excel-Listen geführt werden. Das ist nicht zuletzt 
datenschutzrechtlich sehr problematisch und würde der ursprünglichen Intention zuwiderlaufen. 
Personenbezogene Daten müssen in der zentralen Mitgliederdatenbank hinterlegt werden. Die bisher 
dagegen im Bundesvorstand und anderswo vorgebrachten Bedenken aufgrund der Europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) überzeugen nicht, da diese Verordnung keine 
Datenerhebungsverbote generell ausspricht, sondern die Datenerhebungen lediglich an den jeweiligen 
Personen-, Firmen- oder Vereinszweck bindet.
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Antrag H 158 - Ä 001: Änderungsantrag zu H 158
Änderungsantrag zu H 158

Antragsteller*in: Vimala Sahner-Thiagarajan
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 8 - 10

 8 Insoweit datenschutzrechtliche Bedenken bestehen, wird der Bundesvorstand
 9 aufgefordert, ein entsprechendes Rechtsgutachten beim Bundesdatenschutzbeauftragten
 10 einzuholen.

Insoweit datenschutzrechtliche Bedenken bestehen, wird der Bundesvorstand aufgefordert, ein 
entsprechendes Rechtsgutachten beim Bundesdatenschutzbeauftragten einzuholen.

 11

Daher soll zukünftig auf dem Beitrittsformular die freiwillige Ankreuzmöglichkeit für den 
Migrationshintergrund mit aufgenommen werden. 
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Antrag H 159: Sprachvielfalt in ver.di
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz D Niedersachsen/Bremen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 073

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Es wird ein den Ehren- und Hauptamtlichen zur Verfügung stehender Pool an
 2 Dolmetscher*innen aufgebaut und unterhalten.

 3

 4
 5

Es werden flächendeckend EDV-gestützte Übersetzungstools zur Verfügung gestellt.1. 

Für Mitglieder wird ein Unterstützungsangebot zum Erlernen der deutschen Sprache2. 
etabliert.

Begründung

Die Betriebe werden sprachlich bunter und ver.di muss es auch werden, um den Anschluss nicht zu 
verlieren. Beispielsweise finden wir allein bei Amazon über 150 Sprachen, die trotz sehr guter 
Englischkenntnisse eine schnell unüberwindbare Sprachbarriere darstellen. Eine unzureichende 
Kommunikation verschließt den Zugang zu entscheidenden Teilen der Belegschaft und erschwert die 
Erschließungsarbeit enorm. Gleichzeitig lassen sich sprachliche Schwerpunkte in den Betrieben erkennen, 
dadurch lassen sich mit der Möglichkeit Internetbeiträge, Flyer etc. zu übersetzen und barrierefrei mit 
Multiplikator*innen zu kommunizieren, effizient Zugänge entwickeln.

Für die Belegschaft, und damit potenzielle Mitglieder, verhindern fehlende Sprachkenntnisse einen 
selbstbestimmten Arbeitskampf. Gleichzeitig können Angebote, die helfen die deutsche Sprache zu 
erlernen oder zu verbessern, für die Werbung von Kollegen*innen mit Migrationshintergrund gute 
Argumente sein. Solche Angebote können Zuschüsse oder das Angebot eigener Schulungsangebote, aber 
auch die finanzielle Unterstützung für Sprach-Apps wie zum Beispiel Babbel sein.
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Antrag H 160: Mehr Kapazitäten für Sprachmittler bei ver.di 
schaffen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wird aufgefordert, mehr Kapazitäten für Sprachmittler*innen
 2 (Dolmetscher*in/Übersetzer*in) zur Verfügung zu stellen. Entweder muss eigenes
 3 Personal eingestellt werden oder es müssen Rahmenverträge mit Übersetzungsbüros
 4 geschlossen werden. Ebenfalls sollte in den nächsten Jahren versucht werden,
 5 mehrsprachiges Personal einzustellen.

 6 Zusätzlich sollte die Möglichkeit der Anschaffung von digitalen Übersetzungsgeräten
 7 für hauptamtliche Gewerkschaftssekretär*innen geprüft werden.

Begründung

Gerade im Fachbereich E treffen wir in immer mehr Betrieben Beschäftigte an, die kein Deutsch sprechen. 
Zunehmend werden die hauptamtlichen Gewerkschaftssekretär*innen von Mitgliedern oder potenziellen 
Mitglieder kontaktiert und können sich aufgrund von Sprachbarrieren nicht mit ihnen austauschen. Um 
auch diese Zielgruppe besser betreuen zu können und für ver.di zu gewinnen, müssen mehr Kapazitäten 
für Sprachmittler*innen geschaffen werden.
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Antrag H 161: Beratung und professioneller Service für alle – ver.di 
muss für unsere Mitglieder auch mehrsprachig erreichbar sein
Antragsteller*in: Bundesmigrationskonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Mehrsprachigkeit bei ver.di darf sich nicht auf einzelne Informationen zu den
 2 Vorteilen der Mitgliedschaft reduzieren.

 3 ver.di realisiert daher ab dem kommenden Jahr Angebote, um wenig oder kein deutsch
 4 sprechenden Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, telefonisch mit ihrer Gewerkschaft
 5 in Kontakt zu treten und Basisinformationen zum Arbeits- und Rechtsschutz, zur
 6 Streikunterstützung und der Lohnsteuerberatung zu erhalten.

 7 Mit der Entstehung der zentralen Servicezentren gibt es die Chance, unseren
 8 Mitgliedern zu festgelegten wöchentlichen Zeiträumen mehrsprachige Beratung
 9 anzubieten, damit die Gewerkschaftsmitgliedschaft für sie auch im Bereich von
 10 Serviceleistungen und individueller Unterstützung einen Mehrwert bringt.

 11 Welche Sprachen angeboten werden, entscheiden die Landesbezirksfachbereiche mit
 12 Unterstützung des Bereiches Organisationsentwicklung und dem Referat
 13 Migrationspolitik.

Begründung

Seien es die Betriebsgründungen der jungen, aus aller Welt stammenden Belegschaften bei Tech- und 
Finanzunternehmen, die Arbeitskämpfe migrantischer Beschäftigter im Online-Handel / Logistik oder die 
Eintritte angeworbener Kolleg*innen im Rahmen der Krankenhausbewegung: In der Entwicklung der 
ver.di-Mitgliedschaft spiegelt sich deutlich wider, dass sich die Bundesrepublik Deutschland in den letzten 
Jahren zum zweitwichtigsten Einwanderungsland der OECD-Industrienationen entwickelt hat.

Diese deutliche Zunahme an eingewanderten Kolleg*innen wird nur anhalten und uns stärken, wenn die 
Menschen sich gut betreut und unterstützt fühlen. Jenseits der kollektiven Betriebsarbeit gilt dies auch 
für den individuellen Servicebereich.

Es ist illusorisch davon auszugehen, dass die Kolleg*innen in kürzester Zeit ein Sprachniveau erreichen, 
um Anfragen und Bedarfe auf deutsch formulieren können. Daher braucht es Lösungen, um die neu 
gewonnenen Kolleg*innen genauso wie deutsch sprechende Kolleg*innen zu unterstützen, an ver.di zu 
binden und Austritte zu verhindern. Die Reorganisation des Mitgliedererstkontaktes im Rahmen des ver.di 
wächst Prozesses hat mit den zentralen Servicezentren hier die notwendigen Voraussetzungen geschaffen. 
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Antrag H 162: Sprachbarrieren in der Ausbildung
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz C
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Existierende Barrieren für junge Menschen, die das Ziel haben einen Beruf, vor allem
 2 im Gesundheitswesen, zu erreichen, werden abgeschafft. Hier soll vor allem der Abbau
 3 der Sprachbarriere durch Einführung von zielgruppenspezifischen Sprachkursangeboten
 4 in den berufsbildenden Schulen durchgeführt von berufsbildenden Schulen im Fokus
 5 stehen.

 6 Deswegen soll sich die Gewerkschaft ver.di auch bundespolitisch für diese
 7 benachteiligte Gruppe einsetzen, so dass berufsbildende Schulen zum Beispiel
 8 Mehrkosten für angebotenen Sprachunterricht refinanziert erhalten.

 9 Des Weiteren soll speziell für betriebliche Interessenvertretungen Material erstellt
 10 werden, das diese in der Etablierung solcher Angebote durch den Arbeitgeber
 11 unterstützt. Eine enge Zusammenarbeit mit der Personengruppe der Migrant*innen ist zu
 12 favorisieren. 

Begründung

Die Bundesrepublik Deutschland ist divers. Leider ist das an vielen Stellen der Gesellschaft nicht 
ersichtlich. So auch in der Arbeitswelt und speziell in den Ausbildungen, dies ist auch im 
Gesundheitswesen zu erkennen. Menschen werden tagtäglich migrantisiert, dies geschieht unter anderem 
auf Grund einer Sprachbarriere. Sprachbarrieren hindern am Start in ein Ausbildungsverhältnis oder am 
langfristigen Bestehen in einem solchen. Wir sehen den Arbeitgeber klar in der Fürsorgepflicht allen 
Menschen eine Ausbildung zu ermöglichen, die für diese qualifiziert sind. Eine solche Qualifizierung ist 
unabhängig von Sprache, Religion oder Kultur. Ganz im Gegenteil, vor allem in den Gesundheitsberufen ist 
Sprachenvielfalt, Kulturvielfalt und Religionsvielfalt ein großer Gewinn, denn nur so kann eine diverse 
Gesellschaft adäquat versorgt werden. Sprachbarrieren behindern den Behandlungsprozess enorm (vgl. 
Blackford, Street & Parsons, 1997; Cioffi, 2003; Fatahi, Mattsson, Lundgren, & Hellstrom, 2010; Jones, 2008).

Eine Gleichbehandlung aller ist nur dann möglich, wenn alle die gleichen Voraussetzungen haben. 
Deswegen ist die Ermöglichung der Aneignung von benötigten Sprachkenntnissen essentiell. Oft fehlt es 
den Berufsschulen an den notwendigen Fördergelder für solche Anpassungen ihres Bildungsangebotes. 
Deswegen soll die Gewerkschaft ver.di auch bundespolitisch Lobbyarbeit für diese benachteiligte Gruppe 
leisten, sodass Schulen zum Beispiel Mehrkosten für angebotenen Sprachunterricht refinanziert erhalten. 
Des Weiteren soll speziell für betriebliche Interessenvertretungen Material erstellt werden, das diese in 
der Etablierung solcher Angebote unterstützt. Eine enge Zusammenarbeit mit der Personengruppe der 
Migrant*innen ist zu favorisieren. 

Blackford, J., Street, A., & Parsons, C. (1997).Breaking down language barriers in clinical practice. 
Contemporary Nurse, 6(1), 15–21
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Antrag H 163: Inklusion von Menschen mit Schwerbehinderung
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 164, H 165

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Menschen mit (Schwer-)Behinderung müssen sich oft gesellschaftlichen Stigmata der
 2 geringeren Leistungsfähigkeit aussetzen lassen. Diese Ansicht ist nicht nur falsch,
 3 sondern diskriminierend.

 4 Ziel der Organisation soll sein, solche Denkweisen innerhalb und außerhalb unserer
 5 Gewerkschaft abzubauen. Wir sollten uns hier solidarisch verhalten und
 6 Verhaltensweisen, welche Menschen mit Schwerbehinderung diskriminieren,
 7 stigmatisieren oder in sonstiger Weise benachteiligen nicht nur abbauen, sondern
 8 aktiv dagegen ankämpfen.

 9 Es soll eine jährliche Evaluation der Zugänglichkeit für alle Formen der Behinderung
 10 geben. Ziel ist eine Inklusionsvereinbarung, die alle Bereiche der gewerkschaftlichen
 11 Arbeit betrifft.

 12 Spätestens in vier Jahren, vor der nächsten Konferenz, muss eine Evaluation des
 13 Fortschritts vorgelegt werden.

 14 Ausstattung unserer Gewerkschaftshäuser

 15 Gewerkschaften haben eine traditionsreiche Vergangenheit und sind oft in
 16 historischen, der Arbeitnehmerbewegung nahestehenden Gebäuden untergebracht. ver.di
 17 soll sich bei Sanierungs- oder Umbauarbeiten aktiv dafür einsetzen, dass Hürden für
 18 Menschen mit Schwerbehinderung abgebaut werden. Dazu gehören ausreichend breite
 19 Aufzüge für Rollstuhlfahrer*innen sowie Toiletten, welche nicht nur für Rollstühle
 20 geeignet sind, sondern auch mit einem EURO-Schlüssel geöffnet werden können. Ebenso
 21 können Markierungen sowie Beschriftungen in Blindenschrift für sehbehinderte Menschen
 22 hilfreich sein. Auch Türen, welche sich per Bewegungssensor oder Knopfdruck öffnen
 23 lassen, erleichtern den Zugang zu unseren Gebäuden.

 24 Es soll Induktionsschleifen für Hörgeräte geben.

 25 Streiks, Demos und Großveranstaltungen

 26 Für Streiks und Veranstaltungen soll es verpflichtend sein, dass Rollstuhltoiletten
 27 zur Verfügung stehen. Auch hier soll möglichst sichergestellt werden, dass diese
 28 Toiletten bevorzugt von berechtigten Personen genutzt werden können. Falls bekannt
 29 ist, dass Menschen mit einer Hörstörung teilnehmen, soll möglichst für die
 30 Veranstaltung ein*e Gebärdendolmetscher*in beauftragt werden. 

 31 Es soll reizreduzierte Bereiche und Rückzugsräume geben.
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Begründung

Es ist festzustellen, dass in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die Inklusion von schwerbehinderten 
Menschen immer noch scheitert. Grund dafür sind unter anderem nicht behindertengerechte Gebäude 
und Veranstaltungen.
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Antrag H 164: Inklusion von Menschen mit Schwerbehinderung
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Mittelfranken
Status: Erledigt durch Antrag H 163
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 163

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Menschen mit (Schwer)behinderung müssen sich oft gesellschaftlichen Stigmata der
 2 geringeren Leistungsfähigkeit aussetzen lassen. Diese Ansicht ist nicht nur falsch,
 3 sondern diskriminierend.

 4 Ziel der Organisation soll sein, Denkweisen innerhalb und außerhalb unserer
 5 Gewerkschaft abzubauen. Wir sollten hier uns solidarisch verhalten und
 6 Verhaltensweisen welche Menschen mit Schwerbehinderung diskriminiert, stigmatisiert
 7 oder in sonstiger Weise benachteiligt werden nicht nur abbauen, sondern aktiv dagegen
 8 ankämpfen.

 9 Ausstattung unserer Gewerkschaftshäuser

 10 Gewerkschaften haben eine traditionsreiche Vergangenheit und sind oft in
 11 historischen, der Arbeitnehmerbewegung nahestehenden Gebäuden untergebracht.

 12 ver.di soll sich bei Sanierungs- oder Umbauarbeiten aktiv dafür einsetzen, dass
 13 Hürden für
 14 Menschen mit Schwerbehinderung abgebaut werden. Dazu gehören ausreichend breite
 15 Aufzüge für Rollstuhlfahrer*innen sowie Toiletten welche nicht nur für Rollstühle
 16 geeignet sind, sondern auch mit einem EURO-Schlüssel geöffnet werden können. Ebenso
 17 können Markierungen sowie Beschriftungen in Blindenschrift für sehbehinderte
 18 Menschen hilfreich sein.  Auch Türen welche sich per Bewegungssensor oder Knopfdruck
 19 öffnen lassen erleichtert den Zugang zu unseren Gebäuden.

 20 Streiks, Demos und Großveranstaltungen

 21 Für Streiks und Veranstaltungen soll es verpflichtend sein, dass mobile
 22 Rollstuhltoiletten aufgebaut werden. Auch hier soll möglichst sichergestellt werden,
 23 dass diese Toiletten nur von berechtigten Personen genutzt werden können. Falls
 24 bekannt ist, dass Menschen mit einer Hörstörung teilnehmen, soll möglichst für die
 25 Veranstaltung einen Gebärdendolmetscher*in beauftragt werden.

Begründung

Es ist festzustellen, dass in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die Inklusion von schwerbehinderten 
Menschen immer noch scheitert. Grund dafür sind unter anderem nicht behindertengerechte Gebäude 
und Veranstaltungen.

Im Rahmen des solidarischen Umgangs sollten wir uns als Gewerkschaft für die Inklusion von Menschen 
mit Schwerbehinderung einsetzen.  
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Antrag H 165: Inklusion von Menschen mit Schwerbehinderung
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag H 163
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 163

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Menschen mit (Schwer-)Behinderung müssen sich oft gesellschaftlichen Stigmata der
 2 geringeren Leistungsfähigkeit aussetzen lassen. Diese Ansicht ist nicht nur falsch,
 3 sondern diskriminierend. 

 4 Ziel der Organisation soll sein, Denkweisen innerhalb und außerhalb unserer
 5 Gewerkschaft abzubauen. Wir sollten hier uns solidarisch verhalten und
 6 Verhaltensweisen welche Menschen mit Schwerbehinderung diskriminiert, stigmatisiert
 7 oder in sonstiger Weise benachteiligt werden nicht nur abbauen, sondern aktiv dagegen
 8 ankämpfen.

 9 Weiterer Verlauf

 10

 11

 12

 13

 14

 15

Es soll eine jährliche Evaluation der Zugänglichkeit für alle Formen der
Behinderung geben.

Ziel ist eine Inklusionsvereinbarung, die alle Bereiche der gewerkschaftlichen
Arbeit betrifft.

Spätestens in vier Jahren, vor der nächsten Konferenz muss eine Evaluation des
Fortschritts vorgelegt werden.

 16 Ausstattung unserer Gewerkschaftshäuser

 17 Gewerkschaften haben eine traditionsreiche Vergangenheit und sind oft in
 18 historischen, der Arbeitnehmerbewegung nahestehenden Gebäuden untergebracht. ver.di
 19 soll sich bei Sanierungs- oder Umbauarbeiten aktiv dafür einsetzen, dass Hürden für
 20 Menschen mit Schwerbehinderung abgebaut werden. Dazu gehören ausreichend breite
 21 Aufzüge für Rollstuhlfahrer*innen sowie Toiletten, welche nicht nur für Rollstühle
 22 geeignet sind, sondern auch mit einem EURO-Schlüssel geöffnet werden können. Ebenso
 23 können Markierungen sowie Beschriftungen in Blindenschrift für sehbehinderte Menschen
 24 hilfreich sein. Auch Türen, welche sich per Bewegungssensor oder Knopfdruck öffnen
 25 lassen, erleichtern den Zugang zu unseren Gebäuden.

 26 Es soll Induktionsschleifen für Hörgeräte geben.

 27 Streiks, Demos und Großveranstaltungen

 28 Für Streiks und Veranstaltungen soll es verpflichtend sein, dass Rollstuhltoiletten
 29 zur Verfügung stehen. Auch hier soll möglichst sichergestellt werden, dass diese
 30 Toiletten bevorzugt von berechtigten Personen genutzt werden können. Falls bekannt
 31 ist, dass Menschen mit einer Hörstörung teilnehmen, soll möglichst für die
 32 Veranstaltung ein*e Gebärdendolmetscher*in beauftragt werden.

 33 Es  soll reizreduzierte Bereiche und Rückzugsräume geben.

Begründung
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Es ist festzustellen, dass in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die Inklusion von schwerbehinderten 
Menschen immer noch scheitert. Grund dafür sind unter anderem nicht behindertengerechte Gebäude 
und Veranstaltungen.
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Antrag H 166: Lebensmittel spenden statt verschwenden
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Erledigt durch Praxis / Zeitablauf
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di spendet Werbemittel und weitere Lebensmittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum
 2 (MHD) bald erreichen oder aus anderen Gründen nicht mehr verteilt werden, an die
 3 Tafel, foodsharing oder vergleichbare Organisationen.

Begründung

Pro Kopf und Jahr landen in der Bundesrepublik Deutschland ca. 75 Kilogramm Essen im Müll. Allein in der 
Bundesrepublik Deutschland werden jedes Jahr rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet. 
Wäre Lebensmittelverschwendung ein Land, wäre es das Land mit den drittgrößten CO2-Emmissionen. 
Lebensmittelverschwendung ist ein Thema, was jede*n Einzelne*n von uns angeht, bei dem wir als 
Verbraucher*innen mit gutem Beispiel vorangehen können: bedarfsgerecht einkaufen, Reste kreativ 
verwerten statt sie wegzuwerfen.

ver.di stellt zu verschiedenen Zwecken Streumaterialien her, darunter auch Lebensmittel, wie 
Gummibärchen, Jelly Beans, Traubenzucker oder Schokolade. Auch zu anderen Aktionen werden 
Lebensmittel zur Verteilung bestellt. Auch bei diesen Lebensmitteln kann das Mindesthaltbarkeitsdatum 
bereits vor der Verteilung überschritten werden - die Materialien können vielleicht nicht mehr verteilt 
werden, weil viele Menschen noch Vorurteile gegenüber einem abgelaufenen MHD haben, jedoch sind sie 
meistens noch vollkommen genießbar. Um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken, wird ver.di 
Lebensmittel über dem MHD sowie weitere überschüssige Lebensmittel zukünftig an die Tafel oder 
foodsharing spenden. Die Tafel darf in vielen Städten jedoch keine Lebensmittel über dem MHD 
annehmen. foodsharing darf hingegen auch Lebensmittel über dem MHD sowie Lebensmittel mit offenen 
Verpackungen annehmen. So kann ver.di ihren ökologischen Fußabdruck verringern und sich aktiv gegen 
Lebensmittelverschwendung engagieren
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Antrag H 167: Lebensmittel spenden statt verschwenden
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Praxis / Zeitablauf
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di spendet Werbemittel und weitere Lebensmittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum
 2 (MHD) überschritten haben oder aus anderen Gründen nicht mehr verteilt werden, an die
 3 Tafel, foodsharing oder vergleichbare Organisationen.

Begründung

Pro Kopf und Jahr landen in der Bundesrepublik Deutschland ca. 75 Kilogramm Essen im Müll. Allein in der 
Bundesrepublik Deutschland werden jedes Jahr rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet. 
Wäre Lebensmittelverschwendung ein Land, wäre es das Land mit den drittgrößten CO2-Emmissionen. 
Lebensmittelverschwendung ist ein Thema, was jede*n Einzelne*n von uns angeht, bei dem wir als 
Verbraucher*innen mit gutem Beispiel vorangehen können: bedarfsgerecht einkaufen, Reste kreativ 
verwerten statt sie wegzuwerfen.

ver.di stellt zu verschiedenen Zwecken Streumaterialien her, darunter auch Lebensmittel, wie 
Gummibärchen, Jelly Beans, Traubenzucker oder Schokolade. Auch zu anderen Aktionen werden 
Lebensmittel zur Verteilung bestellt. Auch bei diesen Lebensmitteln kann das MHD bereits vor der 
Verteilung überschritten werden - die Materialien können vielleicht nicht mehr verteilt werden, weil viele 
Menschen noch Vorurteile gegenüber einem abgelaufenen MHD haben, jedoch sind sie meistens noch 
vollkommen genießbar.

Um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken, wird ver.di Lebensmittel über dem MHD sowie 
weitere überschüssige Lebensmittel zukünftig an die Tafel oder foodsharing spenden. Die Tafel darf in 
vielen Städten jedoch keine Lebensmittel über dem MHD annehmen. foodsharing darf hingegen auch 
Lebensmittel über dem MHD sowie Lebensmittel mit offenen Verpackungen annehmen. So kann ver.di 
ihren ökologischen Fußabdruck verringern und sich aktiv gegen Lebensmittelverschwendung engagieren.
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Antrag H 168: Keine Verwendung von Einweggeschirr
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Bei zukünftigen Veranstaltungen soll im Rahmen der Nachhaltigkeit auf die Verwendung
 2 von Einweggeschirr verzichtet werden.
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Antrag H 169: Ökostrom
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di stellt ihre Stromversorgung an allen Standorten auf Ökostrom um, sofern dies
 2 bei tarifgebundenen Anbietern vor Ort möglich ist.

Begründung

Zertifizierte Ökostromtarife belasten die Umwelt kaum bis gar nicht. Im Gegensatz dazu verstärkt die 
Verbrennung von fossilen Energieträgern wie, Kohle, Gas, und Öl den natürlichen Treibhauseffekt. Die 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Ressourcen verursacht einen wesentlich geringeren, bis zu keinem CO² 
Ausstoß. Außerdem geht es bei Ökostrom um die Nutzung von erneuerbaren und nachwachsenden 
Rohstoffen, also Energiequellen wie Biomasse, Erwärme, Wind und Sonne, welche im Gegensatz zu 
fossilen Brennstoffen unerschöpflich sind. Der Ausbau von Ökostrom fördert zudem oft regionale 
Wirtschaftsstrukturen. Strom aus erneuerbaren Energiequellen können wir regional erzeugen und müssen 
diese nicht von weit weg beziehen.

ver.di würde als große Organisation mit zahlreichen Niederlassungen nicht nur einen erheblichen Beitrag 
zur Energiewende leisten, sondern würde auch als Vorbild für andere Organisationen und seine Mitglieder 
fungieren.
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Antrag H 170: Rad-Service-Stationen an Gewerkschaftshäusern
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass an allen Standorten frei zugängliche Rad-Service-
 2 Stationen bei den Gewerkschaftshäusern eingerichtet werden.

Begründung

Die Gewerkschaftshäuser liegen meist zentral und sind gut zugänglich.

Die Menschen, die Fahrräder nutzen, haben so die Möglichkeit auch mit Defekten an ihrem Fahrrad sicher 
und gut ohne viel Aufwand von A nach B zu kommen.
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Antrag H 171: Ein Schritt zur Digitalisierung, zwei Schritte zum 
Baumschutz!
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wird aufgefordert, in der Gesamtorganisation ver.di zu beschließen, dass ab
 2 sofort alle Unterlagen, sowie Bildungspläne für diverse Konferenzen, Sitzungen sowie
 3 Fortbildungen und Seminare in einer geeigneten digitalen Form, rechtzeitig
 4 (mindestens eine Woche zuvor) den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt werden und die
 5 Printform ausschließlich auf Nachfrage gedruckt und ausgehändigt wird.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

266 / 295



Antrag H 172: Mehr Nachhaltigkeit bei Mitgliederversammlungen 
und Konferenzen / Kongressen
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Bei der Vorbereitung von Mitgliederversammlungen, Bezirks-, Landes- und
 2 Bundeskongressen bzw. -konferenzen wird auf eine ökologische, nachhaltige und
 3 digitale Gestaltung geachtet. Es wird sich an dem "Leitfaden für die nachhaltige
 4 Organisation von Veranstaltungen" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und
 5 nukleare Sicherheit orientiert.

 6 Darüber hinaus wird auf Merchandise verzichtet, das mit „Organisationswahl“ markiert
 7 ist.

 8 Die Verpflegung ist nachhaltig und nach Möglichkeit vegan und regional.

Begründung

Die Verschwendung und Dekadenz waren hoch bei den Versammlungen, Konferenzen und Kongressen der 
Organisationswahlen 2018/19. Der Komfort der Hotels und das üppige Essen waren vielleicht 
wertschätzend gemeint, doch übertrieben. Es wurde oftmals sogar Essen weggeschmissen. Jegliches 
Material (Ordner, Kugelschreiber und ähnliches) war mit „Organisationswahl 2018/19" gebrandet und 
konnte darüber hinaus nicht verwendet werden. All dies wurde aus Mitgliederbeiträgen finanziert, mit 
denen sorgsamer umgegangen werden sollte. Verschwendung ist weder ökologisch noch ökonomisch 
tragbar.

Bei den Organisationswahlen wird sehr viel Geld ausgegeben. Wir sollten das Geld bewusst und nach 
unseren politischen Standards einsetzen. 
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Antrag H 173: Vegetarische, vegane und regionale Verpflegung in 
Bildungsstätten 
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Oberpfalz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 081, W 082

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die kulinarische Versorgung in ver.di-Bildungsstätten und bei Veranstaltungen von
 2 ver.di auf Erwachsenen- und Jugendebene soll zukünftig immer mehrere vegetarische und
 3 vegane Gerichte beinhalten.

 4 Die Auswahlmöglichkeiten und Vielfalt sollen sich an den tierprodukthaltigen
 5 Gerichten orientieren.

 6 Außerdem soll künftig darauf geachtet werden, vorwiegend regionale und Bio-Produkte
 7 bei der Zubereitung zu verwenden. 
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Antrag H 174: Vegan als Standard
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Gewerkschaftsrat
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Gewerkschaftsrat

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 175

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di bietet auf allen Veranstaltungen, Sitzungen, Konferenzen etc., auf welchen
 2 Verköstigung angeboten werden soll, künftig vegetarische Mahlzeiten als Standard an.

 3 Zusätzlich stehen immer vegane und fleischhaltige Optionen zur Verfügung.

 4 Bei Tagungen, Konferenzen oder ähnliches mit Voranmeldung soll standardmäßig
 5 vegetarisches Essen angeboten werden, Fleisch und die vegane Option können im Rahmen
 6 der Anmeldung bestellt werden.

 7 Auf eine Allergenkennzeichnung, die den gesetzlichen Anforderungen entspricht, ist
 8 stets zu achten.

Begründung

Tierische Erzeugnisse können aus moralischen, religiösen oder gesundheitlichen Gründen nicht 
grundsätzlich von allen Veranstaltungsteilnehmenden gegessen werden.

Als ver.di-Jugend sollten wir uns für veganes Essen als Grundlage und eine nicht vegane, optionale 
Alternative einsetzen.
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Antrag H 175: Vegan als Standard
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz C
Status: Erledigt durch Antrag H 174
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 174

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 086

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di führt auf Veranstaltungen veganes Essen statt Fleisch als Standard ein. Nicht-
 2 vegane Alternativen stehen als Option zur Auswahl zur Verfügung.

Begründung

Tierische Erzeugnisse können aus moralischen, religiösen oder gesundheitlichen Gründen nicht
grundsätzlich von allen Veranstaltungsteilnehmenden gegessen werden. Als ver.di-Jugend sollten
wir uns für veganes Essen als Grundlage und eine nicht vegane, optionale Alternative einsetzen.
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Antrag H 176: Nachhaltige Büro- und Werbematerialien
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Gesamtorganisation soll zukünftig Büromaterialien, vor allem
 2 Verbrauchsmaterialen, für ihre Mitarbeiter*innen beschaffen, die bevorzugt aus
 3 nachwachsenden Rohstoffen und nicht aus Plastik bestehen. Dieser Grundsatz soll auch
 4 bei der Beschaffung von Werbeartikeln gelten.

Begründung

Büroorganisation und Werbeartikel-Beschaffung ist ein Bereich, den ver.di selbst steuern kann. Hier 
besteht die Möglichkeit, eine Vorbildfunktion einzunehmen, indem Materialien verwendet werden, die 
eine gute Ökobilanz haben, weil sie aus nachhaltiger Produktion stammen und weil sie wiederverwertbar 
oder gut abbaubar sind. Vermieden werden sollten insbesondere Plastikmaterialien, die sich als Müll in 
Form von Mikropartikeln in allen lebenden Organismen anreichern und deren vitale Funktionen stören 
können.
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Antrag H 177: Nachhaltig und gut verpackt
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Werbemittel werden nur noch einzeln verpackt abgenommen, wenn es aus hygienischen
 2 Gründen notwendig ist. Bei entsprechender Notwendigkeit sind ökologisch abbaubare
 3 Verpackungen zu verwenden.

Begründung

Ziel dieser Maßnahme soll es sein die Verwendung von Plastik, Kunstfasern und anderer unnachhaltiger 
Werk- / und Verbundstoffe zu reduzieren.

Einer großen Organisation wie ver.di kommt eine wichtige Verantwortung zu, bei der Beschaffung darauf 
zu achten, dass dadurch kein vermeidbarer Müll entsteht.

Einzeln verpackte Werbemittel sind in der Regel in Plastik verpackt und nicht recyclebar. Dies hat zur 
Folge, dass der Bedarf an Plastik und anderer unnachhaltger Verpackungen stetig steigt oder zumindest 
auf gleichbleibend hohem Niveau stagniert. Jedes Stück Plastik wird zwangsläufig verbrannt oder landet 
als Mikroplastik in der Umwelt.

Plastik und andere Kunststoffe sind nicht nur durch Ihre Langlebigkeit in der Umwelt ein großes Problem. 
Diese Stoffe werde zudem meist aus Rohölprodukten gewonnen und sind somit auch maßgeblich für 
einen Teil der CO² Emissionen verantwortlich.
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Antrag H 178: Kunststoffverbrauch einschränken
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hamburg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wird vermeiden, soweit es irgend möglich ist, alle Formen von Kunststoff zu
 2 jeglichem Zweck zu verwenden und die Nutzung einschränken.

Begründung

Plastik und Reste von Plastik vermüllen und schädigen den ganzen Planeten inklusive die Ozeane. Eine 
wesentliche Voraussetzung für die Verbesserung dieser gefährlichen Situation ist, dass unnötige 
Kunststoffnutzung unterbleibt. Die Gewerkschaft ver.di ist gut beraten, mit gutem Beispiel voran zu gehen.
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Antrag H 179: Kostenlose Menstruationsartikel in allen 
öffentlichen Toiletten sowie in den Einrichtungen der ver.di
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nord
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 180, H 181

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich politisch für die kostenlose Zurverfügungstellung von
 2 Menstruationsartikeln in allen öffentlichen Toiletten ein.

 3 Unsere Gewerkschaft setzt dies vorbildhaft auf Veranstaltungen und in allen
 4 Einrichtungen von ver.di selbstverständlich um.

Begründung

Etwa die Hälfte der Menschen menstruieren, dennoch ist dieses Thema immer noch stark tabuisiert. Eine 
menstruierende Person muss sich viele Jahre ihres Lebens um die Beschaffung von Hygieneartikeln wie 
Tampons oder Binden und die damit verbundenen Kosten sorgen. Wer das Geld nicht hat, ist schnell 
aufgeschmissen und leidet an so genannter Periodenarmut. Die Steuersenkung für Menstruationsartikel 
von 19 Prozent auf sieben Prozent war ein erster Schritt, jedoch ist dies lange nicht ausreichend.

Krisen wie etwa die Corona-Pandemie oder der Ukraine-Krieg und die damit verbundene starke Inflation 
bringen viele Menschen an ihre Grenzen. Das Geld reicht nicht mehr, um Menstruationsartikel zu 
finanzieren. Da sich niemand der menstruierenden Personen die Menstruation ausgesucht hat und dies 
eine natürliche Funktion des Körpers ist, sollte die Verwendung von Menstruationsartikeln genauso 
normal sein, wie die Benutzung von Toilettenpapier. Genau wie das Klopapier auf öffentlichen Toiletten, 
sollten auch Menstruationsartikel für alle kostenlos und frei zugänglich zur Verfügung stehen. Auch die 
ständige Verfügbarkeit und dadurch das Vermeiden einer akuten Not (aus finanziellen oder logistischen 
Gründen) trägt maßgeblich zur Gleichstellung der Geschlechter bei.

Viele menstruierende Personen trauen sich weiterhin nicht offen über ihre Periode zu sprechen. Die 
generelle kostenlose Verfügbarkeit sorgt für ein offeneres Verhältnis gegenüber der Periode und eine 
fortschreitende Enttabuisierung in der Gesellschaft. Aus den oben genannten Gründen fordern wir 
kostenlose Menstruationsprodukte in allen öffentlichen Toiletten und allen Gebäuden unserer 
Gewerkschaft.
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Antrag H 180: Kostenlose Hygieneartikel in allen ver.di-
Geschäftsstellen und öffentlichen Gebäuden
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Antrag H 179
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 179

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di stellt in allen Geschäftsstellen auf Damen- und Herrentoiletten kostenlose
 2 Hygieneartikel wie Tampons, Binden und Feuchttücher zur Verfügung.

 3 Darüber hinaus setzt sich ver.di auf politischer Ebene dafür ein, dass dies auch in
 4 jeglichen öffentlichen Gebäuden wie zum Beispiel Rathäusern, Bibliotheken,
 5 Universitäten, Schulen etc. geschieht.

Begründung

Gemäß einer im Jahre 2020 veröffentlichten Studie zu Wünschen von Personen die menstruieren und 
Mädchen aus  der Bundesrepublik Deutschland und der USA in Bezug auf den Umgang mit dem Thema 
Menstruation, gaben 26 Prozent der Befragten an, sich einen einfacheren Zugang zu Hygieneprodukten zu 
wünschen, 15 Prozent wünschten sich kostenlose Produkte.

Beinahe jede Person die menstruiert war schon einmal in der Situation. Man ist auf der Arbeit, in der 
Schule oder beim Einkaufen und es passiert, die Periode beginnt. Schnell in die Tasche gegriffen und 
einem fällt auf: man hat den Tampon oder die Binde vergessen. Was also tun?

Um Menstruierende und Mädchen in diesen Situationen zu unterstützen, soll ver.di zukünftig in allen 
Geschäftsstellen und durch ver.di betreuten Liegenschaften kostenlose Hygieneartikel wie Tampons und 
Binden aber auch Feuchttücher zur Reinigung zur Verfügung stellen. Da insbesondere obdachlose Frauen 
von Menstruationsarmut betroffen sind, sollen die Produkte nicht nur Mitarbeiter*innen und 
Besucher*innen zugänglich gemacht werden, sondern jeglichen die Geschäftsstelle aufsuchenden 
Personen. Sofern möglich sollte an einer im vorbeigehenden sichtbaren Stelle auf die Möglichkeit zur 
Ausgabe der kostenlosen Produkte hingewiesen werden.

Die Hygieneartikel sollen dabei sowohl in Damen- als auch Herrentoiletten zur Verfügung gestellt werden, 
damit auch Trans- oder Nicht-Binäre-Personen Zugriff darauf haben.

Darüber hinaus soll sich ver.di durch Lobbyarbeit und politisches Engagement dafür einsetzen, dass auch 
in sonstigen öffentlichen Einrichtungen Hygieneartikel kostenlos verfügbar gemacht werden.
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Antrag H 181: Kostenlose Hygieneartikel in allen ver.di-
Geschäftsstellen und öffentlichen Gebäuden
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag H 179
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 179

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di stellt in allen Geschäftsstellen und Bildungsstätten auf Damen- und
 2 Herrentoiletten kostenlose Hygieneartikel wie Tampons, Binden und Feuchttücher zur
 3 Verfügung.

 4 Darüber hinaus setzt sich ver.di auf politischer Ebene dafür ein, dass dies auch in
 5 jeglichen öffentlichen Gebäuden wie zum Beispiel Rathäusern, Bibliotheken,
 6 Universitäten, Schulen etc. geschieht.

Begründung

Gemäß einer im Jahre 2020 veröffentlichten Studie zu Wünschen von Personen die menstruieren und 
Mädchen aus der Bundesrepublik Deutschland und der USA in Bezug auf den Umgang mit dem Thema 
Menstruation, gaben 26 Prozent der Befragten an, sich einen einfacheren Zugang zu Hygieneprodukten zu 
wünschen, 15 Prozent wünschten sich kostenlose Produkte. Beinahe jede Person die menstruiert war 
schon einmal in der Situation. Man ist auf der Arbeit, in der Schule oder beim Einkaufen und es passiert, 
die Periode beginnt. Schnell in die Tasche gegriffen und einem fällt auf: man hat den Tampon oder die 
Binde vergessen. Was also tun? Um Menstruierende und Mädchen in diesen Situationen zu unterstützen, 
soll ver.di zukünftig in allen Geschäftsstellen und durch ver.di betreuten Liegenschaften kostenlose 
Hygieneartikel wie Tampons und Binden aber auch Feuchttücher zur Reinigung zur Verfügung stellen. Da 
insbesondere obdachlose Frauen von Menstruationsarmut betroffen sind, sollen die Produkte nicht nur 
Mitarbeiter*innen und Besucher*innen zugänglich gemacht werden, sondern jeglichen die Geschäftsstelle 
aufsuchenden Personen. Sofern möglich sollte an einer im vorbeigehenden sichtbaren Stelle auf die 
Möglichkeit zur Ausgabe der kostenlosen Produkte hingewiesen werden. Die Hygieneartikel sollen dabei 
sowohl in Damen- als auch Herrentoiletten zur Verfügung gestellt werden, damit auch Trans- oder Nicht-
Binäre-Personen Zugriff darauf haben. Darüber hinaus soll sich ver.di durch Lobbyarbeit und politisches 
Engagement dafür einsetzen, dass auch in sonstigen öffentlichen Einrichtungen Hygieneartikel kostenlos 
verfügbar gemacht werden.
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Antrag H 182: Kinderbetreuung
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 183

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di und alle Untergliederungen setzen sich dafür ein, dass die Kinderbetreuung für
 2 Kinder von drei bis zwölf Jahren grundsätzlich bei allen Seminaren und Gremien zu
 3 ermöglichen ist. Bei der Aufstellung von Wahllisten, Einladung zu Gremiensitzungen,
 4 Ausschreibungen bzw. im Bildungsprogramm soll ausdrücklich darauf hingewiesen werden
 5 und bei der Anmeldung soll dies mit abgefragt werden.

 6 Soweit Unterbringung oder Betreuungskosten für Kinder von ver.di-Mitgliedern nicht
 7 von dritter Seite übernommen werden, werden diese von der Gewerkschaft ver.di
 8 getragen.

Begründung

ver.di-Mitgliedern ist oftmals die Möglichkeit der Kinderbetreuung auf Bildungsveranstaltungen / 
-seminaren nicht bekannt. Bisher wird nur in wenigen Publikationen auch auf diese Möglichkeit 
hingewiesen. Wir wollen als Gewerkschaft ver.di die Hürden der Mitarbeit geringhalten und unsere 
Angebote niedrigschwellig zur Verfügung stellen.
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Antrag H 183: Kinderbetreuung
Antragsteller*in: Bundesfrauenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag H 182
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 182

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di und alle Untergliederungen setzen sich dafür ein, dass die Kinderbetreuung für
 2 Kinder von drei bis zwölf Jahren grundsätzlich bei allen Seminaren und Gremien zu
 3 ermöglichen ist. Bei der Ausschreibung bzw. im Bildungsprogramm soll ausdrücklich
 4 darauf hingewiesen werden und bei der Anmeldung soll dies mit abgefragt werden.

 5 Soweit Unterbringung oder Betreuungskosten für Kinder von ver.di-Mitgliedern nicht
 6 von dritter Seite übernommen werden, werden diese von der Gewerkschaft ver.di
 7 getragen.

Begründung

ver.di-Mitgliedern ist oftmals die Möglichkeit der Kinderbetreuung auf Bildungsveranstaltungen / -
seminaren nicht bekannt. Bisher wird nur in wenigen Publikationen auch auf diese Möglichkeit 
hingewiesen. Wir wollen als Gewerkschaft ver.di die Hürden der Mitarbeit geringhalten und unsere 
Angebote niedrigschwellig zur Verfügung stellen.
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Antrag H 184: ver.di-Seminarangebote auch in Ferienzeiten mit 
Kinderbetreuung
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Mittelfranken
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 091

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di-Seminarangebote, die für die Arbeit gesetzlicher Interessensvertretungen
 2 notwendig und damit elementar sind, sollten auch in Ferienzeiten mit Kinderbetreuung
 3 angeboten werden.

Begründung

ver.di Bayern bietet über das Jahr verteilt die verschiedensten Bildungsseminare an. Einige davon speziell 
für gesetzliche Interessensvertretungen. Diese bieten Betriebs- und Personalräten sowie 
Mitarbeitervertretungen, Jugend- und Auszubildendenvertretungen und Schwerbehindertenvertretungen 
die Möglichkeit ihr Wissen zu erweitern und so ihre Kompetenz, Handlungsfähigkeit und 
Durchsetzungsfähigkeit zu stärken.

Für Kolleg*innen, die wegen ihrer Kinder nicht an Seminaren teilnehmen könnten, wird für Kinder von vier 
bis 12 Jahren in der Regel eine Kinderbetreuung angeboten.

Allerdings finden in den Schulferien in der Regel keine Seminare statt. Für Eltern, deren Kinder bereits 
schulpflichtig sind, bedeutet dies, dass sie für eine Seminarteilnahme ihre Kinderbetreuung privat regeln 
müssen. Dies gelingt jedoch häufig nicht, somit sind gerade Alleinerziehende hiervon besonders 
betroffen.

Wenn Seminare auch und gerade in den Ferien angeboten würden, könnten diese Kolleg*innen, die für 
ihre betriebliche Arbeit wichtigen Seminarangebote, in Anspruch nehmen.
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Antrag H 185: Frei nutzbares WLAN in Gewerkschaftshäusern und 
Bildungsstätten
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich für den aktiven Ausbau eines frei nutzbaren und guten WLAN-
 2 Netzwerks in Gewerkschaftshäusern und Bildungsstätten ein.

Begründung

Ehrenamtliche sollten in ihrer Tätigkeit nicht ihr mobiles Datenvolumen für Recherchezwecke und ihre 
Arbeit nutzen müssen, falls mobile Daten überhaupt zur Verfügung stehen.

Die ehrenamtliche Arbeit erfordert mittlerweile Internetzugang, beginnend bei Online-Protokollen bis zu 
Online / Hybrid Sitzungen.

Auch für viele Seminarinhalte werden Methoden verwendet, die einen stabilen Internetzugang 
voraussetzen, sei es eine menti Umfrage, online Vorträge oder Eigenrecherche.

Deshalb ist es wichtig, an diesen Orten eine stabile, frei zugängliche und gute WLAN-Abdeckung zu haben.
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Antrag H 186: Gewerkschaftshäuser
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di setzt sich ein für den Erhalt und die Neugründung von DGB-Gewerkschaftshäusern
 2 und partizipiert selbst an ihnen.

Begründung

Gewerkschaftshäuser führen nicht nur die verschiedenen DGB-Gewerkschaften zusammen, sie 
ermöglichen zudem auch die Schaffung von Gemeinschaftsflächen, die für einzelne Gewerkschaften 
alleine nicht haltbar wären. Gewerkschaftshäuser können die Gewerkschaften für die aktive 
Mitgliedschaft, insbesondere der Jugend, attraktiver machen und demokratische Prozesse vereinfachen 
und fördern.
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Antrag H 186 - Ä 001: Änderungsantrag zu H 186
Änderungsantrag zu H 186

Antragsteller*in: Lilo Huber (Sie/Ihr)
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 1

 1 ver.diDer Bundesvorstand setzt sich ein für den Erhalt und die Neugründung von DGB-
Gewerkschaftshäusern 

 2 und partizipiert selbst an ihnen.
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Antrag H 187: Ressourcen schonen - publik digital jetzt!
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

H 188, H 189, H 190

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Mitgliederzeitung publik für alle bestehenden Mitglieder auf ein E-Paper
 2 umzustellen, das über "meine ver.di" abrufbar ist. Nur auf explizites Verlangen
 3 erhalten Mitglieder auch weiterhin die Printversion der publik.

 4 Für alle zukünftigen Beitritte, soll es auf der Beitrittserklärung die Möglichkeit
 5 geben, die PUBLIK als Printversion zu bestellen, ansonsten ist standardmäßig das E-
 6 Paper vorgesehen. 

Begründung

In Zeiten der Klimakrise ist es nicht ökologisch, acht mal jährlich rund zwei Millionen Mitgliedern eine 
gedruckte Zeitung zuzustellen. Es ist weitaus schonender für die Umwelt, wenn die Mitglieder über meine 
ver.di auf ihre publik zugreifen können. Somit verfällt die satzungsgemäße Mitgliederleistung nicht, aber 
es werden ökologische und finanzielle Ressourcen geschont und die Menschen die weiterhin gerne eine 
Zeitung aus Papier lesen wollen, haben die Möglichkeit diese zu bestellen.
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Antrag H 188: Gedruckte „publik“ nur auf Verlangen zusenden
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Sachsen-Anhalt-Nord
Status: Erledigt durch Antrag H 187
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 187

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Ab 2024 die gedruckte „publik“ nur noch den Mitgliedern zuzustellen, die dies
 2 ausdrücklich wünschen. Alle anderen erhalten die „publik“ als E-Paper.

 3 Die Umstellung wird jedem Mitglied per Brief mitgeteilt.

 4 Die Bezirkskonferenz beauftragt den Bundesvorstand mit der Umsetzung.

Begründung

Die Kosten für die Herstellung und den Vertrieb der „publik“ sind sehr hoch und dürften angesichts der 
allgemeinen Preisentwicklung insbesondere auf dem Papiermarkt und bei Energie weiter steigen. Der 
Einsatz der Mitgliedsbeiträge direkt in der Tarifarbeit als Kernaufgabe der ver.di ist sinnvoller als sie für 
die Mitgliederzeitung auszugeben. Zudem schont die Umstellung auf grundsätzliche Veröffentlichung als 
E-Paper die Umwelt und senkt den CO2-Ausstoß.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

284 / 295



Antrag H 189: Gedruckte „publik“ nur auf Verlangen zusenden
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Status: Erledigt durch Antrag H 187
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 187

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Ab 2024 wird die gedruckte „publik“ nur noch den Mitgliedern zugestellt, die dies
 2 ausdrücklich wünschen. Alle anderen erhalten die „publik“ als E-Paper.

 3 Die Umstellung wird jedem Mitglied in geeigneter Form mitgeteilt.

 4 Die Landesbezirkskonferenz beauftragt den Bundesvorstand mit der Umsetzung.

Begründung

Die Kosten für die Herstellung und den Vertrieb der „publik“ sind sehr hoch und dürften angesichts der 
allgemeinen Preisentwicklung insbesondere auf dem Papiermarkt und bei Energie weiter steigen. Der 
Einsatz der Mitgliedsbeiträge direkt in der Tarifarbeit als Kernaufgabe von ver.di ist sinnvoller als sie für 
die Mitgliederzeitung auszugeben. Zudem schont die Umstellung auf grundsätzliche Veröffentlichung als 
E-Paper die Umwelt und senkt den CO2-Ausstoß.
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Antrag H 190: Ressourcen schonen - publik digital jetzt!
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Erledigt durch Antrag H 187
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag H 187

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Mitgliederzeitung publik soll für alle bestehenden Mitglieder auf ein E-Paper
 2 umgestellt werden, das über "meine ver.di" abrufbar ist. Nur auf explizites Verlangen
 3 erhalten Mitglieder auch weiterhin die Printversion der publik.

 4 Für alle zukünftigen Beitritte soll es auf der Beitrittserklärung die Möglichkeit
 5 geben, die publik als Printversion zu bestellen, ansonsten ist standardmäßig das E-
 6 Paper vorgesehen. 

Begründung

In Zeiten der Klimakrise ist es nicht ökologisch, acht mal jährlich rund zwei Millionen Mitgliedern eine 
gedruckte Zeitung zuzustellen. Es ist weitaus schonender für die Umwelt, wenn die Mitglieder über meine 
ver.di auf ihre publik zugreifen können.

Somit verfällt die satzungsgemäße Mitgliederleistung nicht, aber es werden ökologische und finanzielle 
Ressourcen geschont und die Menschen, die weiterhin gerne eine Zeitung aus Papier lesen wollen, haben 
die Möglichkeit diese zu bestellen.
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Antrag H 191: M - Medien machen Menschen (mmm) Online und 
Print
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 M-online und M-Print (Menschen machen Medien) müssen erhalten bleiben.

 2 „M“ ist das Gesicht der Fachgruppe Medien, Journalismus und Film nach außen und
 3 innen.

Begründung

Mit großer Sorge haben wir vernommen, dass im Zuge des Umbaus von ver.di bisherige Publikationen auf 
dem Prüfstand stehen und der Publikation “M“ eine Verkleinerung und / oder aus Kostengründen eine 
externe Produktion droht. Deshalb hat der Landesvorstand der dju Berlin-Brandenburg am 13. April 
einstimmig beschlossen, sich der Resolution der Landesvorstände von dju und Medien in Niedersachsen-
Bremen, in Baden-Württemberg und Sachsen/Sachsen-Anhalt und Thüringen anzuschließen und einen 
entsprechenden Antrag zu stellen.

Die Fusion bei ver.di und die Umstrukturierung der Fachbereiche hat dazu geführt, dass dju und Medien 
nach außen kaum noch erkennbar sind. Im Titel des neuen Fachbereiches A Finanzdienste, 
Kommunikation und Technologie, Kultur, Ver- und Entsorgung taucht die Fachgruppe „Medien“ nicht auf. 
Für Mitglieder und Außenstehende ist das verwirrend.

Umso wichtiger ist es, dass die Fachgruppe Medien und ihr Unterausschuss dju anderweitig nach außen 
und innen erkennbar bleiben.

Dies fangen M-Print und M-online bisher auf. Deshalb brauchen wir beide für die Zukunft umso mehr.

Wir brauchen M auch deshalb umso mehr, um über diese Publikationen das Zusammenwachsen der 
unterschiedlichen Berufsgruppen, die jetzt in der Fachgruppe Medien zusammengefügt werden, nach 
innen und für die Außenwirkung zu erreichen.

Wir brauchen die öffentliche Wahrnehmung und Meinungsbildung und die Möglichkeit, uns gegenüber 
Konkurrenzverbänden zu positionieren.

Medien und Medienpolitik sind für ver.di ein wichtiger PR-Faktor und die „M“ ist ein Beweis für 
medienpolitischen Engagement.

Bisher ist die Stelle mit einer Vollzeit-Journalistin besetzt, die die Publikationen mithilfe von freien 
Mitarbeiter*innen stemmt. Ob dies in Zukunft angesichts des Aufgabenzuwachses ausreicht, bezweifeln 
wir. Der Gedanke, M ganz oder teilweise von externen Kräften erstellen zu lassen, gefährdet die 
Publikation und damit auch die Fachgruppe.

M muss auch in Zukunft im eigenen Haus von journalistischen Mitarbeiter*innen erstellt werden, die 
wissen, um was es geht und ihre Kontakte dafür einsetzen können.
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Antrag H 192: Konsequente Namensnennung für Urheber*innen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Bei der Verwendung von Video- und Fotomaterial, sowohl in Print- als auch in
 2 Onlinepublikationen, soll grundsätzlich auf eine Namensnennung der ehrenamtlichen
 3 Urheber*innen geachtet werden.

 4 Sollte dies von den Urheber*innen nicht erwünscht sein oder die Person kann nicht
 5 ermittelt werden, kann auf die Nennung der Organisationseinheit zurückgegriffen
 6 werden.

Begründung

Uns als Gewerkschaft ver.di zeichnet auch eine Vielzahl von Personen mit den unterschiedlichsten 
Kompetenzen aus. In vielen (Online-)Publikationen werden erfreulicherweise Bilder / Videos 
eingebunden, welche von Ehrenamtlichen erstellt wurden. Dies zeigt nicht nur, wie vielfältig wir als 
Gewerkschaft aufgestellt sind, sondern bildet auch den Kontrast zu langweiligen Stockfoto-Schlachten auf 
unseren Veröffentlichungen.

Dennoch muss diese Arbeit auch wertgeschätzt werden. Außerdem bedeutet die Nennung des Namens 
gleichzeitig eine gewisse Werbung für die Urheber*innen, die dadurch mehr Bekanntheit über ihre 
Organisationseinheit hinaus erlangen. Davon profitiert nicht zuletzt auch unsere Gewerkschaft.
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Antrag H 193: Kommerzielle Werbung in gewerkschaftlichen 
Zeitungen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Es soll eine Debatte darüber geführt werden, ob kommerzielle Bildungsanbieter, die in
 2 Konkurrenz zu gewerkschaftlichen Interessen und Werten stehen, in den
 3 gewerkschaftlichen Zeitungen des Bund-Verlages Werbeanzeigen veröffentlichen dürfen. 

Begründung

In der aktuellen Zeitschrift "Computer und Arbeit 02/23" des Bund-Verlages befindet sich auf der letzten 
Seite eine DIN-A4-Anzeige des kommerziellen Bildungsanbieters IFB. 

ver.di ist zur einem Drittel Miteigentümer des Bund-Verlages. Der Verlag steht für die Vermittlung von 
gewerkschaftlichen Werten und gewerkschaftlicher Bildung. Diese Werte werden ebenfalls durch die 
hundertprozentige Tochter von ver.di b+b vermittelt. 

Mit der Veröffentlichung von Werbeanzeigen durch kommerzielle Bildungsanbieter auf dem Markt wird 
vermittelt, dass auch diese Anbieter eine gewerkschaftliche Nähe besitzen und diese Werte ebenfalls 
verkörpern. 

Weiterhin wird einem Konkurrenten zum gewerkschaftlicher Bildungsträger ver.di b+b (100prozentige 
Tochter von ver.di), eine Plattform der Werbung geboten, die eigenen Bildungsinteressen und 
wirtschaftlichen Interessen von ver.di entgegenstehen und am Markt vorhandene Konkurrenz fördert. 
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Antrag H 194: Geschlechterneutrale Ansprache in ver.di 
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Praxis / Zeitablauf
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di soll alle Mitglieder grundsätzlich in ihrer personenbezogenen schriftlichen
 2 Kommunikation geschlechtsneutral anschreiben.

Begründung

Auch wenn MIBS die Möglichkeit bietet, als Geschlecht „männlich“, „weiblich“ oder „divers“ auszuwählen, 
muss bei Anschreiben an Mitglieder mit „diversem“ Geschlecht manuell die Anrede in Serienbriefen 
abgeändert werden. Um zu vermeiden, dass ein Mitglied mit einem falschen Geschlecht oder allgemein 
mit einem konkreten Geschlecht angesprochen wird, das nicht gewünscht ist, sollten Schreiben von ver.di 
standardmäßig alle Mitglieder neutral mit beispielsweise der Anrede „Guten Tag Vorname Nachname“ 
anschreiben.

In der Vergangenheit kam es hier leider zu Fehlern und Beschwerden. Weiterer Unmut von Mitgliedern 
kann durch eine solche Standardeinstellung ohne Mehraufwand vermieden werden.
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Antrag H 195: Erstellen von Arbeitsmaterialien zu 
Spartengewerkschaften
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di erstellt ergänzendes und eigenes Arbeitsmaterial in Anlehnung an das
 2 vorhandene DGB-Jugend-Material zu den Eigenschaften von Spartengewerkschaften und
 3 Pseudogewerkschaften und deren Nachteilen. Dies kann zum Beispiel in Form von Flyern,
 4 Kitteltaschenpockets mit FAQs, Plakaten, Social Media Elementen (zum Beispiel
 5 Erklärvideos) erfolgen. Dazu können auch konzipierte Workshops zur Thematik auf
 6 bezirklicher Ebene angeboten werden, zu welchen potenzielle Mitglieder eingeladen
 7 werden können.

Begründung

Vor allem in der Corona-Pandemie ist der Wunsch der Pflege nach Entlastung groß geworden und drang 
unüberhörbar an die Öffentlichkeit. Diese Öffentlichkeitspräsenz machte sich die Spartengewerkschaft 
Bochumer Bund zu nutze. Eine Fachgewerkschaft für professionell Pflegende. Viele Kolleg*innen in den 
Häusern sind von dem Gedanken angetan: Eine Gewerkschaft, in der es nur um mich geht, in der die 
Belange meiner Berufsgruppe wirklich Gehör finden. Diese Gedanken sind nachvollziehbar, jedoch nicht 
langfristig. Denn verbessert man die Bedingungen einer Berufsgruppe in einem System, dann geschieht 
das oft zu Lasten einer anderen Berufsgruppe. So werden Berufsgruppen gegeneinander ausgespielt und 
Solidarität verunmöglicht. Deswegen ist es wichtig, klar aufzuzeigen, wo die Grenzen von 
Spartengewerkschaften sind und weshalb Branchengewerkschaften wie die unsrige der Weg aus dem 
kaputten System sind.

Gemeinsam kämpfen wir für ein Gesundheitssystem, in dem wir alle unter guten Bedingungen arbeiten 
können und unsere Patient*innen menschenwürdig versorgen können. Gemeinsam sollten wir kämpfen 
und nicht allein. Ggf. kann man für die Erarbeitung eines umfangreichen Arbeitsmaterials mit der Rosa-
Luxemburg- Stiftung zusammen arbeiten. (https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/
sonst_publikationen/online_pub_berufsgewerkschaften.pdf abgerufen am 30. August 2022) Die bisherigen 
Publikationen auf unseren Informationsseiten sind verstreut und unübersichtlich (https://www.verdi.de/
themen/geld-tarif/++co++9023e708-8e4e-11ec-ad5d-001a4a160129 abgerufen am 30. August 2022 oder 
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/++co++e0ce9bde-67df-11e7-83d3-525400b665de abgerufen am 30. 
August 2022)

ver.di muss auch an die Nicht-Mitglieder niedrigschwellig kommunizieren, dass berufsfachliche Arbeit 
auch in einer Branchengewerkschaft gut möglich ist. All die Fachgruppen und Fachkreise, 
Fachkommissionen , die wir bespielen, sind im öffentlichen Bewusstsein kaum vorhanden. Es sollte eine 
Strategie entwickelt werden, wie die multiprofessionelle Fachlichkeit unserer Gewerkschaft kommuniziert 
wird. Die Schaffung von Printmaterialien sind vor allem auch für Berufseinsteiger*innen wichtig, denn hier 
kommen die Kolleg*innen erstmals in Berührung mit Interessenvertretung. Eine gute Handreichung kann 

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

291 / 295

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/online_pub_berufsgewerkschaften.pdf
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/online_pub_berufsgewerkschaften.pdf
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/online_pub_berufsgewerkschaften.pdf
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/online_pub_berufsgewerkschaften.pdf
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/online_pub_berufsgewerkschaften.pdf
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/online_pub_berufsgewerkschaften.pdf
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/online_pub_berufsgewerkschaften.pdf
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/++co++9023e708-8e4e-11ec-ad5d-001a4a160129
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/++co++9023e708-8e4e-11ec-ad5d-001a4a160129
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/++co++9023e708-8e4e-11ec-ad5d-001a4a160129
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/++co++9023e708-8e4e-11ec-ad5d-001a4a160129
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/++co++9023e708-8e4e-11ec-ad5d-001a4a160129
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/++co++9023e708-8e4e-11ec-ad5d-001a4a160129
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/++co++9023e708-8e4e-11ec-ad5d-001a4a160129
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/++co++9023e708-8e4e-11ec-ad5d-001a4a160129
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/++co++9023e708-8e4e-11ec-ad5d-001a4a160129
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/++co++e0ce9bde-67df-11e7-83d3-525400b665de
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/++co++e0ce9bde-67df-11e7-83d3-525400b665de
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/++co++e0ce9bde-67df-11e7-83d3-525400b665de
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/++co++e0ce9bde-67df-11e7-83d3-525400b665de
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/++co++e0ce9bde-67df-11e7-83d3-525400b665de
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/++co++e0ce9bde-67df-11e7-83d3-525400b665de
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/++co++e0ce9bde-67df-11e7-83d3-525400b665de
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/++co++e0ce9bde-67df-11e7-83d3-525400b665de


eine sichere Grundlage für ein zielgerichtetes berufspolitisches Engagement sein.

Wir können unsere gewerkschaftliche Zukunft nur sichern, wenn wir junge Menschen begeistern sich 
gewerkschaftlich zu engagieren und das tun sie am Besten auf Grundlage fundierter Informationen!
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Antrag H 196: Deadnames sind Dead
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 092

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Beim ver.di-Beitritt müssen keine Deadnames mehr angegeben werden, auch wenn eine
 2 offizielle Namensänderung noch nicht stattgefunden hat. Ebenso sollen die
 3 Namensänderungen in diesem Rahmen auch für bereits beigetretende Mitglieder
 4 ermöglicht werden.

Begründung

Betroffene haben aufgrund noch nicht geänderter, komplizierter und teilweise diskriminierender Gesetze 
einen langen Weg zur Namensänderung. Andere lehnen es hingegen sogar ab, sich einem 
diskriminierenden System zu unterwerfen und verweigern die offizielle Namensänderung bis 
entsprechende Gesetze durch die Bundesregierung abgeändert wurden. Nicht weniger haben die 
Menschen jedoch das Recht mit ihrem eigenen Namen und nicht mit ihrem so genannten „Deadname1“ 
angesprochen, geschweige denn identifiziert zu werden. Für viele Betroffene ist dies ebenso 
diskriminierend, wie verletzend. Aus diesem Grund sollten wir als solidarischer Verband hier mit einem 
guten Beispiel vorangehen!

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

293 / 295



Antrag H 196 -Ä001: Änderungsantrag zu H 196
Änderungsantrag zu H 196

Antragsteller*in: Hannah Elizabeth Trulsen (sie/ihr)
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 1

 1 BeimDer Bundesvorstand wird aufgefordert zu prüfen, wie bei einem ver.di-Beitritt müssen keine 
Deadnames mehr angegeben werden müssen, auch wenn eine 

 2 offizielle Namensänderung noch nicht stattgefunden hat. Ebenso sollen die
 3 Namensänderungen in diesem Rahmen auch für bereits beigetretende Mitglieder
 4 ermöglicht werden.
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Antrag H 197: Zulassung des ver.di Fuhrparks über die 
Geschäftsstelle in Verden
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Bremen-Nordniedersachsen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: H - Organisationspolitik und Organisationsentwicklung
Untersachgebiet: H - Informationsarbeit und Betriebsorganisation

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di meldet zukünftig den bundesweiten Fuhrpark von ver.di über die Geschäftsstelle
 2 Verden an, um so den Fuhrpark mit den Autokennzeichen VER-DI xxx auszustatten

Begründung

Ein individualisiertes Autokennzeichen bei Privatfahrzeugen ist eine beliebte Spielerei.

Beim Fuhrpark von Unternehmen ist dieses jedoch eine wirkungsvolle Werbestrategie, welche 
Aufmerksamkeit erzeugt und ein starkes Statement setzt.

Diese, uns als starke Gewerkschaft gegebene Chance, mit einer Geschäftsstelle im Landkreis Verden darf 
nicht ungenutzt bleiben.
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